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Vorwort

Ungeachtet des international verabschiedeten Ziels der Klimarahmenkon-
vention, gefährliche anthropogene Wechselwirkungen mit dem Klima-
system zu vermeiden, steht dessen Spezifizierung hinsichtlich konkreter
internationaler Folgeverpflichtungen weiterhin aus. Vor diesem Hinter-
grund sollten sich wissenschaftliche Untersuchungen mit der Kon-
kretisierungs- und Rechtfertigungsproblematik des Klimaschutzziels der
o.g. Rahmenkonvention befassen.

Die Europäische Akademie griff eine entsprechende Ausschreibung des
Umweltbundesamtes (UBA) auf und wurde daraufhin mit der Durch-
führung der vorliegenden Studie betraut. Hierfür konstituierte sich eine
interdisziplinäre Arbeitsgruppe am 6. Mai 2002 anlässlich der Endpräsenta-
tion des Akademieprojekts „Klimavorhersage und Klimavorsorge“1 in Ber-
lin. Dessen Ergebnisse bildeten gleichsam eine Basis für die Unter-
suchungen im Rahmen der vorliegenden Studie. Die Arbeitsgruppe bestand
nach ihrer Konsolidierung aus folgenden Mitgliedern: Professor Gernot
Klepper, Ph.D. (Institut für Weltwirtschaft, Kiel), Professor Dr. Konrad Ott
(Universität Greifswald), Achim Schäfer (DUENE e.V., Greifswald), Dr.
Jürgen Scheffran (Postdam Institut für Klimafolgenforschung/PIK), Detlef
Sprinz, Ph.D. (Postdam Institut für Klimafolgenforschung/PIK) sowie als
Studienleiter Dr. Stephan Lingner (Europäische Akademie GmbH). Seitens
des Auftraggebers war Petra Mahrenholz (UBA, Berlin) zuständig.

Im Verlauf des Studienvorhabens wurden sechs reguläre Arbeitsgruppen-
sitzungen zur Diskussion der voranschreitenden Textarbeiten durchgeführt.
Zuvor war das Arbeitsprogramm im Rahmen einer „Projektbeiratssitzung“
beim UBA im Beisein von Frau Mahrenholz und ihrem Kollegen Martin
Weiß zu konkretisieren. In die laufende Arbeit floss eine Expertise von Pro-
fessor Dr. iur. Meinhard Schröder (Universität Trier) ein, die – mit Blick
auf das Klimaschutzziel der Rahmenkonvention – eine Reflexion des
Gefahrenbegriffs aus Sicht der Jurisprudenz vornahm. Ende Oktober 2002
reiste Dr. Scheffran als Vertreter der Arbeitsgruppe nach Neu Delhi, um an

1 M. Schröder et al. (2002) Klimavorhersage und Klimavorsorge. Berlin Heidelberg.
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der achten „Conference of the Parties to the Convention“ (CoP-8) teilzu-
nehmen. Dort gewann er für das Studienvorhaben relevante Erkenntnisse
über die Verhandlungsprozesse und insbesondere über die Positionierung
der Akteure. Letztere konnten durch systematische Befragungen aus-
gewählter Personen erhoben werden, nachdem ein geeigneter Fragebogen
mit der Arbeitsgruppe entwickelt und mit Frau Mahrenholz und Dr. Harald
Kohl (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)
abgestimmt werden konnte. Im Dezember 2002 konnte ein erster Zwi-
schenbericht einigen Fachleuten außerhalb der Arbeitsgruppe zur Begut-
achtung vorgelegt werden. Die Arbeitsgruppe dankt in diesem Zusammen-
hang Professor Dr. Armin Grunwald (Forschungszentrum Karlsruhe/ITAS),
Dr. Gerd Hanekamp (Europäische Akademie GmbH), Professor Dr. Chris-
toph Lumer (Universität Florenz), Petra Mahrenholz (UBA), Dr. Benito
Müller (Oxford Institute for Energy Studies) und Dr. Sebastian Oberthür
(ECOLOGIC e.V., Berlin) für ihre konstruktiven Kommentare. Die engli-
sche Urfassung wurde schließlich auch ins Deutsche übersetzt (Sprachen-
service Dosch, Leimen). Nach Fertigstellung der Studie erfolgte eine letzte
kritische Durchsicht seitens Frau Mahrenholz und ihrer Kollegen beim
UBA. Ihr gebührt besonderer Dank für ihren wertvollen Rat sowie dem
Umweltbundesamt für die finanzielle Unterstützung dieses Vorhabens. 

Die Autoren möchten nicht zuletzt auch Frau Sevim Kiliç (Europäische
Akademie GmbH) für die engagierte redaktionelle Betreuung des Manus-
kripts danken. 

Bad Neuenahr-Ahrweiler, März 2004

Stephan Lingner
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GLOSSAR

Begriff/Akronym Erklärung

AOSIS Alliance of Small Island States (Allianz der kleinen
Inselstaaten)

Art. Artikel
CBA (BCA) Cost Benefit Analysis (Kosten-Nutzen-Analyse)
CDM Clean Development Mechanism (flexibles Instrument

der Klimapolitik)
CF4 Tetrafluorkohlenstoff; Treibhausgas
CH4 Methan; Treibhausgas
CO2 Kohlendioxide; Treibhausgas 
Kontraktualismus Ethische Theorie, die sich auf vertragliche Verpflich-

tungen gründet
CoP Conference of Parties (Konferenz der Vertragspartei-

en der Klimarahmenkonvention)
Deontologie Verpflichtungsethik
Ökozentrismus Ethische Theorie, die Eigenrechte von Lebewesen

postuliert
FAO Food and Agriculture Organization (Ernährungs- und

Landwirtschaftsorganisation der UN)
FIP Future-Individual Paradox (Verwechslung von Per-

son/Individuum)
GDP Gross Domestic Product (Brutto-Inlandsprodukt)
GHG Greenhouse Gas (Treibhausgas)
Hobbes Prägte eine gesellschaftliche Sicht, frei von ethischen

Nor-men
Holistische Ethik Fordert Eigenrechte natürlicher Entitäten
IMAGE Integrated Model to Assess the Greenhouse Effect

(Klimamodell)
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
JI Joint Implementation (flexibles Instrument der Klima-

politik)
Kant Prägte eine Ethik universeller Verpflichtungen

(Norm-Ethik)
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NGO Non-Governmental Organization (Nicht-Regierungs-
organisation)

NOA No-Obligation Argument (Nichtverpflichtungs-Argu-
ment)

Pathozentrismus "Mitleidsethik”; Objekte sind leidensfähige Lebewe-
sen 

PCPR Principles, Criteria, Priority Rules (Prinzipien, Krite-
rien, Prioritäts-Regeln)

ppmv parts per million (nach Volumen)
Rawls Verfasste eine "Theorie der Gerechtigkeit" 
SD Sustainable Development (Nachhaltige Entwicklung)
SRES Special Report on Emission Scenarios (Nakicenovic

et al. 2000)
SRTP Social Rate of Time-Preference (Zeitpräferenzrate)
THC Thermohaline Circulation (Thermohaline Zirkulation)
tutioristisch Risikoaverse Position
TWA Tolerable Windows Approach
UNEP United Nations Environment Programme
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate

Change
VOSL Value of a Statistical Life (Ökonomischer "Wert” von

Menschen)
WAIS West Antarctic Ice Sheet (West-Antarktischer Eis-

schild)
WaterGAP Water Global Assessment and Prognosis Model
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ZUSAMMENFASSUNG

Art. 2 UNFCCC

„The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments
that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with
the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas
concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous
anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be
achieved within a time-frame sufficient to allow ecosystems to adapt natural-
ly to climate change, to ensure that food production is not threatened and to
enable economic development to proceed in a sustainable manner.“

Art. 2 wurde als integraler Bestandteil der Klimarahmenkonvention mit
Zustimmung der an den Verhandlungen beteiligten Nationen angenommen
und lässt, obschon er das ultimative und universelle Ziel des globalen Kli-
maregimes formuliert, noch Spielraum für konfliktträchtige Konkreti-
sierungen. Die Spezifizierung dieses weltweit verbindlichen Klima-
schutzziels ist gleichwohl besonders dringlich angesichts besorgniserre-
gender Umweltszenarien, die sich aus den wissenschaftlichen Projektionen
des Klimawandels und dessen Folgen ergeben. Entsprechende Spezifi-
zierungsbemühungen müssen allerdings Kriterien der Angemessenheit und
Fairness genügen, da hierbei im großen Maße gesellschaftliche Impli-
kationen zu berücksichtigen sind. 

Konkretere Zielbestimmungen über die im Kyoto-Protokoll aufgezeigte
Perspektive hinaus sind bis jetzt noch nicht von den Vertragsparteien in
Betracht gezogen worden (siehe auch UNFCCC 1997), weswegen bislang
noch wenig für die Frage der Auslegung von Art. 2 getan wurde. Für eine
akzeptierbare Umsetzung der Rahmenkonvention und Verwirklichung ihrer
Ziele steht somit eine angemessene Spezifizierung des Art. 2 noch aus.2

Empfehlungen für wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Thematik
sind kürzlich bestätigt worden (Izrael et al. 2002). Vor diesem Hintergrund
war die Entwicklung einer akzeptierbaren Strategie anzustreben, mit der

2 Entsprechende Untersuchungen werden die speziellen Probleme einer Auslegung verdeutlichen,
stellen aber weder Art. 2 noch die Klimakonvention als Ganze in Frage, da diese bereits ratifiziert
ist und somit als völkerrechtlich verbindliche Grundlage für weitere Spezifizierungen anzusehen
ist.
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das allgemeine aber verbindliche Stabilisierungsziel des Klimarahmen-
übereinkommens spezifiziert werden kann.

Die Definition eines langfristig wünschbaren Klimaschutzziels richtet sich
aufgrund ihrer Problemorientiertheit nur zum Teil an die Naturwissen-
schaften, da mit dieser Aufgabe vielmehr gesellschaftliche Fragen der nor-
mativen Bewertung von Ursachen und Rechtfertigungen sowie von Rele-
vanzentscheidungen verknüpft sind. In dem Zusammenhang sind auch die
mit dem Klimahandeln verbundenen Risiken und Unsicherheiten zu beur-
teilen und mit Überlegungen zu dessen politischer und wirtschaftlicher
Machbarkeit zu verbinden. Im Interesse angemessener Spezifizierungen
des Klimaschutzziels sind daher disziplinäre Schranken sowie solche Hin-
dernisse zu überwinden, die sich aus dem offensichtlichen Kon-
fliktpotential möglicher Spezifizierungen ergäben. Diese Aufgabe kann nur
interdisziplinär und integrativ angegangen werden. 

Die vorliegende Studie ist darauf angelegt, auf Basis des Rechtsverständ-
nisses von Art. 2 UNFCCC die allgemeinen Bedingungen, Probleme und
Folgen einer Konkretisierung der Konvention aufzuzeigen. Diese werden
dann zum Gegenstand ethischer Überlegungen. Dabei werden Reflexionen
über das Konvergenzpotential relevanter Ethiktheorien und ihrer Grundsät-
ze eine normative Orientierung erleichtern. In den Folgerungen für die poli-
tische Ebene werden fundierte Schlüsse zu Umsetzungsfragen sowie für
den Bedarf an weiteren normativen Klärungen getroffen. Die Ergebnisse
dieser Studie sollen zur Entwicklung machbarer und akzeptabler Strategien
einer Spezifizierung des Stabilisierungsziels der UNFCCC beitragen.3

I. Herleitung der wesentlichen Ergebnisse 

I.I Warum ist das Klimaschutzziel zu spezifizieren?

Manche Akteure scheinen den Konkretisierungsbemühungen um Art. 2
distanziert gegenüber zu stehen. Diesen ist entgegen zu halten, dass Spezi-
fizierungen für jedes politische Ziel konstitutiv sind – somit auch für das

3 Diese Aufgabe setzt die grundsätzliche Möglichkeit eines effektiven Klimaschutzregimes und letzt-
lich übereinstimmender Auslegungen des Art. 2 voraus, auch wenn entsprechende Fehlschläge
nicht ausgeschlossen werden können (Müller 2002).
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Vertragsziel der Parteien der FCCC. Der Verzicht auf weitere Konkretisie-
rungen würde dagegen nur ein gemeinsames aber vages Stabilisierungsziel
in den Raum stellen, ohne verbindliche Reduktionsverpflichtungen für
irgendeine der Vertragsparteien. Dies käme aber faktisch einer Einladung
zum „Business-as-usual“ gleich. Forderungen nach Spezifizierungen in
Form geeigneter Parameter, wie Mengenzielen, Zeitzielen und verantwort-
lichen Akteuren sind daher implizit in der Klimarahmenkonvention und
ihrem Art. 2 als politischem Ziel enthalten. 

Das bedeutet, dass Spezifizierungen im gemeinsamen Interesse der Ver-
tragsparteien liegen sollten, was angesichts ihrer Miturheberschaft an der
Konvention und ihrer abschließenden Ratifizierung erwartet werden sollte.
Forderungen mancher Vertragsparteien, Spezifizierungen nicht vorzuneh-
men, sind daher als inkonsistent abzulehnen (Kapitel A.4.3). 

I.II Der Rechtsrahmen möglicher Spezifizierungen 

Die unabdingbare Auslegung des Art. 2 FCCC hat im Geiste seines gemein-
schaftlich vereinbarten Ziels zu erfolgen, was zwingend aus den Bestim-
mungen der internationalen Wiener Vertragsrechtskonvention folgt (Art.
31) (B.1, B.3). Danach wäre Art. 2 auf „Treu und Glauben“ und im Lichte
seiner ursprünglichen Zielsetzung auszulegen, was auch mit der Kant’-
schen Norm in Einklang wäre, nur gerechtfertigtes Handeln zulassen zu
wollen. Folglich wären etwaige strategische oder partikularistische Ausle-
gungsansätze hier abzulehnen. Die Klimarahmenkonvention und ihre
Bestimmungen fungieren somit gewissermaßen auch als Regel für ihre
Auslegung.

Die Konkretisierung des ultimativen Ziels der Konvention ist dabei ange-
sichts von Klimarisiken vorzunehmen. Die im Übereinkommen vorgenom-
mene Differenzierung diverser Gefahren- und Risikostandards lässt darauf
schließen, dass die laut Art. 2 zu vermeidende gefährliche Störung des Kli-
masystems eine vorrangige Herausforderung darstellt, die auf die generel-
le Verpflichtung abzielt, drohende Schäden abzuwenden – im Gegensatz
zur bloßen Unerwünschtheit lediglich „nachteiliger“ Wirkungen des Kli-
mawandels (Art. 1).
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Weiterhin sollte wissenschaftliche Unsicherheit nicht zum Anlass ge-
nommen werden, Vorsorgemaßnahmen hinauszuzögern, wo das Risiko
schwerwiegender, nicht kompensierbarer oder irreversibler Schäden
besteht. Entsprechende Handlungsverpflichtungen lassen sich sowohl aus
den entsprechenden Gefahrenpotentialen herleiten als auch durch das Vor-
sorgeprinzip, das Art. 3.3 expliziert. Somit kann der Mangel an wissen-
schaftlicher Sicherheit grundsätzlich von keiner Vertragspartei gegen sol-
che Maßnahmen ins Feld geführt werden, mit denen möglichen ernsten
Gefahren und Bedrohungen durch den Klimawandel begegnet werden sol-
len.

Die gerechtfertigte Spezifizierung eines „Gefährdungsstandards“ im Kli-
mabereich obliegt letztendlich der Verhandlungs- und Entscheidungskom-
petenz der Vertragsparteien. Dies impliziert notwendigerweise auch die
Wahrnehmung universeller moralischer Pflichten durch die Vertrags-
parteien und ihre Nebenorgane, wenn deren Verhandlungsergebnisse legi-
tim und akzeptabel sein sollen. In dem bisher nicht hinlänglich festgelegten
rechtlichen Rahmen des Klimaregimes könnten geeignete universelle Nor-
men angewandter Ethik zur Orientierung der Vertragsparteien und ihrer
Rechtfertigungen beitragen. Entsprechende Verhandlungen sollten dabei
von taktischen Erwägungen Abstand nehmen; dagegen werden faire Ver-
fahrensweisen auf Grundlage universeller Regeln als Basis für akzeptable
und langfristig geltende Verhandlungsergebnisse angesehen. 

I.III Derzeitige Positionierungen politischer Akteure

Die Interpretation und Realisierung des Stabilisierungsziels von Art. 2
UNFCCC wird zur Schlüsselfrage in den Klimaverhandlungen über künfti-
ge Verpflichtungszeiträume werden. Die klimapolitischen Institutionen
Deutschlands verfolgen mit Blick auf Emissionsreduktionen und konkrete
Stabilisierungsniveaus vergleichsweise ambitionierte Ziele. Diese werden
zumeist durch expliziten Bezug auf Art. 2 gerechtfertigt. Ähnlich verhält es
sich mit den Positionen der Akteure auf europäischer Ebene, wobei sich
diese allerdings weniger stark auf Art. 2 beziehen. Auf globaler Ebene ist
bei den meisten politischen Akteuren ein Mangel an Positionierungen zu
Art. 2 oder langfristigen Emissionsreduktionen zu konstatieren. 
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Die bisherigen Positionierungen von Akteuren können bereits die jetzigen
Verhandlungsprozesse beeinflussen und zur Bildung von strategischen
Gruppierungen und Koalitionen führen, obwohl die Vertragsparteien noch
nicht offiziell zu allen entscheidenden Fragen Position bezogen haben. Die-
jenigen, die die Agenda in Richtung des Stabilisierungsziels vorantreiben
wollen – wie zum Beispiel die Mitgliedsstaaten der EU – sehen sich dem
Widerstand derer ausgesetzt, die die Übernahme entsprechender Verpflich-
tungen hinauszögern oder gar ablehnen wollen (wie zum Beispiel die USA
oder führende Länder der G77). Staaten wie Russland und einige Mitglie-
der der „Umbrella Group“ könnten nun den Ausschlag geben, die zukünf-
tige Agenda in die eine oder andere Richtung zu bewegen.

Die Heterogenität der G77 birgt potentielle Konflikte auch innerhalb die-
ser Gruppe, die den weiteren Fortschritt hin zum Stabilisierungsziel ver-
langsamen können. Dennoch würde das wachsende Bewusstsein über die
besondere Klimaanfälligkeit der Entwicklungsländer es möglich erschei-
nen lassen, den Prozess zu beschleunigen. Ein wichtiges verbindendes Ele-
ment innerhalb der G77 scheint die Gerechtigkeitsidee zu sein, die sich in
den Verhandlungen zu einem Querschnittsthema zwischen den Parteien
entwickelt. Dies könnte Koalitionen zwischen der EU, den G77 und ande-
ren Staaten ermöglichen und eine Herausforderung für die Position der
USA darstellen. Gleichwohl würde die faktische Vielfalt vertretener
Gerechtigkeitskonzeptionen diese Bemühungen zu einem gewissen Grad
erschweren. 

Es wird erwartet, dass die Wissenschaft im Rahmen des 4. IPCC Assess-
ment Reports zur Klärung von Schlüsselbegriffen und Konsequenzen des
Art. 2 beitragen kann, wenngleich die Bewertung gefährlicher Klimaände-
rungen von den befragten Fachleuten zumeist als überwiegend politische
Aufgabe angesehen wird. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass etwaige zu
tolerierende Risikozumutungen, die die Interessen der Schlüsselakteure
berühren könnten, von jenen wohl kaum akzeptiert würden. Dies würde
wiederum in Widerspruch zum Geist des ultimativen Ziels der FCCC sowie
zu den Regeln der Wiener Vertragsrechtskonvention stehen. Daher wird
eine normative Orientierung der Klimapolitik auf Grundlage ethischer
Überlegungen als unbedingt notwendig erachtet.
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I.IV Realisierung des Stabilisierungsziels: Folgen und
Wechselwirkungen

Bei der Auslegung der drei Nebenbedingungen (Anpassungsfähigkeit von
Ökosystemen, Nahrungsmittelproduktion, nachhaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung), die auf einem Pfad hin zu einer Stabilisierung der Treibhausgas-
konzentrationen einzuhalten sind, wären auch die Konsequenzen bestimm-
ter Konkretisierungsentscheidungen zu beachten. Allerdings wird das
Spektrum denkbarer Konkretisierungen durch den bereits stattfindenden
Klimawandel und dessen Folgen eingeschränkt. So wären bestimmte
wünschbare Zielfestlegungen heute schon nicht mehr erreichbar, z.B. im
Hinblick auf bereits geschädigte Ökosysteme. Bei den Spezifizierungen
sind daher sowohl die Machbarkeiten als auch die Konsequenzen etwaiger
Festlegungen abzuklären. 

Jede Festlegung wird hinsichtlich ihrer Verteilungseffekte oder regionaler
Belastungsmuster bestimmte gesellschaftliche Konsequenzen haben. Daher
würde eine verbindliche Definition, z.B. was unter einer bedrohten Nah-
rungsmittelproduktion zu verstehen ist, keine rein technische Frage sein.
Eine Festlegung wird daher nicht nur die Nahrungsmittelproduktion als sol-
che beeinflussen, sondern sich auch auf das menschliche Wohlergehen an
unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen Zeiten auswirken. Dies
erfordert differenzierte Beurteilungen. Außerdem ist zu beachten, dass jede
Definition die Festlegungen der anderen beiden Nebenbedingungen tan-
gieren wird, da sich zwischen diesen Wechselwirkungen konstatieren las-
sen. So könnte z.B. eine restriktive Definition der Ökosystemanpassung
eine Bedrohung wirtschaftlicher Entwicklungen nach sich führen und
umgekehrt.

Weiterhin sind viele Konsequenzen bestimmter Definitionen der drei
Nebenbedingungen wegen ihrer komplexen Zusammenhänge schwierig zu
bewerten, aber insbesondere auch wegen der Unsicherheit über mögliche
Folgen, über ihre Realisierung oder wegen ihres verzögerten Eintritts.
Angesichts dieser Schwierigkeiten scheint es unwahrscheinlich zu sein,
dass eine Kalkulation von Kosten und Nutzen befriedigende Ergebnisse lie-
fern kann. Diese Erkenntnis und die Notwendigkeit von normativen Urtei-
len sind gegen Argumente vorzubringen, deren alleiniges Augenmerk auf



20

Kosten-Nutzen-Analysen zur Beurteilung zukünftiger Klimawirkungen
liegt. 

Die Aufgabe, die Nebenbedingungen der Konvention angemessen zu beur-
teilen, beinhaltet geeignete Festlegungen der Dimension zu berücksichti-
gender Ökosysteme, Einheiten der Nahrungsmittelproduktion und Wirt-
schaftssysteme. Auch wird eine adäquate Auslegung des Begriffs der „na-
türlichen Anpassung“ zu finden sein, die sich speziell auf die praktische Um-
setzung der Ökosystembedingung auswirken wird, insbesondere im Hinblick
auf den Umgang mit kultivierten und nicht kultivierten Ökosystemen. 

I.V Technische Optionen

Zukünftige technische Entwicklungsmöglichkeiten sind für die Inter-
pretation des Art. 2 UNFCCC in zweierlei Hinsicht relevant: In Bezug auf
Perspektiven für die Minderung gefährlicher, durch menschliche Akti-
vitäten verursachter Klimaänderungen und bezüglich von Potentialen für
die Anpassung an voraussichtlich nachteilige Klimaeffekte. 

Auf der Ebene spezifischer Optionen kann folgendes festgestellt werden:

– Viele der in der Diskussion befindlichen technischen Konzepte könnten
einen Beitrag zum Stabilisierungsziel des Übereinkommens leisten.
Bestimmte Optionen, wie „Geoengineering“ oder Nukleartechnik,
scheiden allerdings gemäß der Vorgaben der UNFCCC und ihrer Folge-
vereinbarungen hier aus.

– Zu den vorteilhaften Optionen, die bereits in naher Zukunft umsetzbar
sind, gehören Energiesparmaßnahmen und Effizienzverbesserungen auf
allen Stufen der Energiekette. Adaptionen in bereits gefährdeten Regio-
nen und die Vermeidung der Re-Mobilisierung von bereits fixiertem
Kohlenstoff durch den Schutz von Wäldern und Böden sind gleichfalls
kurzfristig anzustrebende Optionen. 

– Mittelfristig können fossile Energietechniken zunehmend durch solche
erneuerbare Energieoptionen ersetzt werden, die das Stabilisierungsziel
erreichbar erscheinen lassen. Hierfür wären rechtzeitig geeignete Ener-
gieverteilungsinfrastrukturen (z.B. Wasserstoff- und/oder Brennstoff-
zellentechnik) zu entwickeln. 



21

Insgesamt setzen Projektionen des Klimawandels und der technischen Ent-
wicklung die Akteure einer zweifachen Ungewissheit aus. Die Potentialität
des technischen Fortschritts und seiner Richtung qualifizieren ihn daher als
ergänzendes Element zur Klimapolitik anstatt als Alternative zu ihr.

I.VI Ethische Beurteilung

Der Begriff der Gefährlichkeit des Art. 2 sowie dessen Nebenbedingungen
sind nur untergeordnet von naturwissenschaftlicher Bedeutung. Sie sind
vielmehr mit normativen Problemen verbunden. Angemessene Interpre-
tationen des Art. 2 werden daher auch ethische Fragen berücksichtigen
müssen. 

Die Aufgabe der Konkretisierung des Stabilisierungsziels wird – wie in
Abschnitt I.I skizziert wurde – von einzelnen Vertragsparteien zu Unrecht
in Frage gestellt. Insbesondere deren skeptische Betonung bestehender wis-
senschaftlicher Unsicherheit kombiniert mit einem allgemeinen Optimis-
mus über den technischen Fortschritt und die Anpassungsfähigkeit zukünf-
tiger Generationen sind offensichtlich inkonsistent. Es wäre auch wider-
sprüchlich, die „Beliebigkeit“ jeglicher Spezifizierungen zu kritisieren,
zugleich aber die willkürlichen Resultate einer inkrementellen Klimapolitik
zu akzeptieren. Daher entbehren skeptische Haltungen zur Aufgabe einer
Spezifizierung von Art. 2 der Grundlage.

Es bestehen erhebliche Divergenzen zwischen bestimmten Grundsätzen
konkurrierender Ethiktheorien. Dies schließt aber nicht aus, dass sie auf der
Ebene ihrer Anwendung zumindest in Einzelfällen konvergieren. Solche
Übereinstimmungen können im Falle der Klimaproblematik als hinrei-
chend angesehen werden, entsprechende Verbindlichkeiten zu formulieren
und zu rechtfertigen. 

Setzt man die grundsätzliche Akzeptierbarkeit von Langzeitverpflich-
tungen und Klimavorsorge voraus, konvergieren nahezu alle derzeit disku-
tierten Ethiktheorien mit Blick auf das Ziel des Art. 2 hin zu einem Kon-
sens. Sie würden für Ernährungssicherheit 4 und niedrige Stabili-

4 Dies wäre eine striktere Auslegung von „Nahrungsmittelproduktion“.
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sierungsniveaus argumentieren. Da die Formulierung des Art. 2 jegliche
nutzenmaximierenden Forderungen vermissen lässt, könnte sogar einer
deontologischen Interpretation der Zielbestimmung der UNFCCC Vorrang
eingeräumt werden. Die Resultate deontologischer Reflexionen könnten
möglicherweise ambitionierter ausfallen als die Bemühungen utilitaristi-
scher Ansätze.

Mit Blick auf die Bestimmung des ethischen Status’ nichtmenschlicher
Wesen scheint nur der Pathozentrismus einschlägig und hinreichend
gerechtfertigt zu sein. Dies hätte Konsequenzen für die Auslegung der Öko-
systembedingung, indem der Pathozentrismus eine Verpflichtung implizie-
ren könnte, Lebensräume leidensfähiger Kreaturen zu schützen.

Gleichermaßen sind ethische Verpflichtungen zugunsten zukünftiger Gene-
rationen legitimierbar gegeben (Kapitel E). Daraus folgt – unter Ansehung
komparativer Standards –, dass zukünftige Personen ethisch legitimierte
Ansprüche auf solche Lebensbedingungen hätten, die im Durchschnitt
nicht schlechter wären als die jetziger Generationen. Für Egalitaristen gilt
dies prima facie als Prinzip, z.B. im Hinblick auf den nachhaltigen Umgang
mit Naturgütern. Kombiniert man komparative Standards mit der Forde-
rung nach Vorsorge, können relativ niedrige Stabilisierungsniveaus
gerechtfertigt werden. Wenn lediglich absolute Standards (z.B. zur Befrie-
digung von Grundbedürfnissen) mit einem gewissen Optimismus über die
Anpassungsfähigkeit an Klimaveränderungen verknüpft würden, könnten
auch etwas höhere Stabilisierungsniveaus akzeptierbar sein. 

Die drei in Art. 2 genannten Nebenbedingungen sind als allgemeinere Ziele
einer „universellen Gesellschaft“ zu betrachten als dies das Stabili-
sierungsziel selbst ist. Sie stellen prima facie Forderungen dar, die im Falle
des anthropogenen Klimawandels und auf dem Pfad hin zu „sicheren“
Treibhausgasniveaus nicht dispensiert werden dürfen.

Umweltethische Ansätze rechtfertigen eine mehr oder weniger strenge Aus-
legung der Ökosystem-Bedingung. Geht man von den o.g. pathozentristi-
schen Forderungen nach dem Schutz von Lebensräumen leidensfähiger
Wildtiere aus, kann diese Bedingung nicht auf die globale Dimension
beschränkt bleiben. Somit wären natürliche Ökosysteme auch auf regiona-
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ler oder gar lokaler Ebene zu schützen, was letztlich für niedrige Stabilisie-
rungsniveaus spräche.

Die Nahrungsmittelverfügbarkeit ist nur zum Teil eine Funktion des Klima-
wandels; daher können bestimmte Stabilisierungsniveaus anhand der Nah-
rungsmittel-Bedingung ausschließlich gefordert werden, wenn alle sozia-
len, wirtschaftlichen und kulturellen Auslöser potentieller Nahrungsmittel-
defizite gemeinsam und angemessen beurteilt worden sind.

Es sind unterschiedliche Auslegungen der Nachhaltigkeits-Bedingung des
Art. 2 denkbar, die mit verschiedenen Nachhaltigkeitstheorien korrespon-
dieren. Dementsprechend würde in Bezug auf die Produktion von Waren
und Dienstleistungen die Beurteilung natürlicher Systeme zu unterschiedli-
chen Ergebnissen führen. Dies wäre insbesondere für die Harmonisierbar-
keit der Ökosystembedingung mit der Forderung nach nachhaltiger Wirt-
schaftsentwicklung von Bedeutung. 

Eine kohärente, ethisch gerechtfertigte Interpretation, die gleichzeitig
Ernährungssicherheit5, den Schutz natürlicher Lebensräume und niedrige
Treibhausgasniveaus formuliert, erscheint naheliegend. Es bleibt aber das
ethische Problem, der Bedingung nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung
eine Interpretation zuzuordnen, die in dieses Bild passen würde: So müsste
die Auslegung dieser Bedingung voraussichtlich abgeschwächt werden,
wenn die Ökosystem- und Nahrungsmittelbedingung ambitionierter inter-
pretiert würden.

Ausgehend vom SRES-Bericht sind verschiedene Emissionspfade denkbar,
die angesichts des Fehlens einer meta-ethischen Theorie unterschiedlich
beurteilt werden könnten. Die Arbeitsgruppe würde im Hinblick auf die
oben genannte Konvergenzhypothese sowie angesichts des verbindlichen
Ziels und der Vorgaben der Klimarahmenkonvention eine zukünftige Ent-
wicklung in Richtung des sog. Szenario B1 favorisieren6. Für die Bewer-
tung der Endpunkte zukünftiger Entwicklungspfade und ihrer Konsequen-
zen wird ein Instrument zur Beurteilung möglicher Zukunftsszenarien vor-

5 durch globalen Handel sowie durch Selbstversorgung auf lokaler Ebene.
6 B1 entspricht einer Entwicklung hin zu globaler Dekarbonisierung mit starker Akzentuierung von

Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit.
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geschlagen, das den Akteuren ermöglicht, anhand einer Reihe von relevan-
ten Kriterien und Prinzipien angemessene und nachvollziehbare Weichen-
stellungen zu treffen (siehe E.15.5).

II. Die Bedeutung dieser Studie für die politische Praxis 

Die Ergebnisse des TAR-Berichts (IPCC 2001) lassen erwarten, dass eine
Stabilisierung atmosphärischer Treibhausgaskonzentrationen im 21. Jahr-
hundert kaum zu erreichen sein wird. Die Varianz von Emissionspfaden,
Klimasensitivitäten und anderen Parametern erhöhen darüber hinaus die
Bandbreite möglicher zu berücksichtigender Klimawirkungen. Auf der
anderen Seite bietet die derzeitige Rechtslage keine konkreten Regelwerke
an, nach denen politische Entscheidungsträger bestimmte Lösungen akzep-
tieren oder ablehnen könnten. Die Herausforderung für klimapolitische
Akteure liegt nun darin, solche Emissionspfade anzustreben, die sowohl
umsetzbar sind als auch ambitionierte Stabilisierungsniveaus erwarten las-
sen.

II.I Grundsätzliche Optionen

Das ultimative Ziel der UNFCCC kann prinzipiell durch Emissions-
minderung, Klimaanpassung oder beides erreicht werden. Adaption wird
dabei bereits aufgrund der verzögerten Klimawirkung historischer Emissio-
nen vonnöten sein. Da Anpassungskonzeptionen mit zahlreichen Unsicher-
heitsfaktoren verknüpft sind, sollten Befürworter solcher Strategien aber
deren Machbarkeit begründen können. Die Entscheidungsträger werden
letztlich bestimmen müssen, in welchem Verhältnis Minderungen und An-
passungen anzustreben sind. Dabei ist zu bedenken, dass Emissions-
minderungen Effekte weltweit entfalten, während Vorteile von Adaptionen
lediglich von denen genutzt werden können, die in solche Strategien inve-
stiert haben.

Technische Minderungsoptionen bieten sich insbesondere für solche Infra-
strukturen an, die in naher Zukunft regulär zu ersetzen wären. Entsprechen-
de Weichenstellungen der nächsten Jahrzehnte werden darüber bestimmen,
ob niedrigere oder höhere Stabilisierungsziele erreichbar sind. Kurzfristig
erscheinen Weiterentwicklung und Nutzung von Energiesparpotentialen in
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verschiedenen Bereichen erfolgversprechend, eine signifikante Begren-
zung des Bedarfs an fossilen Brennstoffen und der damit verbundenen
Emissionen weltweit herbeizuführen.

II.II. Die besondere Herausforderung des Stabilisierungsziels

Das Ziel, Treibhausgaskonzentrationen auf einem „sicheren“ Niveau zu
stabilisieren, wird durch drei Nebenbedingungen ergänzt: (i) Natürliche
Anpassung von Ökosystemen, (ii) Sicherung der Nahrungsmittelproduk-
tion und (iii) nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Diese Neben-
bedingungen haben neben ihrer Wechselwirkungscharakteristik bestimmte
Auslegungskonsequenzen. So wird jede dieser drei Bedingungen im Hin-
blick auf ihre räumlichen und zeitlichen Dimensionen zu bewerten sein,
wie auch hinsichtlich der mit ihnen verknüpften Ungewissheiten und Ver-
teilungseffekte von Klimawirkungen oder klimapolitischen Maßnahmen zu
ihrer Vermeidung. 

Klimapolitische Entscheidungen werden sowohl prinzipiell mögliche
Wechselwirkungen zwischen den drei Nebenbedingungen beschränken, als
auch die Bandbreite ihrer zuvor beschriebenen Implikationen (siehe Kapi-
tel D.1 für Details). Diese Einschränkungen begrenzen ihrerseits den
Umfang weiterer noch verfügbarer Handlungsoptionen. Entscheidungs-
träger werden praktikable Lösungen dafür finden müssen, inwieweit Stö-
rungen auf regionalen und zeitlichen Maßstäben zu tolerieren sind oder wie
ungerechte Verteilungseffekte bestimmter Klimawirkungen überbrückt
werden können. Dies betrifft zum Beispiel die Frage, auf welcher Ebene die
Nahrungsmittelproduktion sicherzustellen ist: Lokal, regional oder
global?7

II.III. Kernaussagen aus der ethischen Analyse

Das Konzept jedes politischen Ziels erfordert ausnahmslos eine Spezifizie-
rung seiner entscheidenden Parameter (Mengen-, Zeitziele, verantwortliche
Akteure). 

7 Entsprechende Beurteilungen werden auch die mögliche Rolle des Welthandels für den Ausgleich
lokaler Nahrungsmittelengpässe klären müssen.
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Es bestehen starke ethische Vorbehalte gegen die Verlagerung von Risiken
sowie ethische Verpflichtungen, Schäden zu vermeiden, was sowohl für
derzeitige als auch für zukünftige Generationen gilt. Dabei lassen sich kon-
fligierende Annahmen über die Angemessenheit komparativer gegenüber
absoluter Standards ausmachen, welche für die Konkretisierung intergene-
rationeller Verantwortung bestimmend wären. Die Bewertung globaler
Umweltrisiken kommt nach Maßgabe der meisten Ethiktheorien zu dem
Ergebnis, dass bei Ungewissheit ein eher vorsichtiges Handeln zu bevorzu-
gen wäre. Dies spräche für eine Orientierung an stärker sicherheitsorien-
tierten Kriterien. Interpretationen vieler umweltethischer Ansätze sprechen
somit für niedrige Stabilisierungsniveaus und insbesondere für eine sichere
Nahrungsmittelversorgung. Diese Niveaus erscheinen umso verpflichten-
der, je mehr ethische Anforderungen den Bedingungen des Art. 2 zugrunde
gelegt werden. 

Allerdings liefern die verschiedenen ethischen Ansätze unterschiedliche
Rechtfertigungen für die Frage, wie strikt die Ökosystem-Bedingung aus-
zulegen ist. Ähnliches gilt für die Bedingung „nachhaltige Entwicklung“,
deren Interpretation unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem welche
Nachhaltigkeitsansätze (schwache, mittlere, starke Nachhaltigkeit) zugrun-
de zu legen sind. Hiervon werden entsprechend legitimierte Maßnahmen
abhängen. Außerdem sind die Wechselwirkungen zwischen den Konkreti-
sierungen der drei Nebenbedingungen zu berücksichtigen, die im Falle
ambitionierter Auslegungen der Ökosystem- und/oder Nahrungsmittel-
Bedingung zulasten der dritten Nebenbedingung (nachhaltige wirtschaftli-
che Entwicklung) gehen könnten (siehe I.VI). 

Grundsätzlich können verschiedene Emissionspfade jeweils unter-
schiedlich legitimiert sein. Ausgehend vom SRES-Bericht wird eine
Bewertungsmatrix für mögliche Zukunftsszenarien vorgeschlagen, die kli-
mapolitische Akteure in die Lage versetzen soll, anhand einer Reihe rele-
vanter Kriterien und Prinzipien akzeptable und transparente Ent-
scheidungen zu treffen (siehe auch I.VI und E.15.5). Unter Berück-
sichtigung der vorgenannten Konvergenz ethisch gerechtfertigter Aussagen
empfiehlt die Arbeitsgruppe nach Anwendung dieses Bewertungs-
verfahrens, solche Entwicklungen hin zu einer globalen Dekarbonisierung
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zu fördern, die sowohl Nachhaltigkeit als auch Gerechtigkeit zugute kämen
(entspräche „Szenario B1“). Gleichwohl wären auch andere Beurteilungen
möglich.

II.IV Die politische Machbarkeit weiterer Schritte

Während deutsche bzw. europäische Akteure generell willens sind, konkre-
te Stabilisierungsziele zu nennen, haben viele außereuropäische Regierun-
gen sowie zahlreiche andere politische Akteure noch nicht öffentlich
Stellung zu Art. 2 bezogen. Wichtige Industriestaaten (z.B. die USA) und
beinahe alle Entwicklungsländer scheuen sich vor der Preisgabe ihrer favo-
risierten Stabilisierungsniveaus.8 Eine vergleichende Befragung zur Ausle-
gung von Art. 2 zeigte, dass Russland und die Staaten der G77 plus China
durchschnittlich zwischen der ambitionierten Position der EU und dem
weniger motivierten Standpunkt der USA vermitteln. Eine entsprechende
Reihenfolge der Dringlichkeit ergibt sich auch in der Frage des Zeitplans,
wann mit den Verhandlungen über die Konkretisierung des Art. 2 der
UNFCCC begonnen werden sollte (EU ➝ Russland und G77 plus China ➝
USA). In den implizit mit Art. 2 verbundenen Gerechtigkeitsfragen legt die
Gruppe der G77 plus China besondere Akzente. Was die Bildung eines
weltweiten Regimes zur Konkretisierung des Art. 2 betrifft, wird das zu-
künftige Verhalten der intermediären Staatengruppe (Russland, China,
G77) bestimmen, ob ein verhältnismäßig ambitioniertes Stabilisierungsziel
rechtzeitig festgelegt wird oder nicht. 

Entsprechende Machbarkeits- und Akzeptierbarkeitsüberlegungen kom-
men zu folgenden Schlüssen für die politische Praxis:

– Gerechtigkeitsaspekte werden die moralischen Geltungsansprüche der
Maximen des Art. 2 stärken. Daher und angesichts der ethischen Kon-
vergenzthese wird die „intermediäre Staatengruppe“ zusammen mit der
EU relativ frühzeitigen und ambitionierten Maßnahmen zustimmen,
was aus Sicherheitserwägungen auch vorzuziehen wäre.

8 Erschwerend kommt hinzu, dass die politischen Akteure keine Erklärungen zur Berücksichtigung
der drei Nebenbedingungen des Art. 2 machen – abgesehen von einigen Vorschlägen zu absoluten
und/oder tolerablen dekadischen Temperaturänderungen, die als Maß für die Anpassungsfähigkeit
von Ökosystemen interpretiert werden könnten.
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– Dies schließt andere Vertragsparteien aber nicht aus. Proaktiven
Verhandlungsteilnehmern obliegt es, anderen zu verdeutlichen, dass
Art. 2 als politischem Ziel die Forderung zugrunde liegt, es hinsichtlich
seiner Mengen- und Zeitziele zu konkretisieren. Somit sind alle Ver-
tragsparteien der Rahmenkonvention – einschließlich der USA – aufge-
fordert, den Konkretisierungsprozess zu fördern. 

– Die Beurteilung von Verteilungseffekten würde solche langfristigen
Strategien favorisieren, die im Rahmen präventiver und adaptiver Hand-
lungsmöglichkeiten bevorzugt Maßnahmen zur Emissionsminderung
vorsehen. Entsprechende Entscheidungen wären rechtzeitig und mit
Blick auf die in naher Zukunft zu ersetzenden Energieinfrastrukturen zu
treffen. 

– Die Berücksichtigung von Verteilungseffekten könnte weiterhin zur
Auslegung der Nahrungsmittel-Bedingung im Sinne lokaler bis regiona-
ler Ernährungssicherheit beitragen. Dies würde auch entsprechend am-
bitionierte Interpretationen der Ökosystem-Bedingung nach sich ziehen
können. Allerdings wird die strikte Auslegung dieser beiden Nebenbe-
dingungen nur eine relativ schwache Spezifizierung der Bedingung
wirtschaftlicher Entwicklung ermöglichen. Diese Konsequenz könnte
ein Hindernis für die weiteren Verhandlungen darstellen.

– Die Arbeitsgruppe empfiehlt den Akteuren, das im SRES skizzierte
Szenario „B1“ einer langfristigen globalen Dekarbonisierung anzu-
streben (Nakicenovic 2000).

Ungeachtet des taktischen Verhaltens einzelner Vertragsparteien wären fai-
re Verhandlungen wünschenswert. Transparenz, Konsistenz und universel-
le Geltung vorgebrachter Argumentationen zur Konkretisierung des Art. 2
werden ihre Akzeptabilität sowie wahrscheinlich auch ihre faktische und
langfristige Akzeptanz fördern. Die Frage, ob der langfristige Zielhorizont
des Art. 2 mit den auf kürzeren Zeitfenstern ausgelegten Verhandlungsin-
tervallen in Einklang zu bringen ist, erscheint indes ungelöst.
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A. VORBEMERKUNGEN

1 Die Zielbestimmung der Rahmenkonvention und ihre
weitere Entwicklung als Hintergrund dieser Studie

Der zentrale Teil des Rahmenübereinkommens – die Zielbestimmung – ist
in Art. 2 des Vertrages niedergelegt. Dieser Artikel stellt die grundlegenden
Anliegen des Übereinkommens dar und bietet sowohl eine erste Orientie-
rung als auch die Grundlage für die weitere Präzisierung und Umsetzung
des Übereinkommens in die Praxis:

Art. 2 der UNFCCC

„Das Endziel dieses Übereinkommens und aller damit zusammenhängenden
Rechtsinstrumente, welche die Konferenz der Vertragsparteien beschließt, ist
es, in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des Überein-
kommens die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmo-
sphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropoge-
ne Störung des Klimasystems verhindert wird. Ein solches Niveau sollte
innerhalb eines Zeitraums erreicht werden, der ausreicht, damit sich die Öko-
systeme auf natürliche Weise den Klimaänderungen anpassen können, die
Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht wird und die wirtschaftliche Ent-
wicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann.“

Der Artikel als Teil des gesamten Übereinkommens wurde in Übereinstim-
mung mit den an den Verhandlungen beteiligten Nationen beschlossen und
kann – obschon als Endziel einer globalen Umweltstrategie konzipiert –
Anlass für eventuell divergierende Auslegungen sein. Da konkrete Ziele
über die Perspektive von Kyoto hinaus bislang noch nicht gemeinhin dis-
kutiert wurden (siehe auch UNFCCC 1997), besteht Bedarf für eine ange-
messene Präzisierung des allumfassenden Klimaschutzziels, damit das
Übereinkommen in akzeptabler Weise in die Praxis umgesetzt werden
kann. Dies ist von besonderer Bedeutung, da diese Zielsetzung nicht nur
„in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des Überein-
kommens“ selbst definiert sein sollte, sondern auch mit „alle[n] damit
zusammenhängenden Rechtsinstrumente[n], welche die Konferenz der
Vertragsparteien beschließt“, übereinstimmen sollte (UNFCCC 1992).
Letzteres impliziert offensichtlich auch das Niveau der Konkretisierung,
das von besonderer Bedeutung für die Gestaltung zukünftiger Verpflich-
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tungszeiträume sein wird und für das die Zielsetzung der FCCC ausdrück-
lich gelten soll. Der Grad der Konkretisierung der Zielsetzung des Klima-
übereinkommens wird letztendlich zu mehr oder weniger verbindlichen
und strikten Maßnahmen führen. Die Präzisierung dieser Zielsetzung wird
trotz zahlreicher Probleme als notwendig erkannt. So ist ein entsprechender
Ruf nach präziser Ausformulierung des Passus „gefährliche anthropogene
Störung des Klimasystems“ seitens der EU bereits erfolgt, nachdem sich
aus dem aktuellen Bericht des IPCC die Indizien für einen durch menschli-
ches Handeln verursachten Klimawandel (IPCC 2001) erhärtet haben9.
Dies macht auch eine aktive Teilnahme der deutschen Seite10 am Prozess
der angemessenen Präzisierung des Art. 2 der UNFCCC erforderlich, wozu
u.a. diese Studie methodische Hilfeleistung bieten könnte. Die vorliegende
Studie wird bestimmte Probleme bei der konkreten Auslegung deutlich
machen, stellt aber weder Art. 2 des Übereinkommens noch das Überein-
kommen selbst in Frage, da diese bereits von der internationalen Staatenge-
meinschaft beschlossen worden sind und daher als verbindliche Grundlage
für weitere Präzisierungen angesehen werden.

2 Studienlogik und benötigte wissenschaftliche
Kompetenz

Die präzise Formulierung eines erstrebenswerten langfristigen Klima-
schutzziels als problemorientiertes Anliegen ist weniger eine natur-
wissenschaftliche Aufgabe, da insbesondere auch gesellschaftliche Fragen
aufgeworfen werden, die (normative) Bewertungen von Ursachen, Recht-
fertigungen und Relevanzentscheidungen von Maßnahmen sowie die damit
in Zusammenhang stehenden und zu integrierenden Risiko- oder Un-
sicherheitserwägungen und Machbarkeitsbetrachtungen in Politik und
Wirtschaft betreffen. Aus diesem Grund muss das Vorgehen für eine akzep-
table Konkretisierung des Klimaschutzziels sowohl disziplinäre Barrieren

9 Vorschläge aus dem europäische Raum nach einer 30%-igen Emissionsreduzierung der EU von
klimawirksamen Gasen bis 2020 wären durch die Spezifizierungsforderung zu flankieren, insbe-
sondere angesichts des voraussichtlich wachsenden Legitimationsdrucks einer durch die Oster-
weiterung angewachsenen Staatengemeinschaft.

10 Die Notwendigkeit der Präzisierung von „absoluten Zielen“ ist bereits von vier deutschen Nicht-
regierungsorganisationen formuliert worden. (Kier 2002). 
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als auch die bei der Spezifizierung auftauchenden Konflikte überwinden.
Ein solcher Versuch kann daher nur integrativ und im Zusammenspiel mit
den relevanten Disziplinen erfolgen. 

Sinn und Zweck dieser Aufgabe ist es zunächst, auf der Grundlage der
rechtlichen Bedeutung des Art. 2 (UNFCCC) die generellen Bedingungen,
Problemstellungen und Konsequenzen einer Präzisierung des Über-
einkommens offen zu legen. Diese werden dann zum Gegenstand ethischer
Bewertungen mit Blick auf die Formulierung möglicher zukünftiger Vor-
schriften. Nachfolgende Reflexionen über das Konvergenzpotential der
jeweiligen ethischen Theorien und Gesetzmäßigkeiten sollen ausloten,
inwieweit die normative Orientierung erleichtert werden kann. Ab-
schließende Empfehlungen an Entscheidungsträger leiten Vorschläge zur
präzisen Zielformulierung für die politische Praxis sowie zu weiteren ein-
schlägigen Analysen ab. Die Ergebnisse der Studie sollten daher zur Ent-
wicklung machbarer und akzeptabler Strategien beitragen, mit denen das
Endziel der UNFCCC präzisiert werden kann. 11

Dieser Logik folgend und im Anschluss an diesen Abschnitt (A.) über das
Problem der Auslegung und Präzisierung des Art. 2 sowie über dessen Hin-
tergründe, beschreiben die Abschnitte B. bis D. ausführlich die Rahmenbe-
dingungen und vorhersehbaren Konsequenzen einer präzisen Zielformulie-
rung der Rahmenkonvention. So muss der Begriff der „Gefahr“ im Hin-
blick auf die Bedeutung des Passus „gefährliche anthropogene Störung des
Klimasystems“ folgerichtig aus dem Blickwinkel des Völkerrechts sowie
des nationalen Rechts erläutert werden (B.). Abschnitt C. gibt eine Über-
sicht über die derzeitigen Positionen und Argumentationsweisen der klima-
politischen Akteure, deren Bewertungen sowie deren investierten Gerech-
tigkeitsverständnisse. Abzuwägende Konsequenzen der Auslegung der drei
Nebenbedingungen des Art. 2 der UNFCCC sowie die Bedeutung techni-

11 Diese Aufgabe setzt die grundsätzliche Machbarkeit einer effektiven Klimaschutzstrategie voraus.
Es sind jedoch Fehlinterpretationen von Art. 2 oder mangelnde faktische Zustimmungen zu diesem
Artikel denkbar, wodurch die Umsetzung des Endziels der UNFCCCC fraglich würde. Entspre-
chende Probleme im Umgang mit nicht vermiedenen Klimaeffekten sind von B. Müller untersucht
worden (2002).
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scher Möglichkeiten für die Zielerreichung werden in Abschnitt D. disku-
tiert.

In den Abschnitten E. und F. wird schließlich die normative Ausrichtung
auf der Grundlage der oben genannten Kapitel behandelt. Abschnitt E. dis-
kutiert akzeptierbare Maximen und Grundsätze einschlägiger ethischer
Theorien sowie deren potentielle Verletzung durch menschlich bedingte
gefährliche Störungen des Klimasystems. Der abschließende Abschnitt (F.)
formuliert eine Synthese der Studienergebnisse durch Ausblicke auf poli-
tisch durchsetzbares Handeln in der EU, indem Leitsätze zur Ent-
scheidungsfindung empfohlen und Perspektiven für weitere Untersu-
chungen auf normativer Ebene aufgezeigt werden.

Für eine hinreichende Beurteilung der Auslegungsproblematik des Art. 2
der UNFCCC bedarf es spezifischen Fachwissens: Sachkenntnis im ethi-
schen wie im juristischen Bereich ist für die zentralen Fragen dieser For-
schungsarbeit von grundlegender Bedeutung. Die Betrachtung der Aspekte
von Machbarkeit und praktischer Umsetzung erfordert jedoch ebenfalls ein
hohes Maß an politischer und wirtschaftlicher Fachkompetenz. Ferner
muss aufgrund des problemorientierten Charakters der Fragestellung die
Fähigkeit und Bereitschaft zum interdisziplinären Arbeiten gegeben sein.
Die oben genannten Voraussetzungen spiegeln sich daher in der Sachkennt-
nis derer wider, die zu der Studie beigetragen haben, die von professionel-
ler Philosophie und Jurisprudenz über globale Ökonomie und Politikwis-
senschaft bis hin zu Wissenschafts- und Technikfolgenbeurteilung reicht.

3 Zur Auslegungsproblematik 

Die Auslegung eines jeden Sachverhalts muss sich auf etwas „Vorgegebe-
nes“ stützen. Dessen Bedeutung mag jedoch nicht immer absolut klar sein.
In diesem Fall stellt die FCCC das vorhandene „Objekt“ dar. Ihr Art. 2 läs-
st Spielraum für verschiedene Auslegungen im Lichte eines besseren Ver-
ständnisses des Klimawandels, von Konsequenzen sowie der Risiken, die
die globale „Weltgemeinschaft“ unter Umständen nicht zu akzeptieren
bereit ist. Eine Auslegung des Endziels der UNFCCC, die zudem versucht,
verschiedene Artikel „gemeinsam zu betrachten“ (z.B. Art. 2 in Verbindung
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mit den 5 Grundsätzen des Art. 3) wird somit eher hermeneutisch als abso-
lut stringent sein.

Um Art. 2 (besser) zu verstehen, müssen die Grundsätze von Art. 3 verstan-
den worden sein und umgekehrt: Um diese Grundsätze zu verstehen, muss
Art. 2 inhaltlich ausgelegt werden. Also ist die Bedeutung von Art. 2 allein
nicht unabhängig von den fünf Leitsätzen des Art. 3 zu sehen (Schröder et
al. 2002, S. 380); ebenso nicht von einigen Verpflichtungen des Art. 4.
Wenn es also solche Verbindungen zwischen den einzelnen Artikeln gibt,
erscheint der Auslegungsprozess endlos und ein „regressus ad infinitum“
unabwendbar zu sein (hermeneutischer Zirkel). Daher muss der Ausle-
gungsprozess in angemessener Weise pragmatisch eingegrenzt werden. Ein
vielversprechender Ansatz zur Vermeidung eines Regresses könnte darin
liegen, das Vorsorgeprinzip aus Art. 3 z.B. mehr als Richtlinie, mit der das
Endziel „eine gefährliche Störung zu verhindern“ (Art. 2) erreicht werden
kann, denn als Vorbedingung zu interpretieren.

Jegliche Auslegung von Art. 2 – in Bezug auf die Bedeutung des Begriffes
der gefährlichen Niveaus – ist an sich schon mit bestimmten Begriffen wie
Klimaempfindlichkeit, Anpassung, technischen Möglichkeiten, Störan-
fälligkeiten, nicht-linearen Schäden und ähnlichem verbunden. Somit wird
jede Bestimmung gefährlicher Niveaus teilweise hypothetischer Natur sein.
Soll die Willkürlichkeit der Auswahl von gefährlichen Niveaus durch kon-
troverse Diskussion eingeschränkt werden, dann müssen einige Vorausset-
zungen eindeutig definiert werden.12 Entsprechende Schlussfolgerungen
bedürfen einer gewissen Struktur, damit deterministische Fehlschlüsse ver-
mieden werden. Jede begründete Schlussfolgerung mit Verordnungscharak-
ter muss – wie bei der Festlegung zu vermeidender, gefährlicher Niveaus –
daher auf bestimmten Voraussetzungen beruhen, von denen zumindest eine
moralisch verpflichtend ist – welche wiederum separat zu begründen wäre.
Diese Strategie zur Vermeidung von Fehlschlüssen geht konform mit ethi-
schen Konzepten der Urteilsfindung. 

12 Wenn auch einige hypothetische Reste verbleiben können.
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4 Vorbemerkungen zu Art. 2

4.1 Zentrale Begriffe

Der Begriff „Stabilisierung“ impliziert, dass Art. 2 ein neues Gleichge-
wicht des Klimasystems vorsieht, in dem Emissions- und Immobili-
sierungsprozesse von Treibhausgasen im Durchschnitt ausgeglichen sind
(IPCC 1994, S. 11). Die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration soll-
te daher prinzipiell nicht als unmöglich betrachtet werden (IPCC 1994, S.
12), wie schwierig es auch immer sein mag, dies in Politik und Wirtschaft
durchzusetzen.

Die entscheidende Absicht „gefährliche Störung zu verhindern“ bedeu-
tet ganz offensichtlich, dass Menschen das Klimasystem auf eine Weise
stören können, die für sie selbst, für andere Gesellschaften oder sogar für
andere, unter den Auswirkungen des Klimawandels leidende Lebewesen zu
gefährlich sein könnte. Art. 2 birgt eine Verpflichtung in sich, eine
bestimmte Konzentration an Treibhausgasen zu vermeiden, die in der Tat
(zu) gefährlich „ist“. Das setzt voraus, dass eine solche gefährliche Kon-
zentration „existieren“ könnte. Und das trifft auch dann zu, wenn man die
Auffassung vertritt, dass Stabilisierungsziele keine eindeutige Konzen-
tration definieren sollten, sondern eher eine bestimmte Bandbreite beinhal-
ten.13 Jede Bandbreite hat notwendigerweise einen Rahmen mit einer Ober-
grenze. Über dieser Grenze liegende Werte werden somit wahrscheinlich
nicht mehr sicher sein.

Laut Art. 2 sollte ein sicheres Stabilisierungsniveau erreicht werden „inner-
halb eines Zeitraums [...], der ausreicht, damit sich die Ökosysteme auf
natürliche Weise den Klimaänderungen anpassen können, die Nahrungs-
mittelerzeugung nicht bedroht wird und die wirtschaftliche Entwicklung
auf nachhaltige Weise fortgeführt werden kann“. Wichtig ist festzuhalten,
dass die drei Themenbereiche – Anpassung der Ökosysteme, Nahrungs-
mittelproduktion, wirtschaftliche Entwicklung – nicht direkt mit dem
Endziel selbst, sondern mit einem nicht näher spezifizierten Zeitraum ver-

13 Zum Beispiel im Hinblick auf die natürlichen Schwankungen atmosphärischer Treibhausgas-Kon-
zentrationen.
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knüpft sind, innerhalb dessen dieses „sichere“ Niveau erreicht werden soll-
te. Diese drei Bedingungen waren bereits vom IPCC kommentiert worden
(TAR WGII 2001, S. 84ff) und werden – mit Blick auf die Problemstellung
– detailliert im Abschnitt „Konsequenzen“ diskutiert (Kapitel D.1). 

Ein sicheres „Niveau sollte innerhalb eines Zeitraums erreicht werden, der
dem Gesamtziel entspricht“.14 Aus wirtschaftlichen Gründen muss ein zu
spätes ebenso wie ein verfrühtes Eingreifen verhindert werden. Aber auf-
grund der Trägheit der Klimasubsysteme und der damit verbundenen
Unwägbarkeiten ist es schwierig, solche gefährlichen Niveaus zu bestim-
men, von denen aus es kein Zurück mehr gibt. Diese Umstände lassen früh-
zeitige Risikovorsorge vernünftig erscheinen. 

Mögliche Kategorien schwerwiegender Bedenken können folgende sein:
Einzigartige und bedrohte Ökosysteme, Probleme der Verteilungs-
gerechtigkeit, gravierende Nebenfolgen, extreme und sehr weitreichende
Klimaeffekte (IPCC 2001). O’Neill und Oppenheimer (2002) verfolgen
einen anderen methodischen Ansatz: Sie unterscheiden zwischen Klimafol-
gen mit geringer Wahrscheinlichkeit, aber hohem gesellschaftlichen
Störungspotential und solchen mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber geringer
Störungswirkung. Als Beispiele führen die Autoren den Zusammenbruch
des Eisschilds in der Westantarktis (WAIS) und die damit verbundenen
massiven Veränderungen des Meeresspiegels einerseits und die Auslö-
schung einzigartiger, regional bedeutsamer Korallenriffsysteme anderer-
seits an. Die Autoren vertreten die Meinung, dass letzteres wohl kaum ver-
hindert werden könnte, obwohl es wünschenswert wäre, die Korallen um
ihrer Schönheit willen oder zumindest wegen ihrer Eigenschaft als Ökoin-
dikatoren zu erhalten. Laut O’Neill & Oppenheimer (2002) rangiert ein
Erliegen der thermohalinen Zirkulation (THC) im atlantischen Ozean und
seine Folgen zwischen beiden Kategorien.15 Das Konzept von Dessai et al.
(2003) spricht die Empfehlung aus, in Bezug auf einen gefährlichen Klima-

14 Ein mögliches Zeitintervall könnte in diesem Zusammenhang durch die Wendungen „so bald wie
möglich“ und „so spät wie nötig“ definiert werden. 

15 Diese Auffassung steht im Gegensatz zur Auffassung des IPCC (2001) hinsichtlich der Beurteilung
von WAIS und THC. 
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wandel Erfahrungswerte parallel zu den oben genannten theoretischen
Definitionen der Störanfälligkeit hinzuzuziehen.

Gefährliche, von Menschen verursachte Temperaturveränderungen und
ansteigende Wasserspiegel sollen – so die Hoffnung – in der Zukunft durch
globale Ansätze „Tolerabler Fenster“ oder von „safe (landing) corridors“
vermieden werden können (IPCC 2001). Dabei darf aber nicht übersehen
werden, dass die semantische Verlagerung von „gefährlich“ zu „sicher“ das
Problem der inhaltlichen Präzisierung dieser Attribute nicht löst.

4.2 Die Rolle der Ethik

Gefährliche Niveaus können nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden
definiert oder gemessen werden, sondern müssen durch praxisorientierte
und angemessene Beurteilung „gesetzt“ werden. Bei der konkreten Bestim-
mung des Endziels der Konvention wird gleichwohl der neueste Stand der
klimawissenschaftlichen Forschung in vollem Umfang berücksichtigt wer-
den müssen (IPCC 2001). Diese Zielbestimmung wird sich jedoch im
Wesentlichen auf die Fragen stützen müssen, inwieweit vorgegebene
moralische und risikobezogene Argumente akzeptiert werden und wie
bestimmte Güter auf der einen und Zukunftsaussichten auf der anderen Sei-
te gegeneinander abzuwägen sind. Daher sollten sämtliche Versuche,
gefährliche Niveaus mit Hilfe naturalistischer Ansätze zu präzisieren,
abgelehnt werden, weil sie aus ethischer Sicht nicht fundiert sind. Deshalb
kann auch keine Auslegung von Art. 2 ethische Fragen umgehen (Toman
2001, S. 1)16, da Werturteile und Reflexionen des Gerechtigkeitsbegriffs für
die Formulierung und den Begriffsinhalt von gefährlichen Klimaauswir-
kungen bedeutsam sind (siehe auch Art. 3.1 UNFCCC). Dies trifft selbst
dann zu, wenn argumentiert wird, dass jede Auslegung von Art. 2 durch die
zugrundeliegenden ethischen Vorstellungen der Politikwissenschaft auch
„politischen“ Charakter haben muss (siehe Kapitel C.3). Allgemeine
Umweltziele müssen daher in folgerichtige Strukturen ethischer Ar-
gumentationsmuster umgewandelt werden.

16 Der Begriff „ethisch“ sollte hier in weitestem Sinne verstanden werden. 
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4.3 Notwendigkeit der Präzisierung

Von seiner Bedeutung her sollte Art. 2 als politisches Ziel betrachtet wer-
den, da er bestimmte (wenn auch noch zu definierende) gefährliche
Niveaus als maßgebliche Parameter voraussetzt. Um dies zu erklären, soll-
te unterschieden werden zwischen der wesentlichen Aussage einer Ziel-
setzung („dass Treibhausgaskonzentrationen nicht unbegrenzt ansteigen
sollten“), und ihrer präzisen Ausformulierung (Grenzwerte). Es gibt norma-
lerweise eine breite Zustimmung zu allgemeinen, aber vage formulierten
Umweltzielen (dass Emissionen reduziert werden sollten“). Aber solche
Aussagen sind „gegenstandslos“, obwohl sie die semantische Struktur einer
Zielsetzung aufweisen. „Dass“-Ziele ohne Präzisierung ziehen keinerlei
rechtlich verbindliche Verpflichtung für die Beteiligten nach sich. Die For-
mel „keine verbindlichen Verpflichtungen für irgendjemanden“ ist beinahe
gleichzusetzen mit „jeder darf machen, was er will“. Aber wenn jeder das
Recht hat zu machen, was er will, dann wird auch die wesentliche „dass“-
Aussage, der alle Beteiligten zugestimmt haben, stillschweigend konterka-
riert. Somit lässt sich bei dauerhaft nicht präzisierten Zielen ein innerer
Widerspruch konstatieren. Wenn dem so ist, ist die Präzisierung von grund-
legender Bedeutung für die Formulierung jeglicher politischer Zielsetzun-
gen. Somit wird angenommen, dass das Konzept einer politischen Zielset-
zung bedingt, dass diese Zielsetzung in ihren maßgeblichen Parametern
präzisiert wird (Quantität, Zeitrahmen, Akteure). Die Zustimmung zur
FCCC einschließlich Art. 2 in Verbindung mit diesem Konzept politischer
Zielsetzungen scheint daher unvereinbar zu sein mit etwaigen Forderun-
gen, Art. 2 nicht zu präzisieren (siehe Kapitel E.3).

Ausgehend von dieser Ablehnung kann vorausgesetzt werden, dass unter
den Vertragsparteien der UNFCCC ein gemeinsames Interesse besteht,
gefährliche Niveaus im Rahmen konstruktiver Auseinandersetzung zu prä-
zisieren. Somit sollten die Vertragsparteien als Mitglieder eines internatio-
nalen Systems, das sich die Nutzung der Atmosphäre als öffentliches Gut
zur Aufgabe gemacht hat, ein von allen gleichermaßen geteiltes Interesse
daran haben, ernsthaft zu versuchen, Art. 2 vom ethischen Standpunkt her
zu präzisieren – unabhängig von den jeweiligen wirtschaftlichen oder poli-
tischen Interessen der einzelnen Vertragsparteien. Falls einzelne Vertrags-
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parteien mit etwaigen Auslegungen des Art. 2 nicht völlig übereinstimmen,
dann ist ein solches allgemeines Interesse durch die Teilnahme an der Ver-
tragsparteienkonferenz pragmatisch eingebettet.17 Die Mitglieder der Ver-
tragsparteien als solche sollten daher daran interessiert sein, zu bestimmen,
welche Treibhausgaskonzentrationen zu gefährlich sein könnten. Die Aner-
kennung eines solchen „Vernunftinteresses“ würde aus den Vertrags-
parteien eine universell-moralische Gemeinschaft machen (Kant’sche
Weltanschauung) und sich gegen die Hobbes’sche Definition wenden, die
in ihnen konkurrierende „Rivalen“ sieht, die lediglich nach der Vermehrung
ihrer Anteile trachten. Die Anerkennung einer von beiden Positionen führt
zu einem jeweils unterschiedlichen Verständnis des Ziels der FCCC.

5 Zukunftsszenarien für die Politikberatung

5.1 Ausgewählte Ansätze

5.1.1 „Tolerable Windows“-Ansatz

Der Ansatz des Tolerable Windows Approach (TWA) und ähnliche Kon-
zepte untersuchen die Auswirkungen bestimmter Bedingungen für die glo-
balen Treibhausgasemissionen und die damit verbundene Effekte.18 Im
„erlaubten“ Korridor kann es langfristig Handlungsspielraum für globale
Klimapolitik geben. Die Zielsetzung des TWA ist es, einen Bewertungs-
rahmen zu schaffen, der bei der Überprüfung von Klimaschutzansätzen und
der Bemessung einzelner, durch ausgewählte Klimaattribute mitbestimmte
Strategien hilfreich sein kann. Aufgrund von Ablaufdarstellungen von Kli-
mafolgen, die mögliche Reaktionen klimaempfindlicher sozioökonomi-
scher und natürlicher Systeme auf Klimaveränderungen darstellen, können
gesellschaftliche Akteure ihre Bereitschaft bekunden, ein bestimmtes Maß

17 In anderen gesellschaftlichen Bereichen wird auch erwartet, dass Bürger als Mitglieder der Gesell-
schaft ein allgemeines Interesse an ihrer Verfassung zeigen – unabhängig von ihren spezifischen
Befindlichkeiten.

18 Siehe G. Petschel-Held, H.-J. Schellnhuber, T. Bruckner, F. L. Toth, K. Hasselmann, 1999: The
Tolerable Windows Approach: Theoretical and Methodological Foundations, Climatic Change, 41,
303-331; T. Bruckner, T., G. Petschel-Held, F. L. Toth, H.-M. Füssel, M. Leimbach, H.-J. Schelln-
huber, 1999: Climate Change Decision-Support and the Tolerable Windows Approach. Environ-
mental Modeling and Assessment, 4, 217-234. Siehe auch die kürzlich erschienenen Beiträge die-
ser Autoren in der Spezialausgabe von Climatic Change 56, 2003.
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an Klimawandel zu akzeptieren – ggf. im Rahmen von Kosten-Nutzen-
Analysen, Regeln zum Lastenausgleich und Plänen zur Umsetzung auf
internationaler Ebene. 

Mit Hilfe integrierter Modelle sollte es möglich sein zu bestimmen, ob es
einen Korridor von Emissionspfaden über einen Zeitraum hinweg gibt, der
das Klimasystem innerhalb des erlaubten Bereichs hält. Die Präzisierung
des tolerierbaren Fensters und die Auswahl der Emissionspfade innerhalb
des Fensters wird – letztendlich – den Entscheidungsträgern überlassen, die
an der Ausgestaltung der Klimapolitik auf nationaler und internationaler
Ebene beteiligt sind.19 Abbildung A.1 zeigt beispielhaft einen Emissions-
korridor aus der Einschätzung des WGBU, aus dem hervorgeht, dass an je-
dem Punkt des Korridors zumindest ein zulässiger Emissionsweg Zustim-
mung finden sollte. Es ist jedoch eine entscheidende Frage, ob ein vorge-
schriebener Korridor zu erreichen ist, oder, wenn nicht, welcher Umfang an
Klimaveränderungen für bestimmte Regionen zusätzliche Anpassungslei-
stungen erfordert.

Abbildung A.1: Energiebedingter Emissionskorridor für das Toleranzfenster des
WBGU (Quelle: IPCC 2001, Band III, S. 617)

19 Zur Verdeutlichung einer möglichen Bandbreite hat der Wissenschaftliche Beirat Globale
Umweltveränderungen (WBGU) einen tolerierbaren globalen Temperaturanstieg von 2°C im
Vergleich zur vorindustriellen Ära vorgeschlagen sowie einen akzeptablen Temperaturanstieg
innerhalb eines Jahrzehnts von 0.2 °C. Hinsichtlich der Kosten wird davon ausgegangen, dass eine
Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mehr als 4 % pro Jahr aus wirtschaftlicher Sicht
nicht durchsetzbar ist.
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5.1.2 Abschätzungen des IPCC 

In seinem dritten Sachstandsbericht sowie seinem Sonderbericht über
Emissionsszenarien (SRES) hat der Zwischenstaatliche Ausschuss für Kli-
maänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mög-
liche zukünftige Emissionspfade und deren damit verbundene Auswirkun-
gen auf das Klima unter der Annahme dargelegt, dass keine zusätzlichen
klimapolitischen Verpflichtungen eingegangen und keine entsprechenden
Maßnahmen ergriffen werden.20 In allen untersuchten Szenarien ist ein
Anstieg der globalen Emissionen zumindest bis zur Mitte des Jahrhunderts
zu verzeichnen. CO2-Konzentrationen werden sich in diesem Jahrhundert
nicht stabilisieren und werden einen Wert zwischen 500 und 900 ppm im
Jahre 2100 erreichen (Abbildung A.2). Je nachdem, welches Emissions-
szenario oder Klimamodell zugrunde gelegt wird, lässt sich eine Erwär-
mung der globalen Lufttemperatur von 1,4°C bis 5,8°C bis Ende des Jahr-
hunderts erwarten.

Abbildung A.2: Mögliche zukünftige Emissionen und Konzentrationen von Spuren-
gasen und ihre Folgen (IPCC 2001, WG I)

20 Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC)), Climate Change 2001, Third Assessment Report, drei Bände, Cambridge University
Press: Cambridge, Großbritannien, erhältlich unter http://www.ipcc.ch/pub/tar/index.htm.
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Abbildung A.3 illustriert einige Stabilisierungspfade des IPCC, bei denen
es erforderlich wäre, die CO2-Emissionen generell auf Werte unterhalb der
derzeitigen Niveaus zu reduzieren um damit das Tempo der Erwärmung zu
verlangsamen. In einer genaueren Analyse wären nicht nur die absolute
Höhe der durchschnittlichen globalen Temperaturveränderungen, sondern
auch regionale Veränderungen und die damit zusammenhängenden sozio-
ökonomischen Auswirkungen zu berücksichtigen. Veränderungen in einer
Größenordnung, die die Migrationsfähigkeit von Ökosystemen übersteigt,
wären als schädlich einzustufen. Das IPCC betont, dass die globalen
CO2–Emissionen für jedes vorstellbare Stabilisierungsniveau auf 50% der
Werte von 1990 und letztendlich auf sehr niedrige Werte reduziert werden
müssen. Der Zeitrahmen hängt dabei von der Höhe der angestrebten Stabi-
lisierung ab und beläuft sich für ein Stabilisierungsniveau von 450 ppm
CO2 auf ein paar Jahrzehnte bzw. auf zwei Jahrhunderte für 1000 ppm.

5.1.3 Das integrierte Modell IMAGE
IMAGE ist ein integriertes Modell, mit dem Auswirkungen globaler und
regionaler Klimaveränderungen berechnet werden können. In Verbindung
mit einem globalen Wassermodell (WaterGAP) errechnet IMAGE 2.1 Ver-
fügbarkeiten von Wasser, die durch Änderungen der Treibhausgaskonzen-
tration beeinflusst werden. IMAGE liefert ferner Hintergrunddaten für die
Software zum „sicheren Emissionskorridor“, die bei der Berechnung von
kurzfristig zulässigen Emissionswerten einsetzbar ist, um damit die oben
genannten langfristigen Ziele im Hinblick auf tolerierbare Temperatur- und
Meeresspiegelanstiege zu erreichen. IMAGE 2.1 berücksichtigt unter
Zuhilfenahme eines „Pollutant Burden“-Ansatzes zukünftige Schwefel-
emissionen, die bedeutsame Auswirkungen haben könnten, und bezieht die
Entwicklungsländer und deren Beteiligung an Treibhausgasminderungen
unter verschiedenen Entscheidungsrichtlinien und Konzepten des Lasten-
ausgleichs mit ein.
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Abbildung A.3: Für eine Stabilisierung der CO2–Konzentrationen müssten die
Emissionen auf Werte deutlich unterhalb der derzeitigen Niveaus reduziert werden
(Quelle: IPCC 2001, Synthesis Report, S. 20).

Die Studie von Onigkeit and Alcamo (2000) untersucht unter Anwendung
von IMAGE die zulässigen Treibhausgasemissionen auf globaler und
regionaler Ebene, mit denen die angestrebten CO2–Konzentrationen
erreicht werden können, und prüft die Auswirkungen auf wichtige natürli-
che und sozioökonomische Systeme.21 Die Studie kommt zu dem Schluss,
dass es der strengen Kontrolle globaler Treibhausgasemissionen bedarf, um
ein Stabilisierungsziel von 550 ppm oder 450 ppm CO2 in der Atmosphäre
zu realisieren. Um die CO2–Konzentration in der Atmosphäre langfristig
bei 550 ppm zu halten, dürfen die CO2–Emissionen im Jahr 2030 nicht
höher als 148% der Emissionen des Jahres 1990 sein. Bis ins Jahr 2100
müssen die Emissionen auf 107% des Wertes von 1990 gesenkt werden.
Eine weitere Emissionssenkung könnte jedoch nach 2100 notwendig wer-

21 J. Onigkeit, J. Alcamo, Stabilization Targets for Atmospheric Greenhouse Gas Concentrations: An
Assessment of Impacts and Emission Mitigation Pathways, Wissenschaftliches Zentrum für
Umweltsystemforschung, Universität Kassel, beauftragt vom Bundesumweltamt, April 2000.
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den, da eine Stabilisierung auf einen Wert von 550 ppm nicht vor 2150 zu
realisieren ist. Maßnahmen zur Reduzierung müssten im Wesentlichen von
den in Anlage B genannten Vertragsparteien durchgeführt bzw. finanziert
werden, sofern diesen und den in Anlage B nicht genannten Vertragspartei-
en langfristig gleiche Pro-Kopf-Emissionen gewährt werden soll. Langfri-
stig wird aber eine Beteiligung der Letzteren an Reduktionsmaßnahmen
zwangsläufig auch erfolgen müssen, um die Treibhausgaskonzentrationen
zu stabilisieren. Für diesen Fall wurden bestimmte Gerechtigkeitsannah-
men in die Stabilisierungsszenarios aufgenommen.22

5.2 Mögliche Konsequenzen von Szenarien

Die möglichen Folgen der verschiedenen Emissions- und Stabilisierungs-
szenarien sowie die Auswirkungen bestimmter Minderungs- und Anpas-
sungsmaßnahmen geben wichtige Anhaltspunkte, um gefährliche Klima-
veränderungen zu bewerten und zu verhindern. Im Dritten Bericht (TAR)
des IPCC wurde versucht, diese Auswirkungen hinsichtlich der Faktoren
Risiko, Kosten und Nutzen einzuschätzen, was im kommenden Bericht
noch ausführlicher untersucht werden soll. Die Forschung hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Risiken zu erfassen, die eine durchschnittliche
Erwärmung der Lufttemperatur um einen Wert zwischen 1,5 und 6,0°C bis
zum Jahr 2100 mit sich bringen könnte:23

– Gemäß den Erwartungen des TAR wird der durchschnittliche Meeres-
spiegel bis zum Jahr 2100 um 14 bis 80 cm steigen. Die Erwärmung
wird begleitet von Veränderungen der regionalen Niederschläge und
Klimaschwankungen sowie von Veränderungen der Häufigkeit und
Intensität extremer Klimaereignisse.

– Viele natürliche Systeme sind anfällig für Klimaveränderungen und ver-
fügen nur über eine eingeschränkte Anpassungsfähigkeit; dazu gehören
Gletscher, Korallenriffe, Mangroven, arktische und gebirgige Ökosyste-

22 Siehe z.B. das Modell FAIR, das sich auf Szenarien von IMAGE 2.1 stützt.: Marcel M. Berk,
Michel G. J. den Elzen, Options for differentiation of future commitments in climate policy: how
to realise timely participation to meet stringent climate goals?, Climate Policy, Band 1, Ausgabe 4,
Dezember 2001, S. 465-480.

23 Siehe IPCC-Bericht WG II, Summary for Policymakers, Climate Change 2001, Impacts,
Adaptation and Vulnerability.
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me, Feuchtgebiete, sowie Areale mit hoher Artenvielfalt etc. Einige die-
ser Systeme können dabei erhebliche oder irreversible Schäden erlei-
den.

– Menschliche Gesellschaften sind anfällig für diejenigen Auswirkungen
des Klimawandels, die das menschliche Wohlergehen, die Einkom-
mensverteilung sowie die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel
betreffen. Anfällige Sektoren sind dabei Wasserversorgung, Land- und
Forstwirtschaft, Gesundheitsversorgung, Siedlungen, Energiesysteme,
Industrie sowie Finanzdienstleistungen.

– Da extreme Wettererscheinungen gemäß bereits vorliegender Progno-
sen während des 21. Jahrhunderts voraussichtlich an Häufigkeit und
Schweregrad zunehmen werden, können deren Konsequenzen ebenfalls
durch globale Erwärmung verstärkt werden. 

Modellhafte Kosten- und Ertragsanalysen über einen Zeitraum von hundert
Jahren gehen davon aus, dass die Kosten einer Stabilisierung von CO2-
Konzentrationen in der Atmosphäre mit der Absenkung des Stabilisierungs-
niveaus steigen werden. Unterschiedliche Ausgangswerte können dabei
großen Einfluss auf die absoluten Kosten haben. Während bei einer Absen-
kung der projektierten Konzentrationen von 750 ppm auf ein Stabilisie-
rungsniveau von 550 ppm ein moderater Anstieg der Kosten erwartet wer-
den kann, wäre mit einem größeren Anstieg der Kosten bei einem Wert von
550 ppm, der auf 450 ppm abgesenkt werden soll, zu rechnen – abgesehen
von dem Fall, wo die Emissionen des Vergleichsszenarios sehr gering
wären.

Der Emissionskostenfaktor, mit dem die Ziele von Kyoto erreicht werden
sollen, reicht von ca. US$ 20/tC bis zu US$ 600/tC ohne Emissionsrechte-
handel bzw. von US$ 15/tC bis zu US$ 150/tC mit Handel von Emissions-
rechten (Länder der Anlage B). Bei einigen Ländern reichen die Auswir-
kungen auf die jeweilige Brutto-Inlandsprodukte von zu vernachlässigen-
den Größen bis hin zu einigen Prozentpunkten. Die genaue Höhe, das Aus-
maß und der Umfang zusätzlicher finanzieller Vorteile oder Kosten wird in
Abhängigkeit von den örtlichen Geofaktoren und Ausgangsbedingungen
abweichen. Unter bestimmten Umständen, bei denen die Ausgangsbedin-
gungen relativ geringe Kohlenstoffemissionen und Bevölkerungsdichten
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voraussetzen, dürften sich etwaige finanziellen Vorteile in kleinerem Rah-
men bewegen.

5.3 Limitierungen der Stabilisierungsszenarien

5.3.1 Schwierigkeiten bei der Präzisierung des Endziels
Ein Kernproblem liegt in der Übertragung der Zielbestimmung (Art. 2) auf
ein Stabilisierungsniveau und einen Zeitrahmen, der eine gefährliche
Störung und die Verletzung der drei Nebenbedingungen verhindert. Derzeit
gibt es keine allgemeingültige Vorstellung von den langfristigen Zielen und
davon, welche Aspekte (Treibhausgaskonzentration, Temperaturänderung,
Geschwindigkeit der Veränderung usw.) für die Bewertung gefährlicher
Störungen relevant sind.24 Die Auswirkungen verschiedener Veränderungs-
grade sowie die Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen sind Gegenstand
derzeitiger Forschungsarbeiten. Solange die klimatologischen, ökologi-
schen und sozialen Auswirkungen, die mit allen potentiellen Niveaus
atmosphärischer Treibhausgaskonzentrationen einhergehen, nicht hinrei-
chend geklärt sind, wäre auch das zu erreichende Niveau fraglich. Selbst
wenn diese Auswirkungen als ausreichend bekannt eingeschätzt würden,
müsste zunächst anhand von normativen Beurteilungen bestimmt werden,
ob eine Veränderung als gefährliche Störung behandelt werden muss oder
nicht. Die Ermittlung akzeptabler Stabilisierungsniveaus für Spurengase ist
daher ein schwieriges Unterfangen, was aufgrund der damit verbundenen
Probleme nicht zu umgehen ist.

5.3.2 Zeitliche Verzögerungen und Trägheit des Klimasystems
Zwischen der Reduktion von Emissionen und deren Auswirkung auf das
Klimasystem kann es aufgrund ihrer komplexen Kausalzusammenhänge zu
beträchtlichen zeitlichen Verzögerungen kommen (siehe Abbildung A.4):
Die maximalen Temperaturauswirkungen können voraussichtlich 20 bis 50
Jahre nach dem Maximum der CO2–Emissionen erfolgen, während Verän-
derungen der Meeresspiegelhöhe noch mehr als tausend Jahre nach der Sta-
bilisierung der Treibhausgaskonzentrationen anhalten werden (siehe Abbil-

24 Siehe Brian C. O’ Neill, Michael Oppenheimer, Dangerous Climate Impacts and the Kyoto
Protocol, Science, Band. 296, Ausgabe 5575, S. 1971.
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dung 4). Das Problem der Zeitverzögerungen wird dadurch noch ver-
schärft, dass es aufgrund der Trägheit der sozio-ökonomischen Systeme
auch zu einer Verzögerung bei den erwünschten Auswirkungen möglicher
Strategien kommt. Dies betrifft insbesondere die Erneuerung von Infra-
struktur und Technik wie z.B. Gebäuden, Kraftwerken oder Transportsyste-
men, wofür u.U. einige Jahrzehnte oder mehr veranschlagt werden müssen.
Somit scheinen Betrachtungen zu Zeitverzögerungen für angemessene
politische Entscheidungen von grundlegender Bedeutung zu sein.

Abbildung A.4: Zeitskalen für die Stabilisierung auf CO2-Konzentrationen zwischen
450 und 1000 ppm und für ihre Folgen (Quelle: IPCC 2001, Synthesis Report, Abb.
SPM-5)

5.3.3 Unsicherheit der Vorhersage

Trotz beachtlicher Forschungsarbeiten und immer komplexerer Klimamo-
delle konnten einige Unsicherheiten über Klimasensitivitäten nicht besei-
tigt werden. Unsicherheiten bestehen hinsichtlich folgender Aspekte:25

a) die Niederschlagsmuster, die für den Verlauf schwerwiegender Klima-
wirkungen in bestimmten Regionen entscheidend sind; 

25 Onigkeit/Alcamo (2000).
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b) die Fähigkeit der Biosphäre und der Ozeane, CO2 aus der Atmosphäre
aufzunehmen; 

c) die physiologische Reaktion von Pflanzen auf steigende CO2-Konzen-
trationen, sowie 

d) der Einfluss des Klimawandels auf regionale ökologische und soziale
Systeme. 

Unsicherheiten stellen noch immer ein Hindernis dar, bei dem Versuch,
sich auf einen bestimmten Konzentrationswert zu einigen; sie sind aber kei-
ne Rechtfertigung für die Verzögerung oder die Verhinderung notwendiger
Maßnahmen (siehe Abschnitt E.3.2). Ein möglicher Ausweg, Entscheidun-
gen auch angesichts von Unsicherheiten zu treffen, könnte die Festlegung
auf (Teil-)Ziele sein, die auf verschiedene Zeiträume ausgelegt wären,
wobei spätere Ziele folgerichtig von der Umsetzung der Meilensteine
vorangegangener Zeitabschnitte abhängig gemacht würden.
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B. ZUR RECHTLICHEN AUSLEGUNG DER 
ZIELBESTIMMUNG DER KLIMARAHMEN-
KONVENTION

1 Ausgangslage

Ein Völkerrechtlicher Vertrag ist nach der Grundregel des Art. 31 der Wie-
ner Vertragsrechtskonvention (WVK) nach Treu und Glauben, im Lichte
seines Zieles und Zweckes und in Übereinstimmung mit seinen Bestim-
mungen bzw. hinsichtlich der offensichtlich damit zusammenhängenden
Bedeutungen auszulegen. Die Befugnis zur verbindlichen Auslegung liegt,
soweit sie nicht internationalen Gerichten übertragen ist, bei den Ver-
tragsparteien. Im Kontext der FCCC kommt dafür insbesondere auch die
Konferenz der Vertragsparteien im Sinne von Art. 7 in Frage (vgl. insbe-
sondere Art. 7 Abs. II a).

Soweit die Auslegung technisch-wissenschaftliche Fragen aufwirft – wie
dies auf den Standard der „dangerous anthropogenic interference with the
climate system“ zutrifft – können sich die Vertragsparteien bzw. ihre Kon-
ferenz sachkundiger Hilfsinstrumente bedienen. Das gilt für das „Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPCC)“ ebenso wie für den in Art. 9
FCCC vorgesehenen „Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice“. Auch wenn Äußerungen dieser Gremien nach dem Gesagten kei-
ne Verbindlichkeit beanspruchen können, kommt ihnen Kraft ihrer Experti-
se bei der Konkretisierung solcher Elemente des Art. 2 FCCC eine beson-
dere Bedeutung zu, die einen (natur-)wissenschaftlichen Hintergrund
haben, wie z.B. es beim Standard „dangerous anthropogenic interference
with the climate system“ der Fall ist.

2 Meinungsstand

2.1 Internationale Gremien

Im Third Assessment Report (TAR) des IPCC (2001) ist zu diesem Standard
ausgeführt: 

„The basis for determining what constitutes ‘dangerous anthropogenic
interference’ will vary among regions, depending both on the local
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nature and consequences of climate change impacts, and also on the
adaptive capacity available to cope with climate change. It also
depends on mitigative capacity, since the magnitude and the rate of
change are both important.“ (Synthesis Report, section 1.2, S. 38)

Im Rahmen der 16. Sitzung des Subsidiary Body for Scientific and Techno-
logical Advice 2002 sind in einem Workshop zum TAR des IPCC kontro-
verse Auffassungen darüber geäußert worden, ob der wissenschaftliche
Erkenntnisstand bereits zur Bestimmung dessen ausreiche, was unter „dan-
gerous anthropogenic interference“ zu verstehen ist (Report vom 16.5.2002
FCCC/SBSTA/2002/INF.4, pt. 13, S. 5).

2.2 Äußerungen im Schrifttum

Die Feststellung im deutschsprachigen Schrifttum, dass Art. 2 UNFCCC
„vielfältige Interpretationsmöglichkeiten“ zulasse, die zu Interessenkolli-
sionen führten, welche nicht auf der Grundlage der Konvention zu lösen
bzw. zu vermeiden sind,26 lässt nach Dolzer (1995) auf eine fehlende allge-
meingültige rechtliche Verbindlichkeit schließen, soweit es um mehr als um
die Notwendigkeit internationaler wissenschaftlicher Bewertung und Dis-
kussion des Treibhausproblems geht.27 Aber selbst wenn deshalb Art. 2 fak-
tisch eine „echte rechtliche Verpflichtung der Vertragsparteien“ abgespro-
chen werden sollte, muss dennoch dem Artikel eine gewisse rechtliche
Bedeutung zuerkannt werden, da Art. 2 Ziel und Zweck der Klimarahmen-
konvention im Sinne von Art. 31 der Wiener Vertragsrechtskonvention fest-
lege. Entsprechend seien alle anderen Bestimmungen der Klimakonvention
(und etwaiger Folgeprotokolle) im Lichte des Art. 2 auszulegen.28

Die Interpretation des Art. 2 FCCC als Auslegungsregel ist jüngst erneuert
und ihr hinzugefügt worden, dass sich konkrete Pflichten der Staaten erst
aus den Grundsätzen des Art. 3 und speziellen Verpflichtungen ergäben.29

26 R. Schwarze, Internationale Klimapolitik, 2002, S. 72; vgl. a. Ziele und Grundsätze einer
rationalen Klimapolitik, in: Schröder et al. Klimavorhersage und Vorsorge 2002, S. 380.

27 Dolzer, Die Internationale Konvention zum Schutz des Klimas und das Allgemeine Völkerrecht,
Festschrift für R. Bernhardt (1995), 957 (961 f.).

28 R. Geres, Nationale Klimapolitik nach dem Kyoto-Protkoll 2000, S. 83
29 H. Ott, Völkerrechtliche Aspekte der Klimarahmenkonvention, in: H. G. Brauch (Hrsg.) Klima-

politik, 1996, S. 64
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Dementsprechend muss auch der in der FCCC nicht näher bestimmte
Begriff der gefährlichen anthropogenen Störung des Klimasystems von der
Vertragsstaatenkonferenz im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse kon-
kretisiert werden, wobei ökologische und gesellschaftliche Indikatoren zu
berücksichtigen sind, wie beispielsweise kritische „Risikoschwellen“ für
irreversible Umweltschäden und Gefährdungen der Nahrungsmittelerzeu-
gung in bestimmten Regionen.30

Im englischsprachigen Schrifttum wird zu Art. 2 FCCC gleichfalls festge-
halten: „[The] Convention does not specify what that level [of dangerous
anthropogenic interference] might be.“31

Darüber hinaus wird grundsätzlich zwischen „expansiven“ und „restrikti-
ven“ Interpretationen unterschieden, die zu sehr unterschiedlichen Ver-
pflichtungen der Industriestaaten führen können.32 Während bei der expan-
siven Interpretation die Gefährlichkeit anthropogener Störungen des Kli-
masystems bereits als feststehend vorausgesetzt wird, stellt die restriktive
Interpretation des Art. 2 vor allem darauf ab, dass eine Definition gefährli-
cher Wechselwirkungen mit dem Klimasystem fehle und angesichts eines
fehlenden Konsenses hierüber auch nicht zu erwarten ist. Es sei letztlich
Sache der Vertragsparteien, den Standard der „dangerous anthropogenic
interference“ festzulegen. Diese Interpretation entspreche auch dem Rah-
mencharakter der Klimakonvention, die auf kontinuierliche Verhandlungen
setze (E. J. Rowbothham, a. a. O., S. 34 ff.).

3 Richtpunkte der Auslegung

3.1 Art. 2 FCCC als Zielbestimmung des Klimaschutzes

Unbestreitbar beschreibt Art. 2 FCCC das mit dem Vertrag angestrebte Ziel
des Klimaschutzes. Da nach allgemeinen Grundsätzen der Auslegung völ-
kerrechtlicher Verträge immer solche Auslegungen zu wählen sind, bei

30 Ch. Bail, Klimaschutz und rechtspolitischer Ausblick, in: Rengeling (Hrsg.), Handbuch zum
Europäischen und Deutschen Umweltrecht, 1998, Bd. II § 56 Rn. 10.

31 Birnie/Boyle, International Law and the Environment, 2nd ed 2002, p. 524.
32 E. J. Rowbothham, Legal Obligations and Uncertainties in the Climate Change Convention, in:

O’Rordan/Jäger (Hrsg.), Politics of Climate Change. A European Perspective, 1996, p. 33,36.



51

denen die jeweiligen Verträge oder Vertragsklauseln ein Höchstmaß an
Wirkung entfalten,33 ist die Zielfestlegung des Art. 2 für die Vertragspartei-
en verbindlich. Als solche expliziert sie aber über die Verpflichtung auf das
allgemeine Vertragsziel hinaus keine eindeutigen weiteren Handlungs-
pflichten der Vertragsparteien. Diese ergeben sich erst aus weiteren
Konventionsbestimmungen und Zusatzprotokollen zur Konvention. Unter
dem Gesichtspunkt der relativen Unbestimmtheit des Vertragsziels betrach-
tet, könnte Art. 2 – wie im einschlägigen Schrifttum geschehen – der Cha-
rakter einer echten rechtlichen Handlungsverpflichtung abgesprochen wer-
den.

Andererseits können Vertragsziele durch Vorgaben näher präzisiert oder
angereichert sein, die die Ziele konkretisieren und deshalb an deren Ver-
bindlichkeit teilhaben. Sie bilden dann zusammen mit den allgemeinen Zie-
len den obersten Maßstab für weitere konkrete Verpflichtungen der Ver-
tragsparteien. An diese Wirkung dürften solche Autoren gedacht haben, die
die Klimakonvention als „Auslegungsregel“ interpretieren. Zu diesen Vor-
gaben kann man mit Bezug auf das Stabilisierungsziel die Vermeidung
einer „dangerous anthropogenic interference with the climate system“ rech-
nen.

3.2 Überlegungen zur Auslegung von „dangerous interference“

Die Konvention verwendet drei verschiedene Gefahren- oder Risikostan-
dards, an denen sich der Klimaschutz ausrichten soll: In Art. 2 ist es die
gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems, die verhindert wer-
den soll, die aber in der Konvention nicht näher definiert ist. Nach Art. 3
Nr. 3 sollen zur Vermeidung gefährlicher Störungen ursachenbezogene und
solche Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden, die u.a. nachteilige Auswir-
kungen der Klimaänderungen – in Art. 1 Nr. 1 näher beschrieben –
abschwächen. Drohen ernsthafte oder irreversible Schäden, darf wissen-
schaftliche Unsicherheit nicht als Argument für einen Aufschub von Vor-
sorgemaßnahmen verwendet werden. Aus dem Vergleich der zwei erstge-

33 Harris, Cases and Materials on International Law 5 ed 1998, p. 1998; Heintschel von Heinegg, in:
Ipsen, Völkerrecht, 4. Aufl. 1999, § 11 Rn. 16.
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nannten Standards wird man schließen dürfen, dass gefährliche Störungen
im Sinne von Art. 2 in Relation zu nachteiligen Auswirkungen der Kli-
maänderungen den weiter zurückverlegten Maßstab bilden, der sich an
drohenden Schäden anstatt an lediglich nachteiligen Entwicklungen aus-
richtet. Diese Sicht entspricht der umweltrechtlichen Differenzierung von
Gefahrenabwehr und Vorsorge. Letztere setzt vor der eigentlichen „Gefah-
renschwelle“ ein; entsprechend verpflichten insbesondere drohende ernst-
hafte oder irreversible Schäden, die dem Gefahrenbereich zugeordnet sind,
auch bei wissenschaftlicher Unsicherheit zum Handeln. Rechtliche Hand-
lungspflichten lassen sich also erst durch die Auslegung des Art. 2 ableiten
– nicht aber unmittelbar durch seinen Wortlaut (siehe 3.1). 

Die Spezifizierung des Standards einer gefährlichen anthropogenen
Störung des Klimasystems kann nicht einfach definitorisch gesetzt werden.
Der Standard muss vielmehr gefahrenbezogen konkretisiert werden. Dies
gelingt aber nicht allein durch Rezeption des naturwissenschaftlichen
Erkenntnisstandes hinsichtlich der zeitlichen Abläufe, Ausmaße und regio-
nalen Strukturen von Klimaänderungen (vgl. Abs. 5 der Präambel der Kon-
vention und den Bericht zum Workshop des Subsidiary Body vom
16.05.2002 pt. 13 S. 5 [o. 1]). Vielmehr ist die mit dem Standard verbunde-
ne Einschätzungs- und Entscheidungskompetenz der Vertragsparteien und
ihrer beratenden Organe zu berücksichtigen. Entsprechender Abwägungs-
bedarf ergibt sich daraus, dass Konkretisierungen gefahren- oder risikobe-
zogener Standards immer wertende Einschätzungen oder Beurteilungen
einschließen und diese letztendlich nur von den Vertragsparteien Kraft ihrer
Befugnis zur verbindlichen Auslegung und Konkretisierung der Konventi-
on vorgenommen werden können (vgl. o. 1).

Die Vertragsparteien entscheiden letztlich, ob der (natur-)wissenschaftliche
Erkenntnisstand ausreicht, um Maßnahmen im Sinne des gefahrenbezoge-
nen Konventionszieles (s.o.) zu treffen. Sie nehmen damit verbindlich Stel-
lung zu konkreten ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen
Prozessen in ihrem Einflussbereich sowie in den einzelnen Regionen der
Erde mit Bezug auf den möglichen Eintritt gefährlicher Störungen des Kli-
masystems (o. 1). Dabei können sich Resultate ergeben, die entweder einer
extensiven oder einer restriktiven Auslegung folgen – mit entsprechenden
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Auswirkungen auf einzelstaatliche Anwendungen der Grundsätze und Ver-
pflichtungen der Konvention, sowie auf Maßnahmen, die die Gesamtheit
der Vertragsparteien im Organ der Konferenz trifft (Art. 7).

Die Einschätzung und Beurteilung gefährlicher Störungen wird vermutlich
auch von den Möglichkeiten der (einzelnen) Vertragsstaaten mitbestimmt,
klimabedingte Probleme zu bewältigen. Diese erscheinen somit nach der
jeweiligen geographischen, ökonomischen und sozialen Situation näher
oder ferner liegend, was die Formulierung etwaiger Maßnahmen zur Ver-
hinderung gefährlicher Störungen des Klimasystems beeinflussen könnte.
Der damit hergestellte Zusammenhang von Standardbestimmung und Maß-
nahmen zur Bekämpfung anthropogener Klimaänderungen mag unbefrie-
digend erscheinen, da er zwei Ziele vermengt. Er resultiert aber zwangsläu-
fig aus der Entscheidungskompetenz der Vertragsparteien und wird zudem
auch in Art. 2 FCCC implizit akzeptiert: Der Wortlaut des Art. 2 erlaubt es
nämlich, den Standard der gefährlichen Störung insoweit zu relativieren,
als dass die zeitliche Streckung ihrer Bekämpfung „innerhalb eines Zeit-
raums“ zu erfolgen hat, der die Nahrungsmittelproduktion nicht gefährdet
und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung erlaubt. Dieser Grundzug
der Klimakonvention verbindet wertungsabhängige Gefahren- und Risi-
kostandards auch mit „außerökologischen“ Faktoren, wie nachhaltiger Ent-
wicklung, besonderer Bedürfnisse der Entwicklungsländer und Kosteneffi-
zienz.34

4 Ausblick

Ein Ergebnis der vorstehenden Überlegungen ist u.a., dass die Konkretisie-
rung des Standards der gefährlichen Störung durch die konkreten Möglich-
keiten ihrer Abwehr beeinflusst wird. Von dieser Einsicht ausgehend wer-
den die Vertragsparteien weitere Verhandlungen führen müssen, die politi-
sche Machbarkeiten, Nebenfolgen und Limitierungen zukünftigen Klima-
handelns wie auch ggf. auftauchende Zielkonflikte in den Blick zu nehmen
haben. 

34 S. dazu auch Überlegungen von M. Schröder zur Anwendung des Vorsorgeprinzips im Klima-
schutz in: Festschrift für J. Baur, 2003, S. 649 ff.
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Diese Schlussfolgerung setzt unweigerlich auch eine gewisse ethische
Kompetenz der Vertragsparteien und ihrer Nebenorgane voraus, wenn die
Rechtmäßigkeit der Verhandlungen und die Annehmbarkeit ihrer Ergebnis-
se angestrebt werden soll. Ohne Reflexion ethischer Grundfragen würden
Klimaverhandlungen lediglich in kaum zu legitimierende Aushandlungs-
prozesse münden, bei denen diejenigen Vertragsparteien Vorteile erlangten,
die Macht und Einfluss einsetzen könnten. Faire Prozeduren auf der Basis
universeller moralischer Geltungsansprüche sind daher Voraussetzungen
für angemessene Verhandlungen.35

In dem Zusammenhang erwähnt Günther (2001) die Verfasstheit einer uni-
versellen Rechtsprechung, die letztendlich auf bestimmten Ethiktheorien
fußt und im Völkerrecht von solchen Akteuren vorauszusetzen ist, die an
der Bildung internationaler Regimes beteiligt sind. Dieser universelle
rechtliche Kodex impliziert bestimmte Voraussetzungen, die unter anderem
das System der Menschenrechte hervorgebracht haben (Günther 2001, S.
558). Globalisierung auf wirtschaftlicher Ebene und die Bildung internatio-
naler Regimes werden als miteinander verbundene Prozesse betrachtet, die
universelle Rechtselemente zu einem orientierenden Rahmen für die weite-
re Verständigung auf rechtlicher Ebene machen könnten. Dieser Rahmen
muss durch die Bildung konkreter politischer Strukturen, wie zum Beispiel
der regelmäßigen Konferenz der Vertragsparteien der UNFCCC, weiter
spezifiziert werden. Da Menschenrechte Teil einer universellen Rechtspre-
chung sind, müssen sie auch in der Auslegung von Art. 2 berücksichtigt
werden. Wenn dem so ist, wird die Achtung der Menschenrechte in der
FCCC vorausgesetzt, wie dies ebenfalls im Fall der in Abschnitt 1 genann-
ten Wiener Konvention der Fall ist. Diese Voraussetzung kann Konsequen-
zen für die Auslegungen von Art. 2 haben, zum Beispiel für die Forderung
nach Sicherung der Nahrungsmittelproduktion.

Anders als rein ethische Diskurse müssen sich politische Debatten über
Klimaänderungen oder andere gesellschaftliche Probleme Argumentatio-
nen auf sehr unterschiedlichen Feldern widmen. Aufgrund der argumentati-
ven Vielfalt müssen sich politische Debatten in besonderer Weise mit

35 Eine detaillierte Darstellung ethischer Fragen siehe Kapitel E.
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Abwägungsproblemen befassen. Entsprechend faire Diskurse sollten Ver-
handlungen für akzeptable Vertragsgestaltungen ermöglichen. Diese Ver-
träge könnten grundsätzlich von allen Vertragsparteien akzeptiert werden,
auch wenn die Gründe für ihre Akzeptanz ganz unterschiedlicher Art
wären. Die erhoffte Konvergenz auf der Ergebnisebene könnte bedeuten,
dass praktikable Entscheidungen unter den verschiedenen Vertragsparteien
der Konvention durchaus möglich sind. 
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C. DIE POSITIONIERUNG VON AKTEUREN IM 
RAHMEN LANGFRISTIGER KLIMAPOLITIK

Die Verhandlungen über das Stabilisierungsziel der Klimarahmenkonventi-
on der Vereinten Nationen traten in der zweiten Jahreshälfte 1991 in die
entscheidende Phase. Im Sommer 1991 stellte eine kleine Kerngruppe von
Verhandlungsteilnehmern während einer Wochenendsitzung im Palais der
Nationen in Genf die wesentlichen Elemente von Art. 2 zusammen. Sie
einigten sich darauf, in allen zukünftigen rechtlich verbindlichen Verträgen
(einschließlich der UNFCCC und nachfolgender Verträge) die Konzentrati-
on von Treibhausgasen und nicht deren Emission als Maß für die Vermei-
dung einer „gefährlichen anthropogenen Störung“ zugrunde zu legen sowie
die Geschwindigkeit des Klimawandels dadurch zu begrenzen, dass drei
zusätzliche Bedingungen aufgenommen wurden (Anpassung von Ökosys-
temen, Nahrungsmittelproduktion und nachhaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung).36 Dennoch blieb die genaue Ausgestaltung von Art. 2 der 
UNFCCC bis Ende 1991 höchst umstritten.

Zunächst gab es noch acht Versionen, die sich wesentlich von dem am 15.
Oktober 1991 vorgeschlagenen Ziel unterschieden; einige davon formulier-
ten ganz eindeutig Verpflichtungen für die entwickelten Länder und ihre
historischen Emissionen von Treibhausgasen während des 20. Jahrhunderts
sowie das Ziel, die Emissionen zu verringern und konvergieren zu lassen
(näheres hierzu siehe Abschnitt C.2).37 Zehn Tage wurde eine Version von
Art. 2 entwickelt, bei der die Konvergenzkriterien zu einem Text in Klam-
mern degradiert und nur zwei der drei Nebenbedingungen aufgenommen
worden waren.38 Bis zum 19. Dezember 1991 waren die Verhandlungsteil-
nehmer dann bei der abschließenden Formulierung von Art. 2 angelangt,
wobei die Emissionskonvergenz zunächst ein Text in Klammern blieb.39

Diese Vorgabe wurde zuletzt noch fallengelassen, als die UN-Konferenz zu

36 Persönliches Gespräch mit Raul Estrada-Oyuela, 02. Juli 2000.
37 UN-Generalversammlung, A/AC.237/WG.I/WP.1, 15. Oktober 1991.
38 Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change,

A/AC.237/Misc.12, 25. Oktober 1991.
39 Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change,

A/AC.237/Misc.17, 19. Dezember 1991.
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Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro zusammentrat,
bei der die UNFCCC von zahlreichen Staatsoberhäuptern unterzeichnet
wurde.

Die Mehrdeutigkeit von Art. 2 und dem, was er nun wirklich operationell
bedeute, wird vielleicht am besten von Bodansky (1993) in den Kommen-
taren zur UNFCCC dargelegt:

The exact legal status of the Convention’s stabilization objective may be the
subject of future discussions. Some early proposal relating to the objective
phrased it as a collective commitment, binding on all parties. Although the
Secretariat categorized the proposals on objectives as ‘general obligations’ in
a compilation document, as ultimately adopted Article 2 uses declaratory lan-
guage and does not characterize the objective as a commitment. Also unclear
is whether Article 2 falls under the category of ‘object and purpose’ contained
in the Vienna Convention of the Law of Treaties. If so, signatories to the Cli-
mate Change Convention would have a duty not the defeat the stabilization
objective. In what may have been an attempt to prevent ‘objective’ from being
equated with ‘object and purpose,’ the Convention adds the qualification
‘ultimate’ (Bodansky 1993, 500).

In diesem Kapitel soll ein Überblick über die Positionierung der politischen
Akteure im Hinblick auf Art. 2 der UNFCCC gegeben werden, der gleich-
zeitig mit Blick auf das Stabilisierungsziel sowie auf die drei Nebenbedin-
gungen des Art. 2 auch die Rechtfertigung dieser Positionierung mit ein-
schließt.40 Nur wenige Akteure stellen ihre eigene Position in dieser Frage
deutlich und transparent dar. Im vorliegenden Überblick wurden auch sol-
che Akteure mit aufgenommen, die ganz wesentliche Reduzierungen von
Treibhausgasemissionen z.T. bis Ende des Jahrhunderts vorgeschlagen
haben, auch wenn die Auslegung von Art. 2 der UNFCCC nicht ihr explizi-
tes Ziel ist. Dieser Überblick umfasst drei Gruppen: Deutsche, europäische
und andere internationale Akteure aus Regierungs- und Nichtregierungsor-
ganisationen, wobei die Gruppe der internationalen Akteure außereuropäi-
sche Regierungen und internationale (Nicht-)Regierungsorganisationen
beinhaltet (Abschnitt C.1). Da viele Akteure ihre Position nicht offen genug

40 Dieses Kapitel hinterfragt nicht die Konsistenz der von den Akteuren eingenommenen Positionen
oder entsprechende Konsequenzen, wie etwaige von den Akteuren formulierte Kompromisslinien.
Siehe hierzu auch Kapitel D.
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legen, sind Lücken in dieser Untersuchung möglich; viele der unten aufge-
führten Ziele mögen auch angesichts realistischer Annahmen über eine glo-
bale Klimapolitik nicht durchsetzbar sein. Angesichts der Tatsache, dass
Gerechtigkeitsüberlegungen eine wesentliche Rolle bei der Erreichung von
Stabilisierungszielen gemäß Art. 2 der UNFCCC spielen werden, werden
hier des Verständnisses wegen auch einige für die Klimapolitik relevante
Gerechtigkeitsmodelle zusammenfassend dargestellt (Abschnitt C.2).
Schließlich sollen Ergebnisse einer Befragung zu Art. 2 der UNFCCC vor-
gestellt werden, die anlässlich von CoP-8 in Neu Delhi durchgeführt wurde
und die ihre Schwerpunkte auf die hier wesentlichen Dimensionen legte
(Abschnitt C.3).

1 Positionierungen im Hinblick auf Art. 2 der UNFCCC
– Ein Überblick

Die Positionierung der deutschen Akteure wurde in den achtziger und
frühen neunziger Jahren in starkem Maße von den zwei Enquête-Kommis-
sionen des Deutschen Bundestages beeinflusst (siehe Tabelle C.1). Auf der
Grundlage umfassender Untersuchungen und der Hoffnung auf technische
Machbarkeiten wurden dahingehend Empfehlungen ausgesprochen, dass
Konzentrationen von CO2–Äquivalenten die Marke von 550 ppm nicht
überschreiten, die globale Mitteltemperatur nicht um mehr als 2°C im Ver-
gleich zu den vorindustriellen Niveaus des Jahres 1860 ansteigen und die
Temperaturveränderungen nicht mehr als 0.1°C pro Jahrzehnt betragen sol-
len. Industrieländer sollten dementsprechend eine Vorreiterrolle überneh-
men und ihre CO2–Emissionen bis 2050 um 80% reduzieren, während die
Entwicklungsländer ihre Emissionen um 70 % in der gleichen Zeit steigern
dürften. Andere deutsche Akteure unterschieden sich nicht sehr viel von
diesen Positionen, außer in den von ihnen vorgebrachten Gründen: Teilwei-
se berief man sich explizit auf Art. 2 der UNFCCC, aber auch die Sorge vor
extremen Klimawirkungen führte zum Ruf nach substantiellen Emissions-
reduzierungen – in erster Linie was CO2 anbelangt. Germanwatch formu-
liert dabei das ambitionierteste Ziel, nämlich die Stabilisierung der
CO2–Konzentration auf einen Wert wesentlich unter 450 ppm; andere
Akteure akzeptieren Positionen zwischen 450 und 550 ppm CO2. Der Wis-
senschaftliche Beirat für Globale Umweltveränderungen (WBGU) toleriert
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den doppelten dekadischen Temperaturanstieg verglichen mit der Empfeh-
lung der Enquête-Kommission, unterstützt aber ansonsten deren Bestreben
nach einer Strategie, mit der die CO2-Emissionen je wirtschaftlicher Mach-
barkeit pro Jahr um 1% langfristig reduziert werden könnte. Abgesehen von
den Vorschlägen der zwei Enquête-Kommissionen blieben die drei in Art. 2
der UNFCCC genannten Nebenbedingungen in den Überlegungen der
Akteure aus dem Regierungs- und Nichtregierungssektor unberücksichtigt. 

Europäische Akteure nehmen ähnliche Positionen wie ihre deutschen Kol-
legen ein (siehe Tabelle C.2): So stellen 550 ppm CO2-Äquivalent-Konzen-
trationen aller Treibhausgase deren Obergrenze dar;41 entsprechende Emis-
sionsreduktionen hätten daher eine ähnliche Größenordung wie auf deut-
scher Seite. Entsprechend würde auch das Ziel einer maximalen Verände-
rung der globalen Mitteltemperatur um 2°C akzeptiert. Aber nur die
EU-Präsidentschaft (1996 vertreten durch die Niederlande), der EU-Rat
(1996 und 2002), das Europäische Parlament sowie das „Climate Network
Europe“ nehmen direkten Bezug auf Art. 2 der UNFCCC, um damit ihre
Positionen zu rechtfertigen; die drei Nebenbedingungen spielen dabei
allerdings keine bzw. kaum eine Rolle (siehe auch Tabelle C.3). Es ist
bemerkenswert, dass die Europäische Kommission die vom Deutschen
Wissenschaftlichen Beirat für Globale Umweltveränderungen vorgebrachte
Strategie zur jährlichen Emissionsreduktion von 1 % teilt, auch wenn hier
das Zeitfenster verkleinert und auf das Jahr 2020 begrenzt wurde.

Ambitionierter als die Institutionen der Europäischen Union ist ein politi-
scher Dialog, in dem das holländische RIVM-Institut die Federführung
zum Thema „Climate Options for the Long Term (COOL)“ übernommen
hat, und dabei eine CO2-Konzentration von 450 ppm plus einer Konzentra-
tion von 100 ppm CO2-Äquivalenten der übrigen relevanten Treibhausgase
als Richtwert für seinen Dialog über die Machbarkeit der Dekarbonisierung
bestimmt.

Bei der Ausarbeitung des Third Assessment Reports des IPCC haben die
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Rolle von Art. 2 der UNFCCC

41 Das Europäische Parlament spricht von CO2-Äquivalenten, die Europäische Präsidentschaft und
der EU-Rat berücksichtigen dagegen nur CO2.
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bei der Ausrichtung ihrer Politik untersucht. Die Diskussion kann wie folgt
zusammengefasst werden:

– Art. 2 der UNFCCC sollte aus einer methodisch orientierten Perspekti-
ve heraus betrachtet werden, um den Widerstand der im Anhang I nicht
vertretenen Länder zu vermeiden (Stabilisierungskriterien).

– Zur Durchführung weiterer Aktivitäten bedarf es einer umfassenden
EU-Strategie zu Art. 2 der UNFCCC.

– Es könnte ratsam sein, das Thema entsprechend der folgenden Abgren-
zung aufzuteilen:

– Erarbeitung von Risikoniveaus (auf technisch-wissenschaftlicher
Seite) und

– Erarbeitung von Lösungen, die über die Risikoniveaus einen Kon-
sens möglich machen (auf politischer Ebene).

Auf dem über den europäischen Horizont hinausgehenden globalen Niveau
mangelt es angesichts vieler politischer Akteure generell an eindeutigen
Stellungnahmen zu Art. 2 der UNFCCC oder zu langfristigen Emissionsre-
duktionszielen (siehe Tabelle C.3). Die EU favorisiert eine CO2-Äquiva-
lentkonzentration von 550 ppm. Die USA bekunden zwar wiederholt ihr
Bekenntnis zu Art. 2 der UNFCCC, verfolgen dann aber mehr eigene Ener-
gieeffizienzziele. Diplomatische Institutionen wie das Sekretariat der UNF-
CCC oder die Konferenzen der UNFCCC-Institutionen zeigen naturgemäß
ihr Interesse an der Sache, scheuen aber weitere Konkretisierungen. Nur
Trinidad und Tobago haben eine klare Position im Hinblick auf die Ver-
handlungen bezogen, die eine Integration von Art. 2 der UNFCCC in die
Verhandlungen über das Kyoto-Protokoll vorsah. Anders wieder das IPCC,
das zwar die Bedeutung von Art. 2 der UNFCCC explizit anerkennt, aber
Spezifizierungsbedarf erkennen lässt, der in einem nur sehr allgemeinen
Wortlaut des Third Assessment Report (TAR) zum Ausdruck kommt. Auch
der auf Art. 2 ausgerichtete Workshop des IPCC in Fortaleza 1994 gab zwar
einen Überblick über die anstehenden Probleme sowie über einige gefähr-
dete Ökosysteme, ließ aber einen systematischen Ansatz zur Spezifizierung
von Art. 2 der UNFCCC vermissen. All dies mag das beträchtliche Unbe-
hagen widerspiegeln, das aufkommen mag, wenn Art. 2 der UNFCCC auf
die internationale Tagesordnung gesetzt werden soll – da man vermutlich
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international vereinbarte Spezifizierungen und ihre weitreichenden Ver-
pflichtungen scheut. Diese Angst vor entsprechenden Verbindlichkeiten
gibt skeptischen Argumenten möglicherweise Auftrieb (siehe Kapitel E).
Einige Entwicklungsländer und OPEC-Staaten wollen offenbar vermeiden,
dass Art. 2 Teil der diplomatischen Agenda wird, während die Europäische
Union wiederum eindeutig dazu tendiert, das Stabilisierungsziel der UNF-
CCC langfristig mit einzubeziehen und es zu spezifizieren. Die Zögerlich-
keit mancher Akteure kann somit darauf zurückzuführen sein, dass ein ein-
mal ereichter internationaler Konsens unter den politischen Hauptakteuren
dann für alle bindend sein wird (siehe ebenfalls Kapitel E).

Tabelle C.1: Positionierung deutscher Akteure zu Art. 2 der UNFCCC bzw. zu tiefen
Einschnitten bei den Emissionen

Akteur Position

(Emissionsreduktionen

bezogen auf 1990)

Rechtfertigung durch 

Art. 2 der UNFCCC?

Quelle

Ministerium

für Umwelt, 

Naturschutz

und Reaktor-

sicherheit

Eine Verdopplung der CO2–

Konzentration – bezogen auf 

das vorindustrielle Niveau –

würde nach einschlägigen

Studien eine weltweite Re-

duktion um etwa 30% erfor-

derlich machen. Davon 

müssten mindestens 70%

von den Industriestaaten

erbracht werden (ohne Ba-

sisjahr).

ernster Schäden; kein

Bezug zu den drei Ne -

benbedingungen.

http://www.bmu.de/

de/1024/js/sach-

themen/energie/kli

maschutz_ueber-

sicht/?id=581&nav_i

d=6298&page=1

(Klimaschutz im 

Überblick, zugäng-

lich: 3 Okt. 2003) 

WBGU Anhang-I-Länder: 77% Treib-

hausgasreduktion bis 2050.

Empfehlung: Die globalen

CO2-Emissionen um 1% 

jährlich bis 2155 zu reduzie-

ren; Stabilisierung der CO2-

Konzentration auf ca. 410 

ppm.

Emissionen der Entwick-

lungsländer zunächst nach

„business-as-usual”, bis Pro-

Kopf-Emissionen der ent-

wickelten Länder erreicht

sind; danach Emissionsre-

duktionen beider Gruppen.

Expliziter Bezug auf Art. 2 

der UNFCCC;

„Tolerable Windows“-

Ansatz (in ökologischer,

wirtschaftlicher, sozialer

und rechtlicher Hinsicht)

auf CO2, N2O und CH4.

Das Emissionsreduktions-

ziel basiert darauf, eine 

globale Erwärmung von 

2°C und 0,2°C pro Jahr-

zehnt zuzulassen, wobei 

max. 5% des globalen

„BIP“ für Schadens- und

Vermeidungskosten tole-

rierbar wären; Bedarf an 

grundlegenden gesell-

schaftlichen Veränderun-

gen; Ferner: Pro-Kopf-

Ansatz, ohne Zieljahr-

Angabe; keine Erwäh-

nung der drei Nebenbe-

dingungen.

http://www.wbgu.de

/wbgu_sn1997_engl

.html

(Der Wissenschaft-

liche Beirat Globale

Umweltverän-

1997)

Ind irekt; Vermeidung

  

       

derungen [WBGU] 
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Tabelle C.1:
Fortsetzung

Akteur Position

(Emissionsreduktionen 

bezogen auf 1990) 

Quelle

Der Rat von 

Sachverstän-

digen für Um-

weltfragen 

(SRU)  

Stabilisierung der CO2-Kon-

zentration auf 500 ppm; 

„Contraction&Convergence“-

Ansatz egalitaristischer Prä-

gung.

Ja; keine Untersuchung 

der drei Nebenbedingun-

gen.

Der Rat von 

Sachverständi-

gen für Um-

weltfragen 

(2002, S. 252–

253)

Der Nach-

haltigkeitsrat

500 ppm CO2–Konzentration;

Reduktion der CO2–Emis-

sionen in Deutschland um 

50% bis 2050; Einbeziehung 

der Entwicklungsländer lang-

fristig angepeilt. 

Bezug zu IPCC und En-

quête-Kommission des 

Deutschen Bundestags. 

http://www.nac

hhaltigkeitsrat.

de/service/dow

nload/pdf/RNE

_Dialogpapier.

pdf (S. 16–17) 

Germanwatch 420-430 ppm CO2; 2°C Er-

wärmung gegenüber vor-

industriellem Niveau, max. 

impliziert 60%ige Emissions-

reduktion zur Stabilisierung

der CO2-Konzentration; In-

dustrieländer sollen bis 2050 

um 80% reduzieren (CO2).

Ja; Bezug zu den 

Enquête-Kommissionen 

und zu IPCC; keine Er-

wähnung der drei Neben-

bedingungen. 

Persönliche 

Auskunft (19./ 

[Diese Position 

wurde bis jetzt 

noch nicht öf-

fentlich ver-

Enquête- 

Kommission I 

und II des 

Deutschen 

Bundestags 

Prognostizierte 550 ppm 

CO2-Äquivalente bis 2030 

und Temperaturänderung um 

2-5°C bis 2100 wird als 

schwerwiegend betrachtet 

(Deutscher Bundestag 1992, 

14).

Industrieländer: minus 80% 

energiebezogener CO2-

Emissionen bis 2050 (Basis 

1987), Entwicklungsländer: 

plus 70% bis 2050, global: 

minus 50% der energiebe-

zogenen CO2-Emissionen bis 

2050 (Dt. Bundestag 1991, 

868);

plus 2°C bezogen auf vor-

industrielle Werte (Jahr 

1860), max. 0.1°C pro Jahr-

zehnt zwischen 1980 und 

2100 (Dt. Bundestag 1995, 

97–97). 

Ja; Erwähnung der drei 

Nebenbedingungen, was 

wiederum einer Stärkung 

der Emissionsreduktions-

ziele entgegen kommen 

könnte (Deutscher Bun-

destag 1995, 97). 

Einträge.

Siehe einschlä-

gige bibliogra-

phische

 

0.1°C pro Jahrzehnt; dies 

20. Sept. 2002) 

treten])

Rechtfertigung 

der UNFCCC? 

durch Art. 2 
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Tabelle C.2: Europäische Union: Positionen der Akteure zu Art. 2 der UNFCCC bzw.
zu tiefen Einschnitten bei den Emissionen

Anmerkung: Die EU-Präsidentschaft und der Europarat finden sich in Tabelle C.3.

Akteur Position

(Emissionsreduktionen

bezogen auf 1990)

Rechtfertigung durch 

Art. 2 der UNFCCC?

Quelle

Europäische

Kommission

“… Kyoto Protocol to cut 

greenhouse gas emissions

by 8% below 1990 levels by

2008–12. This is considered

to be the first step to a long

term target of a 70% cut.”

jährliche Emissionsreduktion

von 1% bis 2020.

Art. 2; nachhaltiges

Wachstum wird gleich-

wohl erwähnt.

http://europa.eu.int/co

mm/environment/cli-

mat/official_sec_2001

_2053_en.pdf, S. 64 

Europäisches

Parlament

“…agreement to have a 

worldwide binding limit on 

global emissions consistent

with a maximum atmospheric

concentration of 550 ppmv 

CO2 equivalent, initial distri-

bution of emissions rights

according to the Kyoto tar-

gets,

- progressive convergence

towards an equitable dis-

tribution of emissions rights

on a per capita basis by an

agreed date in the next [21
st
]

century, …” 

Nein; könnte aber abge-

leitet sein; keine Er-

wähnung der drei Ne-

benbedingungen.

http://www3.europarl.

eu.int/omk/omnsapir.

so/pv2?PRG=DOCP

V&APP=PV2&LANG

UE=EN&SDOCTA=6

&TXTLST=1&POS=1

&Type_Doc=RESOL

&TPV=PROV&DATE

=170998&PrgPrev=P

RG@TITRE|APP@P

V2|TYPEF@TITRE|Y

EAR@98|Find@%63

%6c%69%6d%61%7

4%65|FILE@BIBLIO

98|PLAGE@1&TYPE

F=TITRE&NUMB=1&

DATEF=980917

Climate Net-

work Europe 

Positionen des IPCC (SAR):

50-70%ige CO2-Reduktion.

Explizite Erwähnung von

Art. 2 der UNFCCC

inklusive der drei Ne-

benbedingungen, aller-

dings ohne deren Ver-

tiefung.

http://sme.belgium.eu

.net/climnet/main-

leaflet.html

RIVM-Projekt

“COOL” (Cli-

mate OptiOns

for the Long 

term)

CO2-Konzentration von 450

ppm plus 100ppm CO2–

Äquivalente anderer Treib-

hausgase als Bezugsgröße

für den strategischen Dialog;

Stabilisierung im Jahr 2100. 

Kein Bezug zu den drei

Nebenbedingungen.

http://www.rivm.nl/bib

liotheek/rapporten/49

0200003.html (Cli-

mate OptiOns for the 

Global Dia-logue

Synthesis Report,

RIVM Rap-port

490200003, 2002)

Kein direkter Bezu g zu

Long term (COOL) – 
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Tabelle C.3: Global: Positionen der Akteure zu Art. 2 der UNFCCC bzw. zu tiefen
Einschnitten bei den Emissionen

Akteur Position

(Emissionsreduktionen

bezogen auf 1990)

Rechtfertigung durch 

Art. 2 der UNFCCC?

Quelle

EU-Präsident-

schaft 1997 

(Niederlande)

Weniger als 550 ppm CO2-

Äquivalente; plus 2°C globale

Mitteltemperatur.

Direkter Hinweis auf Art. 

2; keine Erwähnung der 

drei Nebenbedingungen.

http://unfccc.int/re-

source/docs/1997/ag

bm/misc01a2.pdf (S. 

35)

Europarat (1) 1996:

“… the Council believes that

global average temperatures 

should not exceed 2 degrees

above pre-industrial level and

that therefore concentration

levels lower than 550 ppm 

CO2 should guide global

limitation and reduction ef-

forts. This means that the 

concentrations of all green-

house gases should also be

stabilized. This is likely to 

require a reduction of emis-

sions of greenhouse gases

other than CO2 in particular 

CH4 and NO2.”

(2) 2002: 

“ … emphasising climate

change as an outstanding

challenge of the next 10 

years and beyond and con-

tributing to the long term ob-

jective of stabilising green-

house gas concentrations in

the atmosphere at a level that 

would prevent dangerous

anthropogenic interference

with the climate system. Thus

a long term objective of a 

maximum global temperature

increase of 2° Celsius over

pre-industrial levels and a 

CO2 concentration below 550

ppm shall guide the pro-

gramme.”

(2) bezieht sich direkt auf

Art. 2 der UNFCCC; 

keine Erwähnung der

drei Nebenbedingungen.

(1)

http://ue.eu.int/News-

room/LoadDoc.asp?

MAX=21&BID=89&DI

D=43617&LANG=1

(CFSP Presidency

Statement: Luxem-

burg (25/6/1996) -

Press:188 Nr: 8518/ 

96);

(2)

http://europa.eu.int/e

ur-lex/pri/en/oj/dat/

2002/l_242/l_242200

20910en00010015.p

df (Entscheidung Nr. 

1600/2002/EC des

Europaparlaments

und des Europarates

vom 22. Juli 2002 

als Grundlage des 

Sechsten Umwelt-

aktionsprogramms

der EU) 
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Tabelle C.3: Fortsetzung

Akteur Position

(Emissionsreduktionen be-

zogen auf 1990)

Rechtfertigung

durch Art. 2 der 

UNFCCC?

Quelle

USA Präsident George W. Bush

(2002): “I reaffirm America's

commitment to the United 

Nations Framework Conven-

tion and it's central goal, to 

stabilize atmospheric green-

house gas concentrations at a 

level that will prevent 

dangerous human interfer-

ence with the climate. Our 

immediate goal is to reduce

America's greenhouse gas

emissions relative to the size 

of our economy.”

Ja, aber keine Spezifi-

zierung, welche Ver-

pflichtungen hieraus

erwachsen; schreibt 

das Energieintensitäts-

ziel der USA und der

Entwicklungsländer als 

Basis für die Klima-

politik fest; kein Bezug 

zu den drei Neben-

bedingungen.

http://www.white-

house.gov/news/r

eleases/2002/02/

20020214-5.html

UNFCCC-

Sekretariat

“The ultimate objective of the 

Convention is … “[Art. 2 der 

UNFCCC im Wortlaut].

Die Konvention definiert nicht, 

welche Niveaus „gefährlich”

sein könnten, obgleich es

fordert, dass Ökosysteme in 

der Lage sein sollten, sich auf

natürliche Weise anzupassen,

dass die Nahrungsmitteler-

zeugung nicht bedroht sein

sollte und dass die wirtschaft-

liche Entwicklung auf nach-

haltige Weise fortgeführt wer-

den sollte. Zu definieren, was 

mit „gefährlich“ gemeint ist, ist 

eine schwierige politische

Frage, die gesellschaftliche

und wirtschaftliche Überle-

gungen sowie wissenschaft-

liche Urteile erforderlich

macht.

Ja, aber es werden

keine Lösungen vor-

geschlagen; wörtliche

Wiedergabe von Art. 2 

der UNFCCC; die 

Erläuterungen be-

ziehen sich auf nach-

haltige (wirtschaftliche)

Entwicklung.

http://unfccc.int/re

source/guideconv

kp-p.pdf

CoP-2-Minis-

ter-Erklärung

(Genf)

“Stabilization of atmospheric

concentrations at twice pre-

industrial levels will eventually 

require global emissions to be 

less than 50 per cent of cur-

rent levels”. 

Implizit durch Stabili-

sierungsaussage;

Bezug zu Second

Assessment Report

des IPCC; ohne Er-

wähnung der drei Ne-

benbedingungen.

http://unfccc.int/re

source/docs/cop2

/15a01.pdf

Trinidad and

Tobago (im 

Namen von 

AOSIS)

1997: Der mittlere Meeres-

spiegel soll nicht höher als 20 

cm über dem Wert von 1990

liegen und die globale Durch-

schnittstemperatur nicht höher 

als 2°C über vorindustriellem

Niveau.

Beziehen sich auf das 

„objective” bzw. auf 

„guiding objectives”

(letztere gem. Art. 4.2 

(a) und (b); Text-

entwurf für Verhand-

lungen.

http://unfccc.int/re

source/docs/1997

/agbm/misc01a2.

pdf (S. 69) 
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Tabelle C.3: Fortsetzung

Anmerkung: Die Vorschläge Brasiliens, des CSE und des Global Commons Institute
werden im folgenden Abschnitt erörtert. 

2 Strategisch relevante Gerechtigkeits-Ansätze 

Im vorangegangenen Abschnitt sind die unterschiedlichen Positionen der
politischen Akteure Deutschlands, Europas und der Welt zur Frage der
Erreichung des Stabilisierungsziels des Art. 2 der UNFCCC erläutert wor-
den. Angesichts des Umfangs bisheriger Treibhausgasemissionen würde
dies beträchtliche Emissionsreduktionen erfordern, sowohl in absoluten
Zahlen als auch relativ zu geeigneten Modellszenarien. Wie im Ethik-Kapi-
tel (E) gezeigt wird, rechtfertigen ethische Überlegungen die Begrenzung
atmosphärischer Treibhausgaskonzentrationen. Doch um die Treibhausgase
auf tolerablen Niveaus zu stabilisieren, wird jedes internationale Überein-

Akteur Position

(Emissionsreduzierungen

bezogen auf Emissionen 

von 1990) 

Rechtfertigung

durch Art. 2 der 

UNFCCC?

Quelle

Climate Action

Europe

450 ppm CO2 plus 100 ppm

Äquivalente anderer Treib-

hausgase. Anstieg der globa-

len Mitteltemperatur um weni-

ger als 2°C, wobei die 

Veränderung pro Jahrzehnt

auf unter 0,1°C zurückgehen

sollte.

Ja, keine Erwähnung

der drei zusätzlichen 

Bedingungen.

http://www.climat

enetwork.org/

IPCC TAR, 

WG II, Ch. 1; 

IPCC TAR 

Summary for 

Policymakers

& Synthesis 

Report, Frage

1

“With mean warming of 1–2°C

by 2100, some regional

changes would be significant

enough so that adverse im-

pacts to some of these highly

sensitive species and systems

would become more severe

and increase the risk of irre-

versible damage or loss, and 

additional species and sys-

tems would begin to be ad-

versely impacted.”

Sehr unklar mit Blick auf die 

anderen Nebenbedingungen.

Komplexe Erörterungen, fak-

tisch aber wenig zielführend.

Ja, im Wortlaut, aber 

ohne Lösungsvor-

schläge.

http://www.grida.

no/climate/ipcc_t

ar/wg2/057.htm#

1211;

http://www.ipcc.c

h/pub/SYRspm.p

df;

http://www.ipcc.c

h/pub/SYRtechs

um.pdf

IPCC-Sonder-

workshop zu 

Art. 2 der 

UNFCCC

Erwähnung einiger beispiel-

hafter Grenzwerte; ohne all-

gemeine Begründung.

Ja; expliziter Bezug zu

allen drei Nebenbe-

dingungen.

IPCC (1994)
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kommen hierzu einen gewissen Lastenausgleich zwischen den Industri-
eländern und den Entwicklungsländern vorsehen müssen. Entsprechende
Fragen eines angemessenen Lastenausgleichs sind bereits auf der politi-
schen Agenda. Nachfolgend sind daher die einschlägigen Ge-
rechtigkeitsansätze, die für die Umsetzung des Art. 2 der UNFCCC disku-
tiert werden, zu erläutern.42

Der wohl prominenteste Ansatz wurde vom Centre for Science and Envi-
ronment (CSE), Neu Delhi (Indien) entwickelt und verbreitet. Das CSE
strebt eine „zero-carbon emission economy“ an, möchte zugleich aber das
Missverhältnis der einzelnen Treibhausgasemissionen beseitigen, indem es
sich für eine gleiche Pro-Kopf-Zuteilung von Kohlenstoffemissionsrechten
ausspricht (Agarwal, Narain et al. 1999, Kapitel 1). Als praktische Konse-
quenz hieraus wären Entwicklungsländer, die bisher noch keine Verpflich-
tungen zur Emissionsreduktion übernommen haben, bei der weltweiten
Zuteilung von Emissionsrechten zu berücksichtigen. Dem Konzept liegen
vier Komponenten zugrunde, von denen jede eine Pro-Kopf-Zuteilung von
Kohlenstoffäquivalenten vorsieht:

– Anteil an den Kapazitäten ozeanischer Senken,

– Budgetansatz in Ansehung des vorgegebenen Stabilisierungsziels (siehe
auch Abschnitt C.1),

– variable Berechtigungen, über die ad hoc und nach permanenter wissen-
schaftlicher Aufsicht entschieden wird, und schließlich

– zeitliche Konvergenz der Pro-Kopf-Emissionen von Industrie- und Ent-
wicklungsländern (Agarwal et al. 1999, 109-117).

Entwicklungsländer wären auch berechtigt, die nichtverbrauchten Anteile
ihrer Pro-Kopf-Zuteilungen gemäß des Kyoto-Mechanismus’ zu handeln.
Das CSE ist wohl der bekannteste Fürsprecher von Pro-Kopf-Zuteilungen,
und sein „radikaler“ Ansatz hat alle Akteure erreicht, allerdings ohne dass

42 Während „Lastenausgleich“ zumeist auf Verteilungsregeln begrenzender Strategien (Emissionsre-
duktionen) über verschiedene Länder hinweg zielt, spielt „Gerechtigkeit“ eine größere Rolle im
Zusammenhang mit zu gewährenden Bewirtschaftungsrechten (z.B. Emissionsgutschriften). Beide
Begriffe stehen spiegelbildlich zueinander als Regelungselemente des Klimahandelns.
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ein Staat entsprechende klar definierte, kurz- bis mittelfristige Verbindlich-
keiten gemäß der UNFCCC eingegangen wäre.

Eine wesentlich direktere und praktischere Wirkung wird dem sogenannten
Brasilianischen Vorschlag zur Verteilung von Emissionsreduktionen zuge-
schrieben (FCCC/AGBM/1997/MISC.1/Add.3.).43 Zur Erreichung einer
Gesamtreduktion von 30% der Emissionen aller Industrieländer zwischen
1990 und 2020 hat Brasilien vorgeschlagen, Reduktionsverpflichtungen
entsprechend der kumulierten effektiven CO2-Emissionen der Vergangen-
heit zuzuteilen. Als Indikator für die effektiven historischen Emissionen
wurde deren Einfluss auf den Anstieg der globalen Mitteltemperatur vorge-
schlagen. Solche Länder, die ihre Reduktionsverpflichtungen verletzten,
müssten mit festgesetzten Gebühren belegt werden, die sich aus dem Maß
ihrer Überschreitung errechneten. Wenn dieser Vorschlag auf alle Entwick-
lungs- und Industrieländer angewandt würde, käme dies einer Operationali-
sierung des Verursacher-Prinzips im Rahmen eines globalen Emissionsziels
gleich.

Eine Untersuchung der impliziten und dem Kyoto-Protokoll (Anhang-B)
zugrundeliegenden Gerechtigkeitsprinzipien wurde von Yanagi, Munesue
und Kawashima vorgenommen (2001). Ihre statistische Analyse zeigt, dass
die in Anhang B festgeschriebenen Emissionsreduktionen in dem Maß
höher ausfallen, wie die projektierten CO2-Emissionen für den Zeitraum
1990–2010 sinken, wie der Umfang von Abholzungen in den Jahren 1990
bis 1995 nachgelassen hat (sic!)44, und wie hoch das BIP pro Kopf im Jahr
1997 war.45 Diese Studie deutet somit darauf hin, dass Länder mit steigen-
den Emissionen hierfür Anerkennung in vertraglicher Form finden können,
während die Kapazitäten reicherer Länder (bei konstantem Niveau aller

43 Siehe http://www.unfccc.int/resource/docs/1997/agbm/misc01a3.pdf (07. Okt. 2002).
44 Dieses Ergebnis widersetzt sich einer einfachen Interpretation. Möglicherweise erwarten Länder

mit heute höheren Absorptionsraten eine Minderung ihrer zukünftigen Senkenkapazitäten und
wären daher an zusätzlichem Spielraum für ihre Verpflichtungen interessiert. Nach Veröffentli-
chung des Artikels von Yanagi et al. bestätigte sich, dass die Anrechnung von Senkenpotentialen in
den Abkommen von Bonn und Marrakesch in 2001 tatsächlich eine diplomatische Einigung zuge-
lassen haben.

45 Ein alternativer Ansatz hätte sich wohl eher auf „business-as-usual“-Emissionen bezogen als auf
ihre Reduktion seit 1990.
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anderen Faktoren) diese dazu verpflichten, anspruchsvollere Verpflichtun-
gen zu übernehmen.

Weiterhin hat der Vorschlag zur Verteilung von Reduktionsverpflichtungen
des Pew Center for Global Climate Change politische Aufmerksamkeit
gefunden. Folgende drei Komponenten sind für diesen Vorschlag wesent-
lich: Verantwortung für historische Emissionen und für damit einhergehen-
de faktische Treibhausgaskonzentrationen; Wohlstand (gemessen als BIP
pro Kopf); Potentiale für kostengünstige Emissionsreduktionen (gemessen
als Energieintensität pro BIP-Einheit) (Claussen und McNeilly 1998). Auf
der Grundlage empirischer Daten wird die Staatenwelt in drei Gruppen des
Klimahandelns unterteilt, nämlich in solche Länder, die „jetzt handeln müs-
sen“ (mindestens hohe Werte bei den ersten beiden Variablen); die „jetzt
handeln könnten“ (niedrige Werte bei mindestens zwei Variablen), und
„jetzt handeln sollten“ (alle anderen Kombinationen) (Claussen und
McNeilly 1998). Während die Idee einer Gruppeneinteilung grundsätzlich
zu begrüßen ist, wäre ein stringenteres System zur Bestimmung der Grup-
penzugehörigkeit sicherlich wünschenswert. Es ist bemerkenswert, dass
fast alle EU-Staaten ebenfalls wie Japan und die USA zu der ersten Gruppe
gehören. Immerhin können Brasilien, China, Finnland, Indien, Russland,
Schweden, die Schweiz u.a. der Gruppe, die „jetzt handeln sollten“, zuge-
rechnet werden.

Das Konzept von „Contraction and Convergence“ hat seinen Ursprung im
Global Commons Institute (London) und ist bei den politischen Akteuren
auf ein positives Echo gestoßen, einschließlich bei den Repräsentanten des
Europäischen Parlaments (siehe Abschnitt 1). Dabei fließen zwei grundle-
gende Vorstellungen in das Verbundkonzept ein: (i) Vereinbarung über
Emissionsbegrenzungen und (ii) Konvergenz von Emissionsrechten. Die
grundsätzliche Idee hinter diesem Vorschlag ist die Überzeugung, dass nur
sehr ambitionierte Reduktionen gemäß Art. 2 der UNFCCC eine gefährli-
che Störung des Klimasystems verhindern können, wobei Stabilisierungs-
niveaus von 350 bis 450 ppm CO2 bis zum fixierten Zieljahr (z.B. 2100)
anzupeilen wären. Dabei wird davon ausgegangen, dass „per capita“ der
gerechte Ansatz für die Zuteilung von Emissionsberechtigungen darstellt.
Der Übergang von heute ungleichen Pro-Kopf-Emissionen in gleiche
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Emissionsrechte bis zum Konvergenzjahr kann – aber muss nicht – mit
linearer Dynamik erfolgen.46 Dieses Konzept einer langfristigen klimapoli-
tischen Strategie lief auch auf einen Vorschlag hinaus, der an das Ad-Hoc-
Kommittee zum sogenannten „Berlin Mandate“ im September 1996 weiter-
geleitet wurde, um Einfluss auf die Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll zu
nehmen. Während explizit auf Art. 2 der UNFCCC und auf ein umfassen-
des Spektrum an Klimawirkungen Bezug genommen wird, fehlen konkrete
Hinweise darauf, wann kritische Grenzwerte erreicht würden. Interpretatio-
nen des Vorsorgeprinzips gelangen zu einem Stabilisierungsziel von 350
ppm CO2 bis 2045 (contraction). Weiterhin wird ein Zieljahr für die Kon-
vergenz hin zu gleichen Pro-Kopf-Emissionen angedacht, so z.B. das Jahr
2045.47 Die Überlegungen des Global Commons Institute zu „Contraction
and Convergence“ haben zweifelsohne Einfluss auf den klimapolitischen
Diskurs genommen; gleichwohl haben sich diese Vorstellungen (noch)
nicht in den Folgeregelungen niedergeschlagen.

Der vielleicht umfassendste Ansatz, der Gerechtigkeitsfragen in Verbin-
dung mit langfristigen klimapolitischen Emissionszielen berücksichtigt, ist
das Framework to Assess International Regimes for Burden Sharing
(FAIR), vorgeschlagen vom Dutch National Institute for Public Health and
the Environment (RIVM).48 Dieser Ansatz entspricht i.W. einer Weiterent-
wicklung und Operationalisierung des brasilianischen Vorschlags (siehe
oben). Seine Anwendung im Rahmen des COOL-Projekts (siehe Abschnitt
C.1) ist auch relevant im Zusammenhang mit Art. 2 der UNFCCC, wenn-
gleich die Dokumentation von FAIR selbst konkrete Vorschläge für Strate-
gien zu seiner Interpretation vermissen lässt. Die grundlegende Idee des
FAIR-Moduls entwickelt sich vor dem Hintergrund eines langfristigen
Ziels zur Bildung eines umfassenden Klimaregimes, das Industrie- und
Entwicklungsländer gleichermaßen einschließt. FAIR erwägt nun ent-
sprechend zielführende Handlungsweisen:

46 Siehe http://www.gci.org.uk/contconv/Ideas_behind_cc.html (11. Nov. 2002).
47 Siehe http://www.gci.org.uk/contconv/protweb.html#15 (Vorschläge vom 06. Sept. 1996; recher-

chiert 11. Nov. 2002).
48 Unter http://arch.rivm.nl/fair/index.html können Beschreibung und Downloads abgerufen werden

(11. Nov. 2002).
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– Zunehmende Beteiligung von Staaten, angefangen bei den Annex-B-
Ländern des Kyoto-Protokolls bis hin zu den anderen Vertragsstaaten
gemäß unten erläuterter „Abstufungsregeln“,

– Konvergenz der Emissionen hin zu gleichen Pro-Kopf-Werten (wie obi-
ger Vorschlag des Global Commons Institute), und

– ein „Triptychon-Ansatz“, der sektorspezifische Beiträge zur Emissions-
reduktion vorschreibt (inländische Sektoren in nationaler Kontrolle,
internationale Regelungen für energieintensive Branchen sowie für den
Energiesektor).

Insbesondere der erste Denkansatz einer zunehmenden Beteiligung von
Industrie- und Entwicklungsländern würde für langfristige klimapolitische
Strategien folgendes bedeuten: 

– Business-as-usual bis zur Erreichung eines für die Parteien (noch
festzulegenden) Grenzwerts für Dekarbonisierungsmaßnahmen;

– Verfolgung einer Dekarbonisierungsstrategie (z.B. Kohlenstoffintensität
pro Einheit BIP) bis zur Erfüllung eines (festzulegenden) Zielwerts; 

– für die Stabilisierung von Emissionen über ein festgelegtes Zeitintervall; 

– und in einem letzten Schritt: Übergang zu absoluten Emissionsreduktio-
nen.49

Das FAIR-Modell ist flexibel in der Definition jeder seiner Schritte; gleich-
wohl ist sein „Mechanismus“ von sukzessive steigenden Verbindlichkeiten
und Beiträgen zur Stabilisierung des Klimasystems von besonderer politi-
scher Bedeutung.

Eine UBA-Studie (2003) gibt einen Überblick über zahlreiche Vorschläge,
wie länderspezifische Beiträge zu langfristigen klimapolitischen Strategien
abgeleitet werden könnten50; der Bericht bewertet die verschiedenen Ansät-
ze gemäß eines umfangreichen Kriterienspektrums, wobei auch Gerechtig-
keit eines der Bewertungskriterien ist. Es zeigt sich, dass nur einige der
untersuchten Ansätze auf Gerechtigkeitsprinzipien stützen.

49 Siehe Details unter http://arch.rivm.nl/fair/index.html?methodology/increasing_participation.html
(11. Nov. 2002).

50 UBA (2003) Evolution of commitments under UNFCCC: Involving newly industrialized and
developing countries. UBA-Schriftenreihe Climate Change 01/2003, Umweltbundesamt, Berlin. 
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3 Beurteilung aktueller Positionen zu Art. 2

Mit zunehmender Umsetzung des Kyoto-Protokolls wird das Stabilisie-
rungsziel des Art. 2 der UNFCCC in den internationalen, über die erste Ver-
pflichtungsperiode hinausgehenden Klimaverhandlungen immer mehr zur
Schlüsselfrage, die eine Reihe konfligierender Standpunkte mit einbezieht,
über die es sich zu verständigen gilt. Die Betroffenheit sowohl durch Aus-
wirkungen des Klimawandels als auch durch Maßnahmen zu dessen Ver-
hinderung stellt sich für die verschiedenen Akteure sehr unterschiedlich
dar. Entsprechende Asymmetrien lassen Bewertung und Umsetzung des
Stabilisierungsziels höchst kontrovers erscheinen. Dabei spielen viel-
schichtige Dimensionen und Kriterien eine Rolle, wie erwarteter Nutzen,
Risiken und Kosten für die Realisierung der gewünschten Niveaus sowie
die Fristen für eine Stabilisierung. Des Weiteren sind konfligierende Sicht-
weisen zum Verhältnis von Ökosystemanpassung, Nahrungsmittelpro-
duktion und nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung „vorprogrammiert“
sowie auch zu Fragen von Gerechtigkeit, Ungewissheit und begrifflicher
Art. Einigungen in diesem „Minenfeld“ erfordern leistungsfähige Verhand-
lungs- und Konfliktlösungsstrategien.

3.1 Konfliktträchtige Positionen in Klimaverhandlungen – Das
Beispiel CoP-8

Der Konflikt um das Stabilisierungsziel des Art. 2, der zuvor weniger
bedeutsam war, wurde bei der 8. Konferenz der Vertragsparteien der UNF-
CCC (CoP-8), die zusammen mit ihren Nebenorganen (SBI 17 und SBSTA
17)51 vom 23. Oktober bis 1. November 2002 in Neu Delhi tagte, evident.
CoP-8 fand zu einem Zeitpunkt statt, der eine Wende zwischen kurz- und
längerfristigen Verpflichtungen markierte; nämlich nach dem Abkommen
von Marrakesch (2001), das am Ende dreijähriger Verhandlungen über die
operationellen Details des Kyoto-Protokolls und vor dessen für das Jahr
2004 anvisiertem Inkrafttreten stand. Dementsprechend konzentrierte sich
CoP-8 auf solche praktischen Schritte im Rahmen des Kyoto-Protokolls,

51 Ein Bericht zu CoP-8 findet sich in: Summary of the Eighth Conference of the Parties to the UN Fra-
mework Convention on Climate Change, 23. Oktober – 1. November 2002, Earth Negotiations Bul-
letin, Band 12 Nr. 209, 4. November 2002; online unter http://www.iisd.ca/linkages/climate/cop8/.
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wie nationale Informationsnetzwerke, Finanzmechanismen, „good prac-
tices“, Forschung und „Monitoring“ sowie auf methodische Fragen. Ande-
rerseits wurde CoP-8 auch durch Meinungsverschiedenheiten über die
zukünftige Ausrichtung des weltweiten Verhandlungsprozesses „politi-
siert“ und verwandelte sich in ein Forum, in dem das Spektrum der unter-
schiedlichen Standpunkte zum Stabilisierungsziel des Art. 2 UNFCCC
einen unerwartet hohen Stellenwert erhielt. Die Schlüsselakteure nahmen
dabei zunehmend verhandlungsstrategische Positionen ein:52

1. Die Europäische Union (EU) betonte, dass effektiver Klimaschutz
zusätzlich zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels zunächst eine
Reduktion bzw. Begrenzung der Treibhausgasemissionen erfordert. Sie
rief zu einem gemeinsamen Dialog über nicht-gefährliche Konzentra-
tionsniveaus und zu „zukunftsweisendem Handeln“ auf und konkret zur
Lösung der Frage, durch welche Maßnahmen die globalen Treibhausgas-
emissionen nach 2012 drastisch reduziert werden könnten. Deutschland
forderte „absolute“ Emissionsreduktionen und warnte vor langfristigen
wirtschaftlichen Schäden durch etwaige „wait-and-see“-Politiken. Es
verpflichtete sich selbst – auf der Basis von 1990-er Niveaus – zu einer
40%-igen Emissionsreduktion bis 2020, falls alle Industrieländer sich
ebenfalls zu weiteren Reduktionen verpflichten würden und falls die EU-
weiten Reduktionen im gleichen Zeitraum insgesamt ein Niveau von
30% erreichen würden. Schweden forderte einen Dialog mit den Ent-
wicklungsländern, um sie in die Verpflichtungen einzubeziehen.

2. Die meisten Entwicklungsländer (G77/China) nutzten CoP-8, um das
Augenmerk auf die von ihnen selbst favorisierten Themen zu lenken,
wie z.B. Anpassung an Folgen des Klimawandels, Technologie- und
Ressourcentransfer sowie zu Entwicklungs- und Gerechtigkeitsfragen.
G77/China verweigerten jegliche Verpflichtungen zugunsten zukünf-
tiger Generationen, wohl aus der Sorge heraus, dass dies ihnen frühzei-
tige Reduktionsverpflichtungen aufbürden könnte. Dies wäre aus ihrer
Sicht nicht akzeptabel, da die meisten Industrieländer ihre eigenen

52 Die Informationen wurden aus verschiedenen Quellen von J. Scheffran zusammengestellt, der an
CoP-8 teilgenommen sowie systematische Befragungen der Akteure zu Art. 2 durchgeführt hat
(siehe Anhang).
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Reduktionsverpflichtungen noch nicht umgesetzt hätten. Viele Entwick-
lungsländer betonten ihr Grundrecht auf nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung als vermeintlichen Gegensatz zum Stabilisierungsziel.
Aufgrund des breiten Interessenspektrums innerhalb von G77/China
war die Position dieser Gruppe nicht kohärent. Die erdölexportierenden
Länder, die dem Kyoto-Prozess kritisch gegenüber stehen, spielten als
Sprecher der Gruppe eine wesentliche Rolle. Venezuela attackierte mit
Unterstützung Saudi-Arabiens die Annex-I-Staaten und warf ihnen vor,
ihre Pflichten nicht zu erfüllen, verweigerte etwaige Handlungsver-
pflichtungen und forderte dagegen einen Ausgleich für „nachteilige
Auswirkungen“ auf ihr Wirtschaftssystem. Andere Staaten beschwerten
sich über ihre hohe Verwundbarkeit gegenüber dem Klimawandel und
dessen Auswirkungen (AOSIS-Staaten, Bangladesch, Bhutan, Kambod-
scha, Malawi, Mosambik, Nepal, Peru, Ruanda, Thailand, Tschad). Die-
se Länder signalisierten im Rahmen der CoP-8, dass sie der europäi-
schen Position näher stünden, als dies durch die Verhandlungssituation
zum Ausdruck käme. Die AOSIS forderte eine sofortige Reduktion der
weltweiten Emissionen um 50–80%. Im Namen der afrikanischen Staa-
ten machte Uganda, nach einer Umsetzung des Kyoto-Protokolls, die
Notwendigkeit von Gesprächen über weitere „Verpflichtungen für die
Zukunft“ deutlich. Große, in Transformationsprozessen befindliche
Staaten wie China und Indien waren sich zwar der Notwendigkeit von
Klimaschutzmaßnahmen und eines langfristigen UNFCCC-Prozesses
im Interesse der Menschheit bewusst, verweigerten aber für sich selbst
jegliche Übernahme rechtlich verbindlicher Verpflichtungen, so lange
sie nicht selbst ausreichend Anteil an Umweltveränderungen gehabt hät-
ten. Moderater und flexibler hatten sich Brasilien, Mexiko und Süd-
korea gezeigt; sie erkannten an, dass sich ihr Emissionspfad in ihrem
eigenen Interesse verändern müsste. Argentinien sprach sich dafür aus,
die unproduktive Konfrontation zwischen Nord und Süd zu überwinden.

3. Die USA haben sich verpflichtet, die Treibhausgasintensität ihres Wirt-
schaftssystems in zehn Jahren um 18% zu reduzieren und unterstützten
die Weigerung der G77/China, weitere Verpflichtungen in Richtung des
Stabilisierungsziels zu übernehmen. Diese Position stützt sich auf das
zentrale Argument, dass wirtschaftliches Wachstum oberste Priorität
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habe, da es Voraussetzung für die Bekämpfung des Klimawandels sei.
Das Argument vernachlässigt allerdings, dass klimabedingte Schäden
wirtschaftliche Entwicklung ihrerseits schwächen können, und das akti-
ve Klimapolitik auch wirtschaftlich bedeutsam sein kann. Es war
bemerkenswert, dass die meisten der Staaten der Umbrella Group
(Japan, Neuseeland, Norwegen, Russland) in Schlüsselfragen zur Rati-
fizierung des Kyoto-Protokolls und des Zukunftshandelns der EU-Posi-
tion näher standen als der US-amerikanischen Position. 

4. Nicht-Regierungs-Organisationen, die größtenteils die Position der EU
unterstützten, äußerten ihre Besorgnis darüber, dass die CoPs das Stabili-
sierungsziel aus dem Blickwinkel verlieren könnten und forderten, zur
Verhinderung gefährlicher Klimaveränderungen kurzfristig Emissions-
obergrenzen festzulegen und sicher zu stellen, dass die globale Mitteltem-
peratur bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet. Das Climate Action
Network (CAN) nahm die Erkenntnis des Third Assessment Report
(IPCC 2001) auf, dass Entwicklungsländer am meisten durch Klimawan-
del gefährdet seien und schon bei geringen Erwärmungsraten mit Schäden
zu rechnen hätten. Sie teilen die Sicht der Entwicklungsländer, dass
gefährliche Klimaänderungen letztendlich durch menschlichen Konsum
und damit zusammenhängende Produktionsprozesse der wohlhabenden
Industrieländer verursacht werden, wohingegen die Klimawirkungen
unverhältnismäßig stark von den Armen zu tragen wären. Somit wird die
Festlegung strenger Klimaschutzziele von den meisten Nicht-Regierungs-
Organisationen als Frage der Gerechtigkeit gesehen, die heutige und
zukünftige Generationen beträfe. Für das CAN sind Gefährdungen durch
Klimawandel bereits jetzt sichtbar (z.B. Überschwemmungen des Jahres
2002 in Europa), und sie fordern strikte Maßnahmen zur Minderung ihrer
schädlichen Effekte für Gesundheit, Ernährungssicherheit, Wasserversor-
gung sowie durch Unwetter und Meeresspiegelanstieg. Das indische Cen-
tre for Science and Environment (CSE) machte die Regierungen des
Südens verantwortlich für ein „failure of political leadership to articula-
te and develop a coherent vision of a greener and equal world“.53

53 Southern Leaders: No Idea. Equity Watch, Sonderausgabe #4, UNFCCC/CoP-8, Centre for Scien-
ce and Environment, Neu Delhi, 30. Oktober 2002.
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Auch wenn bei den CoP-8-Verhandlungen Umsetzungsfragen des Art. 2
nur wenig Raum einnahmen, wurden potentielle Konfliktpunkte an einigen
Stellen sichtbar: 

– Das High Level Segment, dass in Form von drei „Runden Tischen mit
Ministerbeteiligung“ stattfand, war hauptsächlich von Nord-Süd-Diskus-
sionen über zukünftige Verpflichtungen geprägt. Von Anfang an versuch-
te die EU, den Prozess mit Blick auf Art. 2 in Richtung „zukünftigen
Handelns“ hin zu bewegen und einen Dialog über weitere Verpflichtun-
gen zu initiieren. Aber die Zustimmung einzelner Nicht-Annex-I-Staaten
zugunsten einer solchen Sicht wurde überdeckt von Rufen mächtiger
Entwicklungsländer nach einer Erklärung, die Anpassung in den Mittel-
punkt stellte. Somit erfüllte sich die Hoffnung des CoP-8-Präsidenten
Baalu nicht, dass das Ergebnis der Konferenz ein historischer Meilen-
stein auf dem Weg zum Stabilisierungsziel der UNFCCC würde und
damit die inhärente Verbindung zwischen Vermeidung des Klima-
wandels, Bekämpfung von Armut und nachhaltiger Entwicklung stärken
könnte. In einem heftigen Rundumschlag hob der indische Premiermini-
ster Vajpayee die Bedeutung von Anpassung, Verwundbarkeit und Ent-
wicklung für Entwicklungsländer hervor, verschob aber angesichts von
Asymmetrien zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern die
Übernahme von Verpflichtungen für mehrere Jahrzehnte, um wirtschaft-
liche Nachteile zu vermeiden. Die Delhi Declaration on Climate Change
and Sustainable Development,54 die bis zuletzt verhandelt wurde,
erwähnt zwar in ihrer Präambel das Stabilisierungsziel der UNFCCC in
allgemeiner Form, fordert aber keine Folgemaßnahmen oder den Anstoß
eines Dialogs hierüber. Die Erklärung beteuert erneut, dass die Ent-
wicklung sowie die Bekämpfung von Armut oberste Priorität bei den
Entwicklungsländern haben muss und dass die Umsetzung der UNF-
CCC-Verpflichtungen im gemeinsamen, wenn auch differenziert zu
sehenden Interesse der Vertragsparteien liegt. Die USA unterstützten die
Position der G-77-Staaten und Chinas und waren unter den Annex-I-
Staaten die einzige Partei, die die Erklärung zur Gänze begrüßten.

54 Quelle: Website
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– Bei der CoP-8 stellte das Nebenorgan SBSTA wesentliche Ergebnisse
des IPCC Third Assessment Report (TAR, 2001) vor und brachte sie in
den Verhandlungsprozess ein. Zur Entwicklung zukünftiger For-
schungsprioritäten rief die EU im Rahmen einschlägiger SBSTA-17-
Workshops zu Eingaben durch die Vertragsparteien auf. Das Ziel
Deutschlands und der EU in Delhi war es, Diskussionen zum Stabilisie-
rungsziel der UNFCCC anzustoßen, um Verhandlungen für eine zweite
Verpflichtungsperiode vorzubereiten und SBSTA für eine gemeinsame
Forschungsinitiative zu gewinnen, die sich auf Ergebnisse des TAR stüt-
zen würde und die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen zum
Ziel hätte. Nach Diskussionen mit dem IPCC und internationalen
Forschungsprogrammen bzw. -organisationen kam SBSTA zu dem
Schluss, dass zunächst eine verbesserte Forschungskoordination erfor-
derlich wäre. Trotz Unterstützung des EU-Vorschlags durch Russland
und anderer Mitglieder der „Umbrella Group“ war es aufgrund des
Widerstands der USA und der G77-Staaten plus China nicht möglich,
das Stabilisierungsziel des Art. 2 bzw. die Frage der „gefährlichen
Störung“ zu thematisieren. Ein prominentes Gegenargument war, dass
die Definition von „gefährlich“ keine wissenschaftliche, sondern politi-
sche Frage sei. Zuletzt einigte sich SBSTA 17 auf die Kompromissfor-
mel „that a more coordinated and multidisciplinary approach was nee-
ded to address research on cross-cutting issues such as the relationship
between climate change, sustainable development and equity, stabiliza-
tion of atmospheric greenhouse gas concentrations, and uncertainty“.55

Des Weiteren wurde vereinbart, die Zusammenarbeit zwischen interna-
tionalen Forschungsprogrammen zu verstärken und ein Forum zu schaf-
fen, das den Bedürfnissen und Prioritäten von Forschung besser ent-
spräche. Zur Vorbereitung von CoP-9-Entscheidungen wurden die
Vertragsparteien dazu aufgerufen, Eingaben zu politisch relevanten
Themen des TAR zu machen, einschließlich zu Fragen des Stabilisie-
rungsziels und gefährlicher Störungen des Klimasystems. 

55 Forschung und „Monitoring“; SBSTA 17. Sitzung, Neu Delhi, 29. Oktober 2002, FCCC/SBSTA/
2002/L.27.
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Die Frage der weiteren Entwicklung des internationalen Klimaschutzregi-
mes über 2012 hinaus ist zum ersten Mal im Rahmen eines CoP-Treffens
öffentlich diskutiert worden. Angesichts des möglichen Inkrafttretens des
Kyoto-Protokolls sowie der noch steigenden Emissionen in fast allen
Industrieländern erschien es in diesem Stadium sehr unwahrscheinlich,
dass die Entwicklungsländer einen Fahrplan in Richtung weitergehender
Verpflichtungen akzeptieren würden. Die sich bei CoP-8 offenbarende
Kluft zwischen denen, die auf weitere Verpflichtungen drängten und denen,
die versuchten sie zu vermeiden, ließ befürchten, dass sich trotz divergenter
Interessen zwischen Nicht-Annex-I-Staaten ein Nord-Süd-Schisma einstel-
len könnte. Es wurde deutlich, dass Entwicklungsländer ihre „Anrechte“
auf steigende Emissionen nicht ohne substanzielle Zugeständnisse in ande-
ren Bereichen der Entwicklungsagenda aufgeben würden, wie beispiels-
weise in Fragen globaler Gerechtigkeit und der Armutsbekämpfung. Die
Schaffung finanzieller Mechanismen des „Global Environmental Fund“,
„Least Developed Countries Fund“ und „Special Climate Change Fund“
könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Für die deutsche und europäische Diplomatie könnte es wichtig werden,
politische Unterstützung für die Umsetzung des Art. 2 zu gewinnen und
eine Nord-Süd-Spaltung bzw. Konfrontation in zukünftigen Verhandlungen
zu verhindern. Hierzu wären geeignete Kontakte zu intensivieren sowie
vertrauensbildende Maßnahmen mit konstruktiv erscheinenden Ländern
innerhalb der Gruppe der G77 und Chinas zu fördern, insbesondere mit den
„Least Developed Countries“ (LDC). Die Hoffnung wäre, dass Brücken zu
solchen Staaten dieser Gruppe sowie der „Umbrella Group“ hergestellt
werden könnten, die wie die EU einen effektiven Klimaschutz anstreben. In
der näheren Zukunft könnte zur zentralen Frage werden, ob das IPCC –
angesichts des Widerstands der G77, Chinas und anderer Staaten – das
Mandat erhalten sollte, das Stabilisierungsziel des Art. 2 zu konkretisieren.

Die empirische Basis zur Positionierung der Akteure zu Art. 2 und deren
Gruppierungen wurde durch eine Erhebung ergänzt, die die meisten der
obigen Feststellungen bestätigt. Details hierzu können im Anhang (X.)
nachvollzogen werden.
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D. KONSEQUENZEN DER ZIELBESTIMMUNG

1 Auslegung der Bestimmungen

1.1 Einleitung

Art. 2 der UNFCCC gibt als allgemeines Ziel die „Stabilisierung der
Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre“ (UNFCCC) vor. Es wird
zwar kein präzises Niveau genannt, jedoch wird die gewünschte Obergren-
ze durch das Vermeidungsziel „gefährliche anthropogene Störung des Kli-
masystems“ umschrieben. Die Vermeidung gefährlicher Störungen wiede-
rum wird durch drei Nebenbedingungen definiert, die auf dem Weg zum
gewünschten Stabilisierungsziel nicht gefährdet werden sollten:

Die gewünschte Konzentration sollte auf einem Weg erreicht werden, auf
dem 

1. Ökosysteme sich auf natürliche Weise an den Klimawandel anpassen
können,

2. die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht ist,

3. die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt wer-
den kann.

Da eine Stabilisierung von Treibhausgaskonzentrationen nicht unverzüg-
lich erreicht werden kann, trägt Art. 2 diesem Umstand Rechnung, indem er
auf einen Zeitrahmen verweist, innerhalb dessen die drei genannten Ziele
gewahrt bleiben sollen.

Die Festlegung konkreter Treibhausgaskonzentrationen, die die Vertrags-
parteien der UNFCCC anstreben müssen, um die drei Bedingungen der
Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen, der Ernährungssicherheit und der
nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung erfüllen zu können, kann die
jeweiligen Teilziele nicht unabhängig voneinander betrachten. Vielmehr
muss die gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Ziele berücksichtigt
werden und ggf. erforderliche Kompromisse offen legen. Auch erfordert
die Präzisierung des Art. 2 der UNFCCC eine sorgfältige Betrachtung der
jeweils angesprochenen Dimensionen.
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Zentral wichtig ist zunächst die Formulierung und inhaltliche Auslegung
der drei Bedingungen. Dazu gehört auch ein messbares Konzept, damit
quantitativ bewertet werden kann, ob eine bestimmte Bedingung verletzt
wird oder nicht. Dies ist eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung von
Art. 2 in ein brauchbares Konzept zur politischen Entscheidungsfindung.
So müsste z.B. eine Definition für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung
formuliert werden, damit eine eventuelle Verletzung dieser Richtlinie als
solche überhaupt erkannt werden kann.

Zum Zweiten ist bei der Definition der Bedingungen zu berücksichtigen,
dass diese nicht nur vom Klimawandel, sondern auch von einer Vielzahl
anderer Faktoren beeinflusst werden. So werden z.B. Nahrungsmittelerzeu-
gung und Nahrungsmittelnachfrage u.a. von Bevölkerungswachstum, wirt-
schaftlicher Entwicklung, technischen Neuerungen und Flächennutzungs-
strategien beeinflusst. Der Klimawandel selbst mag dabei nur einen gerin-
gen Einfluss ausüben. Folgerichtig sollte der relative Einfluss des Klima-
wandels sowie der anderen Faktoren bei der Definition der Bedingungen
eine Rolle spielen. Die Einhaltung der Bedingungen des Art.2 der UNFCCC
kann somit mehr Handlungsnotwendigkeiten haben als nur Reduktion von
Treibhausgasemissionen. 

Drittens trifft es für die Gesamtheit der Bedingungen zu, dass viele inter-
agierende Faktoren bei der Formulierung geeigneter Definitionen und
damit zusammenhängender Handlungsoptionen berücksichtigt werden
müssen. Wegen der Interdependenzen der Bedingungen kann z.B. eine
strikte Forderung nach Stabilität der Ökosysteme in sich eine Bedrohung
für die Nahrungsmittelerzeugung sein und umgekehrt. Somit sollten die
drei Ziele unter Berücksichtung der zwischen ihnen notwendigen Kompro-
misse präzisiert werden.

Infolgedessen sollten auf der Suche nach einer exakten und messbaren Aus-
legung der drei Bedingungen, die auf dem Weg zu einer Stabilisierung von
Treibhausgaskonzentrationen zu erfüllen sind, die gegenüber den relevan-
ten Dimensionen des Problems zu schließenden Kompromisse in Betracht
gezogen werden. Dazu gehören das Zusammenspiel mit anderen Zielen als
dem der Klimastabilität sowie die Kompromisse zwischen der ökologi-
schen, wirtschaftlichen und ernährungsbezogenen Bedingung. Diese As-
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pekte werden im vorliegenden Kapitel anhand von vier Dimensionen
vorgestellt, die bei der Entscheidung für eine angemessene Auslegung von
Art. 2 ausschlaggebend zu sein scheinen.

Zu Beginn werden hier die jeweiligen Auswirkungen diskutiert, die bei der
Auswahl bestimmter Definitionen der drei Zielsetzungen von Art. 2 (Öko-
systemadaption – Nahrungsmittelerzeugung – wirtschaftliche Entwick-
lung) zu erwarten sind. Zu diesem Zweck werden in Abschnitt 2 vier rele-
vante Aspekte erörtert, die bei der Definition nachfolgender Punkte zu
berücksichtigen wären:

– Der regionale Geltungsbereich einer bestimmten Definition, 

– der Grad an Unsicherheit, der bei der Abgrenzung einer Bedingung auf-
tritt, 

– die intertemporalen Auswirkungen bestimmter Definitionen, und 

– die Folgen einer Definition auf die Kosten-Nutzen-Verteilung.

Neben den möglichen Konsequenzen einzelner Definitionen sollen solche
normative Bewertungen aufgezeigt werden, die bei quasi technischen Ent-
scheidungen stillschweigend vorgenommen würden, wie z.B. die Entschei-
dung über einen regionalen Geltungsbereich, für den Ökosysteme definiert
werden. Abschließend werden in Abschnitt 3 die Kompromisse dargestellt,
die bei gleichzeitiger Umsetzung aller drei Ziele eingegangen werden
müssten.

1.2 Die Dimensionen zur Bewertung inakzeptabler Veränderungen 

Mit den oben genannten vier Dimensionen sollte es möglich sein, die
wesentlichen Bereiche abzudecken, die für die Präzisierung der drei Bedin-
gungen – Stabilität von Ökosystemen, Ernährungssicherheit und nachhalti-
ge Wirtschaftsentwicklung – zu berücksichtigen sind. Tabelle D.1 verdeut-
licht diesen Ansatz schematisch: Für jede der drei Bedingungen muss not-
wendigerweise ihre räumliche Skala eindeutig definiert werden. Die Frage
stellt sich, ob z.B. die Ernährungssicherheit auf lokaler Ebene garantiert
werden soll oder ob ein globales Netzwerk den weltweiten Bedarf an Nah-
rungsmitteln decken kann. Unsicherheit stellt ein wesentliches Problem
dar, da die Bestimmungen von Art. 2 für mehrere Jahrzehnte in die Zukunft
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projektiert werden müssen – ein Zeitintervall – innerhalb dessen einige der
Bestimmungen sich vielleicht als nicht machbar herausstellen und andere
ohne jede Schwierigkeit umsetzbar sein könnten: Es herrscht Unsicherheit
darüber, welcher Ist-Zustand in der Zukunft Bestand haben wird, was dem
Denken in intertemporalen Zeitskalen besondere Bedeutung verleiht. So
könnte es sein, dass hier zu erwartende Kosten und Nutzen weniger in
ihrem Ausmaß variabel sind, sondern lediglich in ihrer Realisierung auf der
Zeitachse beeinflussbar wären. Die Folge wäre, dass entsprechende
kurzfristige gegen langfristigere Effekte abzuwägen sind.

Tabelle D.1. Spezifizierung der Bedingungen für akzeptable
Treibhausgaskonzentrationen

Der Einbezug von Verteilungseffekten ist konzeptionell nicht ganz korrekt,
da diese auch eine Folge bestimmter Einzelentscheidungen sind. Sie wur-
den dennoch hier aufgenommen, weil sie Handlungsfolgen und Verpflich-
tungen für die einzelnen Menschen innerhalb einer Region zu einem
bestimmten Zeitpunkt in Betracht ziehen. Diese Dimension ist von unmit-
telbarer Bedeutung für die politische Akzeptanz einer jeden Maßnahme, die
aus Art. 2 abgeleitet wird.

1.2.1 Definition der Bedingungen – Stabilität von Ökosystemen

Der Weg zu einer Stabilisierung der Treibhausgasemissionen sollte es
ermöglichen, dass sich „Ökosysteme auf natürliche Weise den Klimaände-
rungen anpassen“ können (Art. 2). Mit dieser Bestimmung wird das zuläs-
sige Tempo definiert, mit dem Klimaveränderungen auftreten dürfen. Da
die Definition von Ökosystemen selbst den Grad ihrer Anfälligkeit
bestimmt, besteht zwischen zulässigen Emissionspfaden und der Definition
von Ökosystemen eine starke Wechselwirkung. Somit wird die Definition

Regionale Gel-

tungsbereiche
Unsicherheit Intertemporale

Skalen
Verteilungseffekte

Anpassung von 

Ökosystemen

Ernährungssicherheit

Nachhaltige wirt-

schaftliche Entwick-

lung
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der Stabilität von Ökosystemen zu einer nicht-technischen Frage, was weit-
reichende Konsequenzen für die Auslegung von Art. 2 hat. 

1.2.1.1 Stabilität von Ökosystemen – regionaler Geltungsbereich

Die Forderung, Treibhausgaskonzentrationen auf ein Niveau begrenzen zu
müssen, damit sich Ökosysteme auf natürliche Weise an Klimaänderungen
anpassen können, lässt Raum für verschiedene Auslegungen. Die Definiti-
on eines Ökosystems könnte verschiedene Kategorien einschließen, von
örtlich begrenzten über großräumige, regionale Ökosysteme bis hin zum
Gesamtökosystem der ganzen Welt. Der aktuelle IPCC-Bericht (WGII
2001) dokumentiert, dass viele örtliche und regionale Ökosysteme bereits
angefangen haben, sich drastisch zu verändern. Diese Veränderungen sind
sowohl zu Lande als auch zu Wasser zu beobachten. Ein prominentes Bei-
spiel hierfür ist die Reaktion der Korallenriffe auf steigende Wassertempe-
raturen (O’Neill/Oppenheimer 2002).

Eine eng gefasste und auf örtliche Ökosysteme bezogene Definition scheint
daher steigenden Treibhausgaskonzentrationen harte Beschränkungen auf-
zuerlegen. Solch eine Definition könnte sogar eine Absenkung bereits
bestehender Konzentrationen erforderlich machen; es könnte sogar sein,
dass diese Bedingung bereits verletzt worden ist, da einige Ökosysteme
schon auf dem Wege ihrer Zerstörung sind. Eine praktikable Definition für
die Anpassungsfähigkeit von (großräumigeren) Ökosystemen würde daher
einige örtliche Störungen akzeptieren müssen.

Da es offensichtlich unmöglich ist, Klimaänderungen auf ein Maß zu redu-
zieren, dass sich alle Ökosysteme auf natürliche Weise anpassen können,
muss eine Auswahl bestimmen, auf welche Ökosysteme die Bedingung
anzuwenden ist. Diese Auswahl definiert Richtung und Ausmaß klimapoli-
tischer Maßnahmen, da der Emissionspfad von Treibhausgasen in der
Zukunft auf die Fähigkeit von Ökosystemen übertragen wird, sich in natür-
licher Weise anzupassen. Dieser Prozess unterliegt einer hohen Unsicher-
heit, die nachfolgend untersucht werden soll. 

Wenn entsprechende Entscheidungen darüber getroffen werden müssen,
welche Ökosysteme es in erster Linie zu erhalten gilt und welche aufgege-
ben werden können, erfordert dies eine Abwägung oder Bewertung der
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Wichtigkeit eines Ökosystems im Hinblick auf die Kosten entsprechender
klimapolitischer Maßnahmen. So könnte sich herausstellen, dass etwaige
regionale Maßnahmen für einen kleineren Geltungsbereich nicht wün-
schenswert und schon gar nicht machbar wären. In einem solchen Fall soll-
ten die Grenzwerte für die natürliche Anpassungsfähigkeit von Ökosyste-
men in größeren Dimensionen gelten.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Tatsache, dass die meisten Ökosysteme
direkt oder indirekt durch menschliches Handeln gesteuert bzw. beeinflusst
werden, z.B. durch Fremdstoffemissionen in nicht kultivierte Ökosysteme.
Infolgedessen unterliegen diese Angleichungsprozessen, die zwar nicht in
direktem Zusammenhang mit Klimaänderungen stehen, aber u.U. durch
diese verstärkt werden können. Auch muss die Vorstellung einer „natürli-
chen Anpassung“ insbesondere für nicht kultivierte Ökosysteme revidiert
werden. So könnte „Natürliche Anpassung“ als Anpassung bei vorgegebe-
ner und unveränderter Bewirtschaftungsweise durch den Menschen defi-
niert werden. Diese technische Definition lässt jedoch das Wesen kultivier-
ter Ökosysteme außer acht, dass das Ziel menschlicher Eingriffe exakt das
einer erzwungenen Anpassung dieser Ökosysteme ist, damit diese den
menschlichen Bedürfnissen dienlich sind. Somit wäre es nicht hilfreich,
diese Anpassungsoptionen auszuschließen, wenn derartige Ökosysteme
dem Klimawandel unterworfen sind. Das Ziel für kultivierte Ökosysteme
wäre somit vielmehr eine Anpassung an Klimaänderungen durch die Art
menschlicher Bewirtschaftung. Somit erweist sich der o.g. Definitionsvor-
schlag für „natürliche Anpassung“ als in gewisser Weise künstlich und für
kultivierte Ökosysteme als nicht handhabbar.

Eine Alternative wäre es, kultivierte Ökosysteme komplett von der Forde-
rung nach natürlicher Anpassung auszuschließen. Das Hauptaugenmerk der
entsprechenden Bedingung aus Art. 2 würde nur mehr auf den größtenteils
unberührten und nicht kultivierten Ökosystemen liegen. Dieser Ansatz gin-
ge konform mit der impliziten Vorstellung, dass die natürliche Anpassung
ein System erfordert, welches in gewissem Sinne natürlich ist, d.h. nicht
überwiegend durch menschliche Eingriffe bestimmt wird. Diese Beschrän-
kung auf nicht kultivierte Ökosysteme würde Art. 2 natürlich von allen Pro-
blemen befreien, mit denen Ökosysteme konfrontiert sein können, wenn
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sich der Klimawandel beschleunigt. Andernfalls wäre natürliche Anpas-
sung kultivierter Ökosysteme dahingehend zu definieren, dass eine optima-
le Bewirtschaftung zugelassen wird. Diese Möglichkeit erfordert dann
jedoch eine Bewertung der von Menschen vorgegebenen Ökosystemleis-
tungen.

1.2.1.2 Stabilität von Ökosystemen – Unsicherheitsfaktoren

Für das Ziel, Ökosysteme zu verstehen und zu steuern, ist die Feststellung
des Grades, bis zu dem solche Systeme trotz äußerer Veränderungen oder
auf sie wirkender Einflüsse intakt bleiben, eine komplexe Aufgabe. Viele
Ökosysteme weisen bis zu einem kritischen Grad Fähigkeiten der Anpas-
sung auf; über diesen hinaus können sie jedoch sehr schnell zerstört wer-
den. Hierin liegt eine besondere Bedrohung, da diese Schwelle oft nur
schwer zu erkennen ist.

Der Bericht des IPCC (2001, WGII TAR) kommt u.a. zu dem Schluss, dass
kultivierte Ökosysteme besser in der Lage sind, sich an Klimaänderungen
anzupassen und dass Ökosysteme mit schlechter Ressourcenlage verletzli-
cher sind. Folglich sind die Risiken für natürliche Ökosysteme größer und
müssen mit größerer Sorgfalt untersucht werden. Auch sind kultivierte
Ökosysteme in unzureichend ausgestatteten Wirtschaftszonen vermehrt kli-
maanfällig, da sie nur eingeschränkt anpassungsfähig sind. Diese Ergeb-
nisse legen den Schluss nahe, dass sich die Frage nach der Stabilität von
Ökosystemen auf die beiden sensibelsten Bereiche, nämlich natürliche
Ökosysteme und unzureichend ausgestattete, kultivierte Systeme konzen-
trieren sollten.

Die Prozesse, nach denen Druck auf Ökosysteme und ihre Anpassung aus-
geübt werden, sind außerordentlich komplexer Natur und bis heute nicht
gänzlich verstanden. Daher erscheint die Durchführung quantifizierbarer
Kosten-Nutzen-Analysen von Ökosystemen als Grundlage für Entschei-
dungen über die zu erhaltenden Ökosysteme und ihrer Funktionen als nicht
praktikabel. Es ist eher denkbar, dass solche Regeln aus dem Vor-
sorgeprinzip abgeleitet werden müssen, die Grenzen aufzeigen, bis zu
denen Klimaänderungen die Stabilität und die Anpassung von Ökosyste-
men beeinflussen dürfen.
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1.2.1.3 Stabilität von Ökosystemen – intertemporale Aspekte

In vielen Ökosystemen kommt es durch den Klimawandel zu einer langsa-
men Veränderung äußerer Faktoren. Diese können stark anfällige Systeme
spontan beeinflussen; andere Ökosysteme aber erst oberhalb kritischer
Schwellenwerte. Somit würden die letztgenannten Ökosysteme über einen
begrenzten Zeitraum betrachtet, dazu in der Lage sein, sich an Veränderun-
gen ihrer Umgebung anzupassen. Langfristig gesehen müsste aber berück-
sichtigt werden, dass solche Ökosysteme bereits labiler geworden sind und
ihrer potentiellen Zerstörung oder irreversiblen Schädigung näher kommen.

Das Beurteilungsproblem langfristiger Ökosystemstabilität liegt in der
Abgrenzung von natürlichen Ökosystemfluktuationen gegenüber klimabe-
dingten Ökosystemanpassungen; ohne Weiteres kann nicht begründet wer-
den, warum ein Ökosystem aufgrund von Klimaänderungen nicht modifi-
ziert oder durch ein anderes abgelöst werden darf. Wenn bei der Definition
von „natürliche Anpassung“ eine kontinuierliche Aufeinanderfolge von
Ökosystemen zu verstehen ist, wird die Zielsetzung bedeutungslos, da laut
Definition ein zerstörtes Ökosystem durch ein anderes ersetzt werden kann.
Sollte aber darunter zu verstehen sein, dass Ökosysteme auf lange Sicht
unverändert bleiben sollten, würde dies den Ökosystemen eine Stabilität
auferlegen, über die sie möglicherweise – auch ohne den Einfluss von Kli-
maänderungen – gar nicht verfügten. 

Die Auswahl eines angemessenen Zeitrahmens ist daher vonnöten. Ein zu
kurzer zeitlicher Rahmen könnte die Gesellschaft in falscher Sicherheit
wiegen, indem sie den Druck von Klimaänderungen auf Ökosysteme unter-
schätzen würde. Ein zu ausgedehntes Zeitintervall birgt dagegen das Risi-
ko, die Bedingung der natürlichen Anpassung zu einem bedeutungslosen
Gebilde verkommen zu lassen oder sie auf eine irreführende Auffassung
von Ökosystemstabilität hinzuführen.

1.2.1.4 Stabilität von Ökosystemen – Verteilungseffekte

Entscheidungen über Umfang, Lage und Dauer, innerhalb deren die Stabi-
lität von Ökosystemen sowie die Auswirkungen entsprechender Entschei-
dungen bewertet werden sollen, können erhebliche Verteilungseffekte zur
Folge haben. Da solche Ökosysteme am anfälligsten sind, die im Bereich
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unzureichend ausgestatteter Wirtschaftssysteme existieren oder bewirt-
schaftet werden, wären der Nutzen ihrer Erhaltung und die Kosten für
geeignete Anpassungs- oder Minderungsmaßnahmen zwischen armen und
reichen Volkswirtschaften ungleich verteilt. Eine etwaige Ignoranz ent-
wickelter Wirtschaftssysteme für mögliche Zerstörungen gefährdeter loka-
ler Ökosysteme würde besonders gefährdeten Subsistenzökonomien hohe
wirtschaftliche und soziale Kosten aufbürden.

1.2.1.5 Stabilität von Ökosystemen – Zusammenfassung

Die Zustimmung zu einer natürlichen Anpassung von Ökosystemen an
Klimaänderungen wirft konzeptuelle Fragen auf, die mit der Definition von
Ökosystemen, ihrer räumlichen und zeitlichen Dimension sowie mit dem
Verständnis natürlicher Anpassung verbunden sind. Die Auswahl geeigneter
räumlicher Ökosystem-Dimensionen hat unmittelbare Konsequenzen für
die Bedingung der natürlichen Anpassung. Ohne Angabe geographischer
Geltungsbereiche wären Konzepte natürlicher Anpassung kaum anwendbar.
In begrenztem Umfang haben sich Ökosysteme bereits an den Klimawandel
angepasst; zum einen durch Migration, zum anderen durch Veränderungen
interner Prozesse oder durch Neubildung andere Ökosysteme. Auf großen
geographischen Skalen haben solche Ökosysteme bisherigen Klimaeinflüs-
sen widerstanden, deren Stabilität stärker als das Klimasignal ist. 

Das Problem der zeitlichen Dimension verdeutlicht eine mögliche Unter-
schätzung von Bedrohungen für natürliche Anpassungen, wenn zu kurze
Zeitintervalle betrachtet werden, innerhalb derer Ökosystemstabilität noch
besteht. Bei langfristiger Betrachtung stellt sich die Frage, wie zwischen
natürlicher und „nicht-natürlicher“ Anpassung unterschieden werden kann.
Menschlich bedingte Degradation von Ökosystemen würde nicht zu ihrem
kompletten Ausfall, sondern zu veränderten Systemen führen. Die Be-
wertung derartiger Veränderungen kann nicht anhand ökosystemarer Krite-
rien erfolgen; hier sind Beurteilungen zu treffen, die den fraglichen
Ökosystemen einen Wert für die Gesellschaft zusprechen. 

1.2.2 Ernährungssicherheit

Treibhausgaskonzentrationen auf einem solchen Niveau zu halten, das die
Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht – wie in Art. 2 der UNFCCC gefor-
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dert – lässt Raum für verschiedene Auslegungen. Wie bereits erwähnt, sind
kultivierte Ökosysteme, auf die der größte Anteil produzierter Nahrungs-
mittel fällt, weniger anfällig für Klimaänderungen als natürliche Ökosyste-
me. Dies ist hauptsächlich der Tatsache zu verdanken, dass die moderne
Nahrungsmittelerzeugung immer unabhängiger von Klimafaktoren gewor-
den ist. An deren Stelle sind nun moderne Produktionsmethoden, veränder-
te Kulturpflanzen und optimierte Inputs die wichtigsten und ausschlagge-
benden Faktoren für die Nahrungsmittelmenge, die pro Flächeneinheit pro-
duziert werden kann. „Die derzeitig in der Landwirtschaft eingesetzte Tech-
nik ermöglicht die Ernährung einer Person auf einer Anbaufläche von
höchstens 2000 Quadratmetern. Zu den Zeiten von Malthus waren dies eher
20.000 Quadratmeter.“ (Trewaras 2002). Dagegen wäre eine Landwirt-
schaft, die mehr oder weniger nur das Existenzminimum erwirtschaftet, in
wesentlich stärkerem Maße von klimatischen Faktoren abhängig.

Wenn bei der Ernährungssicherheit das Hauptaugenmerk auf dem Nähr-
wert liegt, z.B. in Form von Kalorien, dann kann die Nahrungsmittelerzeu-
gung auch unter widrigeren klimatischen Bedingungen noch signifikant
ausgedehnt werden. Es wäre denkbar, dass 8–10 Milliarden Menschen
bereits mit der heute verfügbaren Technik ernährt werden könnten (Tilman
et al. 2002). Die Tatsache, dass trotz dieser technischen Möglichkeiten
immer noch eine beträchtliche Anzahl von Menschen Hunger leidet, zeigt,
dass soziale und wirtschaftliche Aspekte ebenfalls eine Rolle spielen. Diese
Faktoren bestimmen über Art und Weise der Nahrungsmittelerzeugung und
über deren regionale Strukturen.

1.2.2.1 Ernährungssicherheit – Regionale Geltungsbereiche

Die weltweite Nahrungsmittelerzeugung würde also theoretisch ausrei-
chen, um die derzeitige Weltbevölkerung zu ernähren obwohl in vielen Tei-
len der Welt Unterernährung herrscht. Die Bestimmung und Bemessung
einer Situation, in der die Nahrungsmittelerzeugung bedroht ist, wird daher
wenig zu tun haben mit der tatsächlichen Verfügbarkeit von Nahrungsmit-
teln in bestimmten Regionen. Hierbei handelt es sich eher um einzel-
wirtschaftliche Probleme, die von den verfügbaren Einkommen abhängen,
mit denen Nahrungsmittel angeschafft werden können, als von der fakti-
schen Lebensmittelproduktion.
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Bei der Auswahl von Indikatoren für eine bedrohte Nahrungsmittelerzeu-
gung kann der Fokus dagegen auf ihre klimatischen Bedingungen und die
Anpassungsfähigkeit gelegt werden, mit der auf Klimaveränderungen rea-
giert wird. Onigkeit/Alcamo (2000) stellen in ihrem Bericht heraus, dass
als Folge des Klimawandels bis zu 30% der weltweit verfügbaren Anbau-
flächen von sinkenden Ernteerträgen betroffen sein werden, wenn ein Sta-
bilisierungsziel von 550 ppm an Treibhausgasen erreicht würde. Besonders
schädliche Klimaeffekte wären nach dieser Quelle in Nordamerika zu ver-
zeichnen. Letzteres steht allerdings in krassem Gegensatz zu anderen wis-
senschaftlichen Ergebnissen, die sogar einen Anstieg der landwirtschaftli-
chen Produktion in Nordamerika voraussagen (Deke et al. 2001, Adam et
al. 1999).

Ein wesentlicher Grund für solche, scheinbar widersprüchlichen For-
schungsergebnisse liegt darin, dass es zwar negative Auswirkungen auf die
Ernteerträge geben mag, diese aber durch andere Anpassungsreaktionen
wie z.B. technische Entwicklungen, Kulturpflanzenzüchtung etc. wieder
ausgeglichen werden. Deke et al. (2001) erwarten – trotz negativer Klima-
folgen – eine ansteigende landwirtschaftliche Produktion in Nordamerika
und in Westeuropa als Konsequenz steigender Nahrungsmittel-Weltmarkt-
preise, wodurch Anreize geschaffen werden, die landwirtschaftliche Pro-
duktion dort weiter zu intensivieren und auszudehnen. Der Anstieg der
Weltmarktpreise ist auf der anderen Seite wiederum die Folge negativer
Klimawirkungen in vielen Regionen weltweit. Numerische Simulationen
anhand allgemeiner Gleichgewichtsmodelle zeigen aber auch, dass Anpas-
sungsprozesse durch verstärkte Handelsaktivitäten und Preisangleichungen
auf den Weltmärkten etwaige negative Klimawirkungen auf regionaler oder
lokaler Ebene in großem Maße kompensieren können (Deke et al. 2001).

Es ist daher fraglich, welcher Indikator geeignet ist, die Bedrohung der
Nahrungsmittelerzeugung anzuzeigen. Die einseitige Fokussierung auf
Gefährdungen regionaler Produktion oder Produktivität würde bedeuten,
örtliche Anpassungsprozesse sowie den durch Handelsaktivitäten gegebe-
nen interregionalen Ausgleich von Überschüssen und Defiziten zu ignorie-
ren. Andererseits würde eine ausschließliche Betrachtung weltweiter Nah-
rungsmittelverfügbarkeit außer Acht lassen, dass für den internationalen
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Handel mit Nahrungsmitteln nicht nur eine ausreichende Versorgung, son-
dern auch eine entsprechende, durch ausreichende Einkommen gestützte
Nahrungsmittelnachfrage vorhanden sein muss, mit der die Finanzierung
dieser Importe gewährleistet wird. Eine Definition von Indikatoren zu
gefährdeter Nahrungsmittelerzeugung wird sich auf multi-dimensionale
Beurteilungen stützen müssen, anhand dessen Schlussfolgerungen nach
ethischen Kriterien vorzunehmen sind. 

Beispielsweise könnte ein danach anzustrebendes Ziel sein, jede Nation in
die Lage zu versetzen, einen bestimmten Prozentsatz ihrer Nahrungsmittel
selbst zu produzieren, oder den jeweils aktuellen Stand der Nahrungsmit-
telerzeugung nicht über ein bestimmtes Maß hinaus von Klimaveränderun-
gen zu beeinflussen. Es wäre auch denkbar, eine strikte Auffassung zur
regionalen Nahrungsmittelerzeugung dem Grad der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in Bezug zu setzen; d.h. ein wohlhabender Staat könnte sich dann
eine Bedrohung seiner agrarischen Produktionskapazitäten erlauben, wäh-
rend ein armes Land dies nicht könnte.

1.2.2.2 Ernährungssicherheit – Unsicherheiten

Die Nahrungsmittelerzeugung ist ein Sektor, der besonders stark von den
Umweltbedingungen abhängig ist. Landwirtschaftliche Produktion ist in
jeder Vegetationsperiode wechselnden und nur bedingt prognostizierbaren
Wetterereignissen ausgesetzt und unterliegt außerdem den Ungewissheiten
langfristiger Klimaänderungen. Andererseits können landwirtschaftlich
kultivierte Ökosysteme als weniger anfällig für Veränderungen äußerer
Bedingungen angesehen werden als nicht bewirtschaftete Ökosysteme. Ei-
nerseits ist intensive Landwirtschaft hinsichtlich ihrer hohen Ertragserwar-
tungen störanfällig, andererseits sind kultivierte Systeme relativ robust, da
sie sich durch menschliche Eingriffe gegenüber äußeren Veränderungen
leichter stabilisieren lassen. Diese Anpassungsfähigkeit ist lange Zeit unter-
schätzt worden. 

Die derzeitige Situation wird im Hinblick auf diese Anpassungsmöglich-
keiten in einem Bericht der FAO zusammengefasst (2002): Das Bevölke-
rungswachstum hat sich weltweit von jährlich 1,7% in den letzten 30 Jah-
ren auf 1% für die kommenden 30 Jahre verlangsamt. Diese Tatsache könn-
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te den Druck vermindern, immer mehr Nahrungsmittel produzieren zu
müssen. Die Hauptursachen für die Steigerung der Produktion sind Aus-
dehnung der agrarisch genutzten Flächen, Mehrfachanbau sowie Steigerun-
gen der Ernteerträge. 

Weitere wesentliche Steigerungen erscheinen allerdings ausgeschöpft. Die
FAO sieht noch einige Flächenreserven in Lateinamerika sowie in Afrika
südlich der Sahara; allerdings könnte die Umwandlung dieser Reserven in
landwirtschaftliche Anbauflächen dem Ziel der Erhaltung von Ökosyste-
men zuwiderlaufen (siehe obigen Abschnitt). Mehrfachanbau geht oft ein-
her mit dem zusätzlichen Aufwand für Bewässerungssysteme. Daher wird
die Verfügbarkeit von Wasser zum wesentlichen Kriterium der Erhöhung
landwirtschaftlicher Produktivität. Während die FAO – global gesehen –
keinen Mangel an Reserven für Bewässerungszwecke erkennen kann, wird
in vielen Entwicklungsländern ein solcher bereits heute sichtbar; und noch
mehr dieser Länder werden zukünftig mit regional begrenzten Engpässen
konfrontiert sein und die schwierige Entscheidung zu treffen haben, für
welche Zwecke sie ihre Wasserreserven verwenden. Die FAO ist insgesamt
optimistisch, dass sich die bisherigen Steigerungen der Ernteerträge auch in
Zukunft fortsetzen werden – wenn auch auf gut 1% pro Jahr vermindert.

Die FAO geht davon aus, dass kontinuierliche Anpassung der landwirt-
schaftlichen Anbaumethoden und kontinuierliche Innovation in den Berei-
chen Kulturpflanzen und Agrartechnik ausreichen werden, um Bedarfstei-
gerungen bis zum Jahr 2030 zu decken. Was die Unsicherheiten hinsicht-
lich der Nahrungsmittelerzeugung anbelangt, scheinen die Auswirkungen
der landwirtschaftlichen Methoden eine weitaus größere Bedeutung zu
haben als die auf den Klimawandel zurückzuführenden Veränderungen bei
den Ernteerträgen.

Die FAO untersuchte Klimaszenarien einschließlich ihrer Unsicherheits-
faktoren und kam zu folgendem Schluss:

„In the next three decades, climate change is not expected to depress
global food availability, but it may increase the dependence of
developing countries on food imports and accentuate food insecurity
for vulnerable groups and countries“ (FAO 2002).
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Somit wird bis 2030 keine Bedrohung der Nahrungsmittelerzeugung erwar-
tet. Auch wenn Klimaänderungen in stärkerem Maße als erwartet auftreten,
werden Anpassungsmaßnahmen und die den Einfluss von Klimaänderun-
gen dominierenden Managementstrategien in der Agrarwirtschaft die Nah-
rungsmittelerzeugung vor ernsthaften Risiken bewahren. Allein die regio-
nale Variabilität mag das Gesagte einschränken.

Geeignete Indikatoren für die Beschreibung von Wechselwirkungen zwi-
schen Klimawandel und Ernährungssicherheit könnten daher eher in den
Bereichen innovativer Agrartechniken bei Kulturpflanzen und Anbaume-
thoden zu finden sein als in der Fokussierung auf die gegenwärtige klima-
bedingte Produktivität von Landwirtschaft. Da die Anpassungsoptionen
vielfältig sind, sollte das Hauptaugenmerk der Analyse von Un-
sicherheitsfaktoren auf der Wahrscheinlichkeit zukünftigen technischen
Fortschritts im Agrarsektor liegen. Die Unsicherheit jenseits von 2030 ist
hauptsächlich damit zu begründen, dass Kenntnisse über die zukünftige
Agrarproduktion sehr begrenzt sind und weniger mit den kaum beweiskräf-
tigen Ergebnissen von Klimamodellen. Das Zusammenwirken der künfti-
gen Entwicklung in den Bereichen Bodenfruchtbarkeit, Wasserreserven,
Kulturpflanzenzüchtung und Flächenverfügbarkeit ist zu komplex, als dass
es eine wissenschaftliche Schätzung der langfristigen weltweiten Nah-
rungsmittelerzeugung zulassen würde. Dies ist noch schwieriger für regio-
nal bezogene Vorhersagen oder Szenarien.

1.2.2.3 Ernährungssicherheit – intertemporale Fragen

Viele langfristige Fragen zur Ernährungssicherheit sind mit Unsicherheits-
faktoren der oben beschriebenen landwirtschaftlichen Entwicklung verbun-
den. Weitere häufig vorgebrachte Bedenken, beziehen sich auf die Kom-
promisse zwischen zeitnahem Nutzen und langfristigen Kosten oder Risi-
ken, die beim Bestreben, steigende Agrarerträge durch verbesserte Metho-
den, Kulturpflanzen und Tierbestände zu erzielen, in Kauf genommen
werden müssten.

Umweltexperten stehen auf dem Standpunkt, dass moderne Kulturpflanzen
– meist unter vermehrtem Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden usw. –
zwar höhere Erträge versprechen, dass diese aber auch eine höhere Anfäl-
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ligkeit für ungünstige Einflüsse z.B. durch veränderte Klimabedingungen
oder pathogene Prozesse nach sich ziehen. Dies ist auf das Motiv der Aus-
lesezüchtung zurückzuführen, das auf maximale Erträge entsprechender
Monokulturen abzielt. 

Um den steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln zu decken, mögen die oben
genannten Fortschritte kurzfristig gesehen von Vorteil sein; sie könnten
aber langfristig zu einer Reduktion der Diversität von Nahrungspflanzen
führen und damit Chancen mindern, zukünftige Anpassungen an sich
ändernde Umweltbedingungen zu ermöglichen. Eine kurz- bis mittelfristi-
ge Maximierung der Erträge durch hochentwickelte Kulturpflanzensorten
würde daher auf lange Sicht die Nachhaltigkeit von Ernteerträgen gefähr-
den. Ähnliche Nachhaltigkeitsprobleme belegt ein anderes Beispiel – die
Ausdehnung des bewässerten Pflanzenbaus – die zu einer Degradation
erwünschter Bodeneigenschaften und in der Folge zu Ertragsverlusten
führen kann. Der Zielkonflikt zwischen agrartechnisch erreichbarer
Ernährungssicherheit und nachhaltiger Anpassungs- bzw. Leistungs-
fähigkeit von Ökosystemen wird auch im folgenden eine Rolle spielen.

1.2.2.4 Ernährungssicherheit – Verteilungseffekte

Im vorletzten Abschnitt wurden Möglichkeiten erörtert, Ernährungssicher-
heit anhand unterschiedlicher regionaler Geltungsbereiche zu definieren.
Dies hätte nicht nur wichtige Folgen für die Akzeptabilität unterschiedli-
cher Klimaänderungspfade, sondern auch konkret für die jeweiligen
Kosten- und Nutzenverteilungen. Da die Nahrungsmittelerzeugung global
weniger anfällig für Klimaänderungen ist als auf lokaler Ebene, wäre ein
höherer Grad an Klimaänderungen tolerierbar, wenn das entsprechende
Kriterium die weltweit aggregierte Nahrungsmittelerzeugung wäre. Die
wirtschaftliche Folge wäre ein verstärkter internationaler Handel mit Nah-
rungsmitteln, die insbesondere aus den gemäßigten, weniger sensitiven Kli-
mazonen exportiert würden.

Auf Seiten der Nachfrageländer würden die Wirtschaftssysteme über Ein-
kommen verfügen müssen, deren Höhe für die Finanzierung dieser Einfuh-
ren ausreicht. Dies ist besonders prekär, da insbesondere die tropischen
Regionen ihre Lebensgrundlage bisher überwiegend durch Landwirtschaft
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aufrecht erhalten haben und finanzielle Einkommen für die Deckung ihres
Ernährungsbedarfs bislang nicht erforderlich war. Außerdem würde eine
Vergrößerung des Anteils an importierten landwirtschaftlichen Produkten
auf den dortigen Märkten ärmere Gesellschaftsschichten vor Ort besonders
stark treffen. Dieser Prozess könnte sich sogar noch verstärken, wenn die
Nahrungsmittelerzeugung insgesamt leicht zurückginge. In diesem Fall
würden die Preise aufgrund ihrer geringen Elastizität auf Nachfrageseite
stark anziehen. In Folge würden die Einkommen der nahrungsmittel-
exportierenden Länder auf Kosten der importierenden Länder steigen.

Demgegenüber würden diese ungünstigen Verteilungskonsequenzen abge-
schwächt werden können, wenn die örtliche Nahrungsmittelerzeugung
durch entsprechend ambitionierte Verpflichtungen zum Klimaschutz gesi-
chert würden, was hinsichtlich der Verteilungsaspekte gerechter wäre, als
eine bloße Verpflichtung zur Erhaltung der Nahrungsmittelerzeugung welt-
weit. Allerdings würden striktere Verpflichtungen zum Klimawandel
drastische Einschnitte bei den Treibhausgasemissionen erfordern, die
wiederum ebenfalls beträchtliche Kosten verursachen könnten. So könnten
solche Einschnitte das Wirtschaftswachstum derart beeinträchtigen, dass
die Einkommen nicht mehr ausreichten, um die über die örtliche Nahrungs-
mittelerzeugung hinaus erforderliche Nachfrage zu befriedigen. Dies wäre
eine Bedrohung für die dritte Nebenbedingung des Art. 2 der UNFCCC –
die Fähigkeit, wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortzu-
führen. In den folgenden Abschnitten wird auf dieses Problem näher einge-
gangen. 

1.2.2.5 Ernährungssicherheit – Zusammenfassung

Angesichts weltweit vorhandener Produktionskapazitäten ist die Sicher-
stellung der Nahrungsmittelproduktion selbst bei vereinzelten Engpässen
kaum als Problem zu sehen. Selbst eine wachsende Weltbevölkerung könn-
te theoretisch mit ausreichend Nahrungsmitteln versorgt werden. Das größ-
te Problem liegt in den regionalen Ungleichgewichten und der unzurei-
chenden Kaufkraft der Angehörigen armer Länder. Die Entscheidung darü-
ber, auf welcher räumlichen Skala die Nahrungsmittelerzeugung erhalten
werden sollte, könnte einen Kompromiss zwischen lokaler Verfügbarkeit
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von Nahrungsmitteln aus Subsistenzwirtschaft und einem Agrar-Weltmarkt
erforderlich machen.

Während die Sicherung einer örtlichen Nahrungsmittelerzeugung sehr
restriktive klimapolitische Strategien mit sich bringen würde, die aufgrund
ihrer vergleichsweise hohen Kosten möglicherweise sehr negative Auswir-
kungen auf die Einkommen hätten, tendiert die alternative Fokussierung
auf globale Nahrungsmittelerzeugung dazu, Verteilungseffekte außer Acht
zu lassen, die ethisch relevant würden, wenn als Folge Menschen keinen
Zugang zu erschwinglichen Nahrungsmitteln mehr hätten.

1.2.3 Nachhaltiges Wirtschaftswachstum

Die dritte Bedingung hinsichtlich des Grades und der Geschwindigkeit
einer Reduktion von Treibhausgasemissionen bezieht sich auf den wirt-
schaftlichen Wohlstand. Die zeitliche Planung von klimapolitischen Strate-
gien sollte daher so ausgelegt sein, dass die „wirtschaftliche Entwicklung
auf nachhaltige Weise fortgeführt“ werden kann (Art. 2. UNFCCC). Die
Vermutung, dass eine Beschränkung von Treibhausgasemissionen das wirt-
schaftliche Wachstum verlangsamen würde, kann als grundsätzlich zutref-
fend vorausgesetzt werden, obschon Umstände vorstellbar sind, unter
denen dies nicht der Fall wäre.

Die Frage ist zunächst, ob die Formulierung von Art. 2 („wirtschaftliche
Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt“) auch als Forderung nach
einer Ermöglichung nachhaltiger Entwicklung ausgelegt werden könnte.
Sie würde wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele gleichermaßen
umfassen, während „nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum“ nur die
Sicherung eines auf lange Sicht weitgehend ungestörten Wirt-
schaftswachstums fordern würde (nachhaltiges wirtschaftliches Wachs-
tum).

Obwohl dieser Punkt unterschiedlich ausgelegt werden kann, wird hier die
letztere, enger gefasste Definition eines nachhaltigen wirtschaftlichen
Wachstums gewählt. Der Hauptgrund liegt in der Deutung, dass alle drei
Bedingungen – natürliche Anpassung von Ökosystemen, Ernährungssi-
cherheit und nachhaltiges Wirtschaftswachstum – erst zusammengesehen
als Verpflichtung zu nachhaltiger Entwicklung interpretiert werden können.
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Eine (Rück-) Verlagerung des Schwerpunkts der dritten Bedingung auf eine
allgemein nachhaltige Entwicklung würde die Auslegung der anderen zwei
Bedingungen grundsätzlich in Frage stellen, da sie sonst Teil der (dritten)
Nachhaltigkeitsbedingung würden. Somit soll hier das Konzept nachhalti-
gen wirtschaftlichen Wachstum untersucht werden. 

1.2.3.1 Nachhaltiges Wirtschaftswachstum – regionale Geltungsbereiche

Im Kontext der UNFCCC, die einen von souveränen Staaten unterzeichne-
ten Vertrag darstellt, erscheint für diese Bedingung eine Dimensionierung
räumlicher Geltungsbereiche auf der Ebene von Nationalstaaten zunächst
nahe liegend. Wörtlich genommen, kann diese Auslegung aber auch
schwerwiegende Auswirkungen haben: Im Fall der kleinen Inselstaaten
könnten das Stabilisierungsziel und die Forderungen nach Eindämmung
von Klimaeffekten und nach nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung
sich als unerfüllbar erweisen. Einige dieser Staaten sind in ihrer Existenz
durch den Anstieg des Meeresspiegels und extreme Wettererscheinungen
bereits akut bedroht, vermutlich auch unabhängig von zukünftigen Maß-
nahmen zur Verringerung weltweiter Treibhausgasemissionen. Hinzu
käme, dass Anpassungsmaßnahmen gegen die Auswirkungen von Kli-
maänderungen dort derart kostspielig würden, dass sie einer nachhaltigen
wirtschaftlichen Entwicklung sehr wahrscheinlich abträglich wären. Folge-
richtig werden solche Staaten zwangsläufig auf internationale Unterstüt-
zung angewiesen sein. Bei der Festlegung eines geeigneten regionalen Gel-
tungsbereiches zur Definition nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums
scheint es erforderlich zu sein, das Nationalstaatsprinzip nicht wörtlich
anzuwenden, sondern sich ggf. ausgedehnterer regionaler Bereiche zu
bedienen.

Eine entgegengesetzte Zuspitzung wäre die globale aggregierte Sicht dieser
Nebenbedingung, mit dem Ergebnis, dass die Weltwirtschaft in der Lage
sein müsste, auf nachhaltige Weise zu wachsen. Ein globaler Ansatz mag
zwar regional abweichende Entwicklungen ignorieren, hat aber den Vorteil,
Effizienzfragen verschiedener klimapolitischer Strategien besonders in den
Blick zu nehmen. Da Treibhausgasemissionen und die damit verbundenen
Klimaänderungen globale Probleme sind, liegt es nahe, das Problem von
Emissionsreduktionen auch aus globaler Perspektive zu betrachten. 
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Die Vorgabe, dass die Treibhausgaskonzentration stabilisiert werden sollte
und dass dieses nicht ohne beträchtliche Emissionsreduktionen erreicht
werden kann, spräche eher gegen die Angleichung wirtschaftlicher Akti-
vität weltweit und tendenziell für ihre Herabsetzung. Die Forderung, nach-
haltige wirtschaftliche Entwicklung nicht zu stören, bedeutet, dass klima-
politische Strategien so ausgelegt sein sollten, dass ein gewünschter Emis-
sionspfad bei geringsten Kosten realisiert werden kann. Ökonomische
Modelle zeigen, dass für ein etwaiges Effizienzziel praktisch alle Wirt-
schaftssysteme an den Bemühungen zur Reduktion von Emissionen mit-
wirken müssten. Daher können Strategievorschläge mit Reduktionsver-
pflichtungen für ausgewählte Staaten – wie im ersten Verpflichtungs-
zeitraum des Kyoto-Protokolls vorgesehen – nicht effizient sein. Derartige
Strategienentwürfe würden ein nachhaltiges weltwirtschaftliches Wachs-
tum stärker belasten, als wenn alle Wirtschaftssysteme, die fähig sind daran
teilzunehmen, mit einbezogen würden. Das Kyoto-Protokoll hatte aller-
dings auch nicht den Anspruch eines kostenminimierenden Verfahrens,
sondern war als Kompromiss auf dem Weg zu einer Serie weiterer Ver-
pflichtungen gedacht, wobei die in Art. 3.1 der FCCC genannte spezielle
Verantwortung der Industriestaaten explizit zu berücksichtigen war.

Die faktisch gewählte Strategie globalen Klimahandelns bestimmt auch,
wie rasch das Stabilisierungsziel im Rahmen der Nebenbedingungen erfüllt
werden kann: Wirtschaftlich ineffiziente Strategien würden zu einer langsa-
meren Annäherung an einen gewünschten Emissionspfad führen müssen,
um nicht die Nebenbedingung nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums
(UNFCC Art. 2) auf den relevanten räumlichen Skalen zu verletzen.
Umsetzbare klimapolitische Strategien werden daher vom Zusammenhang
des Effizienzgedankens und der Bedingung nachhaltiger Wirtschaftsent-
wicklung geprägt sein.

Die Auswahl klimapolitischer Instrumente wird nicht nur das Wirtschafts-
wachstum weltweit beeinflussen, sondern auch die Kosten der Emissions-
reduktion auf einzelne Wirtschaftssysteme unterschiedlich verteilen. Die
disaggregierte Sicht aus dem Blickwinkel nationaler Wirtschaftssysteme
würde daher Kompromisse zwischen der Effizienz klimapolitischer Instru-
mente und dem erreichbaren Emissionspfad erforderlich machen. Solche
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klimapolitischen Instrumente, die aus globaler Sicht noch tragbar wären,
würden – soweit sie Bedingung der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwick-
lung einiger Länder gefährden könnten – ausgeschlossen werden müssen.
Andernfalls müsste – wie oben dargestellt – das Stabilisierungsziel abge-
schwächt werden. 

Eine weitere Alternative bestünde in der Eindämmung negativer klimapoli-
tisch-bedingter Folgen in einzelnen Wirtschaftssystemen durch angemesse-
ne Transferzahlungen. Verpflichtungen von in Anlage B des Kyoto-Proto-
kolls genannten Ländern könnten in diesem Sinne ausgelegt werden, da
Entwicklungsländer nicht zu einer Reduktion ihrer Emissionen aufgefor-
dert sind. Im internationalen Wirtschaftsleben erweisen sich allerdings
Einigungen über Ausgleichszahlungen zwischen souveränen Staaten als
sehr schwierig, soweit sie über symbolische Beträge hinausgehen sollen.
Die derzeitigen Ausgaben für Entwicklungshilfe belegen dies. Die weitge-
hende Berücksichtigung von „nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung“
auf Länderebene würde also entweder Abstriche hinsichtlich des Stabilisie-
rungsziels, oder einen wesentlich stärkeren Lastenausgleich als bisher dis-
kutiert, erfordern. Andernfalls bliebe nur der Weg effizienterer kli-
mapolitischer Strategien.

1.2.3.2 Nachhaltiges Wirtschaftswachstum – Unsicherheit

Wirtschaftliche Entwicklung wird von verschiedenen Faktoren bestimmt:
Erstens hängt ein langfristiges Wachstum vom Grad des technischen Fort-
schritts ab, sowohl was gesteigerte Arbeitsproduktivität als auch was die
Produktivität der natürlichen Ressourcen anbelangt. Der zweite wesentli-
che Faktor ist die Sparquote eines Wirtschaftssystems, die vom Wachstum
in den Bereichen des Humankapitals und des materiellen Kapitals
bestimmt wird. Drittens beeinflusst die institutionelle Struktur eines Lan-
des in beträchtlichem Maße die Effizienz, mit der die Ressourcen eines
Wirtschaftssystems ausgeschöpft werden. Die Dynamik dieser Einfluss-
faktoren ist allerdings noch nicht hinreichend analysiert worden; d.h. es
herrscht eine beträchtliche Unsicherheit über die treibenden Kräfte von
Innovation, Kapitalakkumulation und institutioneller Reform. Infol-
gedessen sind langfristige Vorhersagen über wirtschaftliche Entwicklun-
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gen kaum möglich, wobei überraschend auftretende Ereignisse wie sozia-
le Unruhen, Kriege oder Katastrophen noch zu berücksichtigen wären.

Das Zusammenwirken von Klimaänderungen, Klimapolitik und wirtschaft-
licher Entwicklung konnte bislang nur mit Hilfe von Szenarienanalysen
modelliert werden; der wesentliche Grund hierfür ist, dass mögliche Inno-
vationen der Zukunft, insbesondere im Energiesektor und bei der Nah-
rungsmittelerzeugung kaum mit Wahrscheinlichkeitsaussagen verknüpft
werden können. Ähnlich ist es mit den Sparquoten, die – obschon sie sich
nur relativ langsam verändern – sehr schwer abzusehen sind, da sie nicht
nur wirtschaftlichen, sondern auch kulturellen und institutionellen Einflüs-
sen unterliegen. Szenarienanalysen sind daher die einzige Möglichkeit,
potentielle Pfade zukünftiger Entwicklung darzustellen und zu analysieren.
Sie überzeugen allerdings nur unter der Annahme der für ein langfristiges
Wachstum gegebenen Bedingungen.

Wie im Bereich technischer Entwicklungen gibt es nur wenig prognosti-
sche Erkenntnisse über die institutionellen Veränderungen von Gesellschaf-
ten. Diese sind nachgewiesenermaßen wichtige Einflussfaktoren für wirt-
schaftliches Wachstum und menschliches Wohlergehen. So leiden die meis-
ten besonders armen Länder nicht nur unter Knappheit von Ressourcen und
Humankapital, sondern in erster Linie unter dem Mangel an Institutionen,
die wirtschaftliches Handeln erst ermöglichen und unterstützen; gemeint
sind Rechtsschutz, Eigentumsrechte, funktionierende Märkte, Infrastruktur
etc. (Rodrik et al. 2002).

Beim Ausblick auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der nächsten
drei bis fünf Jahrzehnte verbleibt ein relativ großer Möglichkeitsraum
unterschiedlicher Pfade, die die Weltwirtschaft einschlagen wird. Die opti-
mistischen Szenarien lassen eine beträchtliche Reduktion der Treibhausgas-
emissionen möglich erscheinen, ohne dass dadurch ein nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum bedroht würde. Dies wäre insbesondere wahrscheinlich,
wenn wesentliche Fortschritte im Bereich nichtfossiler Energietechniken
vorausgesetzt werden können. Unter pessimistischeren Erwartungen, die
von einem beträchtlichen Anstieg der Energiepreise und einem stagnieren-
den technischen Fortschritt ausgehen, könnte dagegen eine Reduktion der
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Treibhausgasemissionen zu größeren Abstrichen beim Wirtschaftswachs-
tum führen.

Unter der Bedingung, nachhaltiges Wirtschaftswachstum auf nationaler
Ebene zu realisieren, wird eine Vorhersage noch schwieriger, da länderspe-
zifische Entwicklungen besonders zu beachten wären. Solche Veränderun-
gen hängen wesentlich mehr von singulären politischen Ereignissen als
vom Wachstum der Weltwirtschaft ab. Die Palette verschiedener Entwick-
lungspfade ist daher noch größer, und folgerichtig könnte auch die Anfäl-
ligkeit einzelner Volkswirtschaften für klimapolitische Belastungen stärker
gewichtet werden. Diese Belastungen könnten die klimapolitischen Ver-
handlungen auf internationaler Ebene maßgeblich erschweren.

1.2.3.3 Nachhaltiges Wirtschaftswachstum – intertemporale Dimension

Die Sicherung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums geht über kon-
junkturzyklische Fluktuationen hinaus; d.h. sie umfasst Zeitfenster ab zehn
Jahren. Auch bei diesen längerfristigen Betrachtungen sind Konflikte und
Kompromisse auf unterschiedlichen Zeitskalen zu bedenken: Im Bereich
zwischen 10 und 20 Jahren werden die Auswirkungen des Klimawandels
das Wirtschaftswachstum noch nicht verlangsamen, weswegen Belas-
tungen eher durch Vorsorgemaßnahmen zu erwarten sind. Die Kosten für
Maßnahmen der Klimavorsorge setzen sich wie folgt zusammen: 

– Reduktion des BIP als Folge verringerter Inputs fossiler Energieressour-
cen,

– Kosten für Investitionen in alternative Energiequellen und deren Infra-
struktur,

– Konsumverluste aufgrund höherer Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung im Bereich neuer Energiequellen, und

– Kosten für die Umstellung auf neue Energiesysteme.

Diese Punkte nehmen in unterschiedlichem Maße Einfluss auf Wirtschafts-
systeme – abhängig vom Zeitrahmen, innerhalb dessen die Reduktion des
Verbrauchs fossiler Brennstoffe durch Nutzung alternativer Energiequellen
oder durch effizienteren Energieeinsatz stattfindet. Je schneller ein Aus-
tausch fossiler durch nichtfossile Energiequellen angestrebt wird, desto
höher sind die Kosten für die Umstellung, weil bestehende Sacheinlagen
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konventioneller Energiesysteme schneller als geplant abgeschrieben wer-
den müssen. Andererseits gilt: Je ausgedehnter das Zeitfenster, das für eine
Einführung nichtfossiler Energieträger vorgesehen ist, umso mehr Kapital
könnte auch in die Gewinnung fossiler Energiequellen und in den Neubau
fossilbefeuerter Kraftwerke fließen, das dann über mehrere Jahrzehnte hin-
weg gebunden wäre. Durch diesen Mechanismus könnten Chancen für die
Abschöpfung eines zukünftigen Zusatznutzens alternativer Verfahren (z.B.
„First Mover“-Gewinne) verloren gehen. Somit ist ein Kompromiss auf der
Agenda, zwischen einem raschen Abrücken von der Nutzung fossiler Ener-
gieträger mit hohen Kosten für die Verschrottung bestehender, kapitalin-
tensiver Investitionsgüter, verbunden mit verstärktem Forschungs- und
Entwicklungsaufwand auf der einen Seite und einem insgesamt gebremsten
Fortschritt auf der anderen Seite, der bis weit in die Mitte dieses Jahrhun-
derts Kapital im fossilen Energiesektor binden wird.

Auf sehr lange Sicht, d.h. über viele Jahrzehnte hinweg, werden verschie-
dene Rahmenbedingungen wirtschaftliche Aktivitäten beeinflussen. Dabei
wird die Verknappung fossiler Energieressourcen eine wichtige Rolle spie-
len, deren Ausmaß wiederum von den Maßnahmen ihrer Erschließung
abhängt, die in den vorangegangenen Jahrzehnten ergriffen worden sind.
Hinzu treten Wirkungen des Klimawandels, die wahrscheinlich nun eine
derzeit noch nicht quantifizierbare Dimension erreichen werden. Diese bei-
den Einflussfaktoren werden sehr wahrscheinlich miteinander korrelieren:
Je ambitionierter die in der Zwischenzeit verfolgten klimapolitischen Stra-
tegien sind, desto geringer wird der Klimawandel voraussichtlich ausfallen
und desto weniger wird sich die natürliche Ressourcenknappheit negativ
auf die wirtschaftlichen Aktivitäten auswirken.

Ein grundlegender Kompromiss ist daher zwischen Optimierungen inner-
halb kleiner und größerer Zeitfenster zu finden:

– Strategien, die einem kurzfristigen wirtschaftlichem Wachstum nur
wenige Beschränkungen auferlegen, gehen auf lange Sicht mit höheren
Emissionswerten und einer wachsenden Knappheit fossiler Energieres-
sourcen einher.

– Strategien, die frühe Emissionsminderungen vorsehen und das wirt-
schaftliche Wachstum kurzfristig erheblich verlangsamen, werden das
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Wachstumspotential auf lange Sicht erhöhen, indem sie natürliche
Reserven einschließlich fossiler Energieressourcen erhalten und negati-
ve Klimawirkungen abschwächen.

Bei dem zu findenden Kompromiss wird die Abwägung kurzfristigen und
langfristigen Wohlergehens maßgeblich sein. Dies steht im Zusammenhang
mit der geeigneten Wahl einer Diskontrate, mit der Kosten und Nutzen zu
verschiedenen Zeitpunkten kalkuliert werden. Der Ansatz, nachhaltiges
wirtschaftliches Wachstum auf sehr lange Sicht auf der Basis heutiger Akti-
vitäten zu garantieren, entspräche beispielsweise einer sehr niedrigen Dis-
kontrate. Höhere Raten würden dagegen der wirtschaftlichen Situation in
ferner Zukunft kaum Bedeutung zumessen. Somit ist die zeitliche Perspek-
tive, innerhalb der wirtschaftliches Wachstum in nachhaltiger Weise fortge-
führt werden soll, zwangsläufig mit der gesellschaftlich gewählten Diskon-
trate verbunden.

Grundsätzlich mag die langfristige Sicherung wirtschaftlicher Entwicklung
wünschenswert erscheinen. Sie birgt jedoch das Problem, vom heutigen
Zeitpunkt her nur eingeschränkt steuerbar zu sein. Berücksichtigt man dazu
noch die profunde Ungewissheit über langfristige Entwicklungen, erscheint
es höchst fraglich, ob Planung der wirtschaftlichen Entwicklung über ein
halbes Jahrhundert hinweg oder länger zum Erfolg führt. Aus pragmati-
schen Gründen wird man daher Planungsfenster von einem oder zwei Jahr-
zehnten vorsehen, um den Erfolg ergriffener Maßnahmen nicht zu gefähr-
den.

1.2.3.4 Nachhaltiges Wirtschaftswachstum – Verteilungseffekte
Die Frage regionalisierter Disaggregation ist bereits oben erörtert worden;
dabei wurde argumentiert, dass in weltwirtschaftlicher Perspektive etwaige
negative, regional begrenzte Effekte durch Ausgleichszahlungen oder wirt-
schaftliche Angleichungsprozesse auf internationaler Ebene abgeschwächt
werden könnten. Dies beruht auf der Annahme, dass solche Wirtschaftssys-
teme, die in die Weltwirtschaft integriert sind, mit geringeren Anpassungs-
kosten zu rechnen haben als weltwirtschaftlich isolierte Staaten. Somit
würden unakzeptable Kosten-Nutzen-Verteilungen von Klimawandel oder
klimapolitischen Strategien zu vermeiden oder zumindest und zu bewälti-
gen sein. Diese optimistische Sicht wird aber nicht für alle Fälle gelten.



103

Hier werden geographische Verteilungseffekte auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung auch aus disaggregierter Perspektive zu betrachten sein.

Mit zunehmendem öffentlichen Interesse an intergenerationellen Fragen
rücken auch Verteilungseffekte auf intertemporaler Ebene ins Blickfeld.
Eines der zentralen Probleme nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung ist
die Verteilung entsprechender Chancen und weiterführender Optionen zwi-
schen den Generationen. Mögliche Strategien sind bereits zuvor erörtert
worden, wobei festzuhalten ist, dass die Steuerung intertemporaler Vertei-
lungseffekte schwer zu steuern sein wird.

Zusammenfassend ergibt sich Folgendes: Falls in der Auslegung des Art. 2
UNFCCC Aspekte von Fairness bei der Kosten-Nutzen-Verteilung von Kli-
mawandel und Klimapolitik relevant sind, dann wäre ein stärker disaggre-
gierter Fokus auf einzelne Regionen und ggf. auch auf gesellschaftliche
Sektoren angezeigt. Ebenso würde die Erwägung von Generationengerech-
tigkeit nahe legen, kurz- und mittelfristige Entwicklungspotentiale sowie
deren Kompromisslinien gegen die Nachhaltigkeit langfristiger Wachstums-
pfade abzuwägen.

1.2.3.5 Nachhaltiges Wirtschaftswachstum – Zusammenfassung
Wirtschaftliches Wachstum auf nachhaltige Weise zu ermöglichen, impli-
ziert zwei wesentliche Entscheidungen in Bezug auf die räumliche Dimen-
sion und das Zeitfenster, innerhalb derer diese Forderung zu erreichen ist.
Beide werden in großem Maße von Unsicherheiten über folgende Punkte
beeinflusst: 

– Wachstumsbeeinflussende Faktoren,

– Einfluss des Klimawandels auf das Wirtschaftswachstum,

– Spezifische Klimasensitivität einzelner Wirtschaftssysteme.

Eher als regionalisierte Ansätze, scheint die weltwirtschaftliche Perspekti-
ve Kompromisse zwischen Belastungen von Klimapolitik und Klimawan-
del zu ermöglichen. Allerdings würde dies Kompensationen in einzelnen
benachteiligten Regionen erforderlich machen. Zu diesen Eingriffen wür-
den internationale Transferzahlungen gehören, die im Rahmen der interna-
tionalen Gemeinschaft bis jetzt noch nicht hinreichend umgesetzt worden
sind, um erwartbare regionale Ungleichgewichte auszugleichen. Stärker
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regionalisierte Ansätze könnten umgekehrt dort Chancen von Minderungs-
maßnahmen eröffnen, wo eine Abschwächung des Klimawandels wün-
schenswerter wäre als in anderen Regionen. Aufgrund der globalen Cha-
rakteristik des Treibhauseffekts, ist eine Verständigung über diese unter-
schiedlichen Ansätze in den Klimaverhandlungen erforderlich, um ein
koordiniertes Vorgehen zu ermöglichen. 

1.3 Kompromisse zwischen ökosystemarer Stabilität,
Ernährungssicherheit und wirtschaftlicher Entwicklung

Die drei Forderungen – Ökosystemstabilität, Nahrungsmittelproduktion,
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung – können gegensätzliche, aber auch
synergistische Konsequenzen haben. Nachfolgend werden mögliche Kom-
promisslinien zwischen den Teilzielen aufgezeigt.

Eine natürliche Anpassung von Ökosystemen an den Klimawandel auf der
einen Seite zulassen und die Nahrungsmittelerzeugung auf der anderen
sicherstellen zu wollen, birgt die Gefahr von Zielkonflikten: Die Stabilität
von Ökosystemen hängt u.a. von verfügbaren Arealen und der Intensität
äußerer Energie- und Materialeinflüsse ab. So erfordert die Anpassung von
Ökosystemen an den Klimawandel auch das Vorhandensein von Flächenre-
serven, in die Ökosysteme ausweichen und sich an veränderte Umweltbe-
dingungen anpassen können. Diese Anpassungsleistung erfordert ausrei-
chende Flächen, um den weiteren Verlust von Biodiversität aufzuhalten.
Aber auch die Nahrungsmittelerzeugung hängt von der Verfügbarkeit land-
wirtschaftlich nutzbarer Flächen sowie von der Intensität ihrer Bewirt-
schaftung ab. Flächenkonkurrenz und Bewirtschaftungsintensität kollidie-
ren grundsätzlich beide mit dem Teilziel der natürlichen Anpassung von
Ökosystemen.

Dieser Konflikt tritt vereinfacht in zwei Hauptmustern auf: So gibt es in
den Industriestaaten mit einem auf intensive Anbaumethoden, hohe Kapital-
investitionen und hohe Ernteerträge ausgerichteten Agrarsektor nur gerin-
gen Spielraum für die Erhaltung von Biodiversität und natürlichen Syste-
men. Dieser negative Effekt wird aber teilweise dadurch kompensiert, dass
gerade die hohe Produktivität Regulierungsmöglichkeiten eröffnet, Flächen
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an anderer Stelle vor intensiver landwirtschaftlicher Nutzung zu bewahren
und für natürliche Ökosysteme zu reservieren.

Im Gegensatz dazu sehen sich viele unterentwickelte Länder mit einem
deutlichen Mangel an Anbauflächen konfrontiert, der so weit gehen kann,
dass – wenn überhaupt – nur wenige Flächen zur Erhaltung natürlicher
Ökosysteme zur Verfügung stehen. Dazu kommt, dass viele dieser Wirt-
schaftssysteme in tropischen bzw. subtropischen Zonen liegen, in denen
Ökosysteme vergleichsweise anfällig für Klimaänderungen sind, was die
Ökosystem-Risiken noch verschärft. Andererseits lassen die dort ange-
wandten Anbaumethoden häufig eine höhere Artenvielfalt zu; und sie belas-
ten natürliche Prozesse in geringerem Maße als dies die Intensivlandwirt-
schaft gemäßigter Zonen tut.

Ernährungssicherheit und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung schei-
nen dagegen voneinander zu profitieren, soweit dies aus den Erfahrungen
aus der Vergangenheit geschlossen werden kann: Hohe landwirtschaftliche
Produktivität und ausreichende Nahrungsmittelreserven stehen in enger
Beziehung zum Pro-Kopf-Einkommen; d.h. reiche Wirtschaftssysteme pro-
duzieren auch ausreichende Nahrungsmittelmengen – in vielen Fällen
sogar Überschüsse, wie das Beispiel der EU zeigt. Das geschieht aufgrund
von zwei voneinander abhängigen Gründen:

– Hohe Einkommen korrelieren mit technischem Fortschritt. Somit profi-
tiert auch die Landwirtschaft von technischen Neuerungen. Der Produk-
tivitätsanstieg in der Landwirtschaft hat sogar den der Industrie in fast
allen Industrieländern überflügelt.

– Hohe Einkommen schaffen in ausreichendem Maße effektive Nachfrage
und damit wiederum ausreichende Preisimpulse für die Entwicklung
eines modernen, profitablen Agrarsektors.

In einer auf die Regionen ausgelegten, disaggregierten Betrachtung werden
sich aber jene Zustände problematisch entwickeln, in der niedrige Einkom-
men mit geringer effektiver Nachfrage und geringer Produktivität im
Agrarsektor zu verzeichnen sind. Angesichts von Klimarisiken stehen Stra-
tegien aus, um stagnierende Wirtschaftssysteme mit unzureichenden Nah-
rungsmittelreserven geeignete Entwicklungsimpulse zu geben. Dieser cir-
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culus vitiosus aus unzureichenden Preisimpulsen aufgrund niedriger
Einkommen und geringer landwirtschaftlicher Produktivität ist Gegenstand
wissenschaftlicher Forschung. So ist die Nutzung des Agrarsektors zur
Finanzierung der industriellen Entwicklung als Fehler zu bewerten, der vor
dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion und danach in Indien gemacht
wurde. Aus heutiger Sicht scheint eine ausgeglichene Wachstumspolitik der
bessere Weg zu sein. Diese kann die traditionelle Landwirtschaft durch
Programme zur Unterstützung von Kleinbauern stabilisieren und sorgt für
ausreichende Finanzreserven zur Weiterentwicklung der Industrie. 

Die Frage, ob eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fortgeführt
werden kann, ohne dass sie dabei mit der Anpassungsfähigkeit von Ökosys-
temen kollidiert, hängt ganz offensichtlich von der Definition der nachhal-
tigen wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wenn der Begriff „nachhaltig“ die
Vorstellung umfasst, dass ökologische Bedingungen im Rahmen des
Wachstumsprozesses berücksichtigt werden müssen, kann sich definitions-
gemäß kein Widerspruch ergeben. Wenn sich andererseits „nachhaltig“ auf
eine wirtschaftliche Entwicklung bezieht, die sich langfristig nur auf öko-
nomische und soziale Parameter stützt, können sich Unvereinbarkeiten sehr
wohl einstellen: Wirtschaftliches Wachstum hängt in beträchtlichem Maße
von der Nutzung natürlicher Ressourcen ab, entweder durch Flächeninan-
spruchnahme, die Ausbeutung von Rohstoffen oder die Nutzung der Natur
als Senke für Emissionen aus industrieller Produktion und aus Konsumpro-
zessen. Somit werden Ökosysteme zusätzlichen Belastungen ausgesetzt
sein, die nicht direkt mit Klimaänderungen in Zusammenhang stehen. Sol-
che Belastungen würden wahrscheinlich die Fähigkeit von Ökosystemen
herabsetzen, sich auf natürliche Weise an den Klimawandel anzupassen.

Neben den direkten Folgen wirtschaftlichen Wachstums auf die Stabilität
von Ökosystemen lässt sich seitens des Klimasystems nur eine indirekte
Verbindung herstellen: So geht wirtschaftliches Wachstum grundsätzlich
mit erhöhten Treibhausgasemissionen einher, deren Folgen sich u.U. nega-
tiv auf Ökosysteme auswirken können. Allgemein kann zwar das Verhältnis
zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Umweltschädigung mit der sog.
„Environmental Kuznets-Curve“ beschrieben werden – mit ihrer typischen
inversen „U“-Signatur – und so lassen sich auch einzelne Korrelationen
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zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und der Emission bestimmter
Schadstoffe belegen, allerdings nicht im Fall der CO2 – Emissionen. Daher
ist auch nicht zu erwarten, dass Wirtschaftssysteme mit Erreichen eines
bestimmten Wohlstandsniveaus damit begännen, ihre Treibhausgasemis-
sionen quasi automatisch zu reduzieren. Das hätte zur Folge, dass der
Umgang mit Klimarisiken Kompromisse zwischen wirtschaftlichem
Wachstum und der Stabilität von Ökosystemen erforderlich machen würde,
unabhängig vom jeweils erreichten Entwicklungsniveau.

Wichtig ist auch der zeitliche Rahmen von Art. 2, innerhalb dessen die
Treibhausgaskonzentrationen zu stabilisieren sind. Diese Frist, innerhalb
der das gewünschte Ziel erreicht werden soll, impliziert zusätzlichen Kom-
promissbedarf hinsichtlich der drei oben erörterten Nebenbedingungen.
Würde beispielsweise ein relativ kurzer Zeitrahmen zusammen mit einer
moderaten Treibhausgaskonzentration von etwa 500 ppm CO2 -Äquivalen-
ten festgelegt, so würde dies eine schnelle Reduktion der Treibhausgas-
emissionen erfordern, wodurch der Prozess der Klimaänderungen wiede-
rum beträchtlich verlangsamt würde.56 Solche Zeitvorgaben würden sicher
der natürlichen Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen und wahrscheinlich
auch der ungestörten Nahrungsmittelerzeugung entgegen kommen. Sie
würden allerdings wirtschaftliche Entwicklungsprozesse erheblich belas-
ten, da diese von einem drastischen Preisanstieg fossiler Energieträger und
umfangreichen Kapitalinvestitionen in nichtfossile Energiealternativen
begleitet werden müssten. Dies hätte möglicherweise die Konsequenz, dass
wirtschaftliche Entwicklungen für einige Zeit nicht nachhaltig fortzuführen
wären. Umgekehrt würden etwaige Festlegungen sehr langer Fristen zur
Stabilisierung bestimmter Treibhausgaskonzentrationen dazu führen, dass
Emissionssteigerungen länger andauern würden, um dann erst relativ spät
in den gewünschten Emissionspfad einzuschwenken. Eine Strategie der
Verzögerung klimapolitischen Handelns wird mit dem Argument gerecht-
fertigt, dass die Weltwirtschaft auf Öl, Gas und Kohle solange nicht ver-

56 Dabei wird die Option einer zunächst ungebremsten Emissionssteigerung – gefolgt von einer dras-
tischen Reduktion zur Erreichung des Stabilisierungsziels – hier nicht erwogen, da diese Unstetig-
keit sicher nicht effizient wäre. Gleichwohl wäre ein kurzfristiger Emissionsanstieg, bis zur Diffu-
sion klimapolitischer Maßnahmen, unumgänglich. 
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zichten kann, wie preisgünstige nichtfossile Energiequellen noch nicht ver-
fügbar sind – zumal erst auf lange Sicht ein besseres Verständnis des Kli-
masystems zu erwarten sei. Solch eine Strategie würde den wirtschaftli-
chen Entwicklungsprozess sicherlich nicht beeinträchtigen. Man müsste
aber den anhaltenden oder sich möglicherweise beschleunigenden Klima-
wandel befristet akzeptieren und somit auch die Gefährdung der Er-
nährungssicherheit und der Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen. 

Dieser Abschnitt belegt sowohl den Kompromissbedarf zwischen natürli-
cher Anpassung von Ökosystemen, Nahrungsmittelerzeugung und wirt-
schaftlicher Entwicklung, den ein gewähltes Zeitziel impliziert, als auch
die Diversität spezifischer Kompromisslinien als Konsequenzen alternati-
ver Zeitvorgaben einer anzustrebenden Stabilisierung. 

1.4 Fazit

Die drei Nebenbedingungen des Art. 2 UNFCCC, die den Pfad und das
Niveau einer Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen so vorgeben,
dass 

– Ökosysteme sich auf natürliche Weise anpassen können,

– die Nahrungsmittelerzeugung nicht gefährdet wird, und

– die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise fortgeführt wer-
den kann,

erfordern Präzisierungen, anhand derer zukünftige Entwicklungen bewertet
werden können. Die Analyse zeigt, dass das Möglichkeitsspektrum der
Auslegung von Art. 2 in allen drei Punkten relativ breit ist. Denkbare Aus-
legungen werden dabei auch Entscheidungen über spezifische Emissions-
pfade und Konzentrationsverläufe implizieren.

Die Auslegungsalternativen werden zwangsläufig Kompromisse zwischen
den unterschiedlichen Anforderungen und Konsequenzen der ökologi-
schen, ernährungsbezogenen und wirtschaftlichen Randbedingungen erfor-
dern. Wesentliche Faktoren, die diese Kompromisslinien bestimmen wer-
den, sind 

– die regionalen Geltungsbereiche, für die die Bedingungen gelten sollen,

– akzeptable Grade von Unsicherheit innerhalb möglicher Festlegungen,
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– Zeitfenster für die Gültigkeit der Bedingungen, und

– das Maß der Berücksichtigung von Verteilungseffekten.

Diese Faktoren sind zugleich auch voneinander abhängig. So sind hier
besonders die Zusammenhänge zwischen Ungewissheiten und Zeitinterval-
len oder zwischen Verteilungseffekten und regionaler Disaggregation her-
vorzuheben.

Angesichts der vielen Auslegungsoptionen erscheint eine unstreitige Präzi-
sierung der drei Bedingungen schwer vorstellbar. Dies liegt auch daran,
dass entsprechende Konkretisierungen neben technischen Problemen der
Ungewissheit und Quantifizierbarkeit möglicher Konsequenzen auch
Bewertungsfragen aufwerfen: Derartige Entscheidungen sind in hohem
Maße auch von ethischen Beurteilungen bestimmter Definitionen und ihrer
Implikationen geleitet. Ethische Reflexionen sind sowohl bei der Analyse
der drei Nebenbedingungen als auch bei der Untersuchung ihrer Kompro-
misserfordernisse angezeigt: 

So beinhaltet die Ökosystem-Bedingung zwei wesentliche problematische
Fragestellungen:

– Die Entscheidung über eine angemessene geographische Ausdehnung
und die zeitliche Dimension, innerhalb derer die natürliche Anpassung
von Ökosystemen erreicht werden sollte, kann weder anhand naturwis-
senschaftlicher Kriterien noch aus wirtschaftlichen Maximierungsbe-
strebungen heraus getroffen werden. Sie hat allerdings Konsequenzen
für die Annehmbarkeit oder Nicht-Annehmbarkeit bestimmter Verände-
rungen innerhalb von Ökosystemen.

– Das Begriffverständnis von „natürlicher Anpassung“ ist zentral für die
faktische Restriktion durch die Ökosystem-Bedingung: Sollte beispiels-
weise jegliche ungesteuerte Veränderung von Ökosystemen als natürli-
che Anpassung definiert werden, wären auch jene durch den Klimawan-
del ausgelöste Modifikationen als natürliche Adaption zu werten. Somit
wäre diese Bedingung entbehrlich. In einer gegenteiligen Extremposi-
tion könnte argumentiert werden, dass „natürliche Anpassung“ nur dann
stattfindet, wenn Ökosysteme durch Klimaänderungen nicht tangiert
werden. Dann wäre es allerdings unmöglich, die Bedingung umfassend
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zu erfüllen, da Klimaveränderungen bereits jetzt viele Ökosysteme be-
einflussen. Die Entscheidung über eine handhabbare Definition von
„natürlicher Anpassung“ zwischen diesen beiden Positionen wird eine
Beurteilung der Existenz und Veränderung ökosystemarer Zustände
nach gesellschaftlichen Maßstäben erfordern. Dies soll u.a. im Kapitel
E. vertieft werden.

Die Einschränkung hinsichtlich der Nahrungsmittelerzeugung erfordert im
Wesentlichen eine Entscheidung über die geographische Dimension, für die
diese Bedingung gelten soll. Hinter den entsprechenden Festlegungen
steckt ein Kompromiss zwischen dem Verteilungsaspekt der Nahrungsmit-
telverfügbarkeit und dem Effizienzaspekt der globalen Nahrungsmittelpro-
duktion. Die weltweite Nahrungsmittelerzeugung wäre theoretisch in der
Lage, die gesamte Menschheit zu ernähren; das eigentliche Problem
scheint nun die lokale Nahrungsmittelsicherheit zu sein, die aber nur teil-
weise als Folge des Klimawandels zu sehen ist. Es könnte sogar argumen-
tiert werden, dass dies mehr ein Problem der Kaufkraft vor Ort darstellt und
damit für die Klimaproblematik irrelevant wäre. Eine Entscheidung über
die räumliche Geltung dieser Nebenbedingung wird daher auch die Ur-
sachen für existierende und zu erwartende Nahrungsmittelknappheiten ein-
beziehen müssen.

Die Bedingung, dass die wirtschaftliche Entwicklung in nachhaltiger Weise
fortgeführt werden kann, ist vorstehend im Sinne eines nachhaltigen wirt-
schaftlichen Wachstums (anstatt im Sinne von „nachhaltiger Entwicklung“)
interpretiert worden. Der Hauptgrund hierfür ist, dass die Gesamtheit der
drei Bedingungen den Begriff der nachhaltigen Entwicklung erst implizie-
ren. Ähnlich wie im Falle der Nahrungsmittelerzeugung führt ein nachhal-
tiges wirtschaftliches Wachstum auf regionaler Ebene zu restriktiveren
Bedingungen als wenn es nur auf globaler Ebene zu realisieren wäre.
Begründen lässt sich das damit, dass potentielle, regional begrenzte Störun-
gen der wirtschaftlichen Entwicklung – auf globaler Ebene betrachtet –
durch stärkeres Wachstum in anderen Regionen ausgeglichen werden
könnten – auch wenn dieser Ausgleich benachteiligten Regionen faktisch
nicht zugute käme. Es sind daher ethische Rechtfertigungen heranzuziehen,
um einen akzeptablen Ausgleich tatsächlicher oder erwartbarer Belastun-
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gen zu erwirken, die Einzelpersonen oder Wirtschaftssystemen infolge von
Klimarisiken und Emissionsminderungspflichten zugemutet werden.

Konflikte zwischen Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen und Nahrungs-
mittelproduktion werden in solchen Regionen evident, wo Flächenmangel
herrscht und Flächenkonkurrenz von Naturschutz und landwirtschaftlicher
Nutzung vorliegt. Auch hier tritt wieder das Problem der adäquaten geogra-
phischen Skalierung zu sichernder Ökosysteme und Agrarflächen auf. In
Grenzsituationen könnten Wirtschaftssysteme mit vergleichsweise gerin-
gen Einkommen durch etwaige Kompromisse stärker beeinträchtigt sein als
solche mit höheren Einkommen. 

Im Hinblick auf den Klimawandel scheint es keinen erheblichen Konflikt
zwischen Nahrungsmittelerzeugung und nachhaltigem wirtschaftlichen
Wachstum zu geben. Die wenigen Fälle, in denen solche Konflikte aufge-
treten oder zu erwarten sind, stehen überwiegend im Zusammenhang mit
institutionellen Defiziten, die für die Ungleichverteilung der Mittel für den
Agrarsektor und für die industrielle Entwicklung verantwortlich sind.

Einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Vorgaben, dass Ökosysteme
fähig bleiben müssen, sich auf natürliche Weise an Klimaänderungen anzu-
passen und der Erhaltung von wirtschaftlicher Entwicklung stellt eine
besondere Herausforderung dar: Das wirtschaftliche Wachstum korreliert
mit den zu erwartenden Treibhausgasemissionen und damit mit dem Kli-
mastress, der Ökosysteme zur Anpassung zwingt. Daraus resultiert ein
Kompromissbedarf zwischen der Erhaltungsmaxime natürlicher Systeme
einerseits und der Verfügbarkeit mittels natürlicher Ressourcen erzeugter
Waren und Dienstleistungen andererseits. Entsprechende Abwägungen sind
nach ethischen Beurteilungen zu treffen.

2 Technische Optionen

2.1 Relevanz technischer Optionen

Der naheliegende Konflikt zwischen Anpassung natürlicher Ökosysteme
und nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum gibt Anlass, den Stellenwert
technischer Entwicklungs- und Einsatzmöglichkeiten zu reflektieren, die
sowohl Ursache klimaverändernder Emissionen als auch Instrument wirt-
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schaftlicher Entwicklung sind. Das differenzierte Abwägen zwischen not-
wendiger wirtschaftlicher Entwicklung auf der einen und hinreichender
Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen auf der anderen Seite muss daher
auch Fragen des Technikeinsatzes und technischer Innovationen einschlie-
ßen. 

Somit scheint es erforderlich zu sein, Zusammenhänge von Emission und
Produktion/Konsum durch angemessene Gestaltung von Innovation und
technischem Handeln zu entkoppeln. Dies würde sich auch mit Blick auf
mögliche Dilemmata positiv auswirken, die sich durch die Interpretation
des Stabilisierungsziels und dessen Nebenbedingungen ergeben können.
Klimapolitik wird daher solche Fragen zu Einsatz und Weiterentwicklung
von Technik behandeln müssen, die für zukünftige Emissionen und Akku-
mulation von Treibhausgasen entscheidend sind. Diese Forderung folgt
direkt der Zielformulierung der FCCC, Treibhausgaskonzentrationen stabi-
lisieren zu wollen. Nun spielt unter den „Kyoto-Gasen“, die in der Atmo-
sphäre zu stabilisieren sind, Kohlendioxid mengenbezogen eine überragen-
de Rolle für den Klimawandel. Jede effektive Strategie zur Milderung des
Klimawandels muss daher auf die Minderung von CO2-Emissionen ausge-
richtet sein. Entsprechende politische Maßnahmenpläne werden sich dabei
insbesondere auf die Energiesysteme weltweit konzentrieren müssen, da
diese durch ihren hohen Verbrauch fossiler Brennstoffe die Hauptquellen
anthropogener CO2-Emissionen sind. Geeignete Maßnahmen zur Minde-
rung klimarelevanter Emissionen würden sowohl die weitere Nachfrage
nach Energie rechtfertigen als auch die nachhaltige Nutzung von Energie-
ressourcen ermöglichen. 

Die notwendige Milderung des Klimawandels alleine wäre allerdings kaum
hinreichend, insbesondere mit Blick auf kurz- bis mittelfristige Schadens-
entwicklungen durch sich bereits vollziehende Klimaänderungen und deren
Folgen. Daher müssen Fragen zum Einsatz und zur Weiterentwicklung von
Technik auch auf Anpassung an unabänderliche Klimaänderungen ausge-
dehnt werden. Diese Forderung ist nicht nur das Ergebnis allgemeiner Vor-
sorgeüberlegungen, sondern konkret auch durch das Ziel der FCCC moti-
viert, eine gefährliche Störung des Klimasystems (Art. 2) zu verhindern.
Entsprechend sind jene Optionen zu erwägen, die (a) Adaptionen an
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bestimmte Klimafolgen ermöglichen, (b) zukünftige Emissionen mindern
und (c) Treibhausgase fixieren (sinngemäß auch die Forderung des Art. 4
(1.b) FCCC).

2.2 Überblick über relevante Optionen

Die folgende Übersicht würdigt verschiedene Konzepte gemäß ihrer Poten-
tiale, Machbarkeit, Verfügbarkeit und Effizienz. Des weiteren wird auch
deren Übereinstimmung mit den Bestimmungen der UNFCCC und den
Post-Rio-Verpflichtungen zu beachten sein.57 Detailliertere Bewertungen
technischer Optionen werden in den Studien UBA (2002), ICCEPT (2002)
und COORETEC (2003) vorgenommen. 

2.2.1 Minderung von Treibhausgasemissionen
Grundsätzlich sollten Minderungen durch kombinierte Strategien erreicht
werden; durch rationellen Einsatz von Endenergie sowie mittels effizienter
Energieübertragung und Wandlung von Primärenergie. Dies käme einer
Effizienzsteigerung auf der gesamten Energiekette zugute. Hiervon erhofft
man sich Emissionsreduktionen in den Industrieländern sowie einen
gebremsten Anstieg der Emissionen in den Entwicklungsländern (ICCEPT
2002). Der somit verringerte Gesamtenergiebedarf könnte dann durch
kohlenstoffarme Primärenergie gedeckt werden, die längerfristig konven-
tionelle Energieträger sogar ersetzen könnte (UBA 2002). Damit erschiene
das Stabilisierungsziel der UNFCCC grundsätzlich erreichbar.

2.2.1.1 Umfassende Steigerung der Energieeffizienz 

Kostengünstige Möglichkeiten der Energieeinsparung und Emissionsmin-
derung bestehen im Transportsektor sowie im Gebäudebereich (z.B. durch
Einsatz von Energiesparlampen oder Vermeidung von Stand-By-Verlusten
von Elektrogeräten etc.). Vielversprechende Potentiale stecken auch im
Umbau zentraler Energieinfrastrukturen (adäquate Nutzung von Wärme-
Kraft-Kopplung und Brennstoffzellentechnik). Eine Effizienzsteigerung
der gesamten Energiekette wird – trotz ihrer Notwendigkeit (ICCEPT

57 So werden hier „Geoengineering“-Konzepte (z.B. auf der Basis gezielter Veränderungen der glo-
balen Albedo) nicht als relevant eingestuft, da sie – neben ihren fragwürdigen ökologischen
Nebenfolgen – nicht mit den Forderungen des Art. 4 (1.b) kompatibel sind.
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2002) – den Ausstoß langlebigen CO2 nicht gänzlich verhindern können.
Dennoch wird sie den Übergang zu kohlenstoffarmen Emissionspfaden
einleiten. Einzelne Optionen zur Absenkung des Energiebedarfs und zur
Reduktion von Treibhausgasemissionen versprechen sogar Kostenein-
sparungspotentiale, vornehmlich in der industriellen Produktion sowie im
Bereich der Energiewandlung durch Innovationen in Richtung integrierter
energie- und wärmesparender Prozesse (UBA 2002; ICCEPT 2002)58. Ins-
gesamt lassen sich entsprechende Energieeffizienzgewinne auf 30 bis 50%
abschätzen (SRES 2000).

Die Effizienzsteigerungspotentiale neuer Konzepte fossilbefeuerter Kraft-
werke sind bemerkenswert; sie stellen hohe Reduktionen von CO2-Emis-
sionen in Aussicht: Der Umbau von konventionellen Kohlekraftwerken zu
Gas-Kohle-Kraftwerken könnte die Emissionen um 50% reduzieren, bei
vertretbarem Kostenaufwand (Riemer 1995). Potentiale für Prozessinnova-
tionen bestehen insbesondere in den meisten Entwicklungsländern (Steger
et al. 2002). Effizienzreserven der Entwicklungsländer sollten daher vor-
dringlich festgestellt und konsequent genutzt werden, bevor die Entwick-
lung durch sich etablierende Infrastrukturen festgeschrieben wird
(„Locked-in-Dilemmata“) und weitere Prozessinnovationen behindert
(Dhakal 2002). Dennoch kann der zukünftige Anstieg des globalen Ener-
gieverbrauchs und damit auch der Treibhausgasemissionen die durch tech-
nische Innovationen erzielte Effizienzgewinne aufzehren (Metz 2001 et
al.). Steger et al. (2002) sprechen davon, dass eine 50%-ige Absenkung
spezifischer Energieintensitäten in den nächsten Jahrzehnten allein dafür
notwendig sein wird, um den Anstieg des Gesamtenergiebedarfs weltweit
auszugleichen. Die Verfasser gehen davon aus, dass dies ohne negative
Effekte für die Wirtschaftssysteme erreichbar sei. Mit Blick auf das Stabili-
sierungsziel wären allerdings höhere Effizienzgewinne erforderlich. Eine
entsprechende Absenkung der Energieintensität von 75% bis zum Jahr
2050 scheint technisch sogar machbar zu sein, ist aber wahrscheinlich
kostenintensiv und als Herausforderung für die Wirtschaft zu sehen (Hen-

58 Hierzu zählt auch das Energiesparpotential von Hochtemperatursupraleitern, die in zukünftigen
Energieversorgungsnetzen zum Einsatz kommen könnten. 
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dricks/Turkenburg 1997; Keith/Parson 2000). Diese Darstellung sowie die
Geschichte der Energieeffizienzentwicklung zeigen, dass Prozessinnova-
tionen notwendig sind, aber nur begrenzt zur Stabilisierung der Treibhaus-
gaskonzentrationen beitragen können. Entwicklungen hin zu einer gestei-
gerten Energieeffizienz können daher nur als ergänzendes Element kombi-
nierter Strategien zur Erreichung der Zielbestimmung des Art. 2 der
UNFCCC dienen. 

2.2.1.2 Brennstoffwechsel

Frühere Substitutionen primärer Energieträger durch solche mit niedrigem
Kohlenstoffgehalt (Öl, Gas) hatten bereits günstige Nebeneffekte für die
Treibhausgasemissionen. Dennoch bestehen noch immer Substitutionspo-
tentiale von Öl auf Gas sowohl für die stationäre als auch für die mobile
Energieversorgung, was im Hinblick auf eine weitere Reduktion spezifi-
scher CO2-Emissionen zumindest mittelfristig vielversprechend erscheint
(Metz et al. 2001). Entsprechende Pfade in Richtung einer verstärkten Nut-
zung von Erdgas scheinen auf den ersten Blick wünschenswert und kosten-
günstig zu sein. Tatsächlich sind die wirtschaftlichen Konsequenzen kom-
plexer: Langfristige Markteffekte durch eine gesteigerte Gasnachfrage bei
absehbarer Limitierung entsprechender Ressourcen könnten zu ungünsti-
gen Preisentwicklungen in diesem Sektor führen. Diese Befürchtungen und
politisch kaum wünschenswerte Abhängigkeiten von einigen wenigen Roh-
stoffanbietern könnten in alternative globalen Energieszenarien münden,
mit möglicherweise noch ungünstigeren Klimafolgen. So wäre eine zweite
Kohle-Ära denkbar, die durch außerordentlich große Ressourcenbestände
dieses Brennstoffes möglich erschiene (Nakicenovic 1998). Ein erster Indi-
kator hierfür könnten Planungen Russlands sein, Gas durch Kohle auf dem
inländischen Energiemarkt zu ersetzen (Poussenkova/Wieczorek 2002).
Dennoch sind zumindest auf längere Sicht bedeutende Verbesserungen der
Kohleverbrennungstechnik im Hinblick auf die Reduktion der CO2-Emis-
sionen vorstellbar (Riemer 1995). Insbesondere die Entwicklung hin zu
entsprechenden Kohlevergasungsanlagen scheint hier vielversprechend zu
sein (COORETEC 2003). 

Zusammenfassend könnten Dekarbonisierung sowie Entkopplung von
Energieverbrauch und Produktion durch verschiedene, sich ergänzende
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Strategien der Brennstoffsubstitution und der Effizienzsteigerung konven-
tioneller Energiesysteme initiiert werden. 

2.2.1.3 Wege zu kohlenstofffreien Energieversorgungssystemen

Eine vollständige Dekarbonisierung wird folgerichtig sog. „Backstop-
Techniken“ vorsehen, die es (theoretisch) erlauben, anthropogene CO2-
Emissionen zu vermeiden. Dennoch würde der Aufbau entsprechender
Energieinfrastrukturen wahrscheinlich noch fossile Primärenergieträger
benötigen.

Grundsätzlich könnte eine klimaneutrale Energieversorgung durch Kern-
technik bereitgestellt werden. Aber angesichts der damit verbundenen viel-
fältigen Risiken haben die Vertragsparteien der Konferenz 2001 entschie-
den, nukleare Techniken nicht als Instrument zur Umsetzung ihrer Ver-
pflichtungen aus der UNFCCC einzusetzen. Entsprechendes ergibt sich aus
den Folgevereinbarungen zum Kyoto-Protokoll (siehe Entscheidungen 16
und 17 CP.7). Daher werden hier sowohl die Optionen zur Kernspaltung als
auch zur -fusion nicht als relevant für Emissionsreduktionen zur Errei-
chung des Stabilisierungsziels angesehen. Somit verbleiben ausschließlich
regenerative Optionen für eine kohlenstofffreie Energieversorgung.

Die Entwicklung und die Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energietech-
niken stützen sich auf sehr unterschiedliche Quellen der Energiegewinnung
aus Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und geothermischer Energie. Man kann
von diesen Techniken erwarten, dass sie im hohen Maß zur Stabilisierung
der Treibhausgasniveaus beitragen würden, wenn bis zur Mitte des Jahrhun-
derts ihr Anteil auf mindestens 50% des Energieversorgungsmix gestiegen
wäre (Hendricks/Turkenburg 1997). Dennoch erschweren erhebliche und
nur teilweise lösbare Probleme die Umsetzung regenerativer Energie-
versorgungskonzepte: Problematisch für die Mehrheit der in Frage kom-
menden Konzepte ist ihre relativ geringe Energiedichte (Hoffert et al.
2002),59 was zu einem beträchtlichen Flächenverbrauch und somit zu Ziel-
konflikten mit anderen Landnutzungen sowie zu zusätzlichen Umweltbe-

59 Eine geringe Energiedichte kann mit Blick auf Sicherheitsaspekte aber auch positiv beurteilt wer-
den.
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einträchtigungen führen könnte. Ein weiteres schwerwiegendes Problem
liegt im kontinuierlichen Energiebedarf moderner Gesellschaftssysteme,
die von unvermeidlichen Leistungsfluktuationen vieler regenerativer Kraft-
werksarten betroffen sein könnten. Allerdings wären zeitweilige Leistungs-
schwankungen auch durch ausgefeilte Energieverteilungsnetzwerke (Steger
et al. 2002) und/oder hinreichende Energiespeicher zu beherrschen, wenn-
gleich entsprechende Infrastrukturen zuvor mit hohem Aufwand geschaffen
werden müssten. In einer Übergangsphase müssten daher konventionelle
Kraftwerke die erwähnten Fluktuationen auch über ihre Energieeffizienzop-
tima hinaus auffangen. Die o.g. strukturellen Defizite können sich aller-
dings auch als Vorteil in solchen Regionen der Entwicklungsländer entpup-
pen, wo eine dezentrale Energieversorgung angemessen wäre, um den spe-
zifischen Energiebedarf ländlicher Gemeinden vor Ort zu bedienen. Ent-
sprechende Entscheidungen und Investitionen sollten sich daher auch dieses
Potential zunutze machen (Steger et al. 2002, UNEP 2002). 

Andere zu lösende Probleme innovativer Energiekonzepte betreffen eben-
falls strukturelle Maßnahmen z.B. zur Speicherung und Betankung mit
solar erzeugtem Wasserstoff für den Einsatz in Brennstoffzellen (ICCEPT
2002). Diese Zusatzanforderungen und das Problem negativer Kostenef-
fekte dieser oder anderer neuer Techniken können die Einführung entspre-
chender Produkt- und Dienstleistungsinnovationen auf den Energiemärkten
erschweren (Hendricks/Turkenburg 1997). Deren Marktdurchdringung –
wenn sinnvoll und wünschbar – würde adäquate Instrumente erforderlich
machen, die die Nachfrage nach „klimafreundlichen“ Optionen stärken und
somit zu einer Reduktion der spezifischen Kosten führen würden – im
günstigsten Falle auf solche Niveaus, die sie mit konservativen Techniken
wettbewerbsfähig machen würden (Steger et al. 2002). Praktisch könnte ein
Umbau in eine wasserstoff-basierte Energiewirtschaft über den Zwi-
schenschritt einer breiten Einführung von Erdgas-Infrastrukturen erleich-
tert werden. Entsprechende Substitutionen (siehe Abschnitt 2.2.1.2) könn-
ten in Kombination mit einer frühzeitigen Einführung der Brennstoffzellen-
technik von der frühzeitigen Anpassung an Gas-Infrastrukturen profitieren.

Angesichts der jeweiligen Marktpotentiale verschiedener regenerativer
Energieformen empfehlen Steger et al. (2002) die Nutzung von Windkraft.
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Entsprechende Off-Shore-Konzepte würden die meisten der spezifischen
Akzeptanzprobleme lösen. Dagegen wird die Produktion und Nutzung
schnellwachsender Biomasse nur in einigen Regionen als effizient angese-
hen. Wasserkraft ist bereits Stand der Technik und auf dem Energiemarkt
präsent; die weitere Ausdehnung ihrer Kapazitäten wird durch natürliche
und gesellschaftliche Faktoren limitiert (Romiero 2002). Geothermische
Energie scheint wiederum nur in einigen Gunstregionen wirtschaftlich
nutzbar zu sein. Solarstromoptionen sind besonders kostenintensiv und der-
zeit noch weit von einer flächendeckenden Nutzung entfernt. Dennoch
könnten sie in Verbindung mit leistungsfähigen Energiespeichern oder
Brennstoffzellen die Energieversorgung in abgelegenen ländlichen Ge-
meinden sichern helfen. 

Die Identifizierung strategischer Nischen für die Nachfrage nach neuen
Techniken könnte weitere Innovationen für andere vielversprechende Nut-
zungsbereiche fördern (Stamboulis/Tsoutsos 2002). Derzeit ist allerdings
kaum absehbar, ob effektive Impulse für verstärkte Innovationen gegeben
werden müssen oder ob die aufkommenden sozio-ökonomischen und tech-
nischen Veränderungen automatisch zu einer schnelleren Ablösung fossiler
Brennstoffe führen können, als dies heute denkbar wäre (Rayner/Malone
1998). Es bietet sich an, den turnusmäßigen Austausch von Altanlagen in
10–20 Jahren zu nutzen, um diese durch Energiesysteme mit geringen Koh-
lenstoffemissionen zu ersetzen (Industrieländer); der bevorstehende Auf-
bau von Energieversorgungsanlagen in den Entwicklungsländern sollte
verantwortlichen Entscheidungsträgern Anlass geben, rechtzeitig Schritte
hin zu emissionsarmen Techniken einzuleiten (Metz et al. 2001). 

2.2.1.4 Kohlenstofffixierung und -speicherung

Kohlenstofffixierungs- und Speicherungstechniken haben zum Ziel, die
atmosphärische Kohlendioxidkonzentration zu stabilisieren. Somit können
diese Konzepte als Alternative zu regenerativen Energieprozessen angese-
hen werden, da sie zur Dekarbonisierung konventioneller Anlagen beitra-
gen können. Andererseits dürften geeignete Sequestrierungsprozesse auch
die Etablierung eines Transportmarkts für solar gewonnenen Wasserstoff
erleichtern (ICCEPT 2002).
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Das Wirkprinzip beruht auf der physikalischen oder chemischen Abschei-
dung von Kohlendioxid aus Abgasen und dessen langfristiger Deponierung
in geeigneten Speichermedien. Kohlenstofffixierungstechniken sind insbe-
sondere für kompakte und immobile Emissionsquellen, wie z.B. Kraftwer-
ke geeignet, wo Abgase effizient verarbeitet werden können. Ohne Zweifel
ist der Schritt der Kohlenstofffixierung ausgesprochen energieintensiv und
führt somit zu einem Verlust an Energieeffizienz um etwa 10%. Dies würde
zu deutlich höheren Kosten für Energiebereitstellung und -verteilung
führen. Für Verbraucher wären um 50% gesteigerte Energiekosten zu er-
warten (Herzog et al. 2000). Einige technische Fixierungsoptionen sind
bereits Stand der Technik – allerdings für andere industrielle Anwendun-
gen. Sie beinhalten verschiedene Absorptionstechniken, die für spezifische
CO2-Partialdrucke im Abgas optimiert sind, sowie kryogene Abscheidever-
fahren. Die Regeneration von Sorptionsmitteln ist ebenfalls technisch
machbar, wenngleich entsprechende Verfahren energieintensiv sind. Eine
alternative und energiesparende Option wäre der Einsatz geeigneter Mem-
branprozesse, welche somit geringere Betriebskosten versprächen. Aller-
dings sind entsprechend leistungsfähige Techniken noch zu entwickeln; die
damit verbundenen Installationskosten wären als relativ hoch einzuschät-
zen (Riemer 1995), was wiederum die Investitionen in diese Techniken
erschweren würde.

Die diversen Speicheroptionen müssen auf ihre Risiken im Hinblick auf
schleichende Remobilisierung von Kohlendioxid untersucht werden. Mög-
liche Doppelbelastungen zukünftiger Gesellschaften durch Emissionsfol-
gen konservativer Energietechnik und durch Leckagen von Kohlendioxid-
deponien wären sicher inakzeptabel. Folgende Konzepte sind in der Dis-
kussion:

– Die submarine Entsorgung ist eine Möglichkeit, die sehr kontrovers
diskutiert wird. Die Idee beruht auf der kontrollierten Einleitung von
CO2 in Meerwasser bei Nutzung von Lösungsvorgängen, was letztlich
der Erhöhung der natürlichen Kohlenstoff-Austauschraten zwischen
Atmosphäre und Hydrosphäre entspräche. Dabei sind Einlagerungen in
stabilen Meerwasserhorizonten mit niedriger Zirkulation unterhalb der
ozeanischen Thermokline vorzusehen (> 700 – 1000 m), um Remobili-
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sierungen des Gases zu verhindern. Es existieren diverse Transport- und
Entsorgungskonzepte, mit denen Kohlendioxid in verschiedenen
Aggregatzuständen und mit unterschiedlichen Konsequenzen für die
submarine Umwelt immobilisiert werden kann. Generell scheint die
submarine Entsorgung des CO2 im Hinblick auf die außerordentlich
großen ozeanischen Kapazitäten attraktiv zu sein. Zahlreiche ungelöste
Fragen lassen vermuten, dass die Nachteile dieses Konzepts seine Vor-
teile überlagern: So können sich ökologische Probleme aus der unver-
meidlichen Versauerung der benachbarten Meeresumgebung ergeben.
Eine klimabedingte Erwärmung der ozeanischen Gewässer kann die
oben erwähnten Sequestrierungskapazitäten zumindest auf lange Sicht
reduzieren (Prinn 1999). Des Weiteren scheint ein beträchtlicher
Umfang an unkontrollierten Remobilisierungen von CO2 auf lange
Sicht unvermeidbar zu sein, da Diffusion und Zirkulation auch in Tief-
seegebieten nicht aufgehoben sind. Lediglich eine Deponierung von
flüssigem CO2 auf dem tiefen Meeresboden wäre voraussichtlich stabil
(Herzog et al. 2000). Weiterhin wären akute Gefahren durch den spon-
tanen Auftrieb großer CO2-Bestände aufgrund von Übersättigungs-
effekten denkbar. Einen Eindruck hiervon vermitteln z.B. die fatalen 
Ausbrüche natürlichen CO2 des afrikanischen Vulkansees Nyos.60 Prob-
lematisch werden auch die vermutlich hohen Gesamtkosten für die
Sequestrierung sein, wenn der Aufwand für die notwendige Kohlen-
stoffseparation und der Transportaufwand berücksichtigt werden.61

Unabhängig davon wären die meisten Sequestrierungskonzepte hin-
sichtlich ihrer Machbarkeit weiter zu entwickeln und zu verifizieren
(Hendricks/Turkenburg 1997). Nicht zuletzt kann der beschränkte
Zugang zu geeigneten Meeresgebieten ein schwerwiegendes Problem
für Binnenstaaten darstellen. 

– Eine andere, möglicherweise vorteilhaftere Option könnte die unterir-
dische Lagerung von komprimiertem Kohlendioxid in kontinentalen
Tiefenwässern oder ausgebeuteten Öl-, Gas- oder Kohlelagern sein.

60 Siehe http://perso.wanadoo.fr/mhalb/nyos/index.htm
61 Außer bei der Trockeneisoption scheint der Einleitungsschritt selbst relativ kostengünstig zu sein

(Herzog et al. 2000).
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Deren Gesamtkapazität ist zwar deutlich geringer als die oben erwähnte
ozeanische, aber hier wäre eingeleitetes CO2 stabiler – ein gewichtiger
Vorteil! Andere Merkmale (Kosten, Entwicklungsbedarf) sind ver-
gleichbar mit denen der ozeanischen Sequestrierung (Herzog et al
2000). Erste vielversprechende Erfahrungen hierzu konnten im Sleip-
ner-Gasfeld gewonnen werden, wo Einleitungen im Umfang von 3%
der norwegischen Emissionen praktiziert werden (Kaiser/Schmidt
1998). Weitere positive Erfahrungen bestehen im routinemäßigen Ein-
pressen von CO2 zur Steigerung der Erdgasproduktion.

– Zusätzlich wäre auch die Bindung von Kohlenstoff in nutzbaren
Chemieprodukten oder Biokraftstoffen vorstellbar. Gleichwohl be-
grenzt die relativ kurze Lebensdauer dieser Güter den Umweltnutzen
dieses Konzepts erheblich (Riemer 1995).

2.2.2 Natürliche Senken für Treibhausgase

Die Stabilisierung atmosphärischer Treibhausgaskonzentrationen könnte
z.B. durch die Ausweitung natürlicher CO2-Senken gefördert werden. Es
bliebe allerdings fraglich, ob dies auch einen längeren Einsatz konventio-
neller Industrie- oder Energieinfrastrukturen und ihrer Prozesse erlauben
würde (Hoffert et al 2002). 

2.2.2.1 Landnutzungsänderungen

Aktuelle Konzepte gehen von geeigneten Landnutzungsmustern und resul-
tierenden Vegetationsbedeckungen aus, die das Potential zur Bindung
größerer Kohlenstoffmengen haben und dadurch Einfluss auf den natürli-
chen Kohlenstoffkreislauf gewinnen (siehe auch Rayner/Malone 1998). 

– Die CO2-Assimilation von Pflanzen ist ein natürlicher Prozess, der
durch adäquate Auf- oder Wiederaufforstungsmaßnahmen und den
Schutz bestehender Waldgebiete genutzt werden kann. Es stellt sich
aber die Frage, in wieweit verschiedene forstwirtschaftliche Konzepte
eine effektive und nachhaltige Bindung von CO2 erlauben. Letztendlich
ist hier die Bilanz von Assimilation und Dissimilation bedeutsam, die
sich mit zunehmendem Alter der Wälder verschlechtert. Eine Möglich-
keit ist es, bestehende Waldgebiete und ihre großen Bestände an Bio-
masse zu konservieren – allerdings ohne nennenswerten Zuwachs ihrer
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Kohlenstoffspeicher. Die Alternative wäre, raschwachsende Forste
anzulegen, die regelmäßig abgeholzt und wieder aufgeforstet würden,
um fortgesetzt Kohlenstoff seinem Kreislauf zu entziehen. Letzteres
würde allerdings mit den Zielen der Biodiversitätskonvention konfligie-
ren, die auch von vielen Vertragsparteien der FCCC ratifiziert worden
ist. Ein weiteres Problem dieses Ansatzes besteht darin, dass das anfal-
lende Holz oder seine Verarbeitungsprodukte dem Kohlenstoffkreislauf
dauerhaft entzogen werden müsste, was kaum realisierbar erscheint
(Schmidt 1998). Außerdem schließen „Slash-and-grow“-Verfahren
deren Anwendung in den Tropen aufgrund der negativen Folgen für die
Substanz tropischer Böden aus. Somit wären Regenwälder und ihre Bio-
masse unverändert zu erhalten – trotz ihrer geringen Nettoprimärpro-
duktionsraten. Die Intensivierung forstwirtschaftlicher Aktivitäten
könnte längerfristig auch in anderen Regionen zu einer Erschöpfung
essentieller Bodeninhaltsstoffe führen. Ferner sprechen bestimmte
pflanzenphysiologische Indizien für eine Verschlechterung der Netto-
primärproduktion in einer sich erwärmenden und zukünftig mit CO2

angereicherten Umwelt (Tangley 2001; Shaw et al. 2002; Percy et al.
2002; Schimel 1998). Aber auch singuläre Ereignisse, wie Waldbrände
oder endemischer Schädlingsbefall, können anvisierte Kohlenstoffbi-
lanzen obsolet werden lassen (Schimel/Baker 2002). Erschwerend
kommt hinzu, dass ungünstige, klimatisch wirksame Albedo-Effekte
von Aufforstungen in borealen Regionen deren Zielen entgegenwirken
können (Claussen/Ganopolski 1999). Ein anderer wesentlicher Nachteil
von Aufforstungskonzepten ist, dass dafür große Flächen benötigt wer-
den, die – zumindest in einigen Regionen – in Konkurrenz mit anderen
Nutzungsarten stehen würden. Daraus resultierende Markteffekte könn-
ten sich nachteilig auf die Verbraucherpreise lokaler landwirtschaftli-
cher Produkte (Steger 2002) sowie auf die Nachfrage für forstwirt-
schaftliche Produkte und den Holzhandel auswirken (Schäfer 2002).
Damit wären möglicherweise Forderungen der Nahrungsmittelproduk-
tion und der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung des Art. 2
FCCC tangiert, zumindest hinsichtlich ihrer regionalen Dimension.
Auch sind die mengenbezogenen Speicherkapazitäten der Biosphäre im
Vergleich zu den vorstehend erläuterten Sequestrierungsoptionen relativ
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gering (Riemer 1995). Eine zusammenfassende Bewertung dieses Kon-
zepts kann bestenfalls eine vorübergehende Milderung der Treibhausgas-
akkumulation in Zeitfenstern von Jahrzehnten in Aussicht stellen (IGBP
1998). Bestehende Potentiale für einen bescheidenen Biomassegewinn
und seine evtl. Berücksichtigung in klimapolitische Strategien (McDo-
well 2002) sollten daher nur als Ergänzung weiterer Maßnahmen gese-
hen werden (Metz et al. 2001).

Eine andere Möglichkeit der Steuerung von Kohlenstoffaufnahme und 
-abgabe durch geeignete Bodenbehandlung erfordert veränderte Land-
nutzungsstrategien (Mosier 1998). Das Ziel solcher Konzepte bestünde
in der Anreicherung von stabilem organischen Bodensubstrat. Das
gezielte Ausnutzen des sogenannten „Terra-Preta“-Phänomens tropi-
scher landbaulicher Methoden führt zur Anreicherung des Bodens mit
Rußpartikeln; diese Partikel sind extrem langlebig und speichern Koh-
lenstoff über Jahrhunderte (Glaser et al. 2001). Gleichwohl können die
Folgen intensiver tropischer Landwirtschaft aus anderen ökologischen
Gründen fragwürdig erscheinen. Andere Konzepte für moderate Tempe-
raturzonen sprechen für eine metastabile Bindung von organischem
Kohlenstoff als Humus, was durch Düngung mit Stallmist und Kompost
statt mit Kunstdünger62 erreicht werden könnte. Eine nachhaltige
Humusbildung könnte auch durch verringerte Pflügtiefe oder durch die
Umwandlung von Acker- in Weideland unterstützt werden. Allerdings
müsste hierbei mit verringerten Ernteerträgen gerechnet werden, was
wiederum mit der Nahrungsmittel-Bedingung des Art. 2 kollidieren
könnte. Zu bedenken ist ferner, dass in den Böden der meisten Kli-
mazonen Sättigungseffekte die Kapazitäten für Kohlenstoffbindung
begrenzen. Des Weiteren ist zu erwarten, dass langfristige Temperatur-
anstiege und/oder verstärkte Niederschläge die Stabilität gebildeter
Humusbestandteile beeinträchtigt, was letztlich zu einer (Re-)Mobili-
sierung der Klimagase CO2 oder CH4 führen könnte. Klimaänderungen
stellen daher die ohnehin begrenzten Möglichkeiten eines bodenorien-
tierten Kohlenstoffmanagement in Frage. Im Vergleich zu den Auffors-

62 Die weitgehende Abkehr vom Kunstdüngereinsatz würde zudem sogenannte „graue Emissionen“
aus der energieintensiven Agrochemie vermeiden. 
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tungsoptionen scheint der Erfolg geeigneter Bodenbearbeitungsmaß-
nahmen noch schwerer zu kontrollieren zu sein. 

Aus dem Vorstehenden kann geschlossen werden, dass sich das biogene
Kohlenstoffmanagement mehr auf den Schutz vorhandener organischer
Substanz (Holz, Humus) konzentrieren sollte, als auf unsichere bzw. frag-
würdige Strategien für die Fixierung zusätzlichen Kohlenstoffs.

2.2.2.2 Marine Kohlenstoffbindung 

Die oben erwähnten Probleme gezielter Landnutzungsänderungen zur För-
derung der Umwandlung von CO2 in organischen Kohlenstoff führen zu
der Frage, ob die marine Kohlenstoffbindung eine alternative Option wäre.
Entsprechende Konzepte sehen hierzu eine Eisendüngung pelagischer
Gebiete vor, da diese einen Mangel an dem für das Algenwachstum not-
wendigen Element aufweisen. Tatsächlich konnten Fe-Wachstumsbe-
ziehungen empirisch nachgewiesen werden; es bleibt aber fraglich, ob die
erwünschten Dosis-Wirkungs-Effekte erreicht und in den in Frage kom-
menden mobilen Ozeanschichten kontrolliert werden können (Hachtel
1997).63 Insbesondere die Diffusion von gelöstem Eisen in tiefere, nicht
lichtdurchflutete Bereiche würde die zusätzliche Kohlenstofffixierung von
Algen bremsen und damit die Effektivität dieses Konzepts begrenzen. Ein
wesentlich größeres Problem wäre jedoch die Unsicherheit über Verbleib
und dauerhafte Ablagerung von Algenbiomasse. Die relativ geringe Menge
an abgestorbener Kohlenstoffsubstanz in den Meeren könnte einen Hinweis
auf die Untauglichkeit dieses Konzepts darstellen (Metz et al. 2001). Wahr-
scheinlich werden große Mengen anfallender Biomasse z.B. durch mikro-
bielle Aktivität schrittweise abgebaut, wodurch langfristig CO2 remobili-
siert würde. Zudem ist davon auszugehen, dass die Eisendüngung negative
Auswirkung auf Meeresökosysteme hätte. Mögliche Beeinträchtigungen
ständen dann im Widerspruch zur Ökosystem-Bedingung des Art. 2.64 Vor
einer etwaigen Verfolgung dieses Konzepts wären daher weitere For-

63 Abgesehen von ihren möglichen negativen Umweltfolgen.
64 Außerdem wären vermehrte Dimethylsulfidemissionen und damit verbundene Auswirkungen auf

die Wolkenbildung als Nebenfolgen der Algendüngung zu untersuchen.
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schungsarbeiten notwendig, um dessen mögliche Folgen abschließend wis-
senschaftlich beurteilen zu können.

2.2.3 Anpassung an den Klimawandel

Emissionsminderung und Sequestrierungsmaßnahmen zielen auf die Stabi-
lisierung von Treibhausgasen ab. Dennoch werden gefährliche Störungen
des Klimasystems nicht sicher auszuschließen sein, da ein Stabilisierungs-
ziel nicht sofort zu erreichen ist: Auch ambitionierte Emissionsreduktions-
pfade könnten aufgrund der Trägheit des Klimasystems – zumindest in
einer Übergangsphase – von negativen Klimawirkungen begleitet sein.
Man bedenke, dass mehrere verletzliche Regionen und Sektoren bereits
vom jetzigen Klimawandel betroffen zu sein scheinen (IPCC 2001). Anpas-
sungsmaßnahmen sollten somit die Belastbarkeit solcher gefährdeten Sys-
teme verbessern – zumindest in dem Umfang, in dem Minderungsstrate-
gien ihre Wirkung auf regionaler Ebene kurzfristig verfehlen würden. Im
Ergebnis wären sowohl Anpassungs- als auch Minderungsstrategien auf
das ultimative Ziel der UNFCCC gerichtet, indem sie verschiedene Aspek-
te dieses Ziels aufgreifen. Sie ergänzen sich daher gegenseitig sowohl im
Hinblick auf unterschiedliche Zeitfenster als auch auf verschiedene räumli-
che Dimensionen.

Die Anpassungsmaßnahmen selber zielen ebenfalls auf unterschiedliche
Zeithorizonte, indem sie entweder graduelle Klimatrends oder Bedrohun-
gen durch singuläre Extremereignisse mit zunehmender Wahrscheinlich-
keit in den Blick nehmen.

– Anpassung an Klimatrends umfasst Strategien gegen langfristige Ten-
denzen globaler Erwärmung und geänderter Niederschlagsmuster. Ent-
sprechende Maßnahmen können regional sehr unterschiedliche Kli-
maanpassungen in den Bereichen Stadtplanung sowie Land- und Forst-
wirtschaft vorsehen, beispielsweise wassersparende Bodenbearbeitung,
Züchtung bzw. Anbau klimatoleranter Ackerfrüchte und Aufforstungen
mit robusten Baumarten.65 Die Abwehr von Vektorkrankheiten wird in

65 Des Weiteren können nicht-technische Optionen wie die Förderung des internationalen Handels
negative Klimawirkungen auf bisherige Subsistenzökonomien abmildern (siehe Abschnitt D1).
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diesem Zusammenhang meist auch erwähnt, wenngleich deren Ursa-
chen oftmals auch gesellschaftlich bedingt sind, was den Akteuren
zusätzliche Handlungsfelder eröffnet. In Küstennähe können Damm-
bauprojekte einen effektiven Schutz vor einem Meeresspiegelanstieg
darstellen;66 sie eignen sich aber auch für die

– Anpassung an kurzfristige Extremereignisse wie Sturmfluten sowie
Hochwässer entlang großer Flüsse und deren Folgen. Die Wiederher-
stellung von Retentionsflächen sowie angepasste Stadtplanung und
geeignete Bauvorschriften können gleichfalls auf diese Bedrohungen
reagieren, letztere auch auf Gefährdungen durch Hitzewellen und
schwere Stürme. Die Erweiterung von Speicherkapazitäten und andere
technische Maßnahmen können etwaige Engpässe der Wasserversor-
gung überbrücken helfen, die durch wahrscheinlich häufiger werdende
Dürreperioden in bestimmten Regionen verursacht werden.

Diese beispielhaft genannten Anpassungsmöglichkeiten sind zusammen
mit den Minderungsoptionen als potentielle Maßnahmen der Umweltvor-
sorge zu verstehen, die in Bezug auf Art. 2 imstande wären, eine gefährli-
che Störung des Klimasystems zu verhindern. Entsprechend vorsorgende
Adaptionen wären nach dem Verständnis des IPCC (2001) „proaktiver“
Natur. Daher und im Gegensatz dazu wären nachsorgende Lösungen wie
Klimafonds, Versicherungen und handelbare Derivate hier nicht als rele-
vant zu betrachten, da sie nicht auf der Ebene potentieller Klimagefahren
ansetzen.67 Sie können lediglich durch Kostenausgleich auf bereits entstan-
dene klimabedingte (monetarisierbare) Schäden oder Verluste reagieren,
die es laut Art. 2 jedoch zu vermeiden gilt. 

2.3 Ausblick

Diverse geeignete Optionen könnten ihre Wirkung innerhalb verschiedener
Zeitfenster realisieren. Ihre sinnvolle Kombination verspricht dauerhafte
Lösungen für die Verhinderung gefährlicher anthropogener Störungen des

66 Die Erfahrung und Praxis der Niederlande demonstriert dies. Dennoch werden zusätzliche
Anstrengungen erforderlich sein, um nachteilige Grundwasserveränderungen zu vermeiden
(Anstieg des Grundwasserspiegels, Versalzung).

67 Zudem sind sie keine technischen Optionen i.e.S.
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Klimasystems. Eine Reihe vielversprechender Optionen könnte wie folgt
beschrieben werden: Die konsequente Ausnutzung bestehender Potentiale
des Energiesparens und der Effizienzsteigerung aller Energiesysteme und 
-verbraucher sowie ein angemessener Umstieg auf kohlenstoffärmere
Brennstoffe könnten in kurzer Frist erhebliche Emissionsreduktionen
ermöglichen. Die Maßnahmen mögen – durch geeignete Landnutzung –
vom Schutz biogener Kohlenstoffsubstanz (Wälder, Humus) begleitet wer-
den. Gezielte Anpassungen gegen Extremereignisse könnten dabei den
anfälligsten Regionen helfen.

Auf längere Sicht wäre der Anteil erneuerbarer Energien (Wind, Biomasse,
Sonne) beträchtlich zu erhöhen. Geeignete und aufeinander abgestimmte
Energiewandlungs- und Energieverteilungstechniken (Brennstoffzellen,
Wasserstofftechnik, dezentralisierte Infrastrukturen) müssen gleicher-
maßen verfügbar sein. In einer Übergangsphase könnten geeignete Kohlen-
stoffseparations und -speicheroptionen (Membrantechnik, unterirdische
Endlagerung) die Dekarbonisierung der Energiesysteme unterstützend
begleiten. Parallel dazu scheint die Adaption an Klimatrends und ihre
Gefährdungen – verursacht durch historische Emissionen – geboten zu
sein.

Entsprechend notwendige technische Innovationen im Energiesektor und
anderen Bereichen sind im Interesse ihrer Verfügbarkeit rechtzeitig einzu-
leiten und zu verfolgen.
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E. ETHISCHE ANALYSE

1 Einleitung

1.1 Das Stabilisierungsziel

Die vorhandenen atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen – nicht
die zuströmenden Treibhausgasemissionen – sind Auslöser der globalen
Erwärmung. Art. 2, FCCC befasst sich daher bei der Suche nach einem
„sicheren“ Niveau mit dem Bestand der Treibhausgase. Das Endziel der
FCCC einschließlich aller in der Zukunft noch von den Vertragsparteien zu
ratifizierenden Abkommen liegt also in der Stabilisierung der atmo-
sphärischen Treibhausgaskonzentrationen „auf einem Niveau, auf dem eine
gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird“. Der
Begriff „gefährlich“ hat weniger (natur-)wissenschaftliche Geltung, da er
zwingend mit normativen Fragen verbunden ist. Somit kann keine Ausle-
gung von Art. 2 umhin, ethische Fragestellungen zu behandeln (Toman
2001, S. 1). 

Das Endziel ist mit drei anderen Nebenzielen verbunden (Nahrungsmittel-
produktion, Anpassung der Ökosysteme, wirtschaftliche Entwicklung), die
bereits im vorausgehenden Kapitel (D.) dieser Studie untersucht worden
sind. Es wird hier die Auffassung vertreten, dass diese Ziele Bedingungen
des Endziels darstellen, die unterschiedlich interpretiert werden können.68

Solche Interpretationen basieren auch auf ethischen Grundsätzen. Somit
impliziert jede Interpretation von Art. 2 bestimmte Normen und Wert-
vorstellungen.

Das IPCC geht allerdings davon aus, dass es „derzeit unmöglich ist, ein
global akzeptiertes Niveau einer stabilen Treibbausgaskonzentration fest-
zulegen“ (TAR, WG III, S. 673). Diese Skepsis wird im Weiteren kritisch
zu hinterfragen sein.

68 Hier wird die Hypothese aufgestellt, dass die Beziehungen zwischen dem Endziel und den drei
Bedingungen klarer definiert werden können, wenn deren zeitlicher Bezug vorläufig ausgeblendet
wird.
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1.2 Die verschiedenen Konkretisierungsbereiche

Art. 2 wird oft in Verbindung mit den fünf Grundsätzen des Art. 3 der
FCCC betrachtet. Die FCCC legt fest, dass diese Grundsätze („gemeinsa-
me, aber unterschiedliche Verantwortlichkeiten“, „Führungsrolle der ent-
wickelten Länder“, „Vorsorgemaßnahmen“, „geringe Kosten“, „nachhalti-
ge Entwicklung“) Orientierungshilfen darstellen, mit denen das Endziel der
FCCC erreicht werden soll. Zunächst sollen hier vier verschiedene Ausle-
gungs- und Spezifizierungsbereiche unterschieden werden:

– Spezifizierung gefährlicher Treibhausgasniveaus (Bereich 1),

– Spezifizierung der Beziehungen zwischen Stabilisierungsziel und Ne-
benbedingungen (Bereich 2),

– Spezifizierung im Hinblick auf andere Artikel der FCCC (Bereich 3),

– Spezifizierung im Hinblick auf andere UN-Vertragssysteme (Bereich 4).

Vielversprechend scheint zunächst die Betrachtung der Bereiche 1 und 2 zu
sein, um die Analyse dann auf umfassendere Bereiche auszudehnen. Versu-
che, die Analyse in entgegengesetzter Richtung durchzuführen, wären auf-
grund der steigenden Zahl miteinander konkurrierender Auslegungsmodel-
le zum Scheitern verurteilt. Daher liegt der Fokus hier auf den ersten zwei
Bereichen.

2 Die Rede von „gefährlicher Störung“, Kommentare
des TAR-Synthese-Berichts (Frage 1) und ethische
Gesichtspunkte

2.1 „Gefährlichkeit“ – ein offener Begriff

Die FCCC hat den Begriff der gefährlichen Treibhausgaskonzentration in
keiner Weise spezifiziert. Bei der Verfassung der FCCC wurde es zunächst
als wichtiger erachtet, eine Konvention als Basis zu schaffen, um später die
Treibhausgasemissionen durch das Kyoto-Protokoll (KP) und andere
Abkommen zu steuern.69 Mittlerweile wird in der einschlägigen Literatur
von vielen Verfassern gefordert, die ausstehende Konkretisierung in Angriff

69 Eine Analyse des Kyoto-Protokolls wurde u.a. vorgenommen von Oberthür & Ott (1999).
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zu nehmen. Eine sorgfältig begründete Spezifizierung von Art. 2 könnte im
Rahmen eines Lernprozesses zu einer Weiterentwicklung des Kyoto-Proto-
kolls beitragen, an dem eine Vielzahl von Interessenvertretern beteiligt ist.
Das IPCC sollte sich daher im Fourth Assessment Report (FAR) der IPCC
auch mit einer detaillierten Spezifizierung von Art. 2 befassen. 

TAR/WG III argumentiert, dass der Begriff „gefährlich“ offen für diverse
Auslegungen seitens der Vertragsparteien der FCCC ist (S. 609).70 Das
Vorhaben, Art. 2 nach ethischen Gesichtspunkten auszulegen, beruht auf
der Annahme, dass eine akzeptierbare Interpretation trotz tiefgreifender
Interessensunterschiede unter den Mitgliedern von CoP im Bereich des
Möglichen liegt.

In den Kulturwissenschaften folgen Interpretationen und Auslegungen
strengen Regeln. In den Naturwissenschaften können Interpretationen
dagegen unterschiedlich strikt sein: Sie haben im Vergleich zu empirischen
Daten, kontrollierten Experimenten oder folgerichtigen Verfahren die Aura
des „Subjektiven“ und Beliebigen. In der vorliegenden Analyse wird gefor-
dert, Interpretationen anhand wissenschaftstheoretischer Standards als
systematische Vorhaben anzugehen. Dabei wird angenommen, dass nicht
jede Interpretation die gleiche Geltung oder „Qualität“ hat. Dies ermög-
licht, etwaigen relativistischen Tendenzen in kulturellen und ethischen
Zusammenhängen entgegenzustehen. Dieser Ansatz wendet sich nicht nur
gegen einen Relativismus sondern auch gegen die generelle Skepsis hin-
sichtlich langfristiger Lernprozesse im Bereich von Klimastrategien, da
grundsätzlich akzeptierbare Grundsätze vorausgesetzt werden können. Die-
se Grundsätze hätten bis zu ihrer etwaigen Revision provisorische Geltung.

2.2 Rationale Beurteilung einer „gefährlichen Störung“?

Bisherige Kommentierungen zu Art. 2 sind zumeist spärlich und knapp
gehalten. Oberthür & Ott (1999, S. 33f) sprechen davon, dass der nicht-spe-

70 Die Vertragsparteien sind Nationalstaaten (oder Gruppen solcher Staaten) mit Eigeninteressen. Die
miteinander in Konflikt stehenden Interessenlagen der EU, der G77, CIS, AOSIS, JUCANZ sowie
der OPEC sind bereits in mehreren Abhandlungen analysiert worden. Wie also sollte CoP ange-
sichts tiefgreifender Interessensunterschiede eine Einigung über die Auslegung von Art. 2 erzielen
können? 
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zifische Charakter dieses Ziels unterschiedliche Auslegungen zulässt
„wobei die Notwendigkeit von Anpassung an Klimawandel und von dessen
Minderung eingeräumt wird“. Nur wenige Interpretationsansätze gehen
über solche (trivialen) Aussagen hinaus.71

Die erste Frage des IPCC Synthese-Reports (IPCC 2001, TAR/SR, S. 2) lau-
tet: „What can scientific, technical, and socio-economic analyses contribute
to the determination of what constitutes dangerous anthropogenic interfe-
rence with the climate system as referred to in Art. 2 of the Framework Con-
vention on Climate Change?“ Die Antwort erscheint unbefriedigend: IPCC
argumentiert, dass die Wissenschaften zwar notwendige Informationen für
politische Entscheidungen liefern können, dass aber Entscheidungen „on
what constitutes ‘dangerous anthropogenic interference’ with the climate
systems“ auf „value judgements determined through socio-political proces-
ses“ beruhen (TAR, Synthesis Report, S. 38). Es zeigt sich eine Kluft zwi-
schen der Frage und der Antwort, da es um den möglichen Beitrag naturwis-
senschaftlicher, technischer und sozio-ökonomischen Wissens geht, die Ant-
wort sich aber nur auf die Notwendigkeit beschränkt, Werturteile zu fällen.
Im TAR scheinen wissenschaftliche Informationen einschließlich ihrer
Unsicherheiten und Aussagewahrscheinlichkeiten auf der einen und den
Werturteilen auf der anderen Seite durch einen tiefen Graben voneinander
getrennt zu sein. Man ist konfrontiert mit der alten Begriffsdichotomie von
Weber zwischen Fakten und Werten. Es trifft zwar zu, dass Werturteile nicht
aus Tatsachen hergeleitet werden können („naturalistischer Fehlschluss“); es
gibt indes Wege, Werturteile sowohl durch empirische Information als auch
durch ethische Grundsätze zu rechtfertigen. Es hat den Anschein, als ob im
TAR eine tiefgreifende Skepsis über die intersubjektiv gültige Rechtferti-
gung (ethischer) Werturteile bestünde. Zudem gibt der TAR keinerlei Hin-
weise auf die politischen Prozesse, mit denen Werturteile festgeschrieben
werden. Die normative Bedeutung politischer Prozesse bleibt somit unklar.

Im Band der WG II zum TAR wird folglich kein Stabilisierungsniveau vor-
gegeben, da nach deren Sicht die Wissenschaft keine Werturteile fällen
sollte: „This report does not make any judgements about what level of con-

71 Der Wortlaut von Art. 2 macht Anpassung aber nicht explizit.



132

centrations is ‚dangerous‘ because that is not a question of science per se,
but a value judgement about relative risks and trade-offs“ (WG II, p.77).
Gut unterrichtete politische Entscheidungsträger „könnten“ darüber urtei-
len, welche Risikoniveaus akzeptabel sind. Im WG II werden einige
ernstzunehmende Bedrohungen für die Nahrungssicherheit, den Verlust
von Ökosystemen (und Biodiversität) und für die Nachhaltigkeit genannt,
ohne die Wünschbarkeit bestimmter Stabilisierungsniveaus zu erörtern.
Der Begriff des „Wünschenswerten“, der dennoch in einigen IPCC-
Erklärungen mit Blick auf Stabilisierungsniveaus Verwendung gefunden
hat, scheinen Werturteile lediglich als Gegenstand von Präferenzen zu
sehen. Diese Sicht würde allerdings in die Irre führen, da die Stabilisierung
von Treibhausgaskonzentrationen eine Sache von Gerechtigkeit zwischen
den Generationen ist, die entsprechende Verpflichtungen nach sich ziehen.

Dennoch werden im TAR einige Kriterien genannt, die in diesem Zusam-
menhang angemessene Beurteilungen ermöglichen könnten. Hierzu zählen:

– Veränderungen extremer Klimaereignisse,

– mögliche abrupte und irreversible Änderungen von Meeresströmungen
sowie Abbrüche größerer Eisdecken,

– Risiken für einzigartige und bedrohte Ökosysteme,

– Risiken im Zusammenhang mit extremen Wettererscheinungen, 

– Verteilung der Folgewirkungen,

– Risiken ausgedehnter Ereignisse mit hohem Schadenspotential.

Solche Kriterien sind offensichtlich nicht rein „physischer“ Natur, stehen
sie doch in Beziehung zu normativen Fragen, wie mögliche Extremereig-
nisse, der Verlust natürlicher Systeme und andere Risiken zu bewerten sind.
Auch „physische“ Kriterien sind implizit mit ethischen Grundsätzen der
Risikobeurteilung verbunden. 

Somit lassen sich zwei Auslegungsansätze der Formulierung von „value
judgements determined through socio-political processes“ (TAR) gegen-
überstellen:

Auslegungsansatz 1: Mit Werten sind ausschließlich Präferenzen gemeint.
Urteile über Werte beinhalten immer Kompromissnotwendigkeiten und
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können nicht verallgemeinert werden. Rationalität befasst sich hier mit der
Nutzenmaximierung, bei der Staaten als rationale Beteiligte („Spieler“) zu
verstehen sind. Eine altruistische Gesinnung wäre in der internationalen
Politik nicht üblich. Ein Werturteil entspräche folglich einer Anhäufung
abgewogener Interessen, die Annahmen darüber beinhaltet, wie mit Risiken
umzugehen ist und wie eine Zusammenarbeit mit anderen rationalen Betei-
ligten aussehen kann. Politische Prozesse wären dann nichts anderes als
Verhandlungen zwischen rationalen Interessenvertretern (Staaten, Firmen,
NGO etc.). Die Ergebnisse dieser Verhandlungen können (bis zu einem
gewissen Grad) spieltheoretisch erklärt und vorhergesagt werden.

Auslegungsansatz 2: Das normative Konzept muss in zweckmäßige Kate-
gorien untergliedert werden. Jede heranzuziehende ethische Theorie muss
sich auf ein Gerüst von Kategorien stützen, das wesentlich umfangreicher
ist, als dies das Konzept der Präferenzen (oder Interessen) vorsieht. So wie
einige, aber nicht alle Werte Präferenzen sind, sind einige, aber nicht alle
politischen Prozesse Verhandlungssache. Zuweilen erscheint es möglich,
akzeptierbare Interessen aus der Perspektive (globaler) Bürger auszuma-
chen, wie im Fall langfristiger Umweltprobleme. Dabei ist „Globales
Bürgertum“ kein Widerspruch in sich angesichts der Globalisierungsten-
denzen. Faire Verhandlungen werden somit nicht nur von Interessen gelei-
tet, sondern auch von zentralen ethisch gerechtfertigten Grundsätzen.
Soweit relevante moralische Überzeugungen legitimierbar sind, kann davon
ausgegangen werden, dass die CoP-Staaten, die sich mit einem gemeinsa-
men Anliegen der Menschheit befassen, als neu entstehende moralische
Gemeinschaften zu verstehen sind, die ein „ethisches Recht“ anstreben.

Der erste Auslegungsansatz erscheint „realistisch“, die zweite dagegen
mehr „idealistisch“. Zwischen diesen beiden Extremen Auslegungen sind
weitere Interpretationsansätze denkbar. Jeder Beteiligte, der in die Debatten
über Art. 2 involviert ist, sollte zumindest seinen eigenen Auslegungsansatz
hinsichtlich solcher Formulierungen, wie „festgelegt durch politische Pro-
zesse“ oder „muss politisch gelöst werden“ offen legen und sich dadurch
innerhalb der politischen Theorie positionieren. 

TAR liefert nun keine überzeugende Auslegung von Art. 2. Auf der einen
Seite scheut er, eine Beurteilung abzugeben, während er aber andererseits
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einige Kriterien für hohe Risiken erwähnt, die ein gewisses Maß an Vorsor-
geverpflichtungen implizieren. Er unterstellt somit das Zugrundeliegen
eines schlecht definierten politischen Konzepts. 

Einen ähnlichen Standpunkt vertreten Schneider & Azar (2001, S. 1): „Pre-
cise statements of what is ‘dangerous’ are not possible, since (a) the degree
of harm from any level of climate change is subject to a variety of uncer-
tainties and (b) the extent to which any level of risk is ‘acceptable’ or ‘dan-
gerous’ is a value judgement.“ Die Unmöglichkeit einer präzisen Spezifi-
zierung wird direkt in Bezug gesetzt zu der Unvermeidbarkeit, ein Wertur-
teil zu fällen. Der entscheidende, aber mehrdeutige Begriff scheint „präzi-
se“ zu sein. Es wird kein Argument angeführt, warum Unsicherheiten und
die Notwendigkeit eines Werturteils die Spezifizierung von Art. 2 unmög-
lich machen sollten. Von den Verfassern wird offenbar ein scharfer Gegen-
satz zwischen der Präzisierung auf der einen und den Werturteilen auf der
anderen Seite geltend gemacht, obgleich die Spezifizierung von Normen
und Grundsätzen in deontischer Logik und angewandter Ethik durchaus
üblich sind. Die Verfasser argumentieren weiter, dass die Spezifizierung
eines gefährlichen Niveaus „in der politischen Arena entschieden werden“
muss, ohne die entsprechenden Prozeduren zu erörtern. Auch hier steht ein
Konzept für die politische Entscheidungsfindung aus.

2.3 Von der Problembeschreibung zur Normsetzung

Das IPCC argumentiert folgendermaßen hinsichtlich einer möglichen Spe-
zifizierung von Art. 2: „The basis for determining what constitutes ‘dan-
gerous anthropogenic interference’ will vary among regions, depending both
on the local nature and consequences of climate change impacts, and also
on the adaptive capacity available to cope with. It also depends on mitiga-
tion capacity“ (SR, S. 38). Es erscheint unklar, ob hier nur eine Vorhersage
getroffen wird („will vary“) oder ob hiermit ein „bottom-up“-Ansatz für die
Spezifizierung gefährlicher Niveaus empfohlen wird. Bei einem solchen
„bottom-up“-Ansatz ist es scheinbar jedem Staat selbst überlassen, von sei-
nem eigenen Standpunkt her abzuschätzen, ob er (wahrscheinlich) von
einer bestimmten Treibhausgaskonzentration sowie von Emissionsreduk-
tionen profitieren würde („Gewinner“) oder nicht („Verlierer“). Wenn dem
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so wäre, würde eine Auslegung von Art. 2 durch separate Erwartungen und
Vermutungen über regionale Anpassungsfähigkeiten in eine Schieflage
geraten. Dieser selektive Ansatz schwächt Aussichten darauf, akzeptable
Spezifizierungen von Art. 2 zu erzielen, da die jeweiligen Erwartungen und
Vorhersagen unterschiedlich ausfallen werden. In der ethischen Theorie
werden dagegen andere Ansätze vertreten, die jeden dazu bringen, auch
„die Perspektive des anderen einzunehmen“. Eine solche Perspektive durch
„Übernahme einer universalen Rolle“ scheint eine notwendige Bedingung
für eine akzeptierbare Auslegung von Art. 2 zu sein. So gesehen, lässt TAR
den ethischen Aspekt vermissen.

2.4 Die Rolle der Ethik

Ethik reflektiert über globale, langfristige, strittige und solche Probleme,
bei denen viel auf dem Spiel steht. Diese Reflexion widmet sich daher
auch zentralen Fragen zukünftiger Klimaverhandlungen.72 Sie leugnet
weder wissenschaftliche Unsicherheiten noch Interessenkollisionen der
Vertragsparteien, sondern beurteilt diese aus einem ethischen Blickwinkel.
Wenn die ethische Perspektive generell, universell und unvoreinge-
nommen (und in gewisser Weise auch egalitär) sein soll, darf niemand die
Analyse der Klimafolgen nur auf sein eigenes Land beschränken. Daher ist
es ethisch unzulässig, sich bei der Beurteilung von Klimafolgen nur von
der Frage leiten zu lassen, ob der eigene Staat (und seine Wirtschaft) unter
den „Gewinnern“ oder unter den „Verlierern“ des Klimawandels zu finden
sein wird.73 Der ethische Standpunkt erfordert die Übernahme einer uni-
versalen Rolle und damit eine gleichberechtigte Betrachtung von In-
teressen. Eine solche Perspektive würde auch den Schwachen und Armen
besser gerecht, in dem alle Beteiligte als gleichberechtigte Partner wahrge-
nommen werden, die einerseits mit einem gemeinsamen Problem konfron-
tiert sind, das sich andererseits aber auf die einzelnen Partner unterschied-
lich auswirkt.

72 siehe auch Wiegandt 2001.
73 Diese Perspektive wäre nur dann ethisch einwandfrei, wenn sich die moralische Sicht in einer

streng kommunitaristischen („parochiale“) Weise äußern würde. Somit sind hinsichtlich der Spezi-
fizierung von Art. 2 Folgenbeurteilungen mit ethischen Abwägungen zwingend verknüpft.
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3 Skepsis gegen eine akzeptierbare Auslegung von 
Art. 2 ? 

Versuche, Art. 2 zu spezifizieren und zu interpretieren, scheinen aus mehre-
ren, von Skeptikern vertretenen Gründen zum Scheitern verurteilt zu sein,
was politische Konsequenzen hätte. Die Autoren behaupten, dass diese
Skepsis nicht frei von Werturteilen ist. Insbesondere eine radikale Skepsis
hält keine praktikablen Lösungen für die Gesellschaft bereit. Skepsis ist
durch implizite Kriterien bedingt, die das Verhältnis von Vertrauen und von
Misstrauen bestimmen. Somit ist es legitim, nach Gründen tiefer Skepsis zu
fragen, die beispielsweise auch Nebenzwecke vermuten lassen.

Wer immer der generellen Verpflichtung von Art. 2 als „richtig“ oder „gut“
zustimmt, kann nicht Verfechter einer radikalen Skepsis sein. Andernfalls
muss seine Skepsis auf Gründen basieren, die für das Problem der Spezifi-
zierung charakteristisch sind. Somit bedarf die Skepsis einer näheren
Betrachtung.

3.1 Das Argument des Nichtwissens

Die folgende Erklärung von J. L. Connaughton, dem Vorsitzenden des
Rates für Umweltqualität im Weißen Haus, steht beispielhaft für eine skep-
tische Haltung hinsichtlich der Konkretisierung von Art. 2:

(http://commerce.senate.gov/hearings/hearings0202.htm):

„The President has reaffirmed America’s commitment to the goal of
stabilizing atmospheric greenhouse gas concentration at a level that
will prevent dangerous interference with the climate. At the same time,
the President noted that given current scientific uncertainties, no one
knows what that level is. This underscores the importance of the
President’s focus on science and technology.“ 

Präsident G.W. Bush hat diese Position bekräftigt: „No one can say with
any certainty what constitutes a dangerous level of warming“ (11/6/2001,
Zitat aus O’Neill & Oppenheimer 2002, S. 1971). Somit ist die in Art. 2
eingebettete Verpflichtung vom Präsidenten der Vereinigten Staaten sowohl
bestätigt als auch gegenstandslos gemacht worden. Es wird argumentiert,
dass die in der Wissenschaft bestehenden Unsicherheiten keinerlei Spezifi-
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zierung eines gefährlichen Niveaus zulassen. „No one knows“ sagt aus,
dass es keinen Beteiligten gibt, der eine Vorstellung von diesem gefährli-
chen Niveau hat. Diese Art der Argumentation kann hier als „no-knowl-
edge“-claim bezeichnet werden.74 Der „no-knowledge“-claim in Verbin-
dung mit einer „wait-and-see“-Strategie wird dazu führen, dass niedrige
Stabilisierungsziele (450-500 ppm CO2) innerhalb absehbarer Zeiträume
selbst dann unerreichbar sein werden, wenn der wissenschaftliche Fort-
schritt die Erkenntnislage erheblich verbessert. Es ist also ein moralisch-
relevanter Entschluss, sich im Falle wissenschaftlicher Unsicherheit für
„wait-and-see“-Strategien zu entscheiden. 

Daher scheint die Frage des angemessenen Umgangs mit Unsicherheit hier
angebracht zu sein.75 Dabei ist zu vergegenwärtigen, dass (u.U. von den
selben Akteuren) andere ebenfalls aufwändige politische Entscheidungen
sehr wohl unter Bedingungen von Unsicherheit getroffen werden (z.B.
Kriegsführung). Es ist fraglich, was am Klimawandel so außergewöhnlich
ist, dass Ungewissheit ein Nicht-Handeln rechtfertigen soll, im Falle von
Terrorismusgefahren und diktatorischen Regimes aber gleichwohl ein vor-
sorgliches Eingreifen legitimieren. 

Auf den ersten Blick sind die Begriffe Unsicherheiten und Kenntnisse
gegensätzlicher Natur. Unsicherheiten scheinen anzudeuten, dass „wahre“
Kenntnisse nicht vorliegen. Somit geht der „no-knowledge“-claim davon
aus, dass Unsicherheiten hier vollständig vorliegen. Dieser Schluss trifft
nur zu, wenn außer empirischen keine weiteren Kenntnisse anerkannt wer-
den bzw. wenn Wahrscheinlichkeitsaussagen nicht als „echte“ Erkenntnisse
gelten. Wenn aber auch ethische Erkenntnisse zu berücksichtigen sind, und
wenn Kenntnisse im Bereich von Wahrscheinlichkeiten als solche anzuer-
kennen sind, sind Rückschlüsse von empirischen Unsicherheiten zum „no-
knowledge“-claim nicht berechtigt. Dieser „claim“ kann nur gelten, wenn
andere Kenntnisquellen per Definition ausgeschlossen werden oder wenn
meta-ethische Positionen die Existenz universaler moralischer Geltungsan-

74 Die „no-one-knows“-Argumentation widerspricht dem Vorsorgeansatz von Art. 3.
75 Zudem sollten Skeptiker auch solche Wirtschaftsanalysen berücksichtigen, die zu dem Schluss

kommen, dass Unsicherheiten sogar striktere Emissionsreduktionen rechtfertigen würden (Pizer
1999). 
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sprüche verneinen. Skeptiker müssen also den Begriff der Kenntnis definie-
ren, auf denen ihr „claim“ beruht. Pragmatisch lässt sich der angebliche
Widerspruch zwischen Kenntnis und Unsicherheit nicht aufrecht erhalten,
so wie man weiß, dass man beim Schwimmen in einem unbekannten See
vorsichtig sein sollte.

Man kann auch die skeptische Beurteilung einer profunden Unsicherheit
ethischen Wissens nicht mit einem generellen Optimismus im Hinblick auf
technischen Fortschritt und Anpassungselastizität kohärent verbinden,
indem man beispielsweise sagt: „Angesichts umfangreicher Ungewissheit
und moralischer Beliebigkeit sollte man auf menschlichen Erfindungs-
reichtum und resultierende Anpassungsoptionen setzen.“ Wenn ein derart
hohes Vertrauen in die Anpassungsfähigkeit mit einer tiefen Skepsis über
Unsicherheiten und ethische Rechtfertigung verbunden wird, ist zu zeigen,
nach welchen Kriterien Vertrauen und Skepsis jeweils zugemessen werden.

3.2 Forderungen nach „objektiven“ Schwellenwerten

Eine weitere Argumentation von Skeptikern ist diese:

1. Eine begründete Spezifizierung von Art. 2 müsste Ergebnis empirischer
Beobachtungen und Messungen sein.

2. Beobachtungen oder Messungen sicherer Stabilisierungsniveaus sind
aber nicht möglich.

3. Eine begründete Spezifizierung von Stabilisierungsniveaus ist daher
nicht möglich.

4. Art. 2 muss demzufolge unspezifiziert bleiben.

Prämisse 1 ist aber irreführend. In einigen Fällen können Schwellenwerte
durchaus „objektiv“ gemessen werden, wenn bestimmte Umweltziele
gesetzt worden sind (z.B. wenn die Pflanzen-Spezies a in einer bestimmten
Region erhalten werden soll, dann sind bestimmte ökologische Parameter
bei einem Wert x für den Erhalt der Spezies kritisch). Diese Schwellenwer-
te können zwar als Grenzwerte definiert werden. Das Argument, ein etwai-
ges „sicheres“ Stabilisierungsniveau müsse ggf. empirisch als natürlicher
Schwellenwert aufzufinden und zu messen sein (Schmalensee 1998, S.
150), folgt aber nicht zwingend daraus. Aus Sicht dieser (falschen) Annah-
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me zeigt sich, dass ein solcher Wert im Klimasystem nicht existiert bzw.
„imaginär“ wäre (Schmalensee). Daher, so Schmalensee, sollten Entschei-
dungsfindungen besser auf Kosten-Nutzen-Analysen basieren. Eine legiti-
me Spezifizierung von Art. 2 hingegen ist nicht zu einer solchen „Existenz-
Vermutung“ verpflichtet. Die Möglichkeit, eine ethische Beurteilung über
einen Grenzwert abzugeben, der noch zu bestimmen („thesei“) und nicht in
der Natur zu finden ist („physei“), kann durch das o.g. Argument nicht aus-
geschlossen werden. 

3.3 Das Argument der Beliebigkeit

Es könnte argumentiert werden, dass jegliche Spezifizierung letztendlich
immer arbiträr bleiben wird. Eingedenk dieses Behauptung und der Tat-
sache, dass willkürliche Festsetzungen Verpflichtungen nicht rechtfertigen
können, bräuchten entsprechende Verpflichtungen zur Reduktion von Treib-
hausgasemissionen nicht akzeptiert werden. Das Problem der „Willkürlich-
keit“ könnte gleichermaßen mit dem „no-knowledge-claim“ wie folgt ver-
knüpft werden: Eine Spezifizierung, die nicht auf empirisch wahren
Erkenntnissen basierte, wäre willkürlich und damit nicht zu rechtfertigen. 

Es wird hier implizit eine Dichotomie zwischen gültigen Beweisen und
Willkürlichkeit konstruiert, die aber so nicht besteht. Vielmehr sollten wohl
bedachte und ausgewogene Beurteilungen als alternative Grundlage von
Entscheidungen unter Ungewissheit erwogen werden. So erscheint es unter
dem Beliebigkeitsargument zunächst fragwürdig, dass alle denkbaren Ver-
suche, Niveaus zu bestimmen oder Zielsetzungen zu quantifizieren, glei-
chermaßen willkürlich wären. Denn es wäre nicht ausgemacht, dass die
Wahl eines Stabilisierungsniveaus von beispielsweise 850 ppm CO2 ebenso
willkürlich wäre wie die Festlegung auf 500 ppm. 

Die Verfasser gehen davon aus, dass sich je nach Art und Umfang der Inter-
pretation Strategien anbieten, mit denen eine Willkür bei der Spezifizierung
von Art. 2 reduziert werden kann. Willkür ist weniger durch ein „entwe-
der/oder“ bedingt, sondern kann sich stufenweise entwickeln und wird
demzufolge auch schrittweise zu reduzieren sein. Die hypothetische Struk-
tur möglicher Spezifizierungsargumente kann nicht automatisch mit Belie-
bigkeit gleichgesetzt werden (Abschnitt 3.4). Zudem werden einige Ausle-



140

gungsmodelle von Art. 2 weniger willkürlich sein als andere. Daher sollte
CoP den Versuch unternehmen, Beliebigkeit so weit wie möglich zu ver-
meiden. Dennoch mag schlussendlich noch Raum für arbiträre Wahlmög-
lichkeiten verbleiben, was aber eine grundsätzliche Skepsis nicht rechtferti-
gen würde.

Zur Veranschaulichung betrachte man andere Konkretisierungsmodelle wie
Altersbegrenzungen, die offensichtlich nicht „bewiesen“ sind, sondern vom
Gesetzgeber vorgegeben werden. Es wäre kurios, einen „ultimativen wis-
senschaftlichen Beweis“ zu führen, der es Personen bestimmten Alters
erlaubt, zu heiraten, Auto zu fahren oder über politische Programme abzu-
stimmen. Solche quantifizierten Standards und Begrenzungen sind –
zumindest im Durchschnitt und auf lange Sicht gesehen – für fast alle be-
troffenen Personen von Vorteil. In vielen Bereichen der umweltpolitischen
Entscheidungsfindung waren Zielsetzungen auch nicht zu beweisen. Ähnli-
ches gilt für Standards bei der Nahrungsmittelsicherheit oder der Überwa-
chung von Arzneimitteln. Ebenso könnte auch eine Bestimmung gefährli-
cher Treibhausgasniveaus angemessen sein. 

Ganz offensichtlich gibt es große Ermessensspielräume für die Beurteilun-
gen von Höchstgrenzen. Ökonomisch rationale oder moralisch argumentie-
rende Personen könnten unterschiedlicher Meinung sein über angemessene
Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 oder 50 km/h innerhalb geschlos-
sener Ortschaften; es würde sich aber niemand ernsthaft für 100 km/h aus-
sprechen. Mediziner mögen über den gefährlichen Grad x der Exposition
gegenüber einer toxischen Substanz uneinig sein, aber sie würden keine
Exposition empfehlen, die zehnmal so hoch wäre wie x. Dies mag auch für
die Spezifizierung gefährlicher Treibhausgaskonzentrationen gelten. Somit
wäre ein „Spielraum möglicher Treibhausgaswerte“ denkbar, der auf die
Spezifizierung von Art. 2 bezogen werden könnte. Dieser Spielraum könn-
te sich auf Urteile von Experten stützen (Tabellen C.1–C.3).

3.4 Der hypothetische Charakter von Spezifizierungen

Jede Auslegung von Art. 2 muss mit Annahmen über entscheidende
Klimasensitivitäten, über Anpassungsfähigkeiten, technische Möglichkei-
ten, Anfälligkeiten, nicht-lineare Ereignisse und dergleichen mehr im
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Zusammenhang stehen. Es ist bekannt, dass jede Spezifizierung notwendi-
gerweise von bestimmten Vorannahmen „abhängt“ (WBGU 2003b) und
daher hypothetisch sein muss. Somit wäre zu definieren, was „hypothe-
tisch“ ist. Die Bedeutung von „hypothetisch“, hat mit dem Verfahren zu
tun, mit dem eine Schlussfolgerung erreicht wird. Jedes Ergebnis ist hypo-
thetisch, da es auf Voraussetzungen beruht; dazwischen ist eine logische
Struktur gelagert.76 Somit lässt der hypothetische Charakter von Spezifizie-
rungen grundsätzliche skeptische Positionen nicht zu.

Schlussfolgerungen sollten dabei nach Rückschlüssen und Beurteilungen
differenziert werden. Normative Rückschlüsse sind Gegenstände deonti-
scher Logik. Entsprechende Schlussfolgerungen können für die Adressaten
verpflichtend sein, wenn mindestens eine der Prämissen normative Kraft
beansprucht. Somit hat die Schlussfolgerung bindenden Charakter „ob-
wohl“ sie auf hypothetischem Wege – also „unter bestimmten Annahmen“
– erreicht worden ist. Somit kann die Geltung ethischer Argumente nicht
mit dem Hinweis auf ihre hypothetischen Anteile in Abrede gestellt werden. 

Eine Beurteilung ist eine Stellungnahme, die mit Bezug auf ihre Vorannah-
men zwar plausibel ist, aber aus der Perspektive der Logik nicht unbedingt
stringent ableitbar sein muss. Die Spezifizierung von Art. 2 wird so eine
Beurteilungsaufgabe sein. Daher werden logische Schlüsse oder Beweis-
führungen für diese komplexe Aufgabe nicht begründbar zu erwarten sein.
Beurteilungen von Stabilisierungsniveaus werden also hypothetischer
Natur und dennoch legitim sein.

3.5 Paralyse durch ethische/moralische Pluralität?

Skeptische Behauptungen stützen sich auch auf das Argument des morali-
schen bzw. ethischen Pluralismus. Beurteilungen mögen durch partikuläre
Wertesysteme vorbestimmt sein, die nicht von allen CoP-Mitgliedern mit-
getragen werden. Dies ist zusammengefasst das Argument der „plurality-

76 Gemäß einer berühmten Definition ist jegliche Schlussfolgerung, die auf fraglichen Annahmen
beruht, hypothetisch. Rescher: „A hypothetical inference, is, of course, an inference made from a
‚hypothesis‘, that is, from a proposition whose truth status is doubtful or undetermined, or from a
proposition known or believed to be false“ (N. Rescher, Hypothetical Reasoning, Amsterdam,
1964, S. 1).
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of-moral-and-ethical-doctrines“. Moralischer Pluralismus wird mit dem
Vorhandensein mehrerer, miteinander konkurrierender und umfassender
Moraldoktrinen definiert; ethischer Pluralismus mit konkurrierenden
Ethiktheorien (Abschnitt E.8.1). Das Argument der Skepsis geht über die
Tatsache der beschreibbaren Pluralität hinaus. Entscheidend dürfte aber
sein, ob angesichts ethischer Pluralität gemeinsam getragene Beurteilungen
denkbar wären. Diese Möglichkeit kann grundsätzlich nicht ausgeschlos-
sen werden. Skepsis geht fälschlicherweise davon aus, dass unterschiedli-
che Moraldoktrinen und Ethiktheorien zwangsläufig auf voneinander
abweichende Schlussfolgerungen hinauslaufen müssten. Zum einen soll
gezeigt werden, dass im Falle des Art. 2 auf der Ebene der Schlussfolge-
rungen durchaus eine solide Konvergenz erwartet werden kann und dass es
zum anderen letztlich auf diese Übereinstimmung ankommt.

Man betrachte folgendes Fallbeispiel: Der Skeptiker S argumentiert richti-
gerweise, dass es verschiedene Moraldoktrinen und Ethiktheorien gibt. Der
Ethiker E zeigt auf, dass diese in vielem miteinander übereinstimmen und in
der Frage, wie Art. 2 zu verstehen ist, zu einer sehr ähnlichen Beurteilung
gelangen. Wenn dem so ist, erscheint die Frage an S angebracht, wie dessen
Aussage angesichts einer solchen Übereinstimmung zu verstehen ist. S steht
nun vor einem Dilemma: Er akzeptiert, dass eine solche Übereinstimmung
als starkes Argument dafür spricht, wie verfahren werden sollte (erstes Lem-
ma). Wenn dem so ist, wird seine Skepsis in Abrede gestellt. S kann aber
auch abstreiten, dass die Übereinstimmung eine Bedeutung hat (zweites
Lemma). Dann wäre die Skepsis grundsätzlicher Natur.

Sowohl Relativisten als auch Kommunitaristen meinen, dass es keine uni-
versale Vorstellung von Gerechtigkeit gibt, da jegliches Gespür für Gerech-
tigkeit, Gleichheit und Gleichwertigkeit an zugrundeliegende kulturelle
Muster gebunden ist, nach denen zwischenmenschliche Beziehungen aus-
gestaltet werden („Solidarität“). Dieses von Rayner et al. (1999) vorge-
brachte Argument hat sich stark auf TAR ausgewirkt (IPCC 2001, WG III,
S. 670f). Daher soll es im folgenden näher untersucht werden. 

Es wird behauptet, dass Forderungen nach Fairness von Gemeinschaften
formuliert werden und unterschiedliche kulturelle Vorstellungen darüber
vorherrschen, was gerecht und fair ist. Als ethisches Argument betrachtet,
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würde es als kommunitaristisch verstanden werden. Kommunitaristische
Ansätze gehen von einer „ich-wir“-Beziehung aus und sehen jede Einzel-
person in kulturelle Weltanschauungen und Verhaltensweisen eingebettet.
Diese Ansätze bleiben immer relativistisch. 

Auf den zweiten Blick wird nicht ganz deutlich, welcher Standpunkt von
Rayner, Malone und Thompson favorisiert wird (1999, S. 37ff) und wie
und in welchem Maß diese Position vom TAR übernommen wird. Zwei
Artikel in TAR drücken sich folgendermaßen aus: „It is very difficult to
achieve a worldwide consensus on just on justice principle. (...) In sum-
mary, manifold equity principles (...) exist; these might be best applied as a
combination to respect more than one equity position and thus enhance
political feasibility“ (WG, III, S. 670). Weiter heißt es, dass eine starke Nei-
gung zu effizienten Lösungen besteht und somit zu einem Prinzip, auf das
neoklassische Wirtschaftstheorien und indirekt auch manche utilitaristische
Theorien fußen. Die kommunitaristisch-neoklassische Position der WG III
ist nur schwer nachzuvollziehen. Ist Effizienz ein ethisches Prinzip? Muss
Effizienz gleichgesetzt werden mit dem utilitaristischen Prinzip, Glück zu
maximieren oder mit der Vorstellung, den derzeitigen Nettonutzen zu maxi-
mieren? Warum sollte Effizienz weltweit als das übergeordnete Prinzip
anerkannt werden? WG III gibt auf S. 670 keine Antwort, aber auf S. 672
wird argumentiert, dass Pareto-Optimalität ein allgemein anerkanntes Effi-
zienzprinzip sei.

Pareto-Optimierung ist in der Tat klar definiert, während die Begriffe
Gerechtigkeit, Fairness und Gleichheit es nicht sind. TAR vertritt scheinbar
die Hypothese, dass man besser beraten wäre, sich an klar definierte Kon-
zepte zu halten, um Richtlinien zu formulieren. Aber dies erscheint irre-
führend, da die Zweifelsfreiheit eines Konzepts noch nicht besagt, dass
jenes relevant ist. In vielen Fällen sind vage formulierte Definitionen von
Werten wie zum Beispiel „Freiheit“, „Selbstachtung“, „Glück“ oder „Lie-
be“ von größter Bedeutung für das gesellschaftliche Leben77. Wenn man
wählen könnte zwischen a) einem exakt definierten wirtschaftlichen Krite-

77 Der Begriff BIP kann klar definiert (und gemessen) werden, die Begriffe „Wohlergehen“ oder
„Wohlstand“ dagegen sind schwieriger zu definieren; aber das Argument, dass Wohlergehen wich-
tiger als Wachstum des BIP wäre, macht auf jeden Fall Sinn. 
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rium (wie „potenzielle Pareto-Optimalität“), das aber aus ethischer Sicht
kaum akzeptabel wäre, und b) einem schlecht definierten Kriterium (wie
„Hilfsbereitschaft“ oder „Entgegenkommen“), dann wäre es nicht unver-
nünftig, b als Richtschnur für das Handeln zu übernehmen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass TAR/WG III einen relativisti-
schen Kommunitarismus mit ökonomischer Effizienz verknüpft. Letzteres
ließt sich folgendermaßen: „In a rational world, the ultimate level of clima-
te and thus GHG-concentrations would emerge from a political process in
which the global community would weigh mitigation costs and the averted
damages associated with different levels of stabilization“ (S. 673). Als
Resultat eines relativistischen Ansatzes bleibt die ökonomische Vorstellung
eines „optimalen Klimapfades“ bestehen, die auch in manchen politischen
Formulierungen zum Ausdruck kommt. Außerdem wird in Bezug auf Art. 2
an gleicher Stelle der „impossibility“-Einwand gemacht. Im TAR läuft ethi-
scher Relativismus auf die Dominanz ökonomischen Denkens hinaus. Man
kann der CoP nicht empfehlen, diese Position zu übernehmen.

Eine andere Version dieses Arguments der „Pluralität“ besagt, dass ein
bestehendes Problem unterschiedlich wahrgenommen und eingeordnet
werden kann. Argumentationen bekommen so je nach eingenommener
Perspektive unterschiedliche Geltung. Somit bliebe unklar, welche Argu-
mente „objektiv“ gesehen besser als andere sind. Politische Maßnahmen im
Bereich des Klimawandels können zum Beispiel als Nebenprobleme des
„Lastenausgleichs“ oder des „Ressourceneinsatzes“ eingestuft werden,
obgleich sie sich weiterhin auf das gleiche zugrundeliegende Problem
beziehen.78

Nach Müller (2002) gibt es allerdings bei der Wahrnehmung des Klima-
wandels keine „tiefe Kluft“. Es träfe nicht zu, dass der „Norden“ den Kli-
mawandel aus der „ökologischen Perspektive“ heraus betrachte, während
der Süden ihn als ein Wohlstandsproblem wahrnehme. Auch Umweltfach-
leute des „Nordens“ erkennen in der ethischen Dimension des Klimawan-

78 Es gibt keine Perspektiven per se, aber sehr wohl solche, die bestimmten reale Problemlagen
gerecht werden – so wie es verschiedene Weltanschauungen, aber nur eine gemeinsame physikali-
sche Realität gibt.
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dels ein Problem der Risikoverlagerung (siehe Abschnitt E.9.4), während
Klimaexperten aus „dem Süden“ die ökologische Dimension des
Klimawandels nicht ignorieren (siehe Beiträge in Markandya & Halsnaes
2002). Somit ist keine unüberbrückbare Kluft zwischen unterschiedlichen
kulturellen Rahmen gegeben, sondern eine ethische Aufgabe, sich in die
Rolle des jeweils anderen hineinzuversetzen. Somit wird hier dem „Mythos
der Netzwerke“ widersprochen. 

Dem Argument der Pluralität moralischer Doktrinen sollte folgender-
maßen begegnet werden: Traditionelle Tugenden beinhalten Prinzipien
(wie die „Goldene Regel“), die zwischenmenschliche Beziehungen regeln
sollten (zwischen Familienmitgliedern, Nachbarn, Armen, Fremden, Hin-
terbliebenen, Minderheiten und anderen Gruppen dieser Art) oder Doktri-
nen, die das Verhältnis zwischen Mensch und Gott festlegen.79

Die meisten traditionellen Moraldoktrinen sind nicht in der Lage, den spe-
zifischen Herausforderungen globaler und langfristiger Umweltprobleme
gerecht zu werden. Moralische und religiöse Doktrinen, deren Ursprünge
noch aus der „Achsenzeit“ (Karl Jaspers) stammen, können heutzutage
ihrem Wesen nach nur unvollständig sein. Religiösen Doktrinen sind ande-
rerseits Möglichkeiten inhärent, auch aktuelle moralische Probleme wahr-
zunehmen und zu kommentieren. Daher sollte man nicht die Diversität von
Doktrinen als solche kritisieren, sondern solche Aussagen z.B. aus christ-
licher oder buddhistischer Sicht analysieren, die den Klimawandel thema-
tisieren.

Der zweite Aspekt des skeptischen Arguments handelt von der Pluralität
ethischer Theorien. Ihre faktische Pluralität bedeutet aber nicht automa-
tisch, dass verschiedene ethische Theorien zwangsläufig zu unterschied-
lichen Schlussfolgerungen führen müssen. Es besteht die Möglichkeit, dass
ähnliche oder identische Schlussfolgerungen aus unterschiedlichen ethi-
schen Theorien gezogen werden können. Skeptiker unterschätzen die

79 Das Prinzip der „Goldene Regel“ ist in verschiedenen religiösen Doktrinen verankert. Sie
beschränkt sich daher nicht auf die jüdisch-christliche Tradition. Die moralischen Prinzipien der
Kantschen Ethik werden als Weiterentwicklung der Goldenen Regel angesehen. Somit lassen sich
gewisse Übereinstimmungen zwischen religiös-moralischen Doktrinen und deontologischen
Ethikkonzepten skizzieren, zumindest auf der Ebene von Grundsätzen. 
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Chancen für konvergente Beurteilungen. Somit wäre eine konsensuale
Schnittmenge über einen Stabilisierungszielwert von Art. 2 trotz ethischer
Divergenzen möglich. Man sollte in der Klimadebatte das ethische Kon-
senspotential auf der Ebene der Resultate stärker berücksichtigen. 

3.6 Subjektive Abschätzungen von Handlungsfolgen

Man könnte argumentieren, dass sich zwar eine große Schnittmenge bei
den wahrscheinlichen Konsequenzen unterschiedlicher Stabilisierungsni-
veaus ergäbe, die ökonomischen Kosten ambitionierter Stabilisierungsni-
veaus aber stark ansteigen würden, wenn z.B. ein Niveau von 450 ppm CO2

gewählt würde. Unter dieser Voraussetzung sind Kompromisse zwischen
Stabilisierungsniveaus und Zusatzkosten zu finden. Die Kosten, die mit den
Stabilisierungsniveaus zusammenhängen, sind allerdings nicht genau
absehbar. Ein Argument, die Konsequenzen des Klimawandels seien in
höchstem Maße unsicher, die Kosten aber sicherlich „unerschwinglich
hoch“, „enorm“, „untragbar“ etc., ist nicht kohärent. Dennoch wird der
hohe „Preis“ niedriger Stabilisierungsniveaus abzuwägen sein. Etwaige
Lösungsversuche hätten allerdings zahlreiche Faktoren wie z.B. jeweilige
Interessenlagen, Risikobereitschaft, Folgen für Gemeinwohl und Wohl-
standsniveau, Verwundbarkeiten, Umweltqualität und Anpassungsfähigkei-
ten in den Blick zu nehmen. Angesichts der Vielzahl der Faktoren und der
beteiligten Akteure erschiene das Zustandekommen eines rationalen,
gemeinsam getragenen Übereinkommens zu Art. 2 kaum möglich („diffe-
rent-trade-offs“-Argument). 

3.7 Die Realität: Resignation als Konzept?

Man könnte argumentieren, dass politische Vereinbarungen darüber, „was
gefährliche Niveaus ausmacht“, nicht zu erwarten sind. Ethische Bemühun-
gen hierzu wären politisch irrelevant, was eine Einigung der Parteien
unmöglich machen würde. Diese Skepsis würde davon ausgehen, dass Kli-
mapolitik lediglich staatlichen Interessen und Machtambitionen diene. Die-
ses Argument mag in der bisherigen Praxis zutreffen, ist aber als Konzept
unseriös. Es verwechselt die Suche nach universellen moralischen Hand-
lungsmaximen mit Fragen der Kräfteverhältnisse und der resultierenden
Machtverteilung. Das Argument ignoriert, dass faire Verfahren genau wie
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ethische Argumente oft dazu gedacht sind, den Status ungerechter politi-
scher, sozialer und wirtschaftlicher Machtverhältnisse zu überwinden. Es
ist daran zu erinnern, dass viele große Forderungen in der Moral- und
Rechtsgeschichte unter schwierigen machtpolitischen Randbedingungen
vorgebracht wurden (Glaubensfreiheit, Abschaffung von Sklaverei/Folter,
Demokratie, Bürgerrechte, Frauenrechte, Stimmrechte etc.). Heutige politi-
sche Institutionen sind mehrheitlich das Ergebnis vergangener ethischer
Debatten. Politikwissenschaftler unterschätzen diese langfristigen Auswir-
kungen der Ethik. Aber auch über kurze Zeitfenster hinweg variiert das
Verhältnis zwischen staatlichen Interessen und der Rolle der einzelnen
Nationen in der Klimapolitik. So haben Neo-realistische Ansätze Mühe, zu
erklären, warum einige Länder eine führende Rolle in der Klimapolitik
spielen, obwohl dies offensichtlich nicht in deren jeweiligem Interesse
liegt. Die derzeitig anlaufende umweltpolitische Regime-Bildung lässt kei-
nen Raum für derartige skeptische Ansätze.

3.8 Die neue Position des WBGU zu Art. 2

In seinem kürzlich erschienenen Bericht ist vom WBGU (2003b) die Aus-
sage zu finden, dass aufgrund tiefgreifender Unsicherheiten es zu früh
wäre, eine akzeptable und damit sichere Treibhausgaskonzentration zu
bestimmen. Der WBGU spricht die Empfehlung aus, sich aus Gründen der
Absicherung an niedrigen Werten (unter 450 ppm) zu orientieren. Das ent-
scheidende Argument, das der WGBU für diese Empfehlung vorbringt,
wurde ähnlich formuliert bei Schröder et al. (2002, S. 178). Es gibt schein-
bar keinen Zusammenhang zwischen der Ablehnung, eine Festlegung vor-
zunehmen und der Empfehlung selber. Wenn der Unterschied zwischen
endgültigen und vorläufigen Niveaus offen gelegt wird, sollte dies kein
Problem sein. Das setzt voraus, dass der WBGU eine provisorische Festle-
gung favorisiert, da keine Notwendigkeit bestünde, eine Festlegung bis „in
alle Ewigkeit“ zu treffen. 

3.9 Fazit

Die skeptischen Argumente können wie folgt zusammengefasst werden:
„Es gibt keine empirischen Kenntnisse über Stabilisierungsniveaus. Spezi-
fizierungen gefährlicher Niveaus bringen notwendigerweise Werturteile
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mit sich. Sie müssen immer willkürlich bleiben. Es sind daher beliebig vie-
le Auslegungsvarianten vorstellbar. Es herrscht moralische und ethische
Pluralität. Beurteilungen von Handlungsfolgen werden daher zwangsläufig
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Daher werden Verhandlungen
wahrscheinlich nicht in Abkommen münden, geschweige denn Standards
festlegen. Mächtige Staaten können zudem jeden Vorschlag ablehnen, der
nicht konform mit ihren Interessen geht.“ Dies erscheint nur auf den ersten
Blick überzeugend, indem es andere Lösungswege im Hinblick auf die zu
ergreifenden Maßnahmen impliziert: Bei den Klimaverhandlungen sollte
man sich weniger Art. 2 oder 3, sondern lieber konkreteren Themen zuwen-
den, wie JI, CDM, Adaptationsfonds, Emissionshandel, Senken und der-
gleichen mehr. Dies ignoriert allerdings das Problem, welches Treibhaus-
gasniveau dann am Ende eines inkrementellen Handelns steht. Ohne die
Festlegung von Zielwerten wird Klimapolitik zu einer Abfolge von ad-hoc-
Maßnahmen verkommen. Das Instrumentportfolio würde sich dementspre-
chend ständig verändern. 

Sicherlich machen Emissionsreduzierungen nach dem Kyoto-Protokoll
auch dann Sinn, wenn keine Spezifierung von Art. 2 erreicht wird, aber die
Ergebnisse von inkrementellen Strategien werden mindestens ebenso will-
kürlich sein, wie Beurteilungsversuche.80 Wenn das Kyoto-Protokoll nicht
im Hinblick auf überschaubare Verpflichtungszeiträume weiterentwickelt
wird und sich kohlenstoffneutrale Techniken bis Mitte dieses Jahrhunderts
nicht etablieren, wie es Lomborg hofft, könnten die atmosphärischen Treib-
hausgaskonzentrationen am Ende dieses Jahrhunderts weit über 700 ppm
CO2-Äquivalenten liegen. Das wäre deutlich mehr als der doppelte vorin-
dustrielle Wert bzw. als die mehrheitlich im Schrifttum vorgeschlagenen
Niveaus. „Inkrementelle Strategien“ müssen zudem noch mit dem Problem
der Beliebigkeit fertig werden. Somit erscheint es unseriös, kritisch zu sein,
wenn es um die „Willkürlichkeit“ einer möglichen Spezifizierung von Art. 2
geht, die sich aber aus ausgewogenen Urteilen ergibt, umgekehrt aber die
Beliebigkeit inkrementellen Handelns unkritisch zu akzeptieren. 

80 Ohne eine umfassende Langzeitstrategie besteht künftig die Gefahr eines „business as usual“ bei
CoP und IPCC. 
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Dennoch wird sich die Auslegung von Art. 2 nicht allein auf die Widerle-
gung skeptischer Argumente stützen können. Sie muss auch von positiven
ethischen Argumenten flankiert werden. 

4 Die strukturellen Beziehungen des Stabilisierungsziels
mit seinen Nebenbedingungen

4.1 Der moralische Anspruch von Vermeidung und Vorsorge 

Das Stabilisierungsziel von Art. 2 liegt in der Vermeidung eines bestimm-
ten Zustandes (gefährliche Treibhausgaskonzentrationen). Allgemein sind
solche Obergrenzen Idealvorstellungen, die erreicht werden sollten.81 So
könnte man im Fall von Geschwindigkeitsbegrenzungen besser beraten
sein, nicht so schnell wie erlaubt zu fahren, wenn zusätzliche Gegebenhei-
ten vorliegen (Regen, Nebel, Dunkelheit). Aber es gibt keine Gegebenhei-
ten (außer bei Notfällen), die es erlauben würden, schneller zu fahren.
Wenn man nach dem Gesetz berechtigt ist, einen Fluss bis zu einem
bestimmten Grad zu verunreinigen, so heißt das noch nicht, dass es gut ist,
dies auch zu tun. 

Es ist zu konstatieren, dass Menschen keinerlei Erfahrungen mit globalen
Klimaveränderungen haben, da dieser Risikotyp neu ist. Somit erscheint
das Vorsorgeprinzip für die Auslegung des Endziels angezeigt, unabhängig
von der persönlichen Risikoakzeptanz einzelner. Je mehr moralische
Anforderungen dem Vorsorgeprinzip zugeschrieben werden sind, umso
niedriger müsste das zu wählende Stabilisierungsniveau sein. Dabei taucht
die Frage auf, wie viel Vorsorge zukünftigen Generationen geschuldet ist. 

Die drei Nebenbedingungen sind in gewissem Sinne dem Stabilisierungsni-
veau vorgelagert. Auch wenn es keine Klimaänderung gäbe, wäre es 
a) zwingend notwendig, die Nahrungsmittelproduktion sicherzustellen, 
b) wichtig, Ökosysteme zu schützen und c) richtig, die wirtschaftliche Ent-
wicklung auf nachhaltige Weise fortzuführen. Diese drei Nebenziele sind
obligatorisch. Somit ist man mit vier Zielen konfrontiert. Drei davon sind

81 Wenn gesagt wird, dass kein höherer Schadstoffemissionswert als x tolerierbar ist, bedeutet das
nicht, dass es gut wäre, x exakt zu erreichen. Es ist besser, y < x zu erreichen.
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Anforderungen des vierten Ziels, welches nur im Kontext von klimapoliti-
schen Strategien endgültig ist.82 Die verschiedenen Auslegungen dieser
Anforderungen sind für die Bedeutung des Endziels relevant. Die allgemei-
ne Struktur von Art. 2 ist folgende: Drei grundlegende Anforderungen
(Bedingungen) müssen bei allen Aktivitäten gleichzeitig erfüllt sein, die
darauf abzielen, klar definierte ungefährliche Treibhausgaskonzentra-
tionen zu erreichen. 

Aus dem strukturellen Zusammenhang von Anforderungen und Endziel
folgt: Je mehr moralische Anforderungen in den drei Bedingungen enthal-
ten sind, desto strenger und druckvoller wird ein Postulat sein, niedrige
Stabilisierungsniveaus zu erreichen, wenn die Aussichten für Anpassung
eher gering sind. Umgekehrt gilt ebenfalls: Wenn die moralischen Anfor-
derungen der drei Bedingungen schwach ausfallen, sind höhere Sta-
bilisierungsniveaus akzeptabel. Je mehr Umweltqualität der Bedingung
„Ökosystem-Anpassung“ innewohnt, je mehr Ernährungssicherheit für
anfällige soziale Schichten in der Bedingung der „Nahrungsmittelproduk-
tion“ enthalten ist, und je mehr Regeln für den Schutz begrenzten natürli-
chen Kapitals der Bedingung „nachhaltiger Entwicklung“ zugeschrieben
wird, umso vorsichtiger muss eine Annäherung an ein Stabilisierungs-
niveau erfolgen. Wenn alle Ökosysteme in gutem Zustand in ihrer jeweili-
gen räumlichen Nische erhalten bleiben sollen, muss für sehr niedrige
CO2-Stabilisierungsniveaus votiert werden (WBGU 2003b). In solchen
strukturellen Beziehungen sind moralische Positionierungen unausweich-
lich.

Im Wortlaut des Art. 2 ist mit Blick auf die Ziele auch der Zeitrahmen von
Belang. In der wissenschaftlichen Debatte wird den Veränderungen in die-
sem Jahrhundert eine entscheidende Rolle zugeschrieben. Politiker und
Fachleute diskutieren nun über Investitionen und (Re-)Strukturierungen im
Energiesektor (Kohle, Erdgas, erneuerbare Energien), die das Niveau der
Treibhausgasemissionen bis 2050 bestimmen werden. Hohe Treibhausgas-

82 Eine Anmerkung zur Terminologie: Wirtschaftswissenschaftler sprechen vorzugsweise von Bedin-
gungen, während Ethiker von Anforderungen sprechen. Zur Erleichterung werden diese Begriffe
hier synonym gebraucht. 
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konzentrationen würden dann Auslöser für Klimaveränderungen für Hun-
derte von Jahren sein. Der kritische Maßnahmenzeitraum umfasst daher
hier nur die nächsten paar Jahrzehnte.

4.2 Möglichkeiten, Notwendigkeiten und Grenzen der Anpassung

Strategisch gesehen scheint das Stabilisierungsziel auf Emissionsreduktion
und nicht auf Anpassung gerichtet zu sein. Allerdings schließt der Wortlaut
von Art. 2 die Möglichkeit nicht aus, gefährliche Niveaus durch Anpassung
zu verhindern. 

Alle Fachleute sind sich darin einig, dass eine gewisse Anpassung notwen-
dig ist, da einige Auswirkungen des Klimawandels bereits jetzt unvermeid-
bar erscheinen. Der Erfolg von Anpassungsmaßnahmen hängt zu einem
großen Maße vom Umfang und Tempo des Klimawandels ab; Anpassungs-
anstrengungen werden dann erfolgreicher sein, wenn der Klimawandel mo-
derat ausfällt. Anpassungsstrategien können sich entweder auf ökologische,
gesellschaftliche oder technische Anpassungsmaßnahmen stützen. Das
Schrifttum drückt sich in der Frage der verschiedenen Arten von Anpas-
sung (spontan oder vorsorgend), der Kompromisse zwischen Minderung
und Adaption, der unterschiedlichen Kosten beider Strategien, der Details
ihrer Vereinbarkeit sowie der kulturellen Dimension von Anpassung nicht
eindeutig aus. Die Forschung ist im Hinblick auf Anpassung erst in den
Anfängen. Eine begriffliche Analyse von Anpassung wurde von Smit et al.
vorgelegt (2000). 

Anpassungsideen haben ihre Wurzeln in der Evolutionsbiologie. Zuweilen
scheinen sozio-biologische Rechtfertigungsmuster Adaptionsstrategien
tatsächlich zugrunde zu liegen, derart wie: „Wenn sich die Welt verändert,
müssen anthropogene Systeme lernen, mit den sich veränderten Umweltbe-
dingungen fertig zu werden. Wenn sie damit Erfolg haben, sind sie „fit“.
Wenn nicht – ist das ihr Schicksal.“ Auslegungen von Art. 2 sollte frei von
diesen Ansätzen sein oder zumindest diese offenlegen.

4.3 Das Ungewissheits-Lemma von Anpassung

Es wird argumentiert, dass die Weltgesellschaft im Jahr 2100 wesentlich rei-
cher und auch wirtschaftlich sowie technisch besser ausgestattet sein wird



152

als die jetzige, um sich an den Klimawandel anzupassen.83 Ein weiteres
Argument lautet, dass wirtschaftliches Wachstum adaptive Fähigkeiten ten-
denziell auf lange Sicht verbessere. Somit solle man lieber knappe Ressour-
cen in zukünftige adaptive Fähigkeiten als in heutige Minderungsmaß-
nahmen investieren. Dieses Argument betrifft den in Art. 2 genannten kriti-
schen Zeitrahmen, da einige Wirtschaftswissenschaftler eine „first-get-
rich!“-Strategie favorisieren, die eine verzögerte Minderung impliziert. 

Klimawandel wird nicht in einer gänzlich veränderten Welt der Zukunft
auftreten. Das bedeutet aber nicht, dass Anpassung eine leichte Aufgabe für
zukünftige Gesellschaften wäre. „Many ‚adaptationists‘ see no need to stu-
dy adaptation in any special way, simply trusting the invisible hand of ei-
ther natural selection or market forces to encourage adaptation“ (Kates
2000, S. 6). Diese ‘Adaptionisten’ sind von Optimismus getrieben.

Emissionsminderungen könnten wichtige Anforderungen für erfolgreiche
Anpassungsstrategien sein.84 Empirische Studien (Eakin 2000, Kates 2000)
weisen darauf hin, dass die wirtschaftlichen und sozialen Kosten der
Anpassung nicht unterschätzt werden sollten. Die Anhänger der Anpassung
sollten die vielen Problemstellungen, Risiken und Nebeneffekte technolo-
gischer, gesellschaftlicher und ökologischer Anpassung sorgfältiger unter-
suchen als dies bisher getan wurde. Im Zusammenhang mit Anpassung tau-
chen viele Unsicherheitsfaktoren auf. Die folgenden Fragen sind bisher
unbeantwortet geblieben:

– Welcher theoriegeleitete Ansatz sollte herangezogen werden, um An-
passungsfähigkeiten zu bewerten?

– Was ist, wenn die Anpassungskapazitäten nicht ausreichen, um schwere
Schäden auch bei niedrigen Stabilisierungsniveaus abzuwenden? (550
ppm CO2)? 

– Wie können die Kosten für Emissionsminderung und Anpassung mit-
einander verglichen werden?

83 Mendelsohn (2001, S. 168): „Entwickelte Länder können Klimafaktoren durch technische Innova-
tion und Kapital ersetzen“.

84 Anpassung kann kostenintensiv sein und erfordert institutionelle sowie kulturelle Rahmenbedin-
gungen. Siehe auch Beiträge in Kane & Yohe (2000).
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– Welche Rolle spielen kulturelle Barrieren? 

Es scheint nicht angebracht zu sein, Anpassung auf einfache Fälle wie
Deichbau zu beschränken. Anpassungsoptionen sollten verstärkt interdiszi-
plinär untersucht werden, da rein wirtschaftswissenschaftliche Beurteilun-
gen nicht ausreichen werden. 

5 Verpflichtungen für zukünftige Generationen

5.1 Einleitung

Jede Auslegung von Art. 2 setzt voraus, dass Verpflichtungen gegenüber
zukünftigen Generationen bestehen. Das Problem des Klimawandels ist für
Langzeitverpflichtungen paradigmatisch. Dennoch ist eine „Zukunftsethik“
des legitimen Handelns mit Blick auf die Nachwelt (Partridge 1990, S. 40)
voller Rätsel, die sich aufgrund der Nicht-Aktualität der Zukünftigen erge-
ben. Abgesehen von begrifflicher Klärungsarbeit kann eine Zukunftsethik
an folgende Themenbereiche geknüpft werden (Krebs 2002): 

– Gibt es Verpflichtungen gegenüber zukünftigen Generationen?

– Sollte der ethische Ansatz im Hinblick auf zukünftige Generationen
egalitären Charakter haben oder nicht?

– Wie sollten die Risiko- und Ungewissheitsprobleme angegangen werden?

– Welche Art und Menge bestimmter Güter sind im Interesse der Fairness
den folgenden Generationen zu hinterlassen? 

5.2 „No-obligation“-Argumente 

Es gibt einige Argumente, die Verpflichtungen gegenüber zukünftigen
Menschen verneinen. Sie wurden bereits ausführlich in (Schröder et al.
2002, S. 153ff) analysiert. Danach verdient keines dieser „no-obligation“-
Argumente ethische Anerkennung.85 Im Kehrschluss können Verpflichtun-
gen gegenüber zukünftigen Generationen angenommen werden. Zukünftige
Generationen haben der jetzigen gegenüber universelle moralische
Ansprüche – auch im Hinblick auf den Klimawandel.

85 Die Defizite von „no-obligation“-Argumenten lassen den Schluss nicht zu, dass es Verpflichtungen
gegenüber zukünftigen Menschen geben muss, solange die Möglichkeit eines anderen überzeugen-
den „no-obligation“-Arguments nicht ausgeschlossen wird.
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5.3 Ethische Standards für eine Zukunftsethik

Es wird oft als selbstverständlich erachtet, dass zukünftige Menschen im
Durchschnitt Lebensbedingungen und Lebensperspektiven vorfinden soll-
ten, die „mindestens so gut“ wie die Perspektiven sind, die die jetzige
Generation vorgefunden hat. Nach Krebs (2000) kann ein solcher Ansatz
mit „mindestens-so-gut-wie“-Standards als „komparativ“ und „egalitär“
bezeichnet werden. Egalitären bzw. vergleichenden Standards gegenüber
stehen „absolute“ Standards, die uns lediglich verpflichten, Grundlagen
angemessenen menschlichen Lebens der Nachwelt zu überlassen. Verglei-
chende Standards gehen daher mit strengeren Verpflichtungen als „absolu-
te“ einher.

Für Nicht-Verfechter des Egalitarismus hat Gleichwertigkeit keinen imma-
nent vorhandenen ethischen Wert (Frankfurt 1997). Egalitarismus-Gegner
argumentieren, dass Unterschiede von Arm und Reich keine ethischen Prob-
leme darstellen, solange die durchschnittlichen Lebensperspektiven der
Ärmeren befriedigend sind. Das träfe auch auf die Beziehung zwischen den
Generationen zu. Wenn alle Generationen angemessene Lebensperspekti-
ven hätten, wäre es legitim, wenn einige Generationen bessere hätten.
Wenn „absolute“ Standards mit optimistischen Anpassungseinschätzungen
kombiniert werden, wären niedrige Stabilisierungsniveaus nicht erforder-
lich. Wenn aber „vergleichende“ Standards mit dem Vorsorgeprinzip ver-
knüpft werden, lassen sich nur niedrige Stabilisierungsniveaus (< 450 ppm
CO2) rechtfertigen.

5.4 Die egalitaristische Perspektive

Die zugrundeliegende Debatte dreht sich um den fraglichen Wert von
Gleichheit. In einigen praktischer Bereichen werden egalitaristische Stan-
dards akzeptiert, wie z.B. beim Thema Gleichbehandlung von Personen vor
Gericht, bei der gleichen Freiheit eines jeden, selbstständig zu leben, bei
der negativen Pflicht, Menschen nicht wegen ihrer Rasse, ihres
Geschlechts, ihres Glaubens und dergleichen zu diskriminieren und beim
Thema „gleicher Zugang zu Positionen und Ämtern“. Jeder Mensch hat den
starken moralischen Anspruch, mit dem gleichen Respekt wie alle anderen
behandelt zu werden (Prinzip der Vorurteilslosigkeit). Annahmen zuunguns-
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ten der Gleichwertigkeit bürden dagegen denjenigen Rechtfertigungslasten
auf, die bestimmte Güter ungleich verteilen wollen.

Das ethische Problem, wie eine Beziehung zwischen Gleichheit und
Gerechtigkeit hergestellt werden kann, ist von großer Bedeutung z.B. für
die Verteilung von Emissionsrechten. Egalitaristische Prinzipien können
einige Auswirkungen auf die faire Verteilung von knappen Gütern im All-
gemeinen oder von gemeinsamen Gütern im Besonderen haben, wie dies
von Hinsch (2001) nahegelegt wurde. Im WBGU (2003b, S. 27) wird aller-
dings argumentiert, dass egalitaristische Prinzipien im Hinblick auf
Emissionsrechte vom Grundrecht auf Gleichbehandlung abgeleitet werden
können, ohne dies näher zu erläutern. Aus ethischer Sicht ist das vom
WBGU vorgebrachte Argument für „Contraction & Convergence“ schwach
und hinsichtlich weiterer Prämissen ergänzungsbedürftig. 

Gosepath (2001, S. 422) argumentiert, dass eine Annahme zugunsten einer
gleichmäßigen Güterverteilung von formalen Prinzipien der Gerechtigkeit
und mit der Verpflichtung abgeleitet werden kann, jede Art von Ungleich-
verteilung zu rechtfertigen (Beweislast). Dies könnte ein schlagkräftiges
Argument für die gleichmäßige Verteilung gemeinsamer Güter und somit
einer pro-Kopf-Zuordnung von Emissionsrechten sein („Konvergenz“)
(siehe auch Ott 2003b, S. 188–193). 

5.5 Wird Diskontierung hohe Stabilisierungsniveaus rechtfertigen
können?

Nichts beeinflusst Langzeitbeurteilungen und Kosten-Nutzen-Analysen
mehr als die Diskontrate. Dies ergaben Berechnungen von Nordhaus’
DICE-Modell am Beispiel des globalen Klimawandels. Wenn Diskontraten
dem Gegenwartsnutzen entsprechend festgelegt werden, wird die entfernte
Zukunft unbedeutend. Dies erklärt das Unbehagen mancherorts über Dis-
kontierung (siehe Beiträge in Hampicke & Ott 2003). 

Diskontierung ist Teil einer Anweisung, die den derzeitige Nettowert
berechnet. Zukünftige Ereignisse zu diskontieren ermöglicht eine öko-
nomisch-rationale Wahl zwischen zwei „normalen“ Investitionsperioden.
Die Probleme der Mitigation werden als Investitionsentscheidungen be-
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handelt.86 Diese kommerzielle Sicht ist einseitig und dem Problem langfris-
tiger Entscheidungen nicht angemessen (Randall 2002, Ott 2003a). 

5.5.1 Warum Diskontierung?

Folgenden Gründe werden für Diskontierung geltend gemacht: 

– Ungeduld und Kurzsichtigkeit,

– wirtschaftlicher und technischer Fortschritt,

– abnehmender Grenznutzen,

– Interessenslagen,

– Risiko und Ungewissheit,

– Nutzen für die Umwelt durch Diskontierung.

Entsprechende Rechtfertigungsmuster werden in Hampicke & Ott (2003)
analysiert. Hier soll nur das Argument des steigenden Wohlstands beleuch-
tet werden. Dazu werden folgende Behauptungen herangezogen:

1. Wenn man annimmt, dass es zukünftigen Generationen besser gehen
wird, ist Diskontierung zulässig. 

2. Wenn man annimmt, dass es zukünftigen Generationen in einigen Berei-
chen besser, in anderen jedoch schlechter gehen wird, ist eine Diskon-
tierung für ersteren Bereiche zulässig, jedoch nicht für die Letzteren.

Die erste Behauptung basiert auf sehr einfachen optimistischen Fort-
schrittsannahmen, die für menschliche Lebensqualität von Bedeutung sind.
Die zweite Behauptung geht demgegenüber davon aus, dass komplexe und
variable Muster wachsender Knappheit und wachsenden Überflusses in den
verschiedenen Teilen der Welt wesentlich wahrscheinlicher sind. Diese
Position entspräche mehr aktuellen Projektionen von Trinkwasser-
versorgung, Urbanisierung, Migration, Bevölkerungswachstum, Wüsten-
bildung, Entwaldung usw. Es wäre darüber hinaus fraglich, ob Umweltgü-
ter, deren Knappheit ansteigt, als kommerzielle Güter zu behandeln sind.

86 Lind & Schuler behaupten, dass die globale Erwärmung so nicht zu definieren ist: „a typical
investment decision that can be analysed entirely using discounted cash flow methods“ (1998, S.
63). In seiner Antwort auf Lind & Schuler behandelt Cooper Minderungsaktivitäten weiterhin als
typische Investitionsentscheidungen – die mit viel zu geringer Rendite behaftet wären. Er behaup-
tet, dass eine Diskontierungsrate von etwa 10% (!) für die Klimaproblematik angemessen wäre.
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Wenn diese als Komponenten kritischen Naturkapitals angesehen würden,
wäre es nicht zulässig, sie (unbeschränkt) zu diskontieren. Andernfalls han-
delte man sich schwerwiegende Beurteilungsfehler ein.

5.5.2 Akzeptable Verfahren zum Umgang mit langfristigen
Problemen 

Da eine einfache Diskontierung hier abgelehnt wird, muss Raum für Modi-
fizierungen geschaffen werden. Price (1993, S. 325) schlägt vor, dass Dis-
kontierung erfolgen sollte „at rates specific to products, income groups and
time periods, according to predicted scarcity relative to present scarcity“.
Parfit (1983, S. 36) hat argumentiert, die zugunsten der Diskontierung vor-
gebrachten Gründe sollten „be judged separately, on their merits.“ „To
bundle them together in a social discount rate is to blind our moral sensibi-
lities“. Ott (2003a, S. 18) hat einen Vorschlag dazu gemacht, wie Debatten
über Diskontierung zu strukturieren sind. In allen Vorschlägen hierzu wird
die Diskontrate abhängig gemacht von einer Reihe strittiger Annahmen.
Somit sollte eine Berechnung der Diskontrate besser durch angemessene
diskursorientierte Verfahren zur Bewältigung von Langzeitproblemen
ersetzt werden (siehe Hiedanpää & Bromley 2002, Ott 2003c). Verweise
auf Diskontierungen sollten Überlegungen, wie Art. 2 zu interpretieren
wäre, nicht verzerren.

6 „Physische Kriterien“ für die Auslegung?

Die „2xCO2-Benchmark“ ist oft schon als Obergrenze für Treibhausgas-
konzentrationen angesetzt worden. Der Vorschlag dieses Wertes folgt einer
schwachen Heuristik. Wenn es keine überzeugenderen Gründe für die Aus-
wahl der „2xCO2“-Obergrenze gibt, hat man es mit einem epistemischen
Fehlschluss zu tun. Solche „tolerable windows“, die nur langfristige globa-
le Mitteltemperaturbereiche in den Blick nehmen, sehen sich mit dem Prob-
lem des naturalistischen Fehlschlusses konfrontiert. 

Geht man davon aus, dass der Anstieg der globalen Mitteltemperatur auf
2–2,5°C gegenüber dem vorindustriellen Wert begrenzt werden sollte und
stellt man einige Vermutungen über Klimasensitivitäten an, kann daraus
annähernd gefolgert werden, dass die Treibhausgaskonzentrationen den
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Wert von 550 ppm CO2 (bei niedriger Senistivität) bzw. 400–450 ppm
(mittlere oder hohe Sensitivität) nicht übersteigen sollten.87 Diese Herlei-
tung verlagert das Grenzwertproblem „gefährlicher Treibhausgasniveaus“
zu einem kritischen Erwärmungswert. Es lassen sich so Berechnungen für
die hypothetische dekadische (< 0.2°C) oder globale Erwärmung (< 2°C bis
2100) und des Stabilisierungsniveaus (< 450 ppm) anstellen.

Es gibt einige Ansätze zur Auslegung von Art. 2, die sich auf physische Kri-
terien stützen. O’Neill & Oppenheimer (2002) erwähnen dabei folgende
kritische Punkte:

– Korallenriffe als einzigartige und gefährdete Ökosysteme mit einem
hohen Maß an Biodiversität und hohem ökonomischen Wert (Touris-
mus).88

– Schwerwiegende Folgen eines Zusammenbruchs des Westantarktischen
Eisschildes (WAIS).

– Rückgang der thermohalinen Zirkulation (THC).

Die Verfasser beziffern einen Anstieg der globalen Mitteltemperatur, der
wahscheinlich noch unschädlich wäre: „A long term target of 1°C above
1990 global temperature would prevent severe damages to some reef
systems. Taking a precautionary approach (...), a limit of 2°C above 1990
global average temperature is justified to protect WAIS. To avert shutdown
of the THC, we define a limit at 3°C warming over 100 years“ (O’Neill &
Oppenheimer, 2002, S. 1972). Die Verfasser vermuten, dass ein kompletter
Schutz der Korallenriffe bereits jetzt unerreichbar ist; immerhin könnten
einige Systeme bei hinreichend niedrigen Stabilisierungsniveaus erhalten
werden. In einem nächsten Schritt werden – über Klimasensitivitäten und
im Rahmen ihrer Unsicherheitsmargen – globale Erwärmungswerte mögli-
chen Treibhausgasstabilisierungsniveaus gegenübergestellt:

– 450 ppm CO2 ≈ 1.2 – 2.3°C 

– 550 ppm CO2 ≈ 1.5 – 2.9°C 

– 650 ppm CO2 ≈ 1.7 – 3.2°C 

87 Der kritische Punkt dieses (schwachen) Rückschlusses ist die vermutete Klimasensitivität.
88 Korallenriffe werden einerseits als einzigartig betrachtet und andererseits als Umweltindikatoren.
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Wer bei Korallenriffen hohen Wert auf deren Existenz, ihre Bedeutung für
die Nachwelt oder – wie manche argumentieren – auf ihre „Eigenrechte“
legt, der müsste (ceteris paribus) auch bereit sein, sich für einen maximalen
Wert von 450 ppm CO2 auszusprechen. Wer in Bezug auf WAIS und THC
risikoavers ist, sollte für einen Grenzwert von 550 ppm CO2 stimmen.
Umgekehrt gilt ebenso: Wer für einen Wert von 650 ppm CO2 eintritt, muss
bereit sein, erstens für den Verlust von Korallenriffen und vieler anderer
Spezies und Ökosysteme einzutreten, und zweitens die Risiken im Hinblick
auf WAIS und THR hinzunehmen. Es wird konstatiert, dass niemand
öffentlich für einen Wert von z.B. 750 ppm CO2-Äquivalenten eintritt oder
diesen als nicht (zu) gefährlich einstuft.89 O’Neill & Oppenheimer favori-
sieren Stabilisierungskonzentrationen nahe bei 450 ppm CO2. Sie behaup-
ten, dass mit der Verzögerung einer substantiellen Emissionsreduktion ris-
kiert würde, eine Stabilisierung auf diesem Niveau auszuschließen. Die
gleiche Position hat der WBGU in seinem Sonderbericht zu Kyoto vertre-
ten und dabei das Kriterium einer maximalen Erwärmung von 0.2°C pro
Jahrzehnt vorgeschlagen, das durch Befürchtungen über wahrscheinliche
Schadensfolgen in den Bereichen Nahrungsmittelproduktion und Anpas-
sung von Ökosystemen gerechtfertigt wird (WBGU 2003b). 

7 Aristotelische Lösung und das „Salienz-Kriterium“

Im Folgenden sollen zwei denkbare Ansätze für eine angemessene Ausle-
gung untersucht werden, die hier als aristotelische und salienz-orientierte
Strategie bezeichnet werden.

7.1 Wer weiß es besser?

In Kapitel A.6 wurde ein Überblick der im Schrifttum diskutierten
Stabilisierungsniveaus gegeben. Würde man ein Stabilisierungsniveau

89 Mit Ausnahme von Thomas Schelling, der folgendermaßen argumentiert: „A huge uncertainty that
will make any lasting regime impossible for many decades to come, however, is how much carbon
dioxide can safely emitted over the coming century. A reading of the evidence – including climate
sensitivity, regional climate change, likely severity of impact, and the effectiveness of adaptation –
suggest that the highest ceiling for carbon dioxide concentrations, beyond which damage would be
unacceptable, is probably between 600 und 1.200 parts per million.“ Dies ist im Hinblick auf den
oberen Wert eine extreme Position (1200 ppm entsprechen etwa 1400 ppm CO2-Äquivalenten!).
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durch das arithmetische Mittel der vorgeschlagenen Werte konstruieren,
könnte das als eine einfache Lösung nach dem Prinzip des „common-sense
of experts“ angesehen werden. Anhänger der aristotelischen Ethik könnten
dann für diese Lösung eintreten und argumentieren, dass die verschiedenen
Wissenschaftlergruppen, die das Problem abgewogen haben, keine unange-
messenen Empfehlungen aussprechen würden: Experten sind in relevanten
Kontexten als kompetent anzusehen und wären daher berechtigt, auch
unter Bedingungen von Ungewissheit Empfehlungen abzugeben.90 Eine
Lösung, die in der Mitte solcher Empfehlungen läge, würde eine gewisse
Geltung beanspruchen. Viele Experten stehen einem Wert von 450–500
ppm CO2 wohlwollend gegenüber. Aristotelische Philosophen könnten die-
sem Wert „bis auf weiteres“ zustimmen. Die verbleibende Frage ist, ob
Aristoteliker die Machbarkeit für die Realisierung eines ethischen Schlus-
ses als mögliches (äußeres) Hindernis ansehen oder sie bereits in ihrem
Werturteil implizieren. Da hier von „gefährlicher Störung“ die Rede ist,
scheint die Machbarkeit eher exogener Natur zu sein. Eine Einschränkung
des o.g. Verfahrens ergibt sich angesichts der Geschichte der Irrtümer in der
Wissenschaft. Somit könnte das „blinde“ Vertrauen in Fachleute in einen
„konventionalistischen“ Fehlschluss münden. Andererseits wird der Ver-
weis auf wissenschaftliche Irrtümer der Vergangenheit etwaige Analogien
zwischen dem Fall „Galileo“ und IPCC auch nicht beweisen können. Aus
einem skeptischen Argument folgt daher nicht zwangsläufig, dass Hand-
lungsempfehlungen z.B. der „Klimaskeptiker“ den richtigen Weg aufzei-
gen (siehe Rahmstorf 2003). 

7.2 Das Salienz-Kriterium

Ein Vorschlag, der sich auf ein „Salienz“-Kriterium stützt, kommt von
Schüßler (2002). Es teilt einen Aspekt mit aristotelischen Ansätzen: Die
Beteiligten sollten ein gemeinsames Interesse daran haben, einen angemes-
senen Kompromiss zu finden, wenn wissenschaftliche Ungewissheit dies
erfordert. Schüßler argumentiert folgendermaßen: Wenn ein Stabilisie-
rungsbereich innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite des Klima-

90 Die Fähigkeit, intersubjektive Urteile abzugeben, erfordert „Klugheit“ und Besonnenheit.
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wandels liegen sollte (zwischen 9.9 und 16.6°C), und nur noch die obere
Hälfte dieser Bandbreite erreichbar erschiene, würden vernünftige Zeitge-
nossen einem fiktiven Kompromiss in der Mitte dieses oberen Intervalls
zustimmen. Dieser Punkt wird insofern „salient“ sein, als dass er den
Akteuren ermöglicht, eingedenk der Trägheit des Klimasystems das Über-
schreiten des „verbotenen“ Werts von 16.6°C zu vermeiden. Das „Salienz“-
Kriterium vorausgesetzt, sollte daher der o.g. Punkt nicht ohne Ver-
pflichtung zum Handeln überschritten werden. Dies würde einen konkreten
Zielwert implizieren, wenn man die o.g. Werte von Petschel-Held et al.
anwendet, auf die sich Schüßler beruft und der dann rechnerisch bei etwa
15°C läge. Da dieser Wert unter der derzeitigen globalen Mitteltemperatur
liegt, würde Schüßlers Vorschlag bedeuten, dass man bereits verpflichtet
wäre, gegen eine Erwärmung schon jetzt vorzugehen. Der „Salienz“-
Ansatz scheint mit dem aristotelischen Verfahren konform zu gehen. In bei-
den Fällen werden Lösungswege angeboten, ohne Ethiktheorien bemühen
zu müssen: Die aristotelische Lösung bleibt prä-theoretisch, weil sie die
Existenz von „Theorien“ in der Ethik verneint. Die „Salienz“-Lösung ist (in
gewissem Sinne) post-theoretisch, da sie davon ausgeht, dass eine Ethikde-
batte keinen endgültigen Konsens erzielt. Im folgenden sind die Möglich-
keiten dieser Theorien erläutert. 

8 Konsequenzialismus

8.1 Überblick

Alle vier Einzelziele des Art. 2 können von normativen Disziplinen wie
Wirtschafts- oder Ethikwissenschaften reflektiert und ggf. auch konkreti-
siert werden. In der Menge der konkurrierenden Ethiktheorien bieten sich
grundsätzliche Unterscheidungen zwischen Deontologie (z.B. Kantischer
Prägung), Kontraktualismus und Konsequenzialismus (z.B. Utilitarismus)
an. Letzterer weist Analogien zur Wirtschaftstheorie auf. 

Sowohl Utilitarismus als auch Deontologie vermeiden metaphysische oder
theologische Rechtfertigungen. Beide machen geltend, dass erstens ethi-
sche Verpflichtungen nicht abdingbar sind und dass zweitens der ethische
Standpunkt einem Egoismus widerspricht; er ist vielmehr universal, unvor-
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eingenommen und in gewissem Sinne egalitaristisch. Der ethische Stand-
punkt ist nicht zu verwechseln mit den vielen moralischen Glaubensmus-
tern. Sein universeller Anspruch speist sich vielmehr aus einer unpartei-
lichen und benevolenten Perspektive.

8.2 Konsequenzialismus

Der Kern des Konsequenzialismus ist eine Maximierungs des „in sich
selbst Guten“. Zu benennen, was „in sich selbst gut sei“, ist Aufgabe der
konsequenzialistischen Axiologie. Ihre Gegenstände sind mentale Zustän-
de, wie Freude und Schmerz (klassischer Utilitarismus) oder (fehlende)
Befriedigung von Präferenzen. Konsequenzialismus bedeutet die Orientie-
rung an verschiedenen potentiellen Zuständen der Welt in denen das „Gute“
zu suchen wäre. Ein Zustand, in dem es ein höheres Maß des Guten gibt
(„Nützlichkeit“, „Freude“, „Befriedigung von Präferenzen“) ist moralisch
besser zu qualifizieren als ein anderer Zustand mit einem geringeren Maß.
Mögliche Zustände in der Zukunft müssen daher hinsichtlich ihrer Vor- und
Nachteile verglichen werden. Somit muss sich der Konsequenzialismus im
Wesentlichen auf Vorhersagen stützen.

8.3 Neoklassische Ökonomie und andere Maximierungsprogramme 

Es ist hier zwischen drei Arten von maximierenden Ethiktheorien zu unter-
scheiden. Als erste sei die Ethiktheorie genannt, die in der neoklassischen
Ökonomie vermutet werden kann. Die zweite ist der klassische Utilitaris-
mus, der bereits von John Broome (1992) auf das Klimaproblem angewen-
det wurde. Die dritte könnte als „Wohlfahrtsorientierung“ bezeichnet wer-
den. Auch dieser Ansatz ist widmet sich dem Klimawandel (Lumer 2002,
s.u.). Die beiden letzten Ansätze fragen danach, welche hedonistischen
Konsequenzen der Klimawandel in bestimmten Regionen bewirkt.

8.3.1 Neoklassische Ökonomie

Hier ist zunächst zu fragen ob die neoklassische Ökonomie ethische Krite-
rien enthält oder nicht. Wenn a) Ökonomie als Modelltheorie mit ihren
Axiomen, Beweisen und ihrem formalen Apparat betrachtet wird, kommt
der Ökonomie keine normative Geltung zu; sie ist dann nur eine Ansamm-
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lung von Modellen, die zur Beschreibung des Marktverhaltens in unter-
schiedlichen Bereichen dient. Wenn b) Ökonomie aber als Theorie rationa-
len Handelns oder als Gesellschaftstheorie verstanden würde, die definiert,
wie das Netto gegenwärtiger Wohlfahrt maximiert werden kann, ließen sich
einige normative Kernelemente ausmachen. Die Autoren neigen aber dieser
letzten Einschätzung b) nicht zu.91

8.3.2 Kosten-Nutzen-Analysen 

Wenn eine „Ethik der Ökonomie“ nicht auszumachen ist, können Kosten-
Nutzen-Analysen ethische Fragen nicht entscheiden (Randall 2002). Die der-
zeitigen Modelle von Kosten-Nutzen-Analysen (CBA) versuchen a) entwe-
der alle Wohlfahrtsfaktoren zu monetarisieren (umfassende CBA) oder b)
sich nur auf geldwerte Faktoren zu beschränken (eingeschränkte CBA). Die
Vernachlässigung bestimmter Schäden bedeutet aber nicht, dass solche Schä-
den mit Null zu bewerten wären. Eingeschränkte CBA könnte daher allen-
falls notwendiges Verfügungswissen zur Entscheidungsfindung bereitstellen. 

Umfassende CBA ist dagegen auf die Skizzierung eines „optimalen Pfades“
gerichtet. Dieser Ansatz ist bereits auf die Klimaproblematik angewandt
worden (Nordhaus). Hierfür steht allerdings die Monetarisierung bzw.
Bezifferung vieler kritischer Punkte aus:

– Aggregierung von Klimawirkungen,

– Diskontierung von Gemeinschaftsgütern,

– Schadensfunktion über das nicht-lineare Verhalten von Ökosystemen,

– Kosten nicht-linearer Schäden und katastrophaler Ereignisse,

– Kosten möglicher sozio-politischer Folgen (Migration, Aufstände, poli-
tische Verwerfungen),

– Bilanz von Vermeidungs- und Anpassungskosten,

– Gesellschaftliche Konsequenzen von Anpassung,

– Abschätzung von Anpassungsfähigkeiten und ihrer Entwicklung, 

– Bewertung gefährdeter Ökosystemleistungen und des Verlustes von
Biodiversität,

91 Die Frage möglicher ethischer Kerne der Ökonomie wird in Bromley & Paavola 2002 erörtert.
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– Kosten möglicher Schäden durch abwandernde Arten, 

– Kosten echter Kompensationen,

– Zusammenhänge zwischen Anpassung und anderen ökonomischen
Trends, 

– Einschätzung zukünftiger Grenzkosten,

– Kosten von Krankheit und Gesundheitsvorsorge (Malaria),

– Folgen für andere Umweltgüter (Wasser, Boden),

– Einschätzung des Zusatznutzens von Minderungsstrategien,

– Kosten für Versicherungen,

– Monetarisierung menschlichen Lebens („VOSL-Problematik“),

– Ökonomische Bewertung armutsfördernder Verteilungseffekte,

– Ökonomische Bewertung von Verelendungstendenzen,

– Gerechtigkeitsfragen in Kosten-Nutzen-Analysen.

Diese Liste lässt erahnen, dass die derzeitige Suche nach einer „optimalen
Lösung“ (z.B. Nordhaus’ numerische DICE- und RICE-Kalkulationen)
nicht befriedigen und normative Standards kaum rechtfertigen kann (Lom-
borg 2001, S. 307), zumal verschiedene Modellierungen zu unterschiedli-
chen Resultaten führen würden. Es zeigt sich bereits, dass Modifizierungen
z.B. angenommener Schadensfunktionen oder Diskontraten im DICE-
Modell nahezu jede klimapolitische Strategie als „optimal“ erscheinen las-
sen. Fragwürdig muten auch Versuche an, die Kosten katastrophenartiger
Ereignisse zu modellieren: „Nordhaus attempted to consider extreme
events by assuming that global economic damage from climate change is
proportional to the temperature change raised to the power of twelve“
(Schneider & Azar 2001, S. 25). Es erscheint problematisch, hieraus opti-
male Minderungsziele ableiten zu wollen. 

Da, erstens, eine „Ethik der Ökonomie“ fraglich ist, zweitens zahlreiche
ungelöste Monetarisierungsfragen einer umfassenden CBA bestehen und
drittens eine normative Auslegung entsprechender Modellierungs-
bemühungen nicht statthaft wäre, sollte ein optimaler ökonomischer Pfad
in der Klimapolitik nicht festgelegt werden können (siehe auch Schröder et
al. 2002, Kapitel 3.2; SRZ 2002, Tz 527). 
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Die Formulierung von Art. 2 scheint dagegen eine gewissen Nähe zu Stan-
dardpreis-Methoden zu haben. Ausgehend von einem verbindlichen, siche-
ren Stabilisierungsniveau sollten Wirtschaftswissenschaftler geeignete
Bündel von Instrumenten (JI, CDM, Emissionshandel) ermöglichen, diesen
Standard mit möglichst geringen Kosten einzuhalten. In diesem Sinne wäre
die ökonomische Forderung in Art. 3.3 FCCC zu verstehen. 

Statt Kosten-Nutzen-Analysen sollten besser diskursorientierte Verfahren
Verwendung finden (O’Riordan 1997, Hiedanpäa & Bromley 2002, Ott
2003), die in einen entsprechenden ethischen Rahmen zu stellen wären
(Abschnitt 8). Angesichts von Ungewissheit und Erkenntnislücken z.B.
über Klimaschäden empfehlen Hanley & Shogren (2002) sowohl die
Erwartungen der Beteiligten als auch die Ergebnisse von Umweltbewertun-
gen zu berücksichtigen. Randall (2002, S. 60) argumentiert, dass CBA nur
dort eine Rolle spielen sollte, wo „no overriding moral concerns are threa-
tened.“ Die Klimaproblematik fällt aber offensichtlich nicht in diese Kate-
gorie.

8.4. Klassischer Utilitarismus

Der ethische Standpunkt des klassischen Utilitarismus kalkuliert Maße von
Freude (Befriedigung von Präferenzen) und Leid (fehlende Befriedigung
von Präferenzen) mit dem Ziel ihrer Optimierung. Da ethisches Wohlver-
halten mit dem Maß an realisierbarem Gutem verbunden ist, wird ange-
nommen, dass es eine moralische Pflicht prima facie gibt, um die Welt mit
dem höchsten Maß an Gutem und dem niedrigsten Maß an Schlechtem zu
gestalten. Utilitaristen werden die Frage stellen, welche Auslegung der vier
Ziele von Art. 2 die voraussichtliche Bilanz zwischen Freude (Befriedi-
gung) und Leid (fehlende Befriedigung) maximiert. Utilitarismus erlaubt
keine Diskontierung des Nutzens. Nutzenwerte werden als invariant
betrachtet, weswegen auch etwaiges Leiden von Tieren in die Gesamtnut-
zenfunktion integriert werden müsste. 

Die Theorie des Utilitarismus ist mit zwei Dilemmata konfrontiert: 

1. Entweder ist sein Maximierungsprinzip von deontologischen Grundsät-
zen zu begrenzen oder nicht.
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2. Entweder sind einzelne Präferenzen von bestimmten Annahmen über
„unmoralische“ oder „anti-soziale“ Motivationen zu begrenzen oder sie
sind lediglich durch ihre Intensität zu qualifizieren. 

8.4.1 Argumente gegen einen unbeschränkten Utilitarismus 

Im Folgenden werden typische Argumente gegen einen unbeschränkten
Utilitarismus ins Feld geführt, die sich auch im Schrifttum wiederfinden:

1. Der nutzenethische Schutz des Einzelnen ist unsicher. Einzelpersonen
könnten prinzipiell geopfert werden, um die Gesamtsumme des Nutzens
zu maximieren. Dem sogenannten „utilitaristischen Opfer“ (Frey 1984,
S. 8f) sind keine Grenzen außer dem utilitaristischen gesetzt.

2. Utilitarismus kann die Identität von Einzelpersonen in Frage stellen, da
er eine „disuniting metaphysics of personhood“ impliziert (nach Broome
1991, Kapitel 11). Personalität ließe sich in Entwicklungsphasen auflö-
sen (Broome 1991, S. 231). 

3. Utilitarismus könnte eine Doppelmoral implizieren, bei der nur eine
kleine Gruppe von Utilitaristen sich der „wahren“ Ethiktheorie ver-
schreiben, während die meisten gewöhnlichen Menschen sich an eine
gewöhnliche Kantische Lehre halten sollten. Die von Hare eingeführte
„split-level“-Sicht lehnt sich eng an diesen doppelten Standard an. 

4. Einzelpersonen könnten als Ansammlungen von Nutzeneinheiten gese-
hen werden.

5. Wenn Sprechakte wie andere Handlungen gesehen werden, müsste die
Maximierung des Gutem auch auf hierauf angewandt werden. Dies wür-
de die Pflicht implizieren, nur noch Sprechakte zu vollziehen, die das
Gute maximieren, was mit Vorstellungen über Wahrheit nicht in Ein-
klang stünde.

6. Utilitarismus ist praktisch kaum einlösbar: Rückblickend agieren Perso-
nen aus utilitaristischer Sicht meist falsch, da sich im nachhinein fast
immer eine „bessere“ Handlungsweise vorstellen lässt. 

7. Utilitarismus impliziert mit Blick auf die Weltbevölkerung paradoxe
Hervorbringungspflichten, die es denkbar erscheinen lassen, die Nut-
zensumme durch Bevölkerungswachstum zu vermehren.
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Somit wird ein unbeschränkter Utilitarismus kaum akzeptabel sein können.
Gleichwohl können utilitaristische Aspekte die ethische Debatte um die
Klimawandeldebatte bereichern (Broome 1992).

8.4.2 Auf dem Weg zu Wohlfahrtskriterien
Utilitaristische Wohlfahrtsfunktionen weichen von ökonomischen ab: Eine
ökonomische Wohlfahrtsfunktion wird durch die Annahme definiert, dass
der Nutzen eine Funktion des Konsums kommerzieller Güter ist. Die utili-
taristische Wohlfahrtsfunktion wird durch das Maß an Glück, Wohlergehen,
Zufriedenheit und dergleichen mehr definiert. Utilitaristen müssen alle
Arten von Unzufriedenheit bewerten, die der Klimawandel mit sich brin-
gen könnte. Auch das Leiden von Tieren ist in eine hedonistische
Wohlfahrtsfunktion mit einzubeziehen. Das Kriterium der „nachhaltigen
Entwicklung“ wird von der Regel eines zeitlich konstanten, nicht diskon-
tierbaren Nutzens definiert. Der Verlust von Ökosystemen zählt ethisch
aber nur dann, wenn dieser Verlust Auswirkungen auf hedonistische Erwar-
tungen hat. 

Utilitaristen stehen naturgemäß solchen Veränderungen negativ gegenüber,
die mit andauerndem und/oder intensiv erlebtem Schmerz einhergehen.
Hunger, Verlust von Familienmitgliedern, Katastrophen, Ausbreitung von
Krankheiten, Verlust des Eigentums, gesellschaftliche Störungen, Migra-
tion und dergleichen wirken sich verschlechternd auf die soziale Gesamt-
nutzenfunktion aus. John Broome (1992) postuliert, dass das gesamte Lei-
den, das der Klimawandel wahrscheinlich mit sich bringt, nicht durch den
Nutzen wirtschaftlichen Wachstums aufgewogen wird. Weiter argumentiert
er, dass andere utilitaristische Wohlfahrtsfunktionen zu ähnlichen Ergebnis-
sen kommen. Somit konvergiert der Utilitarismus stark in Richtung niedri-
ger Stabilisierungsniveaus. Demzufolge sollte keiner seiner Anhänger
hohen Stabilisierungsniveaus zustimmen.

8.5 Wohlfahrtsorientierung

Bei wohlfahrtsorientierten Ansätzen werden Schäden und Nutzen nicht ein-
fach aggregiert, sondern erhalten jeweils einen speziellen moralischen Sta-
tus. Wohlfahrtsorientierung legt auch Wert auf Gerechtigkeits- und Gleich-
heitsüberlegungen, da Erfahrungen von Ungerechtigkeit oft negativ em-
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pfunden werden und somit – hedonistisch gesehen – zum Schlechteren
führen. Wohlfahrtsorientierung verneint die utilitaristische Voraussetzung,
dass nur die optimale Handlungsweise moralisch verpflichtend ist (Lumer
2002, S. viii). Dadurch kann das Problem des utilitaristischen Einzelopfers
gelöst werden. Anhänger der Wohlfahrtsorientierung legen auch Wert auf
Freiheiten, Chancen, Fähigkeiten, Wahlfreiheiten und andere, der jeweili-
gen Neigung entsprechende „Güter“.

8.5.1 Hedonistische Axiologie

Lumer postuliert, dass es eine moralische Pflicht gibt „to implement the
most stringent, politically feasible norms for greenhouse gas abatement“
(2001, S. ix). Lumer betont dabei, dass voraussichtliche Konsequenzen des
Klimawandels wie Migration, gesellschaftliche Konflikte aufgrund von
Ressourcenknappheit, Verlust von Eigentum durch Unfälle und Naturkatas-
trophen, die Angst, geliebte Menschen zu verlieren oder die allgemeine
Verschlechterung der Lebensbedingungen negative hedonistische Ver-
änderungen sind.92 Lumer unterscheidet dabei die folgenden Verluste an
Lebensqualität:

– Opfer, einschließlich Opfer durch Migration, durch zerrüttete Lebens-
bedingungen oder durch wirtschaftlichen Ruin, 

– Verletzungen,

– Krankheiten,

– Armut,

– Hungersnot,

– Psychische Leiden durch Katastrophen,93

– Psychische Leiden durch eine Verschlechterung des sozialen Klimas,

– Leiden durch verschlechterte Lebensbedingungen oder durch Unbilden
des täglichen Lebens, 

– Leiden durch Bedrohung.

92 Man stelle sich die Gefühle von Menschen vor, die ihr Eigentum durch Naturkatastrophen verloren
haben (Sturm, Flut, Waldbrände).

93 So verursachte z.B. die Jahrhundertflut in Sachsen bedeutende hedonistische Beeinträchtigungen,
wie sie im Sommer 2002 wahrgenommen wurden.
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Lumer lenkt die Aufmerksamkeit auch auf andere Aspekte wie die Vertei-
lung von Verlusten, die Einzelpersonen schultern müssen und solchen, die
durch nationale Hilfsprogramme „sozialisiert“ werden (2002, S. 41). Er
kommt zu dem Schluss, dass die hedonistischen Veränderungen eines unbe-
schränkten Klimawandels überwiegend negativ sein werden. Somit wären
Anhänger einer Wohlfahrtsorientierung dazu verpflichtet, diese negativen
hedonistischen Veränderungen zu vermeiden. Diese Verpflichtung recht-
fertigt ebenfalls niedrige Stabilisierungsniveaus.

8.5.2 Minderungsoptionen
Lumer unterscheidet vier Möglichkeiten der Steuerung globaler Emissio-
nen:

1. „Business as usual“;

2. Stabilisierung der Emissionen auf dem Niveau von 1990;

3. Eine „starke“ Reduktion (-25%) bis 2015 bezogen auf den Wert von
1990;

4. Eine „nachhaltige“ Reduktion (-60%) bis 2035 bezogen auf 1990.

Lumer (2002, S. 85) empfiehlt den Anhängern der Wohlfahrtsorientierung
die Option 4. Er sieht auch auf der Ebene der Resultate keinen Widerspruch
zwischen den Anhängern der Wohlfahrtsorientierung und den klassischen
Utilitaristen (wie Broome). Für den Umgang mit der Klimaproblematik
postuliert Lumer sogar eine starke Konvergenz zwischen Wohlfahrtsorien-
tierung, der Kantischen Lehre und einem „neminem-laede“-Ansatz (2001,
S. 80). Dieser Sicht stimmen die Autoren zu. 

8.5.3 Probleme wohlfahrtsorientierter Kalkulationen
Lumers Argumentation beruht auf verschiedenen empirischen Schadensbe-
rechnungen, die „bestenfalls Abschätzungen“ sind“.94 Er nimmt an, dass
„business as usual“ zwischen 2050 und 2075 zu etwa 100 Millionen zusätz-
lichen Toten führen könnte, die sich auf Folgen klimabedingter Katastro-
phen (441.000), von Dürren und Hungersnöte (37,5 Millionen), von Unter-
ernährung aufgrund steigender Preise (52,5 Millionen), von Hitzeperioden

94 Lumer geht von konservativen Annahmen aus, ohne Anpassungsfähigkeiten oder weltweite Hilfs-
programme zu berücksichtigen. Die Sterblichkeitsabschätzungen sind damit sehr spekulativ.
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(fast 6 Millionen), Malaria (1,25 Millionen) und totaler Armut aufgrund
wirtschaftlichen Ruins (ca. 60.000) verteilen.95 Eine Umrechnung auf die
klimabedingte jährliche Sterberate überstiege die Zahl der Opfer durch
Krieg, Naturkatastrophen und Terrorismus. Angesichts solcher Schätzun-
gen wären Strategien des „business-as-usual“ und „wait-and-see“ ethisch
nicht vertretbar. 

Bei Wohlfahrtsorientierung würde das „hedonistische Haben“ der Wohlha-
benden kaum zum Schlechteren verändert, wenn einige ihrer zusätzlichen
Einkünfte verlorenen gingen. Utilitaristische, wohlfahrtsorientierte und
Kantische Ethiker würden zumindest solchen Handlungsweisen zustim-
men, bei denen im Interesse der Vermeidung von Risikoverschlechterungen
nur ein marginaler Zusatznutzen geopfert werden müsste. Eine langfristig
risikoarme Klimapolitik sollte daher für Wohlhabende akzeptierbar sein.

9 Deontologie 

9.1 Überblick

Deontologie kann unterschiedlich konzipiert sein. Bei der engen Auslegung
von Deontologie fallen (unbeabsichtigte) Konsequenzen von Handlungs-
weisen kaum ins Gewicht. Sie wird dann gleichgesetzt mit „Gesinnungs-
ethik“ (sensu Weber). Frankena argumentiert (1973, S. 15): „Deontological
theories deny (...) that the right, the obligatory, and the morally good are
wholly, whether directly or indirectly, a function of what is non-morally
good or what promotes the greatest balance of good over evil.“ Er be-
hauptet, dass das Kernstück der Moral nicht durch die Maximierung des
Guten gebildet wird. 

Das „Handbuch Ethik“ (Düwell et al. 2002) führt unter der Überschrift
„Deontologie“: folgende Theorien auf: Kantische Lehre, Diskursethik, die
Ethik von Rawls (1971) und von Gewirth (1978) sowie den Kontraktualis-

95 Es besteht keine Notwendigkeit, Lumers „Eisberg-Hypothese“ (auf höherem Niveau korrelieren
die physischen Schäden mit der Zahl der Todesopfer) oder seine Berechnungen schadensbedingter
Wohlergehensverluste zu erörtern, da 100 Millionen zusätzlicher Toter in 25 Jahren offensichtlich
nicht akzeptabel wären.
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mus. Es erscheint allerdings fraglich, ob der letztgenannte Ansatz der
Deontologie begründbar zuzuordnen ist (Abschnitt E.9). 

9.2 Ethische Ansprüche und prima facie-Prinzipien

Deontologie geht davon aus, dass Personen gegenseitige ethische Ansprüche
verbinden, (nicht) auf bestimmte Art und Weise behandelt zu werden.
Typisch für die deontologische Ethik ist die gegenseitige Verbindlichkeit
solcher moralischer Grundsätze, die gerechtfertigt sind. Der ethische Stand-
punkt erlaubt es („uns“), eine Reihe von prima facie-Prinzipien vorzuschrei-
ben. Für eine Konfliktlösung wird man sich allerdings zusätzlich über Prio-
ritätsregeln verständigen müssen. In der Ethik steht eine allgemeine Theorie
zu Prioritätsregeln beim Umgang mit moralischen Konflikten aus.

9.3 Diskursethik

Bei Kant ist der Kategorische Imperativ das Kernstück der deontologischen
Ethik. Nach dem sogenannten „linguistic turn“ in der Philosophie sind sol-
che allgemeingültigen Prinzipien in der ethischen Abwägungspraxis gene-
rell zu finden. Diese Vorstellung wurde von der sogenannten „Diskurs-
Ethik“ zu einem ethischen Rahmen ausgearbeitet (Apel 1976, Habermas
1991, zum Überblick siehe Gottschalk-Mazouz 2000). Der Kern der Dis-
kursethik, die ihre Rechtfertigung durch reflektierende Argumente erhält,
erklärt die innere Beziehung zwischen ethischer Geltung und idealer bzw.
unbeeinflusster Akzeptanz. Die Herausforderung von Diskursen besteht in
der kooperativen Beurteilung relevanter Rechtfertigungsansätze unter
Berücksichtigung ihrer Konsequenzen. Präferenzen und Interessen können
so im Rahmen der Debatten mit beurteilt werden: Entsprechende Ergebnis-
se könnten z.B. sein, zwischen „luxusbedingten“ Emissionen und solchen,
die durch die Befriedigung von Grundbedürfnissen bedingt sind, zu unter-
scheiden (sensu Shue); es könnten auch die Interessen von in höherem
Maße anfälligen Gesellschaftsgruppen als prioritär bewertet werden. Moral
berücksichtigt hier die Identität von Einzelpersonen.

Resultate praktischer Diskurse werden zum Bestandteil einer gerechtfertigten
Moral. Durch moralisches Abwägen hofft man allgemeingültige Prinzipien
zu finden, was in jedermanns Interesse sein sollte (Mason 2000). Solche all-
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gemeinen Grundsätze und Normen können entweder (direkt) als Handlungs-
aufforderung verstanden werden oder – indirekt – Kriterien, Bewertungsre-
geln und „Schwerpunkte“ ergeben, die in spezielle Debatten über Gesetze,
Strategien, gesellschaftliche Ziele und dergleichen eingehen. Dies erfordert
ein öffentliches Forum für Beratungen einer bürgerlichen Gesellschaft. Der-
artige Diskurse werden geleitet von a) prozeduralen Diskursregeln,
b) Grundsätze, die auf höheren Ebenen moralischer Debatten gerechtfertigt
worden sind, c) aktuellem Wissen einschließlich seiner Unsicherheit und 
d) Interessen der Betroffenen. Es ist hier zu verdeutlichen, dass die Berück-
sichtigung der o.g. allgemeingültigen Grundsätze im Ergebnis nicht notwen-
digerweise jedem nützen. Dies trifft auch für die Klimaproblematik zu. 

Aus der Theorie der Diskursethik hat das Argumentieren Vorrang vor dem
Verhandeln, da ethische Fragen durch Verhandeln nicht lösbar sind. Ver-
handeln impliziert Machtausübung, während Argumentieren im Idealfall
Machtansprüche neutralisiert und individuelle Interessen zu überbrücken
versucht. Verhandeln wäre daher als ultima ratio anzusehen. Die Unter-
scheidung zwischen Argumentieren und Verhandeln sowie die ethisch legi-
timierbare Priorität des Argumentierens schaffen Raum für die Frage, wie
Konflikte durch faire Verhandlungen gelöst werden können. Faire Verhand-
lungen setzen Verfahrensregeln des Diskurses und die Ergebnisse ethischer
Debatten voraus. Henry Shue (1992) argumentiert, dass Verhandlungen
über ethischen Prinzipien und Überlegungen begrenzt werden sollten. Falls
dies nicht gelänge, würde Macht entscheiden, was ethisch nicht akzeptabel
wäre. Wenn also mit Hilfe von bestimmten Argumenten eine Auslegung
von Art. 2 gerechtfertigt werden könnte, müsste diese zur Basis von Folge-
verhandlungen werden. Aus diskursethischer Perspektive sollten Stabi-
lisierungsziele der FCCC argumentativ legitimiert werden, während kon-
krete Vorschläge auf der Ebene der Mittel (Instrumente, Maßnahmen) ver-
handelbar wären. Ethisch gerechtfertigte Argumente für hohe Stabilisie-
rungsniveaus wären nicht zu rechtfertigen (Ott et. al. 2003).

9.4 Argumente gegen die Verlagerung von Risiken

Deontologie sollte auch in der Lage sein, Konsequenzen und Nebenfolgen
von Handlungen zu berücksichtigen und mittels geeigneter Prinzipien zu
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beurteilen. In der Deontologie sind starke Vorbehalte gegen jegliche Verla-
gerung von Umweltrisiken zum Schaden Dritter zu konstatieren. Diese Vor-
behalte kommen auch in der Analyse anfälliger Regionen und sozialer
Schichten stark zum Ausdruck.96 O’Neill (1997) erhebt diesen Vorbehalt
zur allgemeinen Maxime. Dies gilt auch für solche Schäden, die noch kein
„Leid“ verursachen (Williams 1997, S. 6). Für O’Neill, gibt es eine grund-
sätzliche Verpflichtung, Schadenverursachung nicht zu einem Grundmuster
individuellen und kollektiven Handelns zu machen, was als („perfekte“)
negative Verpflichtung zu deuten wäre. 

Da die FCCC als kollektives Handlungsprogramm zu betrachten ist, gilt
auch für die CoP der Grundsatz, Schadensentwicklungen zu vermeiden.
O’Neill unterscheidet nun zwischen Fällen direkter Schäden und den indi-
rekten Umweltschäden sowie zwischen zufälligen und systematischen
Schäden. Für O’Neill wäre die Ablehnung von Umweltschäden eine Frage
der Begrenzung indirekter Schäden. CO2-Emissionen, die als indirekte
Schäden für Dritte gesehen werden können, wären im besten Falle zufällig
und im schlechtesten Falle systembedingt (1997, S. 137). Mit zunehmender
Erkenntnistiefe über die Auswirkungen des Klimawandels werden diese
Schäden zunehmend als indirekt, aber systembedingt erkannt. Hohe Treib-
hausgasemissionen verursachen systematische, indirekte Schäden.

Das Prinzip der Schadenvermeidung kann eine Reihe negativer prima-facie-
Verpflichtungen nach sich ziehen, die für die meisten Ethiker akzeptabel ist:

– Achtung vor dem Leben, der Gesundheit, der Persönlichkeit, der Selbst-
achtung, dem Streben nach Glück und Wohlstand anderer Menschen
(nach Kant: „perfekte Pflichten“),

– Einhaltung der Menschenrechte (rechtsbasierte Norm),

– Vermeidung der Schädigung Dritter (neminem-laede-Prinzip),

– Vermeidung von Lügen, Betrug oder Täuschung,97

– gleiche Beachtung und Berücksichtigung aller Betroffenen,

96 Diese Vorbehalte gehen von moralischen Verpflichtungen aus und nicht von etwaigen individuel-
len Rechten auf eine intakte und unveränderte Umwelt.

97 Dieses Gebot impliziert das Verbot, sich als „Trittbrettfahrer“ zu verhalten. Somit könnte Deonto-
logie der ökonomischen Rationalität des Trittbrettfahrens entgegentreten.
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– Bekenntnis zu Gegenseitigkeit und Universalisierung,

– Ermöglichung von Handlungsfreiheit,

– Verpflichtungen zur Notfallhilfe,

– besondere Beachtung Benachteiligter.

Deontologen sollten die Interpretation der Zielbestimmung des Art. 2 im
Licht dieser Grundsätze zur Vermeidung einer Verlagerung von Umweltri-
siken betreiben.

Sollten sich die Lasten des Klimawandels zu Ungunsten solcher benachtei-
ligter Gruppen verteilen, deren Mitglieder das Problem aber nicht verur-
sacht haben, wäre dies eindeutig als ungerechte Verlagerung von Umweltri-
siken einzustufen. Schadensvermeidung impliziert hier die Vorstellung vom
Verursacherprinzip.

9.5 Ethik auf Basis der Menschenrechte

Eine „Ethik auf Basis der Menschenrechte“ sollte in einem weiteren deon-
tologischen Rahmen erörtert werden, da das System der Menschenrechte
durch viele nicht-exklusive ethische Denkmuster gerechtfertigt wird
(Rawls 1971, Gewirth 1978, Dworkin 1984, Habermas 1991, Nida-Rüme-
lin 1999). Nida-Rümelin spricht hierbei von fünf Kategorien, die in der fol-
genden Reihenfolge zu akzeptieren sind:

1. Recht auf Leben,

2. menschliche Grundrechte,

3. Bürgerrechte,

4. Umweltrechte,

5. Eigentumsrechte.

Gemäß einer rechtsbasierten Ethik sind Menschenrechte „Trümpfe“, die
nicht gesellschaftlichen Zielen untergeordnet werden dürfen (Dworkin
1984), da diese auf berechtigten moralischen Ansprüchen fußen. Es wurde
zuvor gezeigt, dass gewisse ethische Vorbedingungen erfüllt werden müs-
sen, wenn Rechte ausgeübt werden sollen. So können viele Unterernährte,
Kranke, Analphabeten und Arme ihre Rechte kaum wahrnehmen. Hierfür
müssten materielle Vorbedingungen erst einmal erfüllt sein. Man kann
argumentieren, dass „Nahrungsmittelproduktion“ in diesem Sinne interpre-
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tiert werden sollte, („Ernährungssicherheit“), was sich eng an Vorstellun-
gen von „Grundbedürfnissen“ anlehnt und auch in der „Nachhaltigkeits“-
Bedingung zum Ausdruck kommt (Abschnitt E.14.2). Ein ethisches
Anrecht auf Ernährung (einschließlich Trinkwasserversorgung) wird von
vielen UN-Erklärungen unterstellt. Auch das „Recht“ auf eine sichere und
annehmbare Umwelt formulieren bereits zahlreiche UN-Dokumente. Die
rechtliche Verbindlichkeit ist allerdings nur schwach ausgeprägt, könnte
aber für die Auslegung von Art. 2 relevant werden. 

Fraglich ist, wie das Verhältnis zwischen Individual- und Kollektivrisiken
auszulegen ist. Dabei ist das ethische Problem eines „statistischen Lebens“
bisher in der Deontologie kaum näher ergründet worden. Seit Publikation des
SAR ist bekannt, dass der zugemessene „Wert eines statistischen Lebens“
(VOSL) die Berechnung „optimaler klimapolitischer Strategien“ stark beein-
flusst. Vom ethischen Standpunkt aus zählt ein menschliches Leben (prima
facie) grundsätzlich genau so viel wie ein anderes; für Kant-Anhänger hat
jedes einzelne menschliche Leben einen unbezahlbaren Wert. Andere Ansät-
ze legen dagegen nahe, dass ein statistisches menschliches Leben z.B. in
Medizin, Technik und Verkehr ökonomisch zu bewerten ist. Dies ist kein
Widerspruch, da individuelles und statistisches Leben unterschiedlicher
Natur sind. Es bleibt das ethische Problem, wie strikt ein Sicherheitsstandard
zu sein hätte, wenn individuelles Leben „unbezahlbaren Wert“ hat, statisti-
sches Leben dagegen nicht. Deontologisch gesehen erscheint – strukturell
bedingt – stets eine starke Vorsorgevermutung angebracht, da sich statisti-
sches Leben im Allgemeinen real als Leben individuell Betroffener darstellt.

9.6 Positive und negative Verpflichtungen

Viele Wissenschaftler sind überzeugt, dass die Formulierung von ethischen
Normen, Rechten, Prinzipien und dergleichen unproblematisch ist. Proble-
me bereitet lediglich das Einstufen und Abwägen in Fällen moralischer
Konflikte. Pogge (2002) argumentiert, dass moralische Überzeugungen –
wie folgt – hierarchisch zu rechtfertigen sind: 

– Negative Verpflichtungen, z.B. andere Personen (gemäß der oben
genannten Prinzipien) nicht ungerecht zu beurteilen, sind vorrangig und
übergeordnet. 



176

– Positive Verpflichtungen zu helfen bzw. zu unterstützen sind dagegen
nachgelagerte Verpflichtungen geringerer Verbindlichkeit.

Positive Verpflichtungen dürften so je nach ihrer Nähe (zeitlich, räumlich,
persönlich) abgestuft werden, während dies für negative Verpflichtungen
nicht zulässig wäre (z.B. Schädigungsverbot). So könnten unsere Verpflich-
tungen den Menschen der Entwicklungsländer gegenüber positive Hilfs-
pflichten sein, die in Bezug auf die räumliche Ferne gegenüber anderen
Verpflichtungen abdingbar wären. Anders sähe es aus, wenn Armut und
Elend im Ausland als Schäden durch Risikoverlagerung zu betrachten wä-
ren, die – zumindest teilweise – von entwickelten Regimes (wie GATT und
WTO) verursacht worden sind. Wenn dies begründbar der Fall wäre, gäbe
es starke ethische Ansprüche der Entwicklungsländer aufgrund negativer
Verpflichtungen der entwickelten Länder. Somit würden Verpflichtungen,
Lebensbedingungen in den Entwicklungsländern nicht zu gefährden, rela-
tiv hohe Verbindlichkeit beanspruchen.98

10 Der Klimawandel und Rawls‘ Theorie der
Gerechtigkeit 

Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit (1971) ist oft für Umweltfragen herange-
zogen worden (Singer 1988, Luper-Foy 1992, Thiero 1995), obgleich er
selbst sie nicht thematisiert. Nach Rawls müssen Gerechtigkeitsgrundsätze
aus einer Ausgangsposition gewählt werden, die fair ist. Diese Position
wird mit dem Schleier der Unwissenheit erreicht. Die Personen hinter die-
sem Schleier agieren frei, rational und haben keine gegenseitigen Interes-
sen. Sie verfügen über keinerlei Informationen über die jeweiligen Eigen-
schaften des anderen, ihre Lebensperspektiven, ihren sozialen Status und
ihre Vorstellung des Guten. Die Beteiligten haben einen generellen Sinn für
Fairness und eine gewisse Vorstellung von moralischer Selbstachtung.99

Rawls argumentiert, dass freie und rationale Personen die folgenden
Grundprinzipien auswählen werden:

98 Hier soll daran erinnert werden, dass die proviso von Locke, „ausreichend und gute“ Ressourcen
für andere zu hinterlassen, ursprünglich als negative Pflicht gedacht war.

99 Die Frage, in welchem Umfang moralische Überzeugungen zuzustehen sind, muss hier offen blei-
ben. 
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– „First: each person is to have an equal right to the most extensive basic
liberty compatible with a similar liberty for others.

– Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they
both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) at-
tached to positions and offices open to all“ (1971, § 11, S. 60) 

Die Prinzipien sind lexikografisch geordnet: Danach sind obige „Grund-
rechte“ gleichen oder offenen Zugangsmöglichkeiten überzuordnen. Beide
sind wiederum dem sogenannten „Differenzprinzip“ vorgelagert, das die
obige Aufzählung ergänzt. Rawls favorisiert hierfür eine egalitaristische
Auslegung, wobei das allgemein Wünschbare in den untersten sozialen
Rängen einer Gesellschaft zu maximieren wäre. Angewandt auf die Beur-
teilung von Risiken lässt sich aus dem Differenzprinzip ein „Minimax“-
Kriterium gewinnen (Abschnitt E.12.5). Rawls möchte so vermeiden, dass
Personen unter unerträglichen Bedingungen leben.

10.1 Anwendbarkeit der „Schleier-Methode“ 

Die Dichte des Rawls’schen Schleiers kann an die jeweilige Problemstel-
lung angepasst werden. Wenn dieser Schleier die geographische Herkunft
und die Zeitepoche des einzelnen verdeckt, können Personen sich wähnen,
einer beliebigen Generation anzugehören. Somit kann der Schleier der
Unwissenheit auf die „Zukunftsethik“ angewandt werden.100

Laut Rawls stellen beurteilende Personen in der obigen Ausgangsposition
Überlegungen zu einem just saving schedule an. In der Theorie von Rawls
verfügen sie über gewisse Erkenntnisse über die gesellschaftliche Dyna-
mik. Ausgeweitet auf Umweltfragen könnten auch grundlegende Kennt-
nisse darüber vorausgesetzt werden, inwieweit Gesellschaftssysteme vom
Klima und natürlichen Ressourcen abhängen. Somit scheint die variable
Dichte des Schleiers der Unwissenheit durchaus mit der Grundstruktur der
Rawlschen Theorie in Einklang zu stehen. So können einerseits Kenntnis-
se der eigenen Herkunft in Zeit und Raum gedanklich ausgeblendet, ande-

100 Dass Rawls unter dem Schleier der Ungewissheit von Personen als „Zeitgenossen“ und als Ver-
treter der „familiären Linie“ spricht, ist eine Fiktion und als solche auch mit „Zukunftsethik“ bzw.
klimapolitischen Rechtfertigungen vereinbar.
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rerseits aber allgemeines Wissen über Klimawandel integriert werden.
Angewandt auf die Spezifizierung von Art. 2 ergibt sich: Welches Stabili-
sierungsniveau würde man auswählen wollen, wenn man nicht wüsste, an
welchem Ort und zu welcher Zeit man existieren würde? Welche Interpre-
tation der drei Nebenziele würde man unter solchen Umständen bevorzu-
gen?101 Es darf angenommen werden, dass keine rationale Person bei die-
sem Gedankenexperiment hohe Stabilisierungsniveaus favorisieren wür-
de.

11 Praktische Konvergenz von Ethiktheorien

11.1 Übereinstimmung auf Ebene der Resultate

Es lässt sich eine starke Übereinstimmung zwischen einer aristotelischen
„Experten-Durchschnitts-Lösung“, den Positionierungen von Klimaexper-
ten (CoP-8-Befragung im Anhang) und einigen Selbstauskünften nach der
Rawls’schen Methode konstatieren.102 Die Ergebnisse konvergieren hin zu
niedrigen Stabilisierungsniveaus. Diese Konvergenz ist überraschend, da
sich auch mit den übrigen Argumentationsstrukturen von Wohlfahrtsorien-
tierung, Utilitarismus und Deontologie ein kohärentes Bild für die Ausle-
gung des Stabilisierungsziels von Art. 2 abzeichnet. Dies gilt auch für abge-
leitete Grundsätze, wie für das Verbot der Risikoverlagerung. Ethik wird in
der Klimapolitik dazu tendieren, niedrige Stabilisierungsniveaus zu em-
pfehlen (450 ppm CO2?). 

11.2 Die Rolle des Kontraktualismus

Die obige ethische Konvergenz schließt allerdings den Kontraktualismus
nicht ein. Für Anhänger des Kontraktualismus müssen sich legitime
Grundsätze aus Verhandlungen zwischen rationalen Personen ergeben.
Alle Pflichten, die der Kontraktualismus vorschreibt, sollten nach wohl-

101 Es ist nicht anzunehmen, dass ein rational handelnder Beteiligter z.B. eine Interpretation des
Nebenziels „Nahrungsmittelproduktion“ akzeptieren würde, die ausschließlich an globalen
Gewinnen orientiert wäre.

102 Diverse Tests, die nach der Rawls’schen Methode in einigen Umweltethik-Seminaren der Univer-
sität Greifswald durchgeführt wurden, ergaben wünschbare Stabilisierungsniveaus von knapp 450
ppm CO2.
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überlegtem Abwägen jedes Einzelnen für gut befunden und könnten mit
„rationalen Egoismus“ umschrieben werden. Es wäre danach für alle Be-
teiligten von Vorteil, wenn jeder gewisse moralische und rechtliche
Regeln befolgen würde, denn es erschiene sicherer, Verträge zu schließen
anstatt in einem Hobbes’chen „status naturalis“ zu leben. Das Hauptmotiv
für den Abschluss von Verträgen ist – seit Hobbes – das Gefühl von Angst.
Die Ethik des Kontraktualismus umfasst somit nur ein Minimum an
Tugenden.

Da der Kontraktualismus erstens kaum als Ethiktheorie aufgefasst werden
kann (Tugendhat 1994, Ott 2001, Kapitel 6) und zweitens keine Verträge
zwischen Personen der Gegenwart und der Zukunft vorsieht sowie drittens
rationale Egoisten immer ihren „Anteil“ an einem kollektiven Gut zu maxi-
mieren suchen, sollte er nicht als Grundlage von Zukunfts- oder Umwelt-
ethik herangezogen werden. Anhänger des Kontraktualismus sind seit jeher
wahrhaftigen Generationenverträgen skeptisch gegenübergetreten. Sie leh-
nen auch Verpflichtungen gegenüber nicht-menschlichen Lebewesen ab, da
diese nicht vertragsfähig sind. 

Nur wenn mächtige Akteure kluge Gründe haben, mit benachteiligten Par-
teien zu verhandeln, kommen Verträge zustande (z.B. um Aufstände zu ver-
meiden). Aber auch dann können Kontraktualisten nicht erklären, warum
rationale Egoisten Verträge befolgen sollten, wenn deren Einhaltung nicht
länger in ihrem Interesse wäre. Die Verpflichtung zur Einhaltung von Ver-
trägen müsste – ad infinitum – ebenfalls vertraglich geregelt werden. Kon-
traktualismus ist auch nicht in der Lage, das Trittbrettfahrerproblem zu
lösen. Kontraktualistische Regeln sind in der Praxis somit nahezu frei von
moralischen Geltungsansprüchen (Stemmer 2002).

Nur aus kontraktualistischer Sicht wären Empfehlungen hoher Sta-
bilisierungsgrenzwerte denkbar. Aufgrund der Sonderstellung des Kontrak-
tualismus wäre aber die o.g. Konvergenzbedingung selbst dann erfüllt,
wenn eine kontraktualistischen Beurteilung tatsächlich hohe Stabilisie-
rungsniveaus ergeben würde. 
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12 Evaluation der Kriterien zur Risikobewertung 

12.1 Ansätze der Risikobewertung

Bei umfassender anthropogener Störung des Klimasystems wird mit
Gefährdungen zu rechnen sein. Aber die Benennung von Gefahren oder
Risiken sagt nichts darüber aus, ob diese Gefahren zu risikoreich sind. Die
Frage „ist ein Treibhausgasniveau absolut sicher?“ muss daher umformuliert
werden in „wie sicher ist sicher genug?“ (Gorke & Ott 2003, S. 118 ff). Eine
Entscheidungsfindung angesichts von Risiken und Unsicherheiten ist ohne
ethische Überlegungen nicht möglich (Skorupinski & Ott 2002). Ihre Beur-
teilung ist in Bezug auf Benennung und Bewertung von Schäden notwendig. 

Die Auswahl von Kriterien zur Bewertung kollektiver Umweltbedrohungen
sollte unabhängig vom Maß der Risikoaversion sowie vom Risikoprofil
eines jeden Einzelnen erfolgen. Es ist keineswegs irrational, einen äußerst
liberalen Ansatz privater Risikoprofile mit einem tutioristischen Ansatz zu
Umweltrisiken zu kombinieren.

Die Verteilung von Nutzen und Risiken auf verschiedene Gruppen ist
ethisch relevant: So können global vorteilhafte Entwicklungen auf der einen
Seite eine schwerwiegende Gefahr für bestimmte Gruppen auf der anderen
darstellen (AOSIS, Bangla Desh). Laut TAR (IPCC 2001) werden sich die
Auswirkungen des Klimawandels besonders in Entwicklungsländern
bemerkbar machen, deren Bewohner aber kaum zu den Gesamtemissionen
beigetragen haben. Dies erscheint unfair und kann auch nicht durch das Kri-
terium des „Potential Pareto Improvement“ (PPI) gemildert werden. Das
PPI beruht auf der stillschweigenden Annahme, dass jede Gruppe innerhalb
einer gesellschaftlichen Struktur mal „Verlierer“ und mal „Gewinner“ sein
kann; so könnte sich der Gesamtwohlstand erhöhen, während sich auf lange
Sicht die Schäden auf alle Schultern gleichmäßig verteilen und somit keine
Gruppe systematisch benachteiligt würde (siehe SRU 2002, Tz. 12). Diese
Annahme trifft für den Fall des Klimawandels aber nicht zu.

12.2 Das Vorsorgeprinzip

Mehrere UN-Erklärungen bekennen sich zum Vorsorgeprinzip: „In order to
protect the environment, the precautionary approach shall be widely prac-
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ticed by the States according to their capabilities. Where there are threats of
serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be
used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environ-
mental damage“. Zuweilen wird eine Distanz zwischen dem Vorsorgeprin-
zip und den (fragwürdigen) Erwartungen an exaktes Wissen aufgebaut.
Diese Vorstellung impliziert, dass aufwendige Maßnahmen auf wissen-
schaftlicher Sicherheit beruhen sollten. Der Ansatz des exakten Wissens
berücksichtigt nun aber weder die wesentlichen Merkmale von Umweltrisi-
ken (verbreitete, diffuse und verzögerte Folgewirkungen, synergistische
Effekte, Grenzwerte, irreversible Schäden, katastrophale Ereignissen mit
geringer Eintrittswahrscheinlichkeit) noch die Anforderungen von „post-
normal science“ (Functowicz & Ravetz 1993). Der Ansatz lässt insbeson-
dere außer acht, dass gewöhnliche wissenschaftliche Standards (z.B. über
Wahrscheinlichkeitsaussagen) nicht auf großräumige Umweltrisiken
anwendbar sind. Es wird daher argumentiert, dass das Fehlen von definiti-
ven Beweisen kein verspätetes Eingreifen rechtfertige (u.a. SRU 2002, Tz.
414). Zudem sei es unstatthaft, Beweise zu fordern, die aus epistemischen
Gründen nicht erbracht werden können.

12.3 Die Kluft zwischen Konsequenzialismus und Deontologie

Die Kontroverse zwischen Konsequenzialismus und Deontologie ist für die
Risikotheorie und -bewertung bedeutsam. In der Nutzenethik werden Risi-
ken durch die Maximierungsregel, in der Deontologie im Rahmen der in
Abschnitt 9 genannten Prinzipien beurteilt. Dabei können Utilitaristen
durchaus zu konservativen Ergebnissen kommen, wenn der erwartbare Nut-
zen risikoaverser Handlungen vergleichsweise groß ist. Aus diskursethischer
Sicht ist ein freier und aufgeklärter Konsens für die Annehmbarkeit von
Risiken entscheidend. Wenn dieses Kriterium nicht erfüllt werden kann, wie
in Fällen intergenerationeller Gerechtigkeit, sollten deontologische Prinzi-
pien angewandt werden: Verlagerungsverbot von Risiken sowie Vor-/Fürsor-
ge für Benachteiligte, die z.B. keinen Einfluss geltend machen und/oder sich
kaum anpassen werden können. Deontologen werden möglichen negativen
Konsequenzen für die Gesellschaft (Migration, soziale Unruhen, Trinkwas-
serverknappung, Extremereignisse, etc.) mit dem Grundsatz der Schadens-
abwehr beantworten. Somit wäre sie im großen und ganzen tutioristisch.
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Nach Rehmann-Sutter (1998) liegen nachteilige Entwicklungen vor, wenn
sich die Situation von Personen durch mehr Gefahren als vorher auszeich-
net. Selbst wenn Veränderungen befürchten lassen, dass x eintreten könnte,
zählt dies bereits als Schaden, selbst wenn x am Ende nicht eintritt: „Impo-
sing risks (...) is a sort of direct action towards others who are affected by a
direct consequence. (...) Imposing a risk is not an introduction and accep-
tance of some probability of bad outcomes but a direct change for the wor-
se of the situation“ (1998, S. 8). Rehmann-Sutter stützt sich dabei zwar auf
deontologische Verfahren der Risikobeurteilung; gleichwohl sollte seine
Argumentation auch von Anhängern der Wohlfahrtsorientierung akzeptiert
werden, da die hedonistische Wohlfahrtsfunktion einer Einzelperson durch
neue Risiken nachteilig verändert wird – was auch aus diesem Blickwinkel
zu vermeiden wäre.

12.4 Risikoaverse Konzepte

Einige Ethikvertreter wie Hans Jonas haben strenge deontologische und im
höchsten Maße konservative und risikoaverse Strategien vorgeschlagen.
Laut Jonas ist „better safe than sorry“ die Maxime, wenn Risiken hoch und
die Aussichten unsicher sind. Jonas (1979) argumentiert, dass in gravieren-
den Fällen eine „Heuristik der Angst“ gelten sollte. Auch von anderer Seite
heißt es: „Given the uncertainty that exists about the effects of global war-
ming, additional attention should be focused on potential adverse effects
that are more toward the extreme end of the spectrum of scientifically cre-
dible options“ (Woodward & Bishop 1997). Dieses Extrem läge beim obe-
ren Wert des vom TAR projezierten Erwärmungsspektrums (1,4 bis 5,8°C). 

Aus der Perspektive eines tutioristischen Ansatzes ergäbe sich folgender
Vorschlag: Bei wissenschaftlicher Unsicherheit über die Sensitivität des
Klimasystems sollte man sich aus Gründen der Vorsicht an pessimistische-
ren Werten orientieren. Somit wären für das künftige Klimahandeln niedri-
ge Stabilisierungsniveaus zu favorisieren.

12.5 Das Minimax-Kriterium

Das „Minimax“-Kriterium basiert auf Rawls’sche Überlegungen. Es
besagt, dass der im schlimmsten Fall eintretende Schaden so gering wie
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möglich gehalten werden sollte. Hinter dem Schleier der Unwissenheit
würden rational Urteilende eher risikoaverse Strategien befürworten, um
Zumutungen extrem schlechter Lebensbedingungen zu vermeiden, von
denen sie theoretisch auch betroffen sein könnten. Dieses Kriterium der
Risikoaversion ist in solchen Kontexten besonders robust, wo irreversible
Schäden (wie Tod) drohen.

12.6 Die Vermeidung falsch-positiver Voraussagen

Auch dieses Kriterium läuft auf Risikoaversion hinaus. Es geht von einer
einfachen Matrix aus, die mögliche zukünftige Umweltzustände („gut“
oder „schlecht“) optimistischen und pessimistischen Handlungsstrategien
gegenüber stellt, um diese zu qualifizieren (Tabelle E.1, nah Nutzinger
(1999, S. 73)). Die Bewertungsergebnisse sind „sehr gut“ (gut & optimis-
tisch), „moderat“ (gut & pessimistisch), „tolerierbar“ (schlecht & pessimis-
tisch) und „katastrophal“ (schlecht & optimistisch). 

Tabelle E.1: Matrix umweltpolitischen Handelns (aus Nutzinger 1999).

Wenn man optimistischerweise davon ausginge, dass Klimawandel kein
großes Problem darstellt und dann entscheidet, die derzeitigen CO2-Emis-
sionen nicht zu reduzieren, könnte das im Ergebnis sehr gut sein, im ande-
ren Falle aber auch katastrophal (für zukünftige Generationen). Um katas-
trophale Ergebnisse zu vermeiden, müssen Handlungsweisen gewählt wer-
den, die diese Möglichkeiten ausschließen. Die Vermeidung falsch-positi-
ver Schlüsse spricht für vorsichtige Handlungen im Umgang mit
Umweltrisiken. Dies muss dem Umgang mit privaten Risiken nicht not-
wendigerweise entsprechen. 

Umweltzustände

Strategie

„gut“ „schlecht“

„optimistisch“ sehr gut (1,1) katastrophal (1,2) 

„pessimistisch“ moderat (2,1) tolerierbar (2,2)
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13 Umweltethik: Das Abgrenzungsproblem und die
Interpretation der „Ökosystem“-Bedingung

13.1 Allgemeines zur Abgrenzungsproblematik

Es wurde bereits argumentiert, dass im Hinblick auf den Klimawandel Ver-
pflichtungen gegenüber zukünftigen Generationen bestehen. Insoweit wurde
eine anthropozentrische Position vertreten.103 Verpflichtungen gegenüber
anderen Lebewesen sind bisher noch nicht erörtert worden. Die unterschied-
lichen Positionen über den Kreis der Wesen, denen inhärente moralische
Berechtigungen zugeschrieben werden müssen, haben besondere Auswir-
kungen auf die Beurteilung bestimmter Umweltprobleme. Inhärente morali-
sche Werte sind prima facie nicht verhandelbar bzw. „nicht käuflich“ (Kant).
Wenn Menschen ethische Verpflichtungen gegenüber nicht-menschlichen
Lebewesen haben, müssen sie diese als moralische Subjekte respektieren.
Wenn inhärente moralische Werte auf nicht-menschliche Lebewesen anzu-
wenden sind, deren Existenz durch zunehmende Umweltschäden bedroht ist,
dann sind Verhandlungen ausschließlich um menschliche Interessen nicht
akzeptabel. Das Problem inhärenter moralischer Werte natürlicher Lebewe-
sen ist von besonderer Bedeutung für die „Ökosystem“-Bedingung von Art. 2.
Argumentationen, die im Hinblick auf inhärente moralische Werte vorge-
bracht werden, sollten Annahmen zu ethisch relevanten Eigenschaften ent-
halten (bzw. Fähigkeiten, solche Eigenschaften zu entwickeln). In der Dis-
kursethik sowie für Kant-Anhänger sind hierfür Gründe anzugeben und zu
akzeptieren (um p zu glauben oder um Handlungsweise a zu realisieren). Es
sind aber auch andere Typen von Argumenten für Abgrenzungen möglich.

13.2 Pathozentrismus

Gewöhnlich wird die Frage, wie das Abgrenzungsproblem zu lösen ist, mit
dem Pathozentrismus (auch: „Sentienismus“) beantwortet. Für Utilitaristen

103 In der Umweltethik sind Unterscheidungen zwischen Verpflichtungen „gegenüber x“ und Ver-
pflichtungen „im Hinblick auf x“ zu machen. Die ersteren sind direkte Verpflichtungen gegenüber
Mitgliedern der ethischen Gemeinschaft. Für andere Teile der natürlichen Umwelt wie Klimasys-
tem, Vegetation, Niederschläge oder die Ozonschicht könnte es Verpflichtungen des Typs „in Hin-
blick auf“ geben.
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ist die Fähigkeit, Freude und Leid zu erleben, ein „fairly clear cut-off point“
des ethischen Standpunkts, was auch viele Deontologen überzeugt. Inso-
weit stimmen beide zu, dass empfindungsfähige Lebewesen ethische Sub-
jekte sind. Es ist umstritten, ob die Empfindungen von Menschen und Tie-
ren die gleiche Beachtung verdienen oder ob menschliches und nicht-
menschliches, aber gleichwohl empfindungsfähiges Leben gleichviel wert
ist. Die gleiche Beachtung zu schenken bedeutet nicht zwangsläufig, dass
Menschen und Tiere genau gleich zu behandeln wären, und – was wichtig
wäre – es bedeutet auch nicht, dass menschliches und tierisches Leben glei-
chermaßen wertvoll ist (Ott 2003d, S. 128-132). Hier wird die Auffassung
vertreten, dass Menschen in vollem Umfang über inhärente ethische Werte
verfügen und dass empfindungsfähigen Tieren ein gewisser ethischer Status
zuerkannt werden sollte.

Somit wäre es willkürlich, erstens Verpflichtungen gegenüber zukünftigen
Personen und zweitens den Pathozentrismus zu akzeptieren, ohne zukünfti-
gen empfindungsfähigen Lebewesen einen ethischen Status zuzuerkennen.
Daraus ergäben sich vielmehr gewisse Verpflichtungen gegenüber empfin-
dungsfähigen Tieren in Hinblick auf deren natürliche Lebensräume, wie
zum Beispiel für zukünftige Pinguine oder Eisbären im Hinblick auf deren
durch Klimawandel bedrohte polare Umwelt. Ein etwaiger Verweis darauf,
dass andere empfindungsfähige Spezies auch vom Klimawandel profitieren
könnten, ändert nichts an der o.g. Argumentation.

Analogien erdgeschichtlicher Klimaänderungen lassen befürchten, dass
viele Spezies aussterben könnten. Bereits jetzt scheinen viele Lebensräume
mit ihren natürlichen Bewohnern gefährdet zu sein (Root et al. 2003, Par-
mesan 2003). Der Druck menschlicher Siedlungen auf natürliche Lebens-
räume ist bereits jetzt sehr groß; viele Naturschutzgebiete sind von mensch-
licher Infrastruktur abgeriegelt. Versuche, Korridore zur Migration von
Spezies zu etablieren, waren bislang wenig erfolgreich. Wenn es für die
Menschen immer dringlicher werden sollte, sich an den Klimawandel
anzupassen, könnten Erhaltung und Schutz natürlicher Lebensräume in
naher Zukunft „Luxus werden, den wir uns nicht mehr leisten können“.
Krass gesprochen, könnten Menschen Fürsprecher ihrer eigenen Spezies
werden, bei der Anpassung und Erhaltung anderer Spezies zu konkurrieren-
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den Aspekten würden. So würden in einer wärmer werdenden Welt viele
Anstrengungen zum Schutz der biologischen Vielfalt vergebens sein unter
der Annahme, dass sie vom Klimawandel nicht profitieren wird. 

Aus Sicht des Pathozentrismus kann also die zunehmende Zerstörung
natürlicher Lebensräume durch Klimawandel kaum gerechtfertigt werden.
Dies wäre ein angemessenes, nicht-anthropozentrisches Argument zuguns-
ten niedriger Stabilisierungsniveaus. Wenn Verpflichtungen gegenüber
empfindungsfähigen Wildtieren im Hinblick auf deren Lebensräume legi-
tim sind (siehe Ott 2004d), hätte dies auch Konsequenzen für die räumliche
Auslegung der „Ökosystem-Bedingung“, da Lebensräume von ihrer Defi-
nition her nicht global, sondern regional oder sogar lokal begrenzt sind. 104 

13.3 Biozentrismus

Biozentristen wie Taylor (1986) meinen, dass man eine moralisch respekt-
volle Haltung gegenüber allen lebenden Wesen einnehmen sollte. Das
Argument einer biozentristischen Sicht der Natur wird von begrifflichen
Mehrdeutigkeiten (z.B. Verwendung des Gemeinschaftsbegriffs) und zir-
kulären Begründungsmustern belastet.105 Attfield (1999, S. 39) argumen-
tiert, dass alle Wesen mit „Eigenwert“ ethische Berücksichtigung finden
sollten. Hierin steckt die Vorstellung, dass dem Leben „etwas Besonderes“
zuzuschreiben wäre. Dennoch gilt Biozentrismus als im höchsten Maße
umstritten (Krebs 2000). Man sollte Biozentrismus als Teil persönlicher
moralischer Ideale verstehen (Wetlesen 1999). „Ehrfurcht vor allem
Leben“ (sensu Schweitzer) kann eine universelle Moral allerdings nicht
begründen. 

13.4 Ökozentrismus

Der Ökozentrismus ist für viele Naturschützer attraktiv, da er biotischen
Gemeinschaften („natürlichen Gesamtheiten“) oder – um mit Aldo Leo-
polds zu sprechen – dem „Land“ inhärente Werte verleiht. Ökozentrismus
spricht direkt die Verpflichtung aus, Spezies zu schützen, Wildnis zu erhal-

104 Nur wenigen robusten Spezies wird es gelingen, sich auch in anderen Lebensräumen zu etablie-
ren.

105 Der Vorwurf des Zirkelschlusses kann an dieser Stelle nicht näher ausgeführt werden. 
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ten, degenerierte Ökosysteme wiederherzustellen und dergleichen. Die
Anwendung des Ökozentrismus auf die Bedingung von Art. 2, die natürli-
che Adaption von Ökosystemen zu ermöglichen, würde zu sehr strikten
moralischen Verpflichtungen führen, Treibhausgasemissionen zu reduzie-
ren und niedrige Stabilisierungsniveaus anzustreben. Ökozentrismus ist
anzufechten, da keine direkten moralischen Verpflichtungen gegenüber
biotischen Gemeinschaften gerechtfertigt sind (Ott 2003d, mit weiteren
Literaturhinweisen).

Auch wenn solche direkten Verpflichtungen nicht bestehen, kann man auf-
grund der Vielzahl der Ökosystemleistungen sehr wohl Verpflichtungen in
Ansehung von Ökosystemen akzeptieren. Ein pragmatischer Holismus wür-
de diese Ökosystemleistungen für menschliche Zwecke anerkennen. Somit
lässt sich ein „pragmatischer Holismus“, bei gleichzeitiger Ablehnung des
„ethischen Holismus“, (Varner 1998) akzeptieren. 

13.5 Fazit

Alle Ansätze der Umweltethik zielen auf niedrige Stabilisierungsniveaus
und Verpflichtungen, die globale Erwärmung zu verlangsamen. Adaptives
und holistisches Ökosystemmanagement, der Schutz der Biodiversität
sowie die Erhaltung natürlicher Lebensräume sollte auch auf kleinen Ska-
len (regional, lokal) ermöglicht werden. Alle Ökosysteme, die existentiell
wichtig für wild lebende Tiere sind, müssten geschützt werden. Der Patho-
zentrismus ist in Verbindung mit dem pragmatischen Holismus geeignet,
die Auslegung der „Ökosystem-Bedingung“ von Art. 2 zu prägen.

14 Interpretation der Bedingungen von Art. 2

Auch wenn es keinen Klimawandel gäbe, wäre der Schutz von Ökosyste-
men, der Nahrungsmittelproduktion und der nachhaltigen wirtschaftlichen
Entwicklung zustimmungsfähig. Man sollte dabei unterscheiden zwischen
der Anforderung, die drei Bedingungen mittels geeigneter Verfahren zu
präzisieren und den dafür zur Verfügung stehenden Optionen. Folgende
Leitlinien zur Interpretation der drei Bedingungen sind zu beachten: Die
Reihenfolge der Aufzählung (Ökosysteme, Nahrungsmittel, nachhaltige
Entwicklung) stellt keine Hierarchie unter den Bedingungen dar. Die ver-
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bale Struktur, mit der Art. 2 die Bedingungen einführt („allow“, „ensure“,
„enable“), drückt dagegen unterschiedliche Verbindlichkeitsgrade aus. Sie
könnte so interpretiert werden, dass die Nahrungsmittelproduktion die
wichtigste Bedingung darstellt. Wenn diese als „Erfüllung der Grundbe-
dürfnisse“ verstanden wird, wäre eine gewisse Überschneidung mit der
Nachhaltigkeitsbedingung denkbar, soweit sich diese auf die WCED-Defi-
nition nachhaltiger Entwicklung stützt.

14.1 „Damit die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht wird“

Diese Bedingung kann auf zweierlei Weise ausgelegt werden: 

1. Bei der ersten Auslegungsvariante ist die globale Nahrungsmittelpro-
duktion maßgeblich; Verluste in einer Region können durch Überschüs-
se in einer anderen Region ausgeglichen werden; Voraussetzung ist
weltweiter Handel, Optimismus hinsichtlich der Kaufkraft in zu versor-
genden Regionen bzw. Hilfe durch geeignete politische Institutionen.
Die globalen Anpassungsperspektiven werden als recht gut eingestuft
(Gentechnik, Landwirtschaft in nordischen Gebieten, Aquakultur).
Gleichwohl hängt der Erfolgsfall von der gleichzeitigen Erfüllung kriti-
scher Anforderungen ab. So erfordert weltweiter Nahrungsmittelhandel
politische Sicherheit. Die Gefahr, dass nahrungsmittelexportierende
Länder die importierenden Länder unter Druck setzen könnten, sollte
nicht unterschätzt werden. Die Kaufkraft vieler Empfängerländer lässt
zu wünschen übrig. Zur Stärkung der Kaufkraft von Entwick-
lungsländern muss das wirtschaftliche Wachstum beschleunigt werden,
was wiederum mehr Treibhausgasemissionen und mehr Umweltzer-
störung zur Folge haben könnte. Da der Klimawandel auch die land-
wirtschaftlichen Erträge in nördlichen Breitengraden negativ beeinflus-
sen kann, begrenzt dies den Wert der Interpretation auf der globalen
Skala.

2. Alternativ könnte die Bedingung auch Ernährungssicherheit implizieren,
insbesondere für benachteiligte Gruppen. Kennzeichen dieser Lesart
wären: Erfüllung von „Grundbedürfnissen“ bei geringer Flexibilität auf
Empfängerseite; Dominanz lokaler und regionaler Strukturen/Handels-
beziehungen; alternative Wohlfahrtskonzepte, neuartige Hilfsstrategien. 
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Der TAR äußert sich folgendermaßen zur Nahrungsmittelproduktion (WG
II, S. 84): Bei einem leichten Temperaturanstieg (1°C) werden in den nörd-
lichen Breitengraden steigende Erträge zu verzeichnen sein. In den Tropen
und Subtropen hingegen werden bereits abnehmende Erträge erwartet:
„This would increase the disparity in food production between developed
and developing countries“ (ibid.). Bei einem Temperaturanstieg von mehr
als 2.5°C werden die Ertragsaussichten insgesamt negativ sein, was dann
auch für andere Risiken (WAIC, THC) gelten würde. Dies legt die Vermu-
tung steigender Nahrungsmittelpreise nahe, was die Einkommenssituation
und im Gefolge die örtliche Armut steigen ließe. Diese Problematik betrifft
sämtliche Ernährungsträger, sodass nicht nur der Getreideanbau sondern
auch die lokale Viehzucht durch höhere Temperaturen, Dürreperioden und
Extremereignisse bedroht sein wird. Bewässerungsstrategien könnten in
der Folge Konflikte um die Trinkwasserversorgung verschärfen.

WBGU (2003, S. 14–18) postuliert, dass ein Anstieg der globalen Mittel-
temperatur von über 2°C als Gefahr für die Nahrungsmittelproduktion ein-
gestuft werden sollte. Somit wäre oberhalb dieses Wertes die Bedingung
der „Nahrungsmittelproduktion“ nicht mehr gewährleistet oder zumindest
bedroht, wobei benachteiligte Gruppe zusätzliche Lasten zu schultern hät-
ten. Anhänger der Wohlfahrtsorientierung oder von Rawls, Deontologen
und Umweltakteure des „Südens“ würden dies als starkes Argument gegen
hohe Stabilisierungsniveaus auffassen. Die Auslegung der Nahrungsmittel-
Bedingung spricht daher – zumindest bei risikoaverser Einstellung – für
niedrige Stabilisierungsniveaus. Andere Positionen sähen sich mit der
Beweislast konfrontiert.

14.2 „Damit sich die Ökosysteme auf natürliche Weise anpassen
können“

Diese Bedingung könnte entweder nur für natürliche oder für alle Ökosys-
teme gelten. Auch wenn natürliche Ökosysteme besonders empfindlich auf
den Klimawandel reagieren mögen, sind auch kultivierte Ökosysteme
natürliche Grenzen gesetzt. Das entscheidende Problem der Interpretation
ergibt sich aufgrund der Ambivalenz, die dem Begriff Ökosystem inne-
wohnt. Ökosysteme werden von Ökologen definiert. Dennoch bleiben sie
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realistische Hypothesen in der Ökosystemforschung, die pragmatisch
davon ausgeht, dass es Entitäten wie biotische Gemeinschaften, Wechsel-
beziehungen der Spezies, Nahrungsketten und dergleichen „gibt“. Da die
„Ökosystem“-Bedingung aus Art. 2 in ihrer Formulierung aus wissen-
schaftlicher Sicht problematisch ist,106 wären ergänzende Zielvereinbarun-
gen hilfreich. Die Ziele des Übereinkommens über die Biologische Vielfalt
(CBD) sollten daher Kernelemente der Auslegung dieser Bedingung sein.
Die folgenden prima-facie-Ziele bieten sich demnach an:

1. Minimierung der Gesamtverluste an biologischer Vielfalt auf verschie-
denen Ebenen (genetische Linien, Populationen, Spezies, Ökosysteme,
Landschaftsräume);

2. Schutz nicht kultivierter Ökosysteme; 

3. Entwicklung integrativer Managementstrategien zugunsten von Um-
weltschutz und ökologisch nachhaltiger Naturnutzung; 

4. Erhalt verbleibender großflächiger Urlandschaften;

5. Schutz von Lebensräumen höherer wilder Tiere.

Diese Auslegungen wären mit niedrigen Stabilisierungsniveaus kompati-
bel. Umgekehrt sprechen Nahrungsmittelerzeugung und Ziele bzw. Ver-
pflichtungen der CBD gegen hohe Stabilisierungsniveaus. 

14.3 „Damit die wirtschaftliche Entwicklung auf nachhaltige Weise
fortgeführt werden kann“

Diese Bedingung könnte aufgrund der vielen Theorien und Auslegungs-
möglichkeiten von Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger Entwicklung (SD =
sustainable development) sowie ihrer unkritischen Verwendung strittig
sein. Man könnte sich darauf einigen, dass das Konzept einer nachhaltigen
Entwicklung als Bedingung auf dem Weg zu wirtschaftlichem Wachstum
betrachtet werden sollte.107

106 Streng genommen könnte die „Ökosystem“-Bedingung umgangen werden, da Ökosysteme man-
gels klarer „Identität“ nicht als Objekte evolutionärer Anpassung angesehen werden können. Was
der Klimawandel verändern wird, ist die Biodiversität.

107 Das frühe wirtschaftstheoretische Schrifttum zum Thema nachhaltige Entwicklung übernahm die-
se als eine Bedingung für einen optimalen Wachstumspfad. Dasgupta & Heal (1974) postulierten
einen möglichen optimalen Pfad, der mit der Zeit gegen Null abfalle (Markandya et al. 2002, S.
19). Diese Aussicht erscheint paradox.
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Der WCED befasste sich 1986 mit dieser Bedingung auf der Basis von
(Grund-)Bedürfnissen, wobei diese auf einem „basic needs“-Ansatz fußten.
Die SD-Forderung des Art. 2 wäre demnach eine Doppelbedingung: Wirt-
schaftliches Wachstum (was mittels BIP messbar wäre) sollte so gestaltet
werden, dass die Bedürfnisse der Gegenwärtigen befriedigt werden, ohne
damit die Fähigkeit zukünftiger Generationen in Frage zu stellen, ihre
eigenen Bedürfnisse zu befriedigen (sensu WCED). 

14.3.1 Die Ebenen der Nachhaltigkeitsdebatte

Beim Versuch, die SD-Bedingung anhand theoretischer Überlegungen aus-
zulegen, scheint die Unterscheidung verschiedener Ebenen der Debatte
über nachhaltige Entwicklung hilfreich zu sein. Entsprechende Strukturie-
rungsvorschläge für eine (mögliche) ‘Nachhaltigkeits-Wissenschaft’ wur-
den modellhaft dargelegt (Döring & Ott 2001, Ott 2003e). Hierbei wurde
besonderes Augenmerk auf begriffliche Aspekte der „schwachen“ und
„starken“ Nachhaltigkeit gelegt (Neumayer 1999). Im Klimakontext schei-
nen begriffliche Fragen für die Auslegung und die Bemessung von Nach-
haltigkeit maßgeblich zu sein (Markandya et al. 2002). 

Maße für die „SD“-Bedingung können aus folgenden Nachhaltigkeitskon-
zepten hergeleitet werden: a) nachhaltiges Wachstum des BIP (sehr schwa-
che Nachhaltigkeit), b) echte Gewinne (schwache und mittlere Nachhaltig-
keit, siehe Atkinson et al.1997), c) Erfüllung menschlicher Grundbedürfnis-
se (WCED), d) Gleichbehandlung verschiedener „Nachhaltigkeitssäulen“
(Säulenmodell), e) Konstanz des Naturkapitals (starke Nachhaltigkeit),
f) Robustheit von Mensch-Natur-Systemen (sensu Perrings). 

14.3.2 Nachhaltigkeitskonzepte

„Schwache Nachhaltigkeit“ erfordert lediglich, der nächsten Generation ein
unstrukturiertes Paket an Hinterlassenschaften zu überlassen. Die Nachhal-
tigkeitsanforderung verpflichtet eine Gesellschaft nur dazu, den gesamten
Kapitalstock über die Zeit hinweg konstant zu halten. Diese Perspektive
erlaubt den Verbrauch natürlicher Ressourcen, wenn diese substituiert wer-
den können und wenn die Gewinne des Ressourcenabbaus in Kapital und
Wissen investiert werden (sog. Hartwick-Regel). „Starke Nachhaltigkeit“
hegt Zweifel an dem Paradigma der „Ersetzbarkeit“. Starke Nachhaltigkeit



192

spricht sich für den Erhalt eines strukturierten Pakets an Hinterlassenschaften
aus. Gemäß dieses Ansatzes muss jede Gesellschaft das jeweilig verfügbare
Kapitalspektrum für sich intakt halten, da jede Form des Kapitals bestimmte
Güterproduktionen und Dienstleistungen ermöglicht, die nicht in vollem
Umfang durch andere Kapitalformen erwirtschaftet werden könnten. Natürli-
ches und künstliches Kapital (einschließlich Wissen) sind laut Daly (1996)
als komplementär zu sehen. Natürliches Kapital muss daher als wesentlicher
Teil eines strukturierten Erbes für Zukünftige gesehen werden. Die Multi-
funktionalität von Ökosystemen, Ungewissheit sowie die zahlreichen ästheti-
schen Qualitäten und sozialen (biophilen) Annehmlichkeiten von Naturräu-
men liefern gewichtige Argumente gegen eine schwache Nachhaltigkeit.

Wenn starke Nachhaltigkeit als allgemeine Richtlinie für die Umweltpolitik
gewählt wird,108 muss erstens natürliches Kapital über die Zeit intakt
gehalten und zweitens in dieses insoweit investieren werden, wie es bereits
knapp geworden ist. Der Begriff des natürlichen Kapitals zählt im Konzept
einer starken Nachhaltigkeit Trinkwasser, Boden, Wälder, Fischgründe,
Ozonschicht, Klimasystem, Ökosystemfunktionen bzw. -leistungen, gene-
tisches Material sowie Entitäten von kultureller Bedeutung zu den natürli-
chen Ressourcen. Offensichtlich lassen sich viele dieser Komponenten
natürlichen Kapitals nicht gegeneinander austauschen (Fischgründe gegen
Boden, Trinkwasser gegen Klimagunst). Die Stabilisierung von Treibhaus-
gaskonzentrationen auf niedrigen Niveaus könnte als „Investition“ in natür-
liches Kapital betrachtet werden. Niedrige Stabilisierungsniveaus bestäti-
gen die Diktion von Daly, dass anthropogener Druck auf natürliche Syste-
me gelockert werden sollte sowie die Regel, dass deren Kapazitäten als
Senken nicht überbeansprucht werden sollten.109

108 In seinem Bericht von 2002 hat der Deutsche Rat von Sachverständigen für Umweltfragen die
konkurrierenden Begriffe der schwachen und starken Nachhaltigkeit detailliert analysiert. Der Rat
empfiehlt, dass Nachhaltigkeit als ökologisch fokussiertes Konzept gesehen werden sollte, wel-
ches auch damit verbundene soziale und ökonomische Aspekte berücksichtigt. Es wurde vorge-
schlagen, ein modifiziertes Konzept starker Nachhaltigkeit als grundlegende Richtlinie für die
Umweltpolitik zu verwenden.

109 Da Fragen verbleiben, wie Nicht-Erneuerbares ersetzt werden kann, wie natürliches in anderes
Kapital transformiert werden kann und ob „Schattenprojekte“ zur Kompensierung ökologischer
Schäden tolerierbar sind, überlebt das Thema der Substitution auch innerhalb des Konzepts der
starken Nachhaltigkeit, wenngleich es dies nicht vorsieht. Dieses Problem ist von Anhängern star-
ker Nachhaltigkeit schwer zu „verdauen“.
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Neumayer (1999) vertritt die Auffassung, dass schwache Nachhaltigkeit
allenfalls auf der Ressourcenseite plausibel wäre, während starke Nachhal-
tigkeit auf Seiten natürlicher Senken angebrachter wäre. Dies wäre im The-
menzusammenhang der Studie ein weiteres Argument für starke Nachhal-
tigkeit. Von politischer Seite wird man sich für ein leitendes Konzept zur
Unterstützung offener und kenntnisgeleiteter Verhandlungen der CoP ent-
scheiden müssen.

14.3.3 Berücksichtigung erhöhter Klimasensitivitäten

Metz et al. (2002, S. 218) haben einen interessanten Vorschlag dazu
gemacht, wie die SD-Bedingung zu interpretieren ist. Sie argumentieren,
dass selbst niedrige Stabilisierungsniveaus (450 ppm CO2) Risiken impli-
zieren, falls Klimasensitivitäten sich als hoch herausstellen sollten. Die
Autoren bedienen sich dabei der Szenarien aus dem „Special Report on
Emissions Scenarios“ (Nakicenovic et al. 2000; SRES). Kernstück ihrer
Überlegungen ist der Versuch, bestimmte SRES-Szenarien auf die SD-
Bedingung zu beziehen. Zunächst analysieren die Verfasser das Szenario
„A1B“, das der „A1“-Gruppe“ des SRES angehört. „A1B“ beschreibt ein
Szenario, bei dem alle verfügbaren Energiequellen etwa gleichgewichtig
genutzt werden (Nakicenovic et al. 2000, S. 4). „A1B“ repräsentiert hohe
wirtschaftliche Wachstumsraten, die von hohen Karbonisierungsziffern der
Entwicklungsländer begleitet werden (z.B. „clean coal“-Optionen). Metz et
al. gehen davon aus, dass mit „A1B“ keine niedrigen Stabilisierungsziele
erreichbar sind. Alternativ könnte das Szenario „B1“ als eine auf stark
nachhaltige Entwicklung ausgerichtete Perspektive gesehen werden. „We
take this scenario as one possible quantification of a future in which deve-
loping countries align their development goals towards equity, efficiency
and sustainability“ (Metz et al. 2002, S. 223). Die B1-Perspektive gründet
sich auf folgende Hauptcharakteristika:

– Demographische Transformation durch rapide abnehmende Geburten-
raten; 

– Ökonomische Transformation („grüne“ Werte, Servicesektor, Globali-
sierung, verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, „Techno-
logie-Transfer“);
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– Internationale Regimebildung (governance);

– Abkehr von herkömmlichen Bewirtschaftungs- und Ernährungsweisen,
Einsatz von „Biotechnologie“, gesicherter globaler Nahrungsmittelhan-
del, Biokraftstoffe;

– Mobilität und Transport: Verkehrsvermeidung durch IT-Lösungen, 

– Umwelt- und Biodiversitätsbelange,

– weniger energieintensive Lebensstile. 

Dennoch wird das B1-Szenario ohne zusätzliche politische Anstrengungen
kein Stabilisierungsniveau von 450 ppm erreichen. Metz et al. konzipieren
ein „B1-450 ppm-CO2“-Szenario, bei dem in den Bereichen Energieinten-
sität und Karbonfaktor schneller reduziert werden muss (ibid., S. 226). Die-
ses Szenario macht es erforderlich, dass für jede Neuinvestition im Ener-
giesektor fortschrittliche Technik vorgesehen wird. Das „B1-450 ppm
CO2“-Szenario ist ambitioniert, erscheint aber erreichbar. Für die Verfasser
steht fest: „limiting climate change will become more easy if the world
would develop into a more sustainable direction as depicted in the SRES
B1 scenario“ (ibid., S. 226). Diese Überlegungen sollen vertieft werden,
um die Wünschbarkeit bestimmter SRES- und Post-SRES-Szenarien zu
begründen. Die Szenarien des SRES können so Objekte ethisch-motivierter
Reflexion und Empfehlung werden, wie dies der WBGU getan hat
(2003a,b).

15 Die Beurteilung der SRES-Szenarien

Der folgende Abschnitt geht der Frage nach, wie im Bereich langfristiger
klimapolitischer Strategien Prioritäten für bestimmte Optionen gesetzt wer-
den können. In einem ersten Schritt werden einige Grundregeln erläutert,
die sich von deontologischen Prinzipien herleiten lassen. Der zweite Schritt
problematisiert die Auswahl möglicher SRES-Szenarien. Im dritten Schritt
wird die ethische Beurteilung von Szenarien erörtert. 

15.1 Ethische Regeln für das Setzen von Prioritäten

Neben den ethischen Grundsätzen sind konkretere Prioritätsregeln für die
Beurteilungsaufgabe denkbar. Relevante Regeln leiten sich von bestimm-
ten Ansätzen der Gerechtigkeitstheorie, der Theorie intergenerationeller
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Verpflichtungen und der Risikotheorie ab. Sie gehen von einem stärker
tutioristischen Ansatz aus:

– Es ist besser, „Schlechtes“ zu vermeiden als „Gutes“ zu schaffen, vor-
ausgesetzt beider Umfang ist etwa gleich („Doppelwirkung“).

– Man sollte keine Lösungen favorisieren, die die Lebensperspektiven
Benachteiligter – auch in der Zukunft – verschlechtern. Besser sollte
man für Lösungen votieren, die deren Aussichten verbessern, auch
wenn das die Maximierung der materiellen Wohlstandsfunktion einer
Gesellschaft beeinträchtigt. 

– Man sollte keine Problemlösungen favorisieren, die der Zukunft
(voraussichtlich) mehr ernstzunehmende Probleme aufbürdet (D.
Mieth).

– Man sollte keine Lösungen favorisieren, die zwar unter derzeitigen
Machtverhältnissen durchsetzbar sind, aber in der Zukunft zu starken
gesellschaftlichen Konflikten und Unruhen führen könnten.

– Langfristige Lösungen sollten Vorrang vor kurzsichtigen Lösungen
haben.

– Man sollte solche Lösungen favorisieren, die (voraussichtlich) eher
moderate als schnelle Veränderungen mit sich bringen, da letztere öko-
logische und gesellschaftliche Systeme höheren Anpassungsrisiken aus-
setzen.

– Lösungen, die Wahlfreiheit ermöglichen, sollten Vorrang vor solchen
erhalten, die die Flexibilität Zukünftiger gefährden.

– Wenn nachteilige Konsequenzen nicht vermieden werden können, soll-
ten diese reversibel sein. 

– Bei hoher Ungewissheit sind behutsame Eingriffe zu bevorzugen
(Skorupinski 1996, S. 301).

Ethische Prinzipien, Kriterien der Risikobeurteilung und die o.g. Prio-
ritätsregeln bilden gemeinsam ein Netz miteinander verwobener An-
sprüche, die die relevanten Aspekte der Szenarien des Klimawandels
beleuchten (kumulative Emissionen, Kernenergienutzung, Abholzung,
BIP, Weltbevölkerung). Die professionelle Ethik unterscheidet zwischen
prima-facie-Verpflichtungen und all-things-considered-Verpflichtun-
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gen.110 Brink formuliert (1994, S. 217): „To determine all-things-consi-
dered obligation we must do moral factor addition.“ Es soll hier das Modell
der Addition ethischer Faktoren für eine legitime Auswahl von SRES-
Szenarien111 angewandt werden. Es wird erwartet, dass nach entsprechen-
der Analyse und vergleichender Beurteilung der Resultate eine Prio-
ritätsbeziehung zwischen den Szenarien erkennbar wird.

Im SRES werden sieben Szenarienachsen unterschieden (2000, S. 99), bei
der die verschiedenen Szenarien auf jeder Achse charakteristische numeri-
sche Werte aufweisen. Die vergleichende ethische Analyse richtet sich nun
auf die Beurteilung der unterschiedlichen Achsenwerte.

15.2 SRES-Emissionsszenarien

Der SRES beschreibt seine Szenarien als Abbilder alternativer Zukunftsab-
läufe. Jede Szenariengruppe entspricht einer bestimmten „Handlungslogik“
(S. 27), wobei die Szenarien etwaige zusätzliche klimapolitische Initiativen
ignorieren. Dies ist von Lomborg (2001) kritisiert worden, da besorgniser-
regende Zukunftsprojektionen, die Minderungsmaßnahmen nicht vorsehen
(Szenarien B1, B2), schwer vorstellbar sind. Die systematische Beurteilung
der Szenarien bedeutet allerdings nicht, dass sonstige klimapolitische Stra-
tegien abzulehnen wären. Sie könnten sich im Gegenteil als zusätzlich
erforderlich herausstellen. 

SRES formuliert die (optimistische) Annahme, dass alle möglichen
Zukunftswelten generell wohlhabender sein werden als es derzeit der Fall
ist, und dass sich Einkommensunterschiede mit der Zeit abbauen (SRES, S.
7), obgleich letzteres aus der bisherigen Entwicklung nicht ableitbar ist
(ibid., S. 117). „Katastrophenszenarien“ wurden ausgeschlossen, da sie
„mit Hilfe formaler Modelle schwer zu quantifizieren sind“ (S. 27). 

110 Eine Person P hat eine prima-facie-Verpflichtung O, x zu tun, wenn es einen ethischen Beweg-
grund für P gibt, x zu tun. Prima-facie-Verpflichtungen können von übergeordneten Verpflichtun-
gen relativiert werden. Eine „all-things-considered“-Verpflichtung besteht, wenn angesichts aller
ethisch relevanter Faktoren die Verpflichtung, x zu tun, auch von den gewichtigsten ethischen
Normen gefordert wird (Brink 1994, S. 216). Die Verpflichtung, x zu tun, erlangt in dem Fall
höchste Verbindlichkeit.

111 Das Verfahren ähnelt multi-faktoriellen Analysen anderer Kontexte.
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Die wesentlichen Einflussfaktoren für die Szenarien sind Bevölkerung,
technische und wirtschaftliche Entwicklung. Die jeweilige Gesamtemissi-
on lässt sich mit der Bevölkerungszahl, dem Pro-Kopf-Einkommen und der
Energieintensität berechnen. Politische Strategien sind in diesen kritischen
Bereichen immer auch als klimapolitische Strategien aufzufassen. Der
SRES geht davon aus, dass die verschiedenen Akteure bestimmte Szena-
rien unterschiedlich interpretieren bzw. präferieren werden: „No judgement
is offered in this report as to the preference for any of the scenarios and they
are not assigned probabilities of occurrence, neither must they interpreted
as policy recommendations“ (ibid., S. 3). SRES nimmt somit keine ethische
oder politische Beurteilung der Szenarien vor, was Anlass zu entsprechen-
den Analysen gibt.112 Wenn alle Szenarien als „distinctly different direction
for future development“ (ibid., S. 4) anzusehen sind, stellt sich von ethi-
scher Seite die Frage, welcher Pfad favorisiert werden sollte.

15.3 Akzeptabilität von Emissionsszenarien 

Dieser Abschnitt befasst sich mit der kritischen Untersuchung der hier rele-
vanten SRES-Szenarien, deren Charakteristika zunächst stichwortartig
beschrieben werden sollen:

– A1-Szenariengruppe: Rapides wirtschaftliches Wachstum; Anstieg der
Weltbevölkerung bis Mitte des Jahrhunderts mit anschließendem Rück-
gang; schnelle Einführung und Verbreitung neuer und effizienter Tech-
niken; marktkonformes Handeln; Massenkonsum; hohe Gewinne und
hohe Investitionen; hohe Mobilität; schrittweise abnehmende Einkom-
mensunterschiede zwischen verschiedenen Weltregionen113 sowie zwi-
schen den Mitgliedern jeder Gesellschaft; Umweltschutz als Manage-
mentaufgabe. Die A1-Szenariengruppe wurde aus der Perspektive US-
amerikanischer und europäischer Unternehmer heraus entworfen. Sie
wird von der Hoffnung auf anhaltenden Fortschritt getragen. Da Wohl-
stand mit einer niedrigen Sterblichkeitsrate und kleinen Familiengrößen
einhergeht, wird die Weltbevölkerung nach 2050 abnehmen (Nakiceno-

112 Auch die „Technischen Zusammenfassung“ des SRES schließt mit der Bemerkung, dass kein
bestimmtes Szenario zu bevorzugen wäre (ibid., S.46).

113 Diese Annahme sollte näher untersucht werden.
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vic 2000, S. 180). Umweltpolitische Strategien folgen dem Schema der
Environmental-Kuznets-Curve (EKC) (S. 229). Die EKC postuliert
reduzierte Treibhausgasemissionen ohne zusätzliche klimapolitische
Strategien. Zweifel hierüber werden nicht diskutiert. Die A1-Gruppe
teilt sich in drei Hauptstränge der Energieversorgung auf.

– A1FI: Intensive Nutzung fossiler Energiequellen;

– A1B: Moderate Nutzung aller Quellen;

– A1T: Nicht-fossile Energiequellen.

A1FI untergliedert sich in A1C (kohleintensiv) und A1G (öl- und gasin-
tensiv). A1T umfasst erneuerbare Energien und Nuklearenergie, sowohl
was Kernspaltung als auch -fusion anbelangt. A1T wäre abzulehnen,
sollte Kernenergie politisch nicht gewünscht sein. A1FI wäre dagegen
nicht kompatibel mit niedrigen Stabilisierungszielen. Lomborg (2001,
p. 286) betrachtet A1FI als unrealistisch, da die Kräfte des Marktes
sowie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten die erneuerbaren Ener-
gien in der Mitte des Jahrhunderts attraktiv machen würden (zur Kritik
dieses Optimismus, siehe Ott et al. 2003). Vermutungen über große
Kohle- und Ölreserven lassen Hypothesen über die Wahrscheinlichkeit
des A1FI-Szenarios in einem anderen Licht erscheinen. „Re-karbonisie-
rungs“-Szenarien wären somit durchaus realistisch. Es erscheint
schwierig, dem A1FI-Szenario eine korrigierende Politikstrategie zum
Klimaschutz beizustellen. Vielmehr wäre in dem Fall zu befürchten,
dass sich die Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme im Jahr 2040
soweit von fossiler Energieversorgung abhängig gemacht hätten, dass
hiervon in kurzer Frist nicht abgewichen werden könnte.

– A2-Szenariengruppe: Heterogene Welt; weniger Handelsaktivitäten und
mehr Handelsschranken als bei A1; lokale Akteure; stetiges Bevölke-
rungswachstum; langsames und diskontinuierliches Wirtschaftswachs-
tum; Etablierung mehrerer kulturell-wirtschaftlicher Regionen neben-
einander; Trägheit von Institutionen; Dominanz traditionell-kultureller
Verhaltensmuster; Umweltschutz und –sanierung lokal und ursacherbe-
zogen; Konservierung von Naturentitäten; Pflege der kulturellen Diver-
sität. Insgesamt wird Umweltbelangen hier relativ wenig Beachtung
geschenkt. Auch werden sich Einkommensunterschiede nicht in dem
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Maße wie in anderen Szenarien reduzieren (S. 180). Man darf skeptisch
sein, ob sich eine wirksame globale klimapolitische Strategie zum Kli-
mawandel einer A2-Welt beisteuern lässt, da sich deren „Logik“ nicht
mit globalen Umweltschemata verträgt. Die A2-Logik favorisiert unko-
ordinierte, regionale Anpassungsstrategien; sie gibt kaum Anlass zur
Hoffnung, dass niedrige Stabilisierungsniveaus hierdurch erreichbar
wären.

A2 ist das einzige Szenario, bei dem CO2–Emissionen durch
Landnutzungsänderungen (insbesondere durch Abholzungen) zuneh-
men werden. Dies würde im Widerspruch zu jeder Auslegung der Öko-
systembedingung des Art. 2 stehen, weswegen Umweltexperten abge-
neigt wären, A2 zu wählen. Auch der WBGU (2003, S. 32) erwägt kei-
ne A2-Szenarien, da hiermit keine ambitionierten Ziele erreichbar schei-
nen. Die Autoren teilen diese ablehnende Sicht und schließen A2 von
der weiteren Analyse aus. 

– B1-Szenariengruppe: Konvergente Entwicklung ähnlich wie in A1, aber
mit rapiden Veränderungen in Richtung einer dematerialisierten und
serviceorientierten Wirtschaft. Bemühungen um Dekarbonisierung;
Betonung globaler Lösungen, von Nachhaltigkeit, von sauberen Tech-
nologien; schnelle und flächendeckende Verbreitung neuer Techniken
sowie mehr Gleichberechtigung. B1 ist zumindest teilweise umwelt-
orientiert (ibid., S. 181). Umweltpolitische Strategien werden entsprechen-
de Märkte stützen und Innovationen im Energiesektor sowie ihren welt-
weiten Transfer fördern. Eine B1-Welt wäre mit der Weiterentwicklung
des Kyoto-Prozesses kompatibel. Gleichwohl erscheint es denkbar, dass
umsichtige Strategien zur sektoralen Integration politischer Maßnah-
men spezielle klimapolitische Strategien „überflüssig“ machen könnten.

– B2-Szenariengruppe: Betonung regionaler Entwicklungen mit unter-
schiedlichen technischen Pfaden; Bevölkerungsanstieg; Fokussierung
auf Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit. Charakteristisch sind
dezentrale Strukturen. Das Wachstum des BIP vollzieht sich in Entwick-
lungsländern langsamer als bei A1. Der technische Wandel verläuft
ungleichmäßig. Die Weltbevölkerung wird ab dem Jahr 2050 nicht
wesentlich abnehmen. B2 kann als „grün-kommunitaristisches“ Szena-
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rio eingestuft werden. Ohne den „grünen Kommunitarismus“ und seine
ihm zugeordnete Ideale von Autonomie, „small-is-beautiful“ und
„Basisdemokratie“ allgemein zu kommentieren, ist zu fragen, ob er
auch für die globalen Probleme des Klimawandels Lösungen finden
kann. Proponenten einer B2-Welt würden sich vermutlich nicht gegen
zusätzliche Minderungsstrategien wehren, da sie gemeinsam für mehr
Umweltschutz eintreten. Es erscheint aber fraglich, ob die politischen
Kapazitäten einer B2-Welt ausreichen werden, um solche Strategien zu
forcieren. SRES postuliert, dass zumindest der Umweltschutz hier ein
international bedeutsames Anliegen sein wird (ibid., S. 183).

Weil die Szenarien B2 und A2 per definitionem Raum für regionale Ent-
wicklungen lassen, können ihre jeweiligen Pfade nur schlecht vorausgesagt
werden. Diese Skepsis trifft auch auf die B2-400-Variante des WBGU zu
(2003b).

Nun erscheint es möglich, bestimmte Charakteristika der einzelnen Szena-
rien und ihrer Folgen im Sinne der o.g. „Addition ethischer Faktoren“ zu
beurteilen. Hierfür erlangen die sieben im SRES definierten Variablen zen-
trale Bedeutung: 1) Bevölkerungzahl, 2) kumulative CO2-Emissionen, 3)
globales Sozialprodukt, 4) BIP-Wachstumsraten, 5) primärer Energieein-
satz pro BIP, 6) gesamter primärer Energieeinsatz 7) CO2-Anteil pro primä-
rer Energieeinheit. Zusätzlich sind hier auch die Aussichten für den Agrar-
sektor, für den Naturschutz sowie für eine nachhaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung zu beurteilen.

15.3.1 Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion. 
In den A1-Szenarien werden agrarische Aspekte nicht expliziert. Die Land-
wirtschaft wird vermutlich der inneren Logik von Nachfrage, Effizienz und
Massenproduktion folgen und ihre Produkte auf globaler Ebene vermark-
ten. Abnehmende Einkommensunterschiede vorausgesetzt, kann von einer
hohen Ernährungssicherheit ausgegangen werden, wenn die Auswirkungen
des Klimawandels auf die globalen Erträge gering sein sollten. Unsicher
wird die Prognose bei stärkeren Klimawirkungen im Gefolge des A1FI-
Szenarios: Hier kann eine katastrophale Ernährungslage nicht ausgeschlos-
sen werden, wenn Klimawirkungen die weltweiten Erträge bedrohen. Es
gibt allerdings Anlass zu vorsichtigem Optimismus im Hinblick auf die
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Anpassungsmöglichkeiten in diesem Szenario („active management“).
Innerhalb der Szenariengruppe erscheint die Ernährungssicherheit aber
am besten im Rahmen der Variante A1T erreichbar.

B1 stellt sich für den Agrarsektor wie folgt dar: „Strong incentives for low-
input, low-impact agriculture, along with maintenance of large areas of wil-
derness, contribute to high food prices with much lower levels of meat con-
sumption than those in A1“ (ibid., S. 182). Es ist fraglich, wie das System
„high-price-low-risk“ unter der Forderung „Nahrungsmittelproduktion“
des Art. 2 zu beurteilen ist. Geht man davon aus, dass die Sozialprodukte
um ein Vielfaches höher sein werden als heute und dass die Gerech-
tigkeitsorientierung des Art. 2 greift, sollten hohe Lebensmittelpreise
unproblematisch sein. Der Schutz von „Wildnis“ ist dagegen eindeutig
kompatibel mit dem „Ökosystem“-Ziel der Konvention.

In B2 ist der Agrarsektor auf lokale Nahrungsmittelversorgung und den Kon-
sum regionaler Produkte ausgerichtet (uneinheitlicher Fleischbedarf). Im
Vergleich zu B1 ist es um die Ernährungssicherheit hier nicht besser gestellt. 

15.3.2 Kumulative CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen

Die Entwicklung der CO2–Emissionen ist entscheidend für Stabilisierungs-
ziele und entsprechende klimapolitische Strategien. Sie werden sich zwi-
schen den Jahren 1990 und 2100 bei den unterschiedlichen Szenarien wie
folgt einstellen: 

– A1FI =~ 2.128 Gt

– A2 =~ 1.773 Gt (mit großem Unsicherheitsbereich)

– A1B =~ 1.437 Gt (mit großem Unsicherheitsbereich) 

– B2 =~ 1.160 Gt (mit großem Unsicherheitsbereich)

– A1T =~ 1.038 Gt

– B1 =~ 989 Gt

Die kumulativen Gesamtemissionen sind bei B1 am niedrigsten – bedingt
durch geringsten Einsatz fossiler Brennstoffe und wegen „negativer“ CO2-
Emissionen durch die Art der Bodennutzung. Allerdings sind die Gesamt-
emissionen bei A1T nur wenig höher. Die jeweils typischen Landnutzungs-
muster tragen im Fall von B1 und B2 zu den günstigen Kohlenstoffbilanzen
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bei, prägen aber auch umgekehrt die schlechten Bilanzen von A1FI und
A1B. Die Abkehr von Abholzungstrends ist bei B1 und A1 am stärksten, da
der Druck steigender Bevölkerungszahlen nach 2050 nachlässt.114 Methan-
emissionen werden in A2, A1FI und B2 am höchsten sein. 

Die Konvergenzthese und die Bevorzugung niedriger Stabilisierungsni-
veaus vorausgesetzt (Abschnitt E.11.1), müsste ein A1FI-Szenario von star-
ken Minderungsstrategien begleitet werden: „A1FI and B1 (...) define the
top and bottom of the range of projected temperature changes“ (IPCC 2001,
WG I, S.557). Eine ethische Rechtfertigung zugunsten von A1FI beinhaltet
somit große Beweislasten, zumal dieses Szenario auch in Bezug auf den
„Tolerable Windows Approach“ (TWA) „tolerierbare“ Grenzen wesentlich
überschreitet. B2 und A1T entsprechen da schon eher dem Toleranzbereich.
B1 scheint diesbezüglich unter allen Szenarien am vielversprechendsten zu
sein. Das FCCC-Stabilisierungsziel spricht insgesamt am ehesten für B1.

Bei näherer Betrachtung der Qualität der Energieversorgung wird der Anteil
der kohlenstofffreie Techniken bei A1T am höchsten sein (85%), gefolgt von
A1B (65%, mit einer großen Unsicherheitsspanne zwischen 27% und 75%),
B1 (Mittelwert bei 52%), B2 (ca. 49%, mit erheblichem Unsicherheitsbe-
reich) und schließlich A2 (28%). Nur der Energiemix von Szenario A1T
entspricht den Ergebnissen von Caldeira et al. (2003), die einen Anteil an
entsprechender Null-Emissions-Energie von 75% (optimistische Pro-
jektion) bis nahezu 100% (pessimistische Projektion) auf lange Sicht und
mit Blick auf das Stabilisierungsziel der Konvention empfehlen.115

15.3.3 Gesamte Energieintensität 
Die Energieeffizienz ist bei A1T und bei B1 am besten und bei B2 als unzu-
reichend anzusehen. Der Kohleanteil ist am geringsten bei A1T (1%), A1B
(4%, mit großer Unsicherheit) und B1 (8%). Dennoch wäre eine etwaige
„clean-coal“-Option von A1T- und B1-Befürwortern zu diskutieren. 

114 Lomborg irrt (2001, S. 282), wenn er behauptet, dass Wälder in B1 aufgrund des Bevölkerungs-
drucks nicht wachsen könnten. Sein Irrtum beruht auf der offensichtlichen Verwechslung mit den
höheren Bevölkerungszahlen des B2-Szenarios. Möglicherweise speist sich hieraus seine implizi-
te Favorisierung von A1 gegenüber B1.

115 Je nach angenommenen Daten für Brennstoffverbrauch, Treibhausgasemissionen und der damit
verbundenen Unsicherheitsspanne der Klimasensitivität.
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15.3.4 Weltbevölkerung
Die Weltbevölkerung wird in den Szenarien A2 und B2 wesentlich größer
sein (maximal 15,1 Milliarden bzw. 10,4 Milliarden im Jahr 2100) als bei
A1 und B1 (etwa 7 Milliarden im Jahr 2100 nach einem Spitzenwert von
etwa 8,7 Milliarden im Jahr 2050). Diese Zahlen sprechen abermals deut-
lich gegen das B2-Szenario und dagegen für A1 oder B1. Gegen B2 lassen
sich nicht nur hohe Bevölkerungszahlen sondern auch unklare Vorstellun-
gen über die Zukunft demokratischer Institutionen ins Feld führen.116

15.3.5 Globales Sozialprodukt 
Das „globale BIP“ ist bei A1T geringfügig höher als bei A1FI. Alle A1-
Szenarien versprechen höheren BIPs als die von A2 und aller B-Szenarien.
Würde man das BIP zum einzigen Auswahlparameter machen, wären die
Szenarien in folgender Reihenfolge zu bevorzugen: A1T ≥ A1B117 ≥ A1FI
> B1 > B2. Konkret wird das weltweite Durchschnittseinkommen bei B1
etwa 30% geringer sein als in den drei A1-Welten. Man bedenke allerdings,
dass hier von zukünftigen Einkommen die Rede ist, die ein Vielfaches des
heutigen globalen Wertes betragen. Die B1-Welt scheint die einzige zu
sein, in der durchschnittlich weniger materieller Konsum stattfindet. Diese
Welt sollten daher jene, die einen post-materialistischen Lebensstil bevor-
zugen, favorisieren.118 Während in den A1-Welten die Gewinne aus dem
gesteigerten BIP in zukünftiges Wirtschaftswachstum investiert werden,
investiert eine B1-Welt verstärkt in die Prävention sozialer Ausgrenzung,
die Verringerung von Armut, in Umweltschutz und die zunehmende
Ausgestaltung einer Dienstleistungswirtschaft. Die Verteilungsmuster wer-
den in B1 ausgeglichener als in A1 sein. Egalitaristen müssen daher B1
gegenüber A1 vorziehen.

Allgemein werden mit dem BIP ausschließlich Waren und Dienstleistun-
gen gemessen, die auf den Märkten ausgetauscht werden und somit Ele-
mente des formalen Teils der Wirtschaft sind. In einer B1-Welt werden
aber bestimmte andere gesellschaftliche Aspekte (Lebensunterhalt, Kin-

116 Wenn B2 mit niedrigen Bevölkerungszahlen einherginge, würden die Emissionen in Richtung der
Werte von B1 tendieren. „Grüne“ würden einer derartigen B2-Welt zustimmen. 

117 Die Unsicherheiten in diesem Szenario sind relativ hoch.
118 Eine solche Präferenz ist nicht Teil der abschließenden Beurteilung in diesem Kapitel.
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derbetreuung, informeller Austausch von Diensten) zunehmend wichtiger
werden. Somit muss die durchschnittliche Lebensqualität in B1 nicht
zwangsläufig niedriger als in A1 sein, sondern könnte diese sogar über-
treffen.

15.3.6 Einkommensverhältnisse

Wenn Einkommensverhältnisse zu berücksichtigen sind, würden Egalitaris-
ten und Anhänger von Rawls A1 gegenüber B1 etwas höher bewerten, da-
rüber hinaus aber B2 oder A2 favorisieren, denn die o.g. Annahme des
SRES über schrumpfende Einkommensunterschiede zwischen den Regio-
nen der Welt bis zum Jahr 2100 ist aus folgenden Gründen fragwürdig: Auf
S. 122 (SRES) wird als Begründung für diese Annahme das Konvergenz-
theorem der Wirtschaftstheorie angeführt. Zugleich spricht der Bericht da-
von, dass die meisten historischen bzw. empirischen Nachweise für wach-
sende Einkommensunterschiede (absolut und relativ) sprechen (ibid., S.
117). Diese Widersprüche zwischen theoretischen Vermutungen und empi-
rischen Nachweisen werden an keiner Stelle des Berichts erörtert.119

Ein anderer Schluss ergäbe sich im Falle abnehmender Einkommensunter-
schiede für die Berechnung von klimabedingten Schäden: Bei konvergen-
ten Einkommensentwicklungen werden sich auch die Werte für statistische
Leben (VOSL) künftig stärker angleichen. Somit könnten die ökonomi-
schen Folgen der durch den Klimawandel veränderten Sterblichkeitsraten
einfacher anhand der voraussehbaren Einkommensverhältnisse berechnet
werden. 

Ausgehend von einem Überblick über alle Szenarien auf den Seiten
190–191 des SRES kann nun eine hypothetische Wahl unter den Szenarien-
gruppen strukturiert werden: Das Kriterium „Energieeffizienz“ spricht

119 Der Bericht zitiert Barro, der zwischen Alpha- und Beta-Konvergenz unterscheidet. Alpha-Kon-
vergenz bedeutet, dass alle Wirtschaftssysteme ähnliche Pro-Kopf-Einkommen erreichen können.
Alpha-Konvergenz wird von den meisten empirischen Studien in Frage gestellt. Beta-Konvergenz
bedeutet, dass einzelne Staaten sich einem „stabilen Zustand“ nähern. Das bedeutet, dass es viele
Wachstumspfade im Gleichgewicht gibt. Einfach ausgedrückt: Die Hypothese einer Konvergenz
von Pro-Kopf-Einkommen ist äußerst fraglich und sollte daher vorsichtig beurteilt werden. SRES
bestätigt dies: “The available scenario literature takes a cautious view on economic catch up“ (S.
123).
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deutlich für A1 bzw. B1; ebenso wie das Kriterium „niedrige Bevölke-
rungszahlen“, welches indirekt mit der Nahrungsmittelbedingung des Art.
2 korrespondiert. Das Kriterium BIP (siehe 3. Nebenbedingung) spricht nur
für A1. „Umweltschutz“ ist dagegen mit B1 und vielleicht B2 kompatibel.
Das Kriterium „geringe kumulative Emissionen“ favorisiert A1T, B1 und
evtl. B2. Etwaige Präferenzen für „post-materielle Lebensstile“ würden
den Szenarien B1/B2 entsprechen. Insgesamt sprechen die Nebenbedin-
gungen des Art. 2 FCCC sowohl für B1 als auch für A1. A1B erscheint
dabei aber in vielerlei Hinsicht zu bedenklich und unsicher, um ausgewählt
zu werden. Die Verfasser empfehlen einen Entwicklungspfad analog Szena-
rio B1. A1 und B2 können dabei als zweitbeste Optionen betrachtet wer-
den. 

Lomborg hingegen spricht sich klar für die A1-Szenarien aus, da sie mehr
Wohlstand versprächen (Lomborg 2001,S. 317). Nach Lomborg bestünde
keine Notwendigkeit, harte Entscheidungen zu treffen, da die Welt mittels
einiger zusätzlicher Forschungsausgaben für erneuerbarer Energien weiter-
hin auf A1T-Kurs in Richtung eines Solarenergiezeitalters mit stetig stei-
gendem Wohlstand bliebe. Seine Prognose basiert auf sehr optimistischen
Annahmen über den Kostenrückgang für installierte Solarenergieanlagen.
Lomborg lehnt daher das Kyoto-Protokoll als ineffizient ab. 

Das Szenario B1 verspricht dagegen zahlreiche Vorteile: Geringe kumulati-
ve Emissionen, was den Forderungen der Konvergenz-These und der Idee
des TWA am besten entspräche; moderate Bevölkerungsentwicklung und
weitere Globalisierung, die einer bürgerlichen Weltgesellschaft und der
Strukturierung umweltpolitischer Systeme zugute käme; keine nuklearen
Risiken; angemessene und gleichmäßige Entwicklung des Wohlstands auch
durch Realisierung von Verteilungsgerechtigkeit; Reduktion des Roh-
stoffeinsatzes in der Wirtschaft, wodurch Ressourcen für die Nachwelt
erhalten werden und der Druck auf Wälder und andere Ökosysteme genom-
men wird. Unter der Annahme, dass zusätzliche Minderungsstrategien (z.B.
durch die Konkretisierung der FCCC) in einer A1- und einer B1-Welt leich-
ter machbar wären, würden die kumulativen Emissionen bis 2100 sogar
noch geringer sein können als die Szenarien bereits versprechen. Ein kom-
biniertes „B1 plus additional mitigation policy“-Szenario könnte darauf
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hinwirken, die ethische Konvergenz zu niedrigen Stabilisierungsniveaus
hin in die Praxis umzusetzen. Ein B1-450 Contraction & Convergence-
Szenario wäre durchaus realisierbar.

B1 kann darüber hinaus die Nebenbedingung nachhaltiger Entwicklung in
praktisch allen ihren Auslegungen erfüllen (Abschnitt E.14.3). Lediglich
wenn diese Bedingung mit dem Wirtschaftswachstum gleichgestellt würde
(sehr schwache Nachhaltigkeit), wäre das A1-Szenario zu favorisieren.
Gleichwohl würde selbst bei B1 das Wachstum stetig zunehmen (SRES, S.
49). Somit kann festgestellt werden, dass B1 der SD-Bedingung in keinem
Falle widerspräche oder sie verletzen würde, zumal nach dem zuvor
Gesagten eine schwache Nachhaltigkeit ohnehin fragwürdig wäre. Auch
pragmatische Argumente sprechen für B1. Da A1T von überzeugten
Anhängern einer B2-Linie nicht akzeptiert werden wird und umgekehrt,
könnte B1 als Kompromisslösung sowohl für Anhänger von A1T als auch
für die von B2 akzeptabel sein (siehe auch Ott 1999). B1 und B2 streben
„grüne“ Modernisierung bzw. „grünen“ Kommunitarismus an. B1 müsste
sich allerdings nicht mit den Problemen des „Autarkie-Optimismus“ oder
der „small-is beautiful“-Romantik belasten, mit denen B2 konfrontiert
wäre.120

Man stelle sich nun eine hypothetische Debatte zwischen Anhängern von
A1T (liberale Märkte, Freihandel, beschleunigte Globalisierung, Wachstum
des BIP, hohe Konsum- und Investitionsraten, Kernenergie, Dominanz
westlicher Lebensstile), von B2 (maßvoller Lebensunterhalt, Eigenständig-
keit, spirituelle Erneuerung, kulturelle Identität) und von B1 vor, dessen
Linie versucht, „grüne Werte“, SD-Grundsätze und die Vorzüge moderner
Lebensweisen in Einklang zu bringen. Die Anhänger von B1, A1T und B2
könnten sich auf niedrige Treibhausgasemissionen verständigen, mögli-
cherweise sogar auf zusätzliche klimapolitische Strategien. Anhänger von
A1T könnten argumentieren, dass zusätzliche Minderungsstrategien in
einer wohlhabenderen A1-Welt einfacher machbar wären als in einer weni-
ger wohlhabenden, heterogenen und überfüllten B2-Welt. Auf der anderen

120 Strategien der Autarkie schlugen von China bis Zimbabwe fehl.
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Seite impliziert der A1T-Pfad Nuklearenergie, die nicht mit den Vorgaben
des Kyoto-Protokolls in Einklang stünde.

A1T-Anhänger und grüne Kommunitaristen könnten sich somit auf eine B1-
Entwicklung einigen. B1 wäre somit ein moderates Szenario. Das Kompro-
misspotential von B1 könnte konkrete Verhandlungen in greifbare Nähe
rücken lassen.121

15.4 Fazit mit Blick auf Art. 2

Es lassen sich keine unüberwindbaren Hindernisse für eine „B1-plus-Min-
derungsstrategie“ erkennen: Mit der Verfolgung des B1-Szenarios und eini-
gen zusätzlichen Minderungsstrategien könnte ein Ziel, niedrige Stabilisie-
rungsniveaus anzupeilen, erreicht werden. Dabei scheinen selbst Stabilisie-
rungsniveaus von 450 ppm CO2 möglich zu sein. B1 erfüllt außerdem die
Bedingung der Nahrungsmittelproduktion sowie die der nachhaltigen Ent-
wicklung. Es entspricht der Vorstellung einer Langzeitstrategie in der Kli-
mapolitik (Schröder et al. 2002). 

15.5 Eine Matrix als Beurteilungsinstrument

Abschließend soll eine Entscheidungsmatrix vorgeschlagen werden, deren
Anwendung eine Bewertung z.B. einer „B1-plus-Minderungsstrategie“
gegenüber anderen Konzeptionen zuließe. Dabei können die jeweiligen
Konsequenzen verschiedener Szenarien anhand bestimmter relevanter
Grundsätze und Kriterien beurteilt werden: Die ersten vier Zeilen repräsen-
tieren die Zielvorgaben des Art. 2. Die Zeilen EP1-n sehen Beurteilungen
vor, ob und inwieweit bestimmte Charakteristika der Szenarien grundle-
gende ethische Prinzipien verletzen würden. In den KR-Reihen lassen sich
die Szenarien anhand ihrer jeweiligen Risiken qualifizieren. Die P-Zeilen
ermöglichen schließlich, der ethischen Gewichtung von Konsequenzen ein-
zelner Szenarien einen Faktor beizumessen, der ihre Priorisierung erlaubt.
Die mit Hilfe dieser Matrix bewerteten Szenarien können ggf. durch weite-
re klimapolitische Strategien ergänzt werden.

121 Sieben der Autoren des SRES haben sich ebenfalls deutlich für B1 ausgesprochen (Kram et al.
2000). 



208

Tabelle E.2: Ethische Bewertungsmatrix

St = Stabilisierungsziel (nN = niedrige Niveaus); Ök = Ökosystembedingung;
N = Nahrungsmittelbedingung; W = Wirtschaftlichkeitsbedingung; EP =
Ethisches Prinzip; PKP= Prinzipien – Kriterien - Prioritätsregeln; KR = Krite-
rium der Risikoabschätzung, P = Prioritätsregel

Diese Matrix kann nun unterschiedlich angewandt werden: a) rein hypothe-
tisch, b) teilweise verbindlich, c) verbindlich, d) streng verbindlich. Eine
rein hypothetische Verwendung der Matrix erlaubt lediglich Anweisungen
folgenden Typs: Wenn jemand bestimmte Prinzipien, Kriterien und Prio-
ritätsregeln (PKP) präferiert, wird er einzelne relevante Aspekte der jewei-
ligen Szenarien abschätzen können. Eine partiell verbindliche Anwendung
wird von der Allgemeingültigkeit einzelner PKP-Normen ausgehen,
während andere strittig sind oder gar fehlen. Die stärker verbindliche
Anwendung geht von dem Ensemble gültiger Prinzipien, Kriterien und Pri-
oritätsregeln aus, das allerdings noch unvollständig sein mag. Einer strikt
verbindlichen Anwendung liegt die anspruchsvolle Voraussetzung zugrun-
de, dass die Gruppe der PKP sowohl gültig als auch vollständig sei. Dem-
gegenüber wird deutlich, dass mit einer hypothetischen Anwendung die
Ebene moralischen Argumentierens nicht überschritten werden kann. 

Die obige Matrix erlaubt also einen transparenten praktischen Diskurs über
die ethischen Vorzüge, Mängel und Nachteile der SRES-Szenarien.

Szenario /

PKP

A1FI A1B A1T A2 B1 B2

St (nN)

Ök

N

W

EP 1

EP 2

EP 3

EP ... n 

KR 1

KR 2

P 1

P 2

P ... n 
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Obwohl zuvor bereits einige Argumente zugunsten eines bestimmten
Szenarios vorgebracht worden sind, soll nicht behauptet werden, dass die
Bewertungsaufgabe gelöst sei. Sie steht vielmehr noch an, wozu die o.g.
Matrix als Werkzeug beitragen soll. 

15.6 Zu den post-SRES-Szenarien des WBGU 

Die bisherigen Ausführungen basierten auf dem SRES. Im aktuellen
Bericht des WBGU (2003a, S. 134) wurde das Energieszenario A1T mit
einem 450-ppm-Ziel (A1T-450) genauer untersucht. Es sollte die Möglich-
keit aufzeigen, dass niedrige Stabilisierungsniveaus auch dann erreichbar
wären, wenn die Energienachfrage stiege. Dies bedeutet allerdings nicht
notwendigerweise, dass nun A1T wünschenswerter als B1 wäre. In einem
anderen Bericht, der über die Kyoto-Perspektive hinausgeht (WBGU
2003b), werden aktuelle IASA-Modellierungen diskutiert, die auf Basis der
„alten“ SRES-Szenarien einige neue ergeben haben. Dabei wurden der
„Tolerable Window“-Ansatz und ambitionierte Stabilisierungsniveaus inte-
griert, was zu den drei „Post-SRES-Szenarien“ führte:

– A1T*-450

– B1*-400

– B2-400

Ein etwaiges A1T-400-Szenario wurde nicht erwogen, da die „Logik“ des
A1-Szenarios (Verkehrsentwicklung) ein solches Ziel als nicht erreichbar
scheinen ließe. Allerdings erscheint es widersprüchlich, ein 400-ppm-Ziel
auf Basis eines B2-Szenarios zu formulieren, da es in einem B2*-400-
Szenario wahrscheinlich wäre, dass viele Staaten die Rolle von „Trittbrett-
fahrern“ einnehmen. Außerdem vertraut B2-400 übergreifend auf den brei-
ten Einsatz sowohl erneuerbarer als auch nuklearer Energie, was kaum mit
der ursprünglichen „Logik“ von B2 sowie mit den entsprechenden Vorga-
ben des Kyoto-Protokolls in Einklang zu bringen wäre. Es erscheint auch
fraglich, ob B2 ohne den Faktor Kohle überhaupt als realistisch zu betrach-
ten wäre. B1*-400 hingegen würde mit dem „Tolerable Window“ kritischer
Klimasensitivität übereinstimmen. Gleichwohl sind diese Einschätzungen
des aktuellen WBGU-Sonderberichts und seiner Szenarien noch sehr allge-
mein und hier als vorläufig zu betrachten. 
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16 Resultate der ethischen Reflexion

Die folgenden Thesen gründen sich mehrheitlich auf dieses Kapitel und
beanspruchen Geltung im Zusammenhang mit den dort getätigten Argu-
mentationen. 

1. Der in Art. 2 genannte Begriff „gefährlich“ hat keine strikte natur-
wissenschaftliche Bedeutung, sondern ist mit normativen Fragen
verbunden. Keine Auslegung von Art. 2 kann daher eine Auseinander-
setzung mit ethischen Fragen umgehen.

2. IPCC sollte in seinem Fourth Assessment Report (FAR) die Konkreti-
sierung von Art. 2 thematisieren. Auch sollte das Stabilisierungsziel in
den Post-CoP-9-Verhandlungen höheres Gewicht bekommen.

3. Es wird in der operativen Klimapolitik keinen langfristigen Ver-
ständigungsprozess geben ohne eine gemeinsame Rechtfertigungsba-
sis. 

4. Der Begriff eines politischen Ziels impliziert die Forderung, dass es in
seinen wesentlichen Parametern (Quantität, Zeitrahmen, Akteure) spe-
zifiziert werden sollte. Das Verhandeln darüber sollte über das Aushan-
deln zwischen rationalen Agenten hinausgehen; es sollte von ethischen
Grundsätzen und Abwägungen geleitet sein.

5. Bei näherer Betrachtung liefert TAR keine überzeugende Auslegung
des Art. 2. Einerseits verzichtet er explizit auf etwaige Beurteilungen
hierüber, andererseits formuliert er einige Kriterien für hohe Risiken,
die ein gewisses Maß an Vorsorge erforderlich machen würden. Sein
vermitteltes Verständnis politischer Prozesse erscheint fragwürdig und
lässt – aufgrund seiner Neigung zum ethischen Relativismus – lediglich
die Dominanz ökonomischer Denkstrukturen („Effizienz“) zu. Die CoP
sollte sich diese Position nicht zu eigen machen.

6. Bei der Auslegung von Art. 2 sind Strategien zur Begrenzung willkür-
licher Sichtweisen zu nutzen. Ausgewogene und gerechtfertigte Beur-
teilungen sind die bessere Alternative zu beliebigen Entscheidungen
oder überzogenen Forderungen nach wissenschaftlichen Nachweisen.
Es erschiene auch unstatthaft, einerseits hochgradig kritisch gegenüber
einer gewissen „Willkür“ etwaiger Stabilisierungsniveuas zu sein,
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andererseits aber die willkürlichen Ergebnisse inkrementellen Klima-
handelns zu akzeptieren. 

7. Keines der skeptischen Argumente, die gegen die Möglichkeit einer all-
gemein akzeptablen Auslegung des Art. 2 vorgebracht werden, läßt sich
ethisch rechtfertigen.

8. Auch ließen sich skeptische Beurteilungen von Unsicherheiten über
zukünftige Klimaentwicklungen nicht gleichzeitig mit etwaigen opti-
mistischen Grundannahmen über Anpassungskapazitäten und techni-
schen Fortschritt verknüpfen. 

9. Der „Zeitrahmen“ in Art. 2 ist so auszulegen, dass die drei
Nebenbedingungen auf dem Entwicklungspfad hin zu ungefährlichen
Treibhausgaskonzentrationen jederzeit erfüllbar sind. 

10. Eine „endgültige“ Festlegung eines Stabilisierungsniveaus vermeiden
zu wollen, zugleich aber eine Empfehlung zugunsten niedriger Stabili-
sierungsniveaus (<450 ppmv CO2) zu formulieren – wie es der WBGU
(2003b) tut – erscheint widersprüchlich. Dieser Widerspruch ist aller-
dings leicht zu überwinden, wenn die Geltung der obigen Festlegung
als „provisorisch“ deklariert wird. 

11. Der Wortlaut von Art. 2 schließt auch Optionen der Anpassung an
gefährliche Zustände nicht aus. Allerdings wären diese Optionen detail-
lierter zu untersuchen, wobei auch die kulturelle Dimension von Adap-
tionen in die Analysen einzubeziehen wären. Soziobiologische Anpas-
sungstheorien wären hier aber zu meiden. 

12. Die Auslegung von Art. 2 sollte auch andere naturalistische oder
epistemologische Fehlschlüsse vermeiden. Angebliche „physische“
Kriterien wären zwangsläufig immer auch mit Urteilen über die Akzep-
tabilität von Risiken verbunden.

13. Ausgehend von der allgemeinen Struktur des Art. 2 (siehe These 9) gilt:
Je mehr ethische Imperative in den drei Nebenbedingungen investiert
werden, umso verbindlicher wird die Verpflichtung, niedrige Stabilisie-
rungsniveaus zu erreichen. 

14. Zukünftige Generationen haben Berechtigungen gegenüber heutigen.
Dabei sind sowohl bestimmte deontologische Grundsätze auf das heuti-
ge Handeln anzuwenden (deontologischer Ansatz), als auch zukünftige
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hedonistisch-relevante Folgen des Klimahandelns zu berücksichtigen
(wohlfahrtsorientierter Ansatz). 

15. Etwaige hohe Stabilisierungsniveaus sind nicht durch Diskontierung
zukünftigen Nutzens zu rechtfertigen. Die Auslegung des Art. 2 sollte
nicht durch schwer lösbare Diskontierungsfragen belastet werden. 

16. Utilitarismus und Wohlfahrtsorientierung konvergieren stark zu niedri-
gen Stabilisierungsniveaus; kein Utilitarist würde hohen Stabilisie-
rungsniveaus zustimmen können.

17. Für Deontologen ist die grundsätzliche Verpflichtung ableitbar, Schä-
den zu vermeiden, sei es durch einzelne Handlungen oder auch im Rah-
men von Institutionen. Wenn die FCCC als Institution zu betrachten ist,
gilt das Schadenvermeidungsprinzip prima facie für jedes Mitglied der
CoP. Deontologen können CO2-Emissionen gewissermaßen als Billi-
gung potentieller Schädigungen anderer Personen ansehen. Wenn nun
die absehbaren Lasten des Klimawandels von solchen gesellschaft-
lichen Gruppen getragen werden, deren Mitglieder nicht oder kaum zu
der Problematik beigetragen haben, wäre dies als unzulässiger Fall der
Verlagerung von Umweltrisiken einzustufen. 

18. Unter dem Rawls’schen Schleier der Unwissenheit müssten rationale
Personen für niedrige Stabilisierungsniveaus plädieren.

19. Bei globalen Umweltproblemen sollte die Auswahl von Kriterien der
Risikobeurteilung unabhängig von persönlichen Risikoaversionen
erfolgen. Die meisten Ethikexperten raten bei der globalen Problematik
zu Vorsicht, indem sie überwiegend „tutioristische“ Kriterien favorisie-
ren. Dies würde zugunsten niedriger Stabilisierungsniveaus sprechen.
Anderen dagegen erhöhte Risiken zuzumuten, wäre vom ethischen
Standpunkt abzulehnen.

20. Insgesamt betrachtet, konvergieren alle Ansätze der Umweltethik in
Richtung niedriger Stabilisierungsniveaus. Die fortschreitende Zer-
störung und Fragmentierung natürlicher Lebensräume – auch durch den
Klimawandel – stellt eine zunehmende Bedrohung natürlicher Systeme
dar. Sie wird von allen Ansätzen der Umweltethik abgelehnt. Insbeson-
dere der Pathozentrismus in Verbindung mit einem pragmatischen
Holismus sollte die Auslegung der Ökosystembedingung begleiten. 
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21. Als einzige Ausnahme von der obigen ethischen Konvergenz von Utili-
tarismus, Wohlfahrtsorientierung, Deontologie, aristotelischen und
Rawls’schen Ansätzen ist lediglich der Kontraktualismus zu nennen.
Eine faktische moralische Konvergenz kommt tendenziell auch in den
Ergebnissen der CoP8-Befragungen zum Ausdruck, sowie in einer aris-
totelischen „Experten-Durchschnittslösung“ und in den Resultaten von
Gedankenexperimenten nach Rawls. 

22. Diese Konvergenz ist sowohl in ethischer als auch in politischer Hin-
sicht bedeutsam.

23. Aufgrund der Diversität bestehender Nachhaltigkeitskonzepte
(schwach – mittel – stark) sind unterschiedliche Auslegungen der
Bedingung „nachhaltige Entwicklung“ denkbar. Entsprechend hängen
ihre Kriterien bzw. Indikatoren vom jeweils gewählten Ansatz ab. Aus
Sicht der Autoren spricht allerdings einiges für den starken Nachhaltig-
keitsansatz.

24. Zukunftsprojektionen sind immer auch moralisch relevant. Die „SRES-
Szenarien“ können so zum Objekt einer ethisch gerechtfertigten Auswahl
möglicher Entwicklungspfade werden (siehe auch WGBU 2003a, b). 

25. Ausgehend vom SRES empfiehlt die Arbeitsgruppe den Akteuren,
unter Berücksichtigung der o.g. Konvergenzhypothese sowie der zu
erfüllenden Ziele und Vorgaben der Klimarahmenkonvention, das
Emissionsszenario B1 anzustreben.
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F. SCHLUSSFOLGERUNGEN

1 Kernaussagen für Entscheidungsträger

1.1 Ausgangspunkte

Der dritte IPCC Sachstandsbericht (2001) skizziert verschiedene denkbare
Basisszenarien für CO2-Emissionen, welche zu Treibhausgaskonzentratio-
nen zwischen 500 und 900 ppm bis zum Ende dieses Jahrhunderts führen
könnten, ohne aber ihre Stabilisierung bis zum Jahr 2100 erreichbar
erscheinen zu lassen. Selbst bei prompten und strikten Emissionsreduktio-
nen wäre – insbesondere bedingt durch historische Emissionen – ein erheb-
licher Anstieg der globalen CO2-Konzentration über den vorindustriellen
Wert und der damit verbundene mittlere Temperaturanstieg von ca. 1°C
sowie entsprechende Schadensfolgen zwangsläufig hinzunehmen. 

Die Variabilität von Emissionsverläufen und Klimasensitivitäten vergrößert
zudem zusammen mit anderen Parametern das Spektrum möglicher Klima-
wirkungen. Außerdem besteht eine beträchtliche Ungewissheit hinsichtlich
des vermuteten Temperaturanstiegs und der klimatischen Auswirkungen,
die mit diesen Szenarien verbunden sind. Dennoch können im Rahmen
bedingter Wahrscheinlichkeitsaussagen plausible Annahmen getroffen wer-
den, die dazu beitragen, das verwirrende Ausmaß möglicher Szenarien
einzugrenzen.122 Die Herausforderung für Entscheidungsträger besteht
nun darin, solche Emissionsverläufe zu wählen, die umsetzbar erscheinen
und zugleich akzeptable Stabilisierungsniveaus anstreben.

Die aktuelle Rechtslage schränkt die Spanne möglicher Lösungen, die von
den politischen Entscheidungsträgern diskutiert werden, nicht ein. Sie gibt
auch keine konkrete Orientierung hinsichtlich der Ablehnung oder Geneh-
migung bestimmter Lösungsvorschläge. Es ist aus rechtlicher Sicht ledig-
lich sicherzustellen, dass das Vorsorgeprinzip und die Bestimmungen der
Wiener Vertragsrechtskonvention nicht verletzt werden.

122 Ein Beispiel dafür könnte die plausible Annahme sein, dass künftige Schwefelemissionen aus
Verbrennungsprozessen wegen gesundheitlicher Risiken reduziert werden, was auch die Strah-
lungsbilanz beeinflusst – und damit den Bereich möglicher Emissions- und Erwärmungsszenari-
en begrenzt.
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1.2 Grundlegende Optionen

Das Endziel der UNFCCC kann grundsätzlich durch Minderung oder durch
Adaption bzw. auch durch deren Kombination erreicht werden. Anpassung
kann in Anbetracht der Zeitverzögerung notwendig werden, mit der histori-
sche Emissionen ihre Wirkung zeigen. Höhere Stabilisierungsniveaus müs-
sen nicht zwangsläufig eine Gefahr in sich darstellen, wenn die allgemei-
nen Perspektiven für Anpassungsmöglichkeiten günstig sind. Da auch
adaptive Lösungsvorschläge mit Unsicherheitsfaktoren behaftet sind, soll-
ten Befürworter dieser Strategien allerdings auch Machbarkeitsfragen
beantworten können. Entscheidungsträger werden letztendlich festzulegen
haben, welche Kombination aus Minderung und Anpassung zu verfolgen ist
– und dabei zu berücksichtigen haben, dass Minderungsmaßnahmen in
großem Maße globale Auswirkungen haben, während die Vorteile der
Anpassung fast ausschließlich denjenigen zugute kommen, die in solche
Strategien investiert haben.

Technische Optionen für Minderungserfolge sind von besonderer Bedeu-
tung für jene Infrastrukturen, deren planmäßige Erneuerung in kurzer Frist
aussteht. Entsprechende Vorentscheidungen zwischen fossilen und nicht-
fossilen Erneuerungsoptionen werden langfristige Effekte einschließen, die
in den nächsten Jahrzehnten für das Einschwenken in mehr oder weniger
ambitionierte Emissionspfade bestimmend sein werden. Darüber hinaus ist
die Entwicklung und die Nutzung von Energieeinsparpotentialen in
verschiedenen Bereichen zu erwarten, womit – insbesondere schon kurzfris-
tig – eine beträchtliche Minderung des Bedarfs fossiler Brennstoffe und
damit verbundener Emissionen weltweit möglich erscheint.

1.3 Das Klimaschutzziel als Herausforderung

Ein Stabilisierungsniveau zu bestimmen ist nicht Aufgabe der Wissenschaft
allein, sondern letztendlich auch ein von den Entscheidungsträgern vorzu-
nehmender Abwägungsschritt. Das Ziel, die Treibhausgaskonzentrationen
auf einem „sicheren“ Niveau zu stabilisieren, wird durch folgende drei
obligatorische Nebenbedingungen flankiert: Ermöglichung der natürlichen
Anpassung von Ökosystemen – Sicherung der Nahrungsmittelproduktion –
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Diese Nebenbedingungen müs-
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sen auf dem Emissionspfad hin zu einer „sicheren“ Treibhausgaskonzentra-
tion prima facie und jederzeit erfüllt sein. 

Zwischen diesen drei Bedingungen bestehen enge Beziehungen, welche
z.T. signifikante Konfliktpotentiale bergen. Jede dieser drei Bedingungen
kann im Hinblick auf (i) ihre räumlichen und den inter-temporalen Gel-
tungsbereich, (ii) ihre Unsicherheitsfaktoren, (iii) die aus den Klimafolgen
resultierenden Verteilungseffekte und (iv) hinsichtlich der Strategien beur-
teilt werden, die zur Begrenzung solcher Effekte diskutiert werden. 

Politische Entscheidungen werden nun die theoretischen Konfliktpotentia-
le, die zwischen den drei o.g. Nebenbedingungen und ihren vier Beurtei-
lungskategorien bestehen, faktisch eingrenzen (Kapitel D.1); diese Restrik-
tionen schränken auch die Vielfalt möglicher Strategieoptionen ein. So
werden politische Entscheidungsträger zum Beispiel praktikable Lösungs-
wege für das Problem finden müssen, auf welcher Skala regionale und tem-
porale Störungen zu akzeptieren sind oder wie mit Verteilungseffekten un-
gleicher Klimawirkungen umzugehen ist (positive Effekte in einigen
Regionen / negative Effekte in anderen). Dies wird beispielsweise für die
Frage evident sein, auf welcher Ebene die Nahrungsmittelerzeugung
sicherzustellen ist (örtlich, regional oder global?).123

1.4 Ethische Beurteilung der Zielbestimmung

Das Konzept eines jeden politischen Ziels geht mit seiner Anforderung
einher, es hinsichtlich seiner maßgeblichen Parameter zu spezifizieren
(Mengenziele, Zeitziele, verantwortliche Akteure). Daher macht keines der
skeptischen Argumente, die gegen eine allgemeine Akzeptierbarkeit der
Auslegung des Art. 2 ins Feld geführt werden, Sinn – insbesondere auch
aus ethischer Sicht. Auch wäre die skeptische Betonung tiefgreifender Un-
gewissheiten einerseits und ein genereller Optimismus im Hinblick auf An-
passungskapazitäten und technischen Fortschritt andererseits, nicht mitein-
ander vereinbar.

123 Entsprechende Beurteilungen können Konsequenzen für die Rolle von Handelsaktivitäten zum
Ausgleich örtlicher Nahrungsmittelengpässe haben.
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Aus ethischer Sicht lässt sich ein starker Vorbehalt gegen Risikoverlage-
rung sowie eine Verpflichtung, Schaden abzuwenden, formulieren. Beides
würde sowohl für die gegenwärtige als auch für zukünftige Generationen
gelten. Konfligierende Annahmen über komparative bzw. absolute Stan-
dards, über die Zulässigkeit von Diskontierung und über Anpassungsmög-
lichkeiten sind maßgeblich für die Spezifizierung generationenüber-
greifender Langzeitverpflichtungen. Angesichts der globalen Dimension
des Klimaproblems sollte die Auswahl von Kriterien zur Risikobeurteilung
unabhängig von der Risikoakzeptanz des Einzelnen erfolgen. Die meisten
Ethikexperten raten unter Bedingungen der Ungewissheit zu vorsichtigem
Handeln. Daher werden von ihnen überwiegend sicherheitsorientierte Kri-
terien favorisiert.

Die Kluft zwischen dem Anthropozentrismus und den Spielarten des Öko-
zentrismus ist von geringer praktischer Relevanz für die Spezifizierung des
Klimaschutzziels, da die Anwendung nahezu aller umweltethischen Ansät-
ze in Richtung niedriger Stabilisierungsniveaus konvergieren und eine
Sicherstellung der Nahrungsmittelverfügbarkeit klar favorisieren. Je mehr
ethische Anforderungen für die drei Nebenbedingungen geltend gemacht
werden, desto stärker tendieren die Verpflichtungen zu niedrigen Stabili-
sierungsniveaus. Dennoch liefern verschiedene Ansätze unterschiedliche
Rechtfertigungen dafür, wie strikt die Bedingung der „Ökosystem-Anpas-
sung“ interpretiert werden sollte. Für die Auslegung der Bedingung „nach-
haltiger Entwicklung“ sind ebenfalls verschiedene Ergebnisse denkbar,
abhängig von zugrundegelegten Verständnissen des Nachhaltigkeitsbe-
griffs (schwache, mittlere oder starke Nachhaltigkeit). Entsprechend hän-
gen die zu ergreifenden Maßnahmen davon ab, welches Nachhaltigkeits-
verständnis gelten soll. 

Für die Auslegung der drei Nebenbedingungen sind ihre Wechselwirkun-
gen zu beachten: Falls die ersten beiden Anforderungen (Ökosystemerhalt,
Nahrungsmittelsicherheit) ambitionierter ausfallen sollten, könnte das zu
einer Schwächung der dritten (Nachhaltigkeits-)Bedingung führen. Aus
Gerechtigkeitsgründen sollte eine etwaige Beeinträchtigung der nachhalti-
gen wirtschaftlichen Entwicklung in den Entwicklungsländern Anlass
geben, geeignete Maßnahmen zum Lastenausgleich zu initiieren.
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Es sind mehrere Optionen zugunsten verschiedener Emissionspfade denk-
bar, die ganz unterschiedlich gerechtfertigt werden können. Anknüpfend an
den „SRES“-Bericht wird eine Matrix zur Beurteilung möglicher Zukunfts-
szenarien vorgeschlagen, die es Entscheidungsträgern ermöglichen soll, auf
der Basis mehrerer relevanter Kriterien und Prinzipien akzeptable und
transparente Weichenstellungen zu formulieren (siehe Abschnitt E.15.5).
Unabhängig von anderen legitimen Beurteilungen würde die Arbeitsgruppe
eine Entwicklung in Richtung des Szenarios B1 empfehlen.124

1.5 Politische Umsetzbarkeit

Während politische Akteure aus Deutschland bzw. Europa grundsätzliche
Bereitschaft zeigen, in der Öffentlichkeit präzise Stabilisierungsniveaus –
entweder für CO2 oder für alle Treibhausgase – zu formulieren, haben sich
viele Staaten außerhalb Europas im Hinblick auf Art. 2 bis jetzt noch nicht
öffentlich positioniert. Manche hoch entwickelte Länder (z.B. die USA)
und nahezu alle Entwicklungsländer vermeiden es zurzeit, ein von ihnen
favorisiertes Stabilisierungsziel öffentlich zu konkretisieren. Dazu kommt,
dass selbst jene politische Akteure, die sich öffentlich positionieren, sich
lediglich auf ein Stabilisierungsziel beschränken (ausgedrückt in ppm oder
in tolerierbaren Temperaturänderungen), sonst aber normalerweise keine
Angaben darüber machen, wie die drei anderen Nebenbedingungen des
Art. 2 berücksichtigt werden sollen. Allenfalls die vereinzelten Verlautba-
rungen über gesamte und/oder innerhalb von Jahrzehnten zulässige Tempe-
raturänderungen könnten in diesem Sinne von der Anpassungsfähigkeit von
Ökosystemen geleitet sein.

Eine orientierende Expertenbefragung zu den wesentlichen Aspekten des
Art. 2 der UNFCCC, insbesondere hinsichtlich seiner Auslegung, der
wechselseitigen Kompatibilität der Nebenbedingungen, der Zeitziele und
der tolerierbaren Kosten zeigte, dass die EU als klimapolitischer Akteur
mit den ambitioniertesten Zielen und die USA – wenn auch nicht einheit-
lich beurteilt – als in dieser Hinsicht am wenigsten ambitioniert angesehen

124 Das B1-Szenario des „SRES“ skizziert eine mögliche Entwicklung in Richtung globaler Dekar-
bonisierung zugunsten globaler Nachhaltigkeits- und Gerechtigkeitsziele.
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werden. Russland und die G77-Staaten plus China nehmen hier interme-
diäre Positionen zwischen den Extremen (EU – USA) ein. Dem entspricht
auch die Abstufung der Dringlichkeit, mit der die EU, Russland bzw. die
G77-Staaten plus China und die USA Verhandlungen über die Konkreti-
sierung des Art. 2 der UNFCCC als angemessen ansehen. Allein den
Gerechtigkeitsfragen, die sich im Zusammenhang mit dem Art. 2 ergeben,
messen die G77-Staaten plus China eine höhere Bedeutung zu, als es die
EU tut. 

Diese vorläufigen Erkenntnisse deuten auf beträchtliche transatlantische
Differenzen hinsichtlich vieler Facetten des Art. 2 der UNFCCC hin. Mit
Blick auf eine mögliche globale Koalitionsbildung zur Spezifizierung des
Art. 2 wird das zukünftige Verhalten der „intermediären Gruppe“ Russ-
lands und der G77-Staaten plus China eine entscheidende Rolle spielen, ob
mit Art. 2 ein ambitioniertes Ziel festzulegen ist oder nicht.

Ungeachtet strategischer Überlegungen einzelner Verhandlungspartner
erscheint es wünschenswert, faire Verhandlungen zu gewährleisten. Trans-
parenz, Folgerichtigkeit und Allgemeingültigkeit einer jeden zur Spezifi-
zierung des Art. 2 vorgebrachten Argumentation wird deren Annehmbarkeit
und vorzugsweise auch deren langfristige Akzeptanz unterstützen. Ob sich
allerdings die langfristigen Bestrebungen des Art. 2 mit den oftmals kurz-
fristigeren Verhandlungsperspektiven vereinbaren lassen, bleibt eine offene
Frage.

2 Herausforderungen und Perspektiven ethischer
Reflexionen der Klimaproblematik 

Das Problem globaler Klimaveränderungen und etwaige Forderungen nach
einer angemessenen Reaktion sind Aufgabe normativer Bemühungen. Wo
Rechtsgrundlagen fehlen oder nicht hinreichend spezifiziert wurden, kann
Ethik normative Orientierung leisten. Dies trifft für den Fall der Klimakon-
vention zu, die weiterführender und auf globaler Ebene akzeptierbarer
Argumentationen bedarf, um zu einem verbindlichen Instrument effektiven
Klimaschutzes weiterentwickelt zu werden. 
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Die grundsätzliche Akzeptierbarkeit entsprechender Argumentationen ist
als Voraussetzung für eine umfassende und langfristige Akzeptanz weltweit
zu beschließender Maßnahmen und ihrer Einhaltung zu sehen. Die profes-
sionelle Ethik strebt die Entwicklung verallgemeinerbarer Normen an; es
kann daher von ihr erwartet werden, akzeptable Standpunkte für den
Umgang mit der Klimaproblematik zu formulieren. Dennoch wird die Fra-
ge langfristiger Verpflichtungen und Probleme der angemessenen Be-
rücksichtigung von Berechtigungen zukünftiger Generationen in der ethi-
schen Diskussion teilweise kontrovers beurteilt. Vertiefende Untersuchun-
gen scheinen hier nötig zu sein – insbesondere auch im Hinblick auf
bestimmte „no-obligation claims“, die vereinzelt zu Ungunsten kommen-
der Generationen vorgebracht werden (siehe auch Schröder et al. 2002). 

Ein grundsätzliches Problem scheint auch die Dichotomie der anthropozen-
trischen Ethik hinsichtlich der Divergenz nutzen- und normethischer Maxi-
men zu sein. Davon jeweils ableitbare Kriterien können zwar generelle
Akzeptabilität beanspruchen, eventuell aber zu verschiedenen Beurteilungen
führen. D.h.: Überlegungen aufgrund universal akzeptabler, aber unterschied-
licher Standards müssen nicht zwangsläufig zu einheitlichen Resultaten
führen. Internationale Klimapolitik wird sich daher auch mit einer gewissen
Vielfalt ethischer Beurteilungen auseinander setzen müssen. Im Fall der vor-
liegenden Problemstellung konnte dies allerdings aufgrund der konstatierten
Konvergenz auf der Ebene der Resultate relativiert werden (Abschnitt F.1). 

Angesichts der o.g. Pluralität und des Fehlens meta-ethischer Theorien
könnten u.U. auch geeignete prozedurale Ansätze weiter führen. Sie könn-
ten aus der Diskursethik heraus entwickelt werden, in der Erwartung etwa-
ige paralytische Konsequenzen ethischer Vielfalt zu überwinden. Diskurs-
ethische Verfahren weisen eine gewisse strukturelle Analogie zu (klima-)
politischen Argumentationsprozessen auf und könnten daher auch aus prag-
matischen Gründen vielversprechend sein. Gleichwohl würden Vertreter
zukünftiger Generationen nicht in die Diskursprozesse einbezogen werden
können, was ein schwerwiegender Nachteil dieser Verfahren ist. Die
Anwendung der Methode des Rawls’schen „Schleier der Unwissenheit“ der
eigenen Betroffenheit unter den Diskursteilnehmern könnte hier einen
möglichen Ausweg eröffnen (Kapitel E). 
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Eine aussichtsreiche Aufgabe einschlägiger ethischer Forschung kann – mit
Blick auf den klimarelevanten Regulierungsbedarf – darin bestehen, Theo-
rien der Verteilungsgerechtigkeit auf Theorien über kollektive Umweltgüter
zu beziehen (siehe auch Schröder et al. 2002). Konkret stellt sich das Prob-
lem, dass bei der Beurteilung von Chancen und Risiken durch Klimagas-
emissionen klimatische Subsysteme – wie Atmosphäre oder Ozeane – als
kollektive Senken für (derzeit noch ungefährliche) Emissionen von Treib-
hausgasen betrachtet werden müssen. Diese Senken könnten daher als glo-
bale Ressourcen mit beschränkter Aufnahmekapazität gesehen werden –
will man inakzeptable Klimawirkungen in der Zukunft vermeiden. Beurtei-
lungen der Verursachung historischer und gegenwärtiger Emissionen und
deren mögliche künftige Allokation werden daher die begrenzte Kapazität
kollektiver Senken berücksichtigen müssen. Die jeweilige Verfügung und
Nutzung dieser knappen Senkenpotentiale muss somit anhand universal
geltender moralischer Prinzipien abgewogen werden.
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X. ANHANG

1 Experten-Umfrage nach Positionierungen zu Art. 2
und ihre Beurteilung

1.1 Zweck der Umfrage

Um detaillierte empirische Grundlageninformation über die jeweiligen
Standpunkte der einzelnen, an den Klimaverhandlungen teilnehmenden
Akteure im Hinblick auf ihre Haltung zum Art. 2 der UNFCCC zu gewinnen,
und um eventuelle Konfliktpotentiale bzw. geeignete Verhandlungsstrate-
gien auszuarbeiten, wurde Ende 2002 ein entsprechender Fragebogen unter
den CoP-8-Teilnehmern in Neu Delhi verteilt. Er war als Orientierungsins-
trument gedacht, mit dem Rückmeldungen von einer ausgewählten Gruppe
von Fachleuten und Akteuren erbeten wurden, die mittels ihrer jeweiligen
Beurteilungen und Interpretationen eigene Positionen sowie die der anderen
einschätzen sollten. Die Fachleute waren dazu aufgerufen, mit jeder Frage
ihre eigenen Überzeugungen zu verdeutlichen und jedem der vier Hauptak-
teure in den Klimaverhandlungen (Vereinigte Staaten, Europäische Union,
Russland, die G-77-Staaten plus China) einen denkbaren Standpunkt zuzu-
ordnen. Aufgrund beschränkter Möglichkeiten konnte diese Umfrage weder
vollständig noch repräsentativ sein. Da die Hälfte der Befragten aus der Wis-
senschaft kamen und ebenfalls etwa die Hälfte Europäer waren, waren hier
besondere Verhältnisse gegeben, die für die Interpretation der Erhebungsda-
ten nicht vernachlässigt werden dürfen. Basisinformationen zu den Fragebö-
gen selbst sind im folgenden Kasten wiedergegeben.

1.2 Ergebnisse der Experten-Umfrage

Die Ergebnisse der oben erwähnten Umfrage beziehen sich hauptsächlich
auf die von den Expertenaussagen ermittelten Durchschnittswerte (m) und
die entsprechenden Standardabweichungen (sv). Mit ihrer Antwort gaben
die Fachleute Auskünfte sowohl über ihre eigenen als auch über die vermu-
teten Standpunkte anderer Akteure in einem multi-kriteriellen Raum. Diese
Ergebnisse können Indikatoren für bestimmte Möglichkeiten, aber auch für
Schwierigkeiten sein, die im Rahmen zukünftiger konstruktiver Verhand-
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lungen über die Konkretisierung des Art. 2 auftreten können. Die maßgeb-
lichen Ergebnisse sind wie folgt zusammengefasst:

Kasten X.1: Basisinformation zum Fragebogen über Art. 2 der UNFCCC

1. Ordnung der Positionen: Die Akteure hielten bei den meisten Frage-
punkten eine gewisse Ordnung der Standpunkte ein. Im Vergleich mit
einem hypothetischen optimistischen Akteur, der Art. 2 mit hohem Nut-
zen, niedrigen und akzeptablen Kosten, einer großen Klarheit sowie
Kompatibilität der drei Bedingungen verbindet und auch dem Aspekt
der Gerechtigkeit, einer frühen Umsetzung, einem niedrigen Stabili-
sierungsniveau sowie einem kleinen Zeitfenster hohe Bedeutung bei-
misst, kommen die Experten in ihrer Selbsteinschätzung diesem hypo-
thetischen Akteur am nächsten, gefolgt von zurückhaltenderen Positio-
nen der EU, Russlands, der G77-Staaten plus China und schließlich der
USA am anderen („pessimistischeren“) Ende des Antwortspektrums.

Jeder Experte wurde gebeten, im Hinblick auf seine persönliche Sichtweise sowie im Hinblick auf die

vermutete Sichtweise der USA, der EU, Russlands und der G77-Staaten plus Chinas einen Standpunkt

zu den folgenden Fragen einzunehmen (in Klammern die Abkürzung der Variablen und deren mögliche

Bewertungsspanne).

1. Nettonutzen durch das Ziel von Art. 2 (BENEFIT: -5: starke Schädigung, +5: hoher Nutzen);

2. Kosten eines Referenz-Niveaus der Stabilisierung (550 ppm, alle Treibhausgase in CO2-Äquiv.);

erfordert:

a) Anteil am BIP p.a. weltweit (GDP-PERCENT), und

b) Annehmbarkeit der Kosten (COST-ACCEPT.): -5: unerschwinglich teuer, +5 unerhebliche

Kosten).

3. Klarheit der Bedeutung von Art. 2 (CLARITY: -5: völlig unklar, +5: völlig klar) 

4. Übereinstimmung der Bedingungen von Art. 2, bei Vergleich folgender Bedingungspaare:

a) ökologisch gg. ökonomisch (ECOL-ECON: -5: sehr widersprüchlich +5: absolut kompatibel);

b) ökologisch gg. Nahrungsmittel (ECOL-FOOD: -5: sehr widersprüchlich, +5: absolut

kompatibel);

c) ökonomisch gg. Nahrungsmittel (ECON-FOOD: -5: sehr widersprüchlich, +5: absolut

kompatibel).

5. Relevanz von Gerechtigkeitsfragen (EQUITY: -5: total unerheblich, +5: sehr wichtig)

6. Agenda zur Umsetzung von Art. 2 (IMPLEMENT: Jahreszahl, bei der dies abschließend verhandelt

werden sollte)

7. Bevorzugtes Stabilisierungsniveau für Treibhausgase (STAB-LEVEL: in ppmv CO2 -Äquiv.)

8. Zugestandene Frist für die Stabilisierung (TIME-FRAME: Zieljahr)

Der Fragebogen wurde an etwa 75 Personen verteilt. 31 Experten haben komplett oder teilweise

bearbeitete Fragebögen zurückgegeben, darunter waren 23 Teilnehmer von CoP-8, die fünf Autoren

dieses Berichts und drei weitere Experten aus der Forschung. Zwölf der Experten nahmen als

Delegationsmitglieder aktiv an CoP-8 teil (einige von ihnen wiesen ihre Herkunft aus der Wissenschaft

aus), vier waren Vertreter von regierungs-unabhängigen Organisationen, und die restlichen 15 kamen

aus der Forschung. Etwa ein Drittel der vorliegenden Rückmeldungen kam von Befragten aus

Entwicklungsländern.
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Dieser Verlauf von durchschnittlichen faktischen bzw. hypothetischen
Standpunkten kann für die meisten Variablen in der o.g. Reihenfolge
anhand der Abbildungen X.1 and X.2 nachvollzogen werden. Die Dar-
stellung in einem multi-kriteriellen Raum (Abbildung X.3) visualisiert
die Kluft zwischen den Standpunkten der verschiedenen Akteure im
Bereich der Schlüsselvariablen sowie das Potential für mögliche Kon-
flikte und Koalitionen. Eine Reihe von Standpunkten an der Peripherie
steht für optimistischere Akteure (Selbstauskünfte und EU-Zuschrei-
bungen), während die Standpunkte im Kern solche Parteien repräsentie-
ren, die Art. 2 kritisch gegenüber stehen (USA).

2. Standpunkte der Experten: Zunächst soll verstanden werden, wie die
Experten ihre eigenen Standpunkte umschreiben. Im Durchschnitt sind
sie der Ansicht, dass der Nettonutzen im Falle der Umsetzung von Art. 2
sehr hoch wäre (m = 3.9), während die Kosten relativ gering ausfallen
würden (m = 1.2% BIP-Verlust) und akzeptabel – jedoch nicht völlig zu
vernachlässigen wären (m = 2.12). Gerechtigkeit wird von den Experten
als Schlüsselthema für die Verhandlungen eingestuft. Die drei Be-
dingungen des Art. 2 werden als größtenteils miteinander kompatibel
angesehen. Dabei wird für die Bedingungen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und der Nahrungsmittelerzeugung die stärkste Kompatibilität
festgestellt (m = 1.9), an zweiter Stelle stehen in dieser Hinsicht die
Bedingungen zur Anpassung der Ökosysteme und zur Nahrungs-
mittelerzeugung (m = 1.4), und die geringste Kompatibilität wird den
Bedingungen zur wirtschaftlichen Entwicklung einerseits und zur
Anpassung der Ökosysteme andererseits zugeschrieben (m = 0.03).
Erwartungsgemäß stufen sich die Experten selber so ein, dass ihnen die
Bedeutung von Art. 2 grundsätzlich klar ist, wenngleich nur mit einem
Wert von m = 1.9 (verglichen mit dem Höchstwert von 5), was auf Ver-
ständnislücken hinweist. Des Weiteren setzen die Experten einen
äußerst frühen Zeitpunkt an, zu dem Art. 2 auf der Tagesordnung der
Verhandlungen stehen sollte (2005), reklamieren für sich das niedrigste
Stabilisierungsniveau (im Mittel 483 ppm CO2-Äquivalente) und
bestimmen das kürzeste Zeitfenster zu dessen Realisierung (durch-
schnittlich bis 2066). Die persönliche Perspektive eines jeden Akteurs
spiegelt ganz offensichtlich einen gewissen Idealismus wider.
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3. Europäische Union: Im Vergleich mit ihren eigenen Sichtweisen schät-
zen die Experten den hypothetischen Standpunkt der EU hinsichtlich
der meisten Variablen ganz ähnlich ein. Die Positionen sind beim
geschätzten BIP-Prozentsatz nahezu identisch, auch wenn die Annehm-
barkeit der Kosten etwas stärker abweicht. Die Standpunkte sind auch in
der Frage der Kompatibilität der drei Bedingungen ähnlich – die Kom-
patibilität zwischen den Bedingungen der wirtschaftlichen Entwicklung
und der Anpassung von Ökosystemen wird hier sogar leicht negativ
bewertet. Der größte Unterschied zwischen der Eigenbewertung der
Experten und den der EU zugeschriebenen Standpunkte tritt in der Fra-
ge der Gerechtigkeit auf, der aber mit nur knapp zwei Differenzpunkten
noch gering ist. Dies mag damit erklärt werden, dass unter den Experten
Vertreter aus Entwicklungsländern dem Aspekt der Gerechtigkeit eine
höhere Präferenz beimessen. Die Stabilisierungsvariablen lassen dage-
gen eine gewisse EU-Affinität vermuten (Abbildung X.2).

4. Vereinigte Staaten von Amerika: Am anderen Ende des „Ranking“
sind die USA zu verorten, die laut der Einschätzungen der Experten für
Nachteile der Implementierung (m = -1.2), für hohe und inakzeptable
Kosten (m = -2.6 bei beiden Variablen) sowie für eine starke Aversion
gegen die Berücksichtigung von Gerechtigkeitsfragen stehen (m = -2.4).
Auffällig ist die Experteneinschätzung, dass die Bedingungen der wirt-
schaftlichen Entwicklung und der Anpassung der Ökosysteme auch aus
amerikanischer Perspektive heraus als inkompatibel und konfliktträch-
tig erscheinen (m = -2.7) - ähnlich der EU-Position. Wie hier wird auch
für die USA kein Konflikt zwischen der Ernährungssicherheit und der
wirtschaftlichen Bedingung (m = 1.0) oder der ökologischen Vorgabe
(m = 0.6) gesehen (die Konfliktwerte liegen sogar unter dem Wert Rus-
slands oder dem der G77-Staaten plus China). Eine moderate Abwei-
chung von der sonst eher negativ besetzten Einschätzung des amerikani-
schen Standpunkts ist auch die Frage der Klarheit des Art. 2, bei der die
USA neutral positioniert werden, ähnlich wie Russland und die G77-
Staaten plus China. Die Experten gehen davon aus, dass die USA sehr
spät mit der Umsetzung von Art. 2 beginnen würden (m = 2017) und ein
Stabilisierungsniveau (von durchschnittlich 724 ppm Treibhausgasen)
innerhalb eines Zeitfensters anpeilen, das über das 21. Jahrhundert hi-
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nausreicht. Ausgehend von den meisten Variablen scheinen die USA in
den Augen der meisten Fachleute ein beträchtliches Hindernis für die
Umsetzung des Art. 2 darzustellen.

Abbildung. X.1: Aggregierte Standpunkte der einzelnen Akteursgruppen zur
Bedeutung und zu den Implikationen von Art. 2 (zur Legende siehe Kasten X.1) 

Abbildung X.2: Aggregierte Standpunkte der einzelnen Gruppen von Akteuren zu
den Stabilisierungszielen (Jahr der Implementierung, Stabilisierungsniveau und -
zeitpunkt).
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Abbildung X.3: Multi-kriterielles Vergleichsmuster für durchschnittliche
Standpunkte der Akteure zu Implikationen des Art. 2 (siehe Kasten X.1) 

5. Russland und die G77-Staaten plus China: Die Einordnung der
Standpunkte Russlands und der G77-Staaten plus China erscheint
moderater, als die der USA. Nennenswert ist, dass die G77-Staaten plus
China einen relativ hohen Nettonutzen erwarten könnten (m = 2 vergli-
chen mit 1.4 für Russland), obwohl die Kosten größere Bedeutung hät-
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schen den wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien (m = -1.3 für
Russland, m = -1.8 für die G77-Staaten plus China) aus; wie oben aber
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hier noch etwas optimistischer scheint). Angesichts der Initiative Russ-
lands das Ziel der Konvention bei der CoP-8 zu thematisieren und des
Widerstandes seitens der G77-Staaten und Chinas, das Thema zu beset-
zen, kann es überraschen, dass die G77-Staaten plus China hinsichtlich
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für Russland) und Zeitfenster (2086 für die G77-Staaten plus China,
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höher eingeschätzten Nettonutzen liegen, der sich letztendlich in den
G77-Staaten plus China ergeben könnte. Dennoch wird der favorisierte
Zeitpunkt einer Umsetzung bei Russland früher (2011) als bei den G77-
Staaten plus China (2015) angesetzt. Der gewichtigste Unterschied
kommt durch die Einschätzung der Experten zum Ausdruck, dass für die
G77-Staaten plus China Gerechtigkeitsaspekte für die Auslegung von
Art. 2 eine zentrale Rolle spielen werden (m = 4.1) und damit von Russ-
lands hypothetischer Position stark abweichen (m = - 0.2). Entsprechen-
de Zuschreibungen Chinas liegen dabei noch höher als der Durchschnitt
der erhobenen Selbstauskünfte. Dies erhärtet solche Auffassungen, die
fordern, den Aspekt der Gerechtigkeit aufzunehmen, um die G77-Staa-
ten plus China zukünftig in einen erfolgreichen Prozess um die Fortent-
wicklung des Art. 2 einzubinden.125

6. Potentielle Konfliktbereiche: Bei vergleichender Betrachtung ist zu
erkennen, dass die Überzeugungen in der Frage der Gerechtigkeit am
stärksten voneinander abweichen (Spanne von 6.5), was in dieser Frage
auf beträchtliches Konfliktpotential bei zukünftigen Klimaverhandlun-
gen schließen lässt. Ein zweiter potentieller Konfliktbereich ist die fest-
zustellende fehlende Kompatibilität zwischen den wirtschaftlichen und
ökologischen Nebenbedingungen; weniger wegen der Abweichungen
der Standpunkte zwischen den Akteursgruppen, sondern vielmehr auf-
grund der Tatsache, dass im Durchschnitt alle Akteure hier sehr skep-
tisch erscheinen. Das legt die Vermutung nahe, dass ein immanenter
Konflikt den Bedingungen zur Anpassung von Ökosystemen und zur
Sicherstellung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung zugrun-
de liegt. Dieser inhärente Konflikt könnte sich als kaum befriedigend
lösbares Problem erweisen. Weiterhin ist ein breites Spektrum von
Ansichten über Nutzen und Kosten einer Umsetzung gem. Art. 2 zu
beobachten, was die weiteren Verhandlungen erschweren könnte (Span-
ne von 3,8 für Einschätzung des Nutzens; Spanne von 4,7 für Kostenak-
zeptanz). Recht günstige Durchschnittswerte und ein engeres Mei-
nungsspektrum kennzeichnen Fragen der Kompatibilität der Nebenbe-

125 Allerdings müsste man in dieser Frage einen starken Widerstand der USA annehmen, da die Fra-
ge der Gerechtigkeit für die USA hier als kaum relevant eingeschätzt wird. 
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dingungen „Ökologie“ mit „Nahrungsmittelerzeugung“ (Spanne 1,84)
und „Wirtschaft“ mit „Nahrungsmittelerzeugung“ (Spanne 1,75). Hier
werden offenbar keine wesentlichen Konfliktpotentiale gesehen.

7. Umsetzung, Stabilisierung und Zeitfenster: Die Verhandlungen über
die Umsetzung von Art. 2 sollten nach Meinung der Experten bereits
gegen 2005 beginnen, was die der EU zugeschriebene Position um etwa
zwei Jahre vorausliefe. Andere durchschnittliche Zeitpunkte der Umset-
zung sind 2011 (Russland), 2015 (G77-Staaten plus China) bzw. 2017
(USA), was immerhin einer maximalen Abweichung von 12 Jahren ent-
spräche. Die Experten favorisieren ein durchschnittliches Stabilisie-
rungsniveau von 482 ppm CO2-Äquivalenten, wobei im Zweifelsfall
450 ppm den Vorrang vor 550 ppm hätten. Der EU ordnen sie ein
Durchschnittsniveau von 533 ppm zu, was mehrheitlich in Richtung 550
ppm weisen würde. Am anderen Ende der Skala stehen die USA mit
einem durchschnittlich zugesprochenen Stabilisierungswert von 724
ppm. Das Durchschnittsniveau und die mehrheitliche Position der G77-
Staaten plus China liegt zwischen den Extremen bei 600 ppm, während
die Russland zugeschriebenen Werte relativ heterogen ausfallen bei
einem Durchschnittswert von 626 ppm. Die Bewertungen der Experten
variieren in charakteristischer Weise im Hinblick auf den für die Stabili-
sierung erforderlichen Zeitrahmen. Die durchschnittlichen Zeitziele lie-
gen bei den Selbstauskünften (2066) und der EU-Position (2074) nah
beieinander. Russland (m = 2093) und die G77-Staaten plus China (m =
2086) würden offensichtlich ebenfalls ähnliche, wenn auch ausgedehn-
tere Zeitfenster bevorzugen. Die USA liegen mit einem Zeitfenster bis
zum Jahr 2113 weit ab.

8. Mögliche Koalitionen: Die Interpretation der Daten gibt Aufschluss
über mögliche Koalitionen. Es gibt im Hinblick auf die meisten Varia-
blen eine recht große Übereinstimmung zwischen der Position der EU
und den Ansichten der Experten, insbesondere derjenigen aus der Wis-
senschaft und aus NGO’s. Diese Übereinstimmung, die auch bei den
Klimaverhandlungen beobachtet werden kann, ist in großem Maße
unabhängig von der Herkunft der jeweiligen Experten. Im Hinblick auf
die Beurteilung des Nettonutzens von Art. 2 wäre eine große Koalition
aus EU, Russland und den G77-Staaten plus China denkbar (und dies
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im Einklang mit den Selbsteinschätzungen der Experten). Lediglich die
USA stünden mit einer negativen Einschätzung „abseits“. Für die Erei-
chung der Stabilisierungsziele werden – mit Ausnahme der USA – alle
übrigen Parteien so eingeschätzt, dass sie diese vor 2100 erreichen wol-
len. Die Präferenzen der Experten für Fragen der Gerechtigkeit entspre-
chen der mutmaßlichen Position der G77-Staaten plus China und auch
weitgehend der der EU. Diese Gemeinsamkeiten könnten auch in dieser
Frage eine große Koalition stützen. Die Beantwortung der Frage, inwie-
weit Klarheit über die Bedeutung von Art. 2 herrscht, lässt dagegen ver-
muten, dass keine Partei hierüber ohne Zweifel ist. Die Experten selbst
und die EU scheinen hinsichtlich der Eindeutigkeit ihrer Verständnisse
noch relativ optimistisch zu sein, während andere Akteure eher als neu-
tral (USA) oder skeptisch (Russland und die G77-Staaten plus China)
eingestuft werden.

9. Unsicherheit über die ermittelten Positionen: Die Analyse stützt sich
auf die Durchschnittswerte der Variablen aller Stellungnahmen. Die
Variation der Standpunkte kann durch ihre Standardabweichung (sv)
untersucht werden, wenngleich ihre Gauss’sche Verteilung nicht für
jede Datenreihe gegeben sein mag. Sie kann aber als erste Schätzung
verwendet werden, um Hinweise über die Unsicherheit der Experten bei
der Festlegung der Standpunkte zu erhalten. Die entsprechenden Daten
sind in den Abbildungen X.4 – X.6 dargestellt. Bezeichnenderweise ist
die größte Abweichung sv für die meisten Variablen bei den Selbstaus-
künften der befragten Experten festzustellen. Dies mag u.a. seine Ursa-
che darin haben, dass die 31 Befragten einem relativ heterogenem
Umfeld zuzuordnen sind. Bemerkenswert sind dabei aber die folgenden
Ausnahmen: Die Abweichungen erreichen bei der „Nutzen“-Frage
einen sehr niedrigen Wert (sv bei ca. 1), was dahingehend auf eine große
Einigkeit der Experten deutet, dass die Realisierung des Art. 2 einen
beträchtlichen Nutzengewinn verspräche. Auch in der Frage der Rele-
vanz von „Gerechtigkeit“ sind nur geringe Abweichungen festzustellen
– ähnlich den Schwankungen bei den entsprechenden Zuschreibungen
für die G77-Staaten plus China. Offensichtlich wird hier nur ein gerin-
ges Maß an Unsicherheit über den Stellenwert von Gerechtigkeit ange-
nommen. Überraschenderweise können im Falle Russlands bei den
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meisten Variablen die geringsten Unsicherheitsfaktoren beobachtet
werden – geringer als bei der EU. Umgekehrt verzeichnen alle Variablen
der hypothetischen USA-Position die höchsten Abweichungen, unmit-
telbar gefolgt von den G77-Staaten plus China. Dieses Ergebnis
erscheint unerwartet, da die USA häufig als ein Kandidat mit eindeuti-
gen Positionen gehandelt werden, während von den G77-Staaten plus
China angenommen wird, dass sie ein breites Spektrum an unterschied-
lichen Positionen repräsentieren. Eine ähnliche Tendenz ist bei der Fra-
ge nach der „Umsetzung“, dem „Stabilisierungsniveau“ und dem „Zeit-
fenster“ zu beobachten. Die Variabilität bei „Umsetzung“ zeigt dement-
sprechend einen stetigen Anstieg in der o.g. Reihenfolge von der Bin-
nensicht der Experten bis hin zu den USA. Auch im Punkt
„Stabilisierungsniveau“ zeigt sich ein Anstieg bei den Abweichungen
von den Russland, den G77-Staaten plus China und den USA zuge-
schriebenen Positionen und erreicht bei Letzteren eine Spanne von etwa
140 ppm. Die am wenigsten voneinander abweichenden Resultate sind
bei den Variablen „Nutzen“ und „Kosten“ zu verzeichnen, während
„Klarheit“ von Art. 2 in den Gruppen mit Abstand sehr unterschiedlich
beantwortet wird (Spanne = 3.5), gefolgt von den drei Kompatibilitäts-
variablen (siehe Abbildungen X.4 und X.5). 

Abbildung X.4: Unsicherheitsspanne über die Implikationen von Art. 2 (siehe auch
Kasten X.1).
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Abbildung X.5: Unsicherheitsspanne über die Positionen der Akteursgruppen (siehe
auch Kasten X.1).

Abbildung X.6: Unsicherheitsspanne über die Stabilisierungsvariablen (Jahr der
Implementierung, Stabilisierungsniveau und –zeitpunkt). 
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